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Einleitung von Jasna Causevic, Referentin für Genozidprävention und Schutzverantwortung

Das Engagement für die Einhaltung der Men-

schenrechte, der Kampf gegen Ungerechtig-

keit, Leid und Krieg haben viel mit der Ent-

wicklung des Völkerrechts und des Völker-

strafrechts zu tun. Daher ist die Arbeit von

Professor Claus Kreß für uns als Menschen-

rechtsorganisation von hoher Relevanz – ei-

nerseits für unsere tägliche Arbeit und ande-

rerseits, weil sie uns eine Vision für eine ge-

rechtere Welt anbietet.

Diese Auswahl von Arbeiten ist ein „Living do-

cument“, das weiterentwickelt werden kann.

Für die Möglichkeit, solch ein Dokument zu er-

stellen, das uns als Handreichung, Dokumen-

tation, Anregung und Quelle dient, sind wir

Claus Kreß sehr dankbar.

In seinen Vorträgen, Schriften, und seinem in-

ternationalen Engagement hat Kreß sich seit

Jahren mit Fragen des Völkerrechts und Völ-

kerstrafrechts beschäftigt und uns geholfen,

dieses komplexe System auch in Bezug zu un-

serer Menschenrechtsarbeit besser zu verste-

hen. Auch dafür gebührt ihm unser Dank!

Diese Zusammenstellung seiner neusten Bei-

träge zu verschiedensten Themen ist das Er-

gebnis gewissenhafter Sammelarbeit unseres

Redaktionsteams. Uns lag es daran, die hohe

Relevanz und Validität möglichst vieler der In-

halte, die von Kreß erforscht wurden, zu sichern

und für die Menschenrechtsarbeit zu nutzen.

Immer wieder beschäftigen wir uns intensiv

mit den Themen, die Kreß für uns erklärt und

einordnet und uns dabei hilft, komplexe In-

halte besser zu verstehen. Diese Arbeit wird

fortgesetzt. Unser „Living document“ wird also

weiter wachsen, und dies in der Hoffnung, dass

die wichtigen völkerrechtliche Errungenschaf-

ten insbesondere zum Schutz einzelner Men-

schen, Minderheiten und Zivilbevölkerung

verteidigt, noch existierende Lücken alsbald

geschlossen werden und die Suche nach Wahr-

heit und Gerechtigkeit in der internationalen

Praxis noch tiefer verankert wird.

Mit der Expertise von Kreß können wir für un-

sere Arbeit besonders wichtige Elemente der

globalen Rechtsordnung nicht nur besser

verstehen, sondern hoffentlich auch zu Ver-

besserungen dieser Ordnung beitragen.

Claus Kreß ist seit 2004 Professor für Straf-

recht und Völkerrecht an der Universität zu

Köln. Dort ist er Inhaber des Lehrstuhls für

deutsches und internationales Strafrecht und

(seit 2012) Direktor des Institute for Inter-

national Peace and Security Law. Sein For-

schungsschwerpunkt betrifft das Völkerrecht

der Friedenssicherung in einem weiten, das

Recht der bewaffneten Konflikte, das Recht

der Friedenskonsolidierung und das Völker-

strafrecht einschließenden Sinn.

Von 1998 bis 2017 war er Mitglied der deut-

schen Regierungsdelegationen bei den Ver-

handlungen zum Internationalen Strafge-

richtshof. 2019 wurde er zum Ad-hoc-Richter

am Internationalen Gerichtshof in der Rechts-

sache über die Anwendung der Konvention zur

Verhütung und Bestrafung des Völkermord-

verbrechens (Gambia gegen Myanmar) (Appli-

cation of the Convention on the Prevention

and Punishment of the Crime of Genocide: The

Gambia v. Myanmar) ernannt. Während der

Verhandlungen über das Verbrechen der Ag-

gression fungierte er als Unterkoordinator in

der zuständigen Sonderarbeitsgruppe. Bei

den Verhandlungen zu diesem Verbrechens-

tatbestand 2010 in Kampala und 2017 in New

York war er als wissenschaftlicher Berater der

deutschen Delegation tätig. Seit 2021 ist er

Sonderberater (Special Adviser) des Anklägers

des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH),

Karim A.A. Khan, QC, zum Verbrechen der

Aggression. Er ist Autor von über 200 wissen-

schaftlichen Publikationen.
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Im Gespräch

1. Der Bundestag hat am 6. Juni 2024

einen Gesetzentwurf der Bundesregierung zur

Fortentwicklung des Völkerstrafrechts ange-

nommen. Vielleicht zuerst einmal grundsätzlich

zum Völkerstrafgesetzbuch, um dessen Anwen-

dung es geht. Das Gesetz ist 2002 in Kraft ge-

treten, und Sie haben persönlich an dessen

Formulierung mitgewirkt. Welche Bedeutung

hat dieses Gesetz national und international?

Bald nach dem diplomatischen Durchbruch

zur Gründung des Internationalen Strafge-

richtshofs (IStGH) im Sommer des Jahres 1998

in Rom entwickelte sich in Deutschland ein

breiter politischer Konsens, die deutsche

Strafjustiz in die Lage zu versetzen, ihren Bei-

trag zur weltweiten Verfolgung von Völker-

mord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit

und Kriegsverbrechen zu leisten. Man wollte,

dass Deutschland in der Lage ist, tätig zu wer-

den, sollte sich der Verdacht einer Völkerstraf-

tat einmal gegen einen deutschen Beschuldig-

ten richten. Man wollte deutschen Strafverfol-

gungsbehörden – konkret: dem Generalbun-

desanwalt – aber auch die Möglichkeit eröff-

nen, Völkerstraftaten ohne Bezug zu Deutsch-

land nach dem sogenannten Weltrechtspfle-

geprinzip zu verfolgen. Zu diesen beiden Zwe-

cken kodifizierte man das geltende Völker-

strafrecht in der Form des deutschen Völker-

strafgesetzbuchs. Dass der Bundestag dieses

international viel beachtete Gesetz einstim-

mig beschloss, hat auch damit zu tun, dass die

deutsche Politik aus den fürchterlichen deut-

schen Verbrechen, die unter der Herrschaft

der Nationalsozialisten begangen wurden, ei-

ne besondere deutsche Verantwortung ablei-

tet, mit Nachdruck die Errichtung eines funk-

tionstüchtigen Systems der weltweiten Verfol-

gung von Völkerstraftaten zu leisten.

Indessen hat es lange gedauert, bis das Völ-

kerstrafgesetzbuch – und insbesondere des-

sen ungewohnte Erlaubnis zur Weltrechts-

pflege – in der Praxis „ankam“. Es waren vor

allem die beiden „Syrien-Verfahren“ vor dem

Oberlandesgericht Koblenz, mit denen das

Völkerstrafgesetzbuch mit Leben gefüllt wur-

de. Hierbei ging es um Verbrechen gegen die

Menschlichkeit, begangen in Folter-Gefäng-

nissen des Assad-Regimes. Der IStGH konnte

seine Zuständigkeit aus rechtlichen Gründen

nicht ausüben, und in Syrien war an eine Straf-

verfolgung aus politischen Gründen nicht zu

denken. In dieser Konstellation konnte die

Ausübung von Weltrechtspflege ihren Sinn in

exemplarischer Weise erfüllen. Neben den

„Syrien-Verfahren“ haben auch diejenigen we-

gen des grausamen Angriffs des sogenannten

„Islamischen Staats“ auf die Yeziden im Irak

weltweit Beachtung gefunden. Dies gilt ins-

besondere für die Einstufung dieses Angriffs

als völkermörderisch, eine Feststellung, die

bald danach von der britischen Regierung

übernommen wurde.

2. Kommen wir zu den Neuerungen. Wo-

rum geht es im Kern?

Der Kern der Reform liegt im Bereich des

Strafverfahrens und der Gerichtsverfassung.

Bei der Einführung des Völkerstrafgesetz-

buchs hatte der Gesetzgeber bewusst davon

abgesehen, eine „Sonderprozessordnung“ für

Verfahren nach dem Völkerstrafgesetzbuch zu

schaffen. An dieser Grundentscheidung hat

der Reformgesetzgeber zwar festgehalten.

Doch hat er gezielt vor allem auf zwei Defizite

reagiert, die etwa im Zuge der oben ange-

sprochenen „Syrien-Verfahren“ deutlich ge-

mit Prof. Dr. Claus Kreß, Experte für Völker- und Strafrecht,

über jüngste Entwicklungen im Völkerstrafrecht, aktuelle Herausforderungen und die Rolle der

Zivilgesellschaft, wenn die Staaten zögerlich sind

Dezember 2024
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worden waren: die unzureichenden Möglich-

keiten der Unterrichtung einer internationalen

Öffentlichkeit über die Verfahren sowie die

fehlenden Beteiligungsrechte der Opfer von

Völkerstraftaten.

Das erste Defizit berührt einen für die Ver-

folgung von völkerrechtlichen Verbrechen

nach Weltrechtspflegeprinzip zentralen Punkt:

Wenn Deutschlands Strafjustiz wie etwa in

Fällen der in Syrien begangenen Verbrechen

gegen die Menschlichkeit oder beim Völker-

mord an den Yeziden das Völkerstrafgesetz-

buch zur Anwendung bringt, geschieht dies

nicht primär im deutschen Interesse, sondern

zugunsten der internationalen Gemeinschaft

als Ganzer. Es geht dann vor allem darum, die

Geltung derjenigen grundlegenden Normen

des universellen Völkerrechts zu bestätigen,

die durch die zur Anklage stehenden Taten in

Frage gestellt wurden. Dem Ziel der Verteidi-

gung dieses harten universellen Kerns der

Völkerrechtsordnung kann mit in Deutschland

geführten Prozessen aber nur dann wirksam

gedient werden, wenn man auch jenseits der

deutschen Grenzen hiervon erfährt. Insbeson-

dere sollte die Kunde die von den Völkerstraf-

taten jeweils betroffene Gesellschaft errei-

chen. Nicht zuletzt in den Koblenzer Strafver-

fahren wurde deutlich, dass die seinerzeit be-

stehenden – im Kern auf klassische deutsche

Strafverfahren zugeschnittenen – Regelungen

nicht ausreichten, um die gewünschte Verbrei-

tung zu erzielen. Um das zu ändern, sieht die

Reform zum Beispiel vor, dass die „heraus-

ragende zeitgeschichtliche Bedeutung“, die es

dem Gericht ausnahmsweise erlaubt, die

akustische und visuelle Aufnahme der Ver-

handlung zuzulassen, nicht länger ein solche

gerade „für die Bundesrepublik Deutschland“

sein muss. Auch ist es Medienvertretern, die

der deutschen Sprache nicht mächtig sind,

nun gestattet, in den Genuss einer Verdolmet-

schung der Gerichtsverhandlung zu kommen,

sei es auf eigene Kosten oder dadurch, dass

das Gericht sein Ermessen dahin ausübt, dass

auch solche Personen gerichtlich bereitge-

stellte Verdolmetschungen nutzen dürfen.

Was die Beteiligung der Verbrechensopfer am

Strafverfahren anbetrifft, so bietet die soge-

nannte Nebenklage nach deutschem Straf-

prozessrecht hierfür den rechtlichen Rahmen.

Tatopfer können hiernach aus einer bloßen

Zeugenrolle heraustreten und eine Reihe von

Verfahrensrechten wahrnehmen, die ansons-

ten dem Staatsanwalt vorbehalten sind. Nach

dem früher geltenden Recht gehörten die Ver-

brechen nach dem Völkerstrafgesetzbuch in-

dessen gerade nicht zu denjenigen Straftaten,

bei denen Opfer sich als Nebenkläger am

Strafverfahren beteiligen konnten. Dem hilft

das Reformgesetz ab. So einsichtig dies im

Ausgangspunkt ist, so schwierig stellte sich

allerdings die Ausgestaltung der Neuerung in

ihren Einzelheiten dar. Denn bei Völkerstraf-

taten handelt es sich typischerweise nicht um

isolierte Delikte einzelner Delinquenten, son-

dern um Verbrechen, deren Hintergrund ein

ganzes Unrechtssystem bildet, das entweder

von einem Staat oder sonst einer mächtigen

Organisation getragen wird. Dementspre-

chend sind in Verfahren etwa wegen Völ-

kermords oder Verbrechen gegen die Mensch-

lichkeit hohe Opferzahlen denkbar, und das

wiederum begründete nicht zuletzt bei Rich-

tern und Staatsanwälten die Besorgnis, dass

die Handhabbarkeit der Verfahren nach dem

Völkerstrafgesetzbuch leiden könnte. Der

Ausgleich, den der Gesetzgeber im Widerstreit

von möglichst wirkungsvoller Opferbeteili-

gung auf der einen und Praktikabilität des

Verfahrens auf der anderen Seite gefunden

hat, wird sich nun dem Praxistest stellen

müssen.

3. Gab es auch Neuerungen bei den völker-

rechtlichen Verbrechen?

Ja, diese machen nur nicht den Kern der Re-
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form aus. Ich treffe eine Auswahl: Die sexuelle

Sklaverei wird nun als ein Verbrechen gegen

die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen aus-

drücklich genannt, um den spezifischen Un-

rechtsgehalt einer Tat abzubilden, bei der sich

der Täter Eigentumsrechte über sein Opfer

anmaßt und dabei zugleich dessen sexuelle

Selbstbestimmung verletzt. Die erzwungene

Schwangerschaft als mögliches Verbrechen

gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbre-

chen setzte bislang die Absicht des Täters

voraus, die ethnische Zusammensetzung einer

Bevölkerung zu beeinflussen. Der Anwen-

dungsbereich wird nun dadurch erweitert,

dass auch solche Fälle erfasst werden, in

denen der Täter handelt, um andere vom Völ-

kerstrafgesetzbuch erfasste völkerrechtliche

Verbrechen zu begehen. Im Bereich der Kriegs-

verbrechen ist die bislang nur im internationa-

len bewaffneten Konflikt geltende Strafbarkeit

von militärischen Angriffen, die zwar gegen

militärische Ziele gerichtet sind, aber in der

Voraussicht durchgeführt werden, exzessive

Begleitschäden an der Umwelt mit sich zu

bringen, im Einklang mit dem Völkergewohn-

heitsrecht auf den nicht-internationalen be-

waffneten Konflikt erstreckt worden. Im Übri-

gen steht es nun – im Anschluss an eine ent-

sprechende Erweiterung des IStGH-Statuts –

auch nach dem Völkerstrafgesetzbuch unter

Strafe, in einem bewaffneten Konflikt Waffen

einzusetzen, deren Hauptwirkung darin be-

steht, durch Splitter zu verletzten, die im

menschlichen Körper durch Röntgenstrahlen

nicht entdeckt werden können, sowie Laser-

waffen einzusetzen, die eigens dafür entwi-

ckelt worden sind, zu Erblindung zu führen.

Die vielleicht interessantesten Neuerungen

des Reformgesetzes auf dem Feld des ma-

teriellen Strafrechts betreffen den Tatbestand

des zwangsweisen Verschwindenlassens von

Personen. Dieser ist deshalb kompliziert, weil

er in Gestalt einer Freiheitsentziehung und

einer sich hieran anschließenden Weigerung,

über den Verbleib der vom Freiheitsentzug be-

troffenen Person Auskunft zu erteilen, eine

zweiaktige Struktur aufweist, und dabei denk-

bar ist, dass in den beiden Phasen unter-

schiedliche Täter ins Spiel kommen. Sofern das

Verschwindenlassen im Rahmen eines ausge-

dehnten oder systematischen Angriffs auf

eine Zivilbevölkerung begangen wird, handelt

es sich um ein Verbrechen gegen die Mensch-

lichkeit. Die entsprechende Tatbestandsvari-

ante ist nun insbesondere dadurch erweitert

worden, dass die Strafbarkeit nicht länger eine

Nachfrage insbesondere von Angehörigen

nach dem Verbleib der verschwundenen Per-

son voraussetzt. Im Übrigen ist das zwangs-

weise Verschwindenlassen nun auch dann

nach deutschem Recht strafbar, wenn es hier-

zu lediglich „sporadisch“ kommt, sodass die

Tat nicht als Verbrechen gegen die Mensch-

lichkeit eingestuft werden kann. Hiermit folgt

der Gesetzgeber einer Ermahnung durch den

Ausschuss der Vereinten Nationen gegen das

Verschwindenlassen, der über die Einhaltung

des für Deutschland verbindlichen Internatio-

nalen Übereinkommens zum Schutz aller Per-

sonen vor dem Verschwindenlassen vom De-

zember 2006 wacht. Da es sich bei dem „spo-

radischen“ Verschwindenlassen nicht um eine

unmittelbar nach dem Völkergewohnheits-

recht strafbare Tat handelt, sondern um eine

sogenannte „transnationale“ Straftat, die Ge-

genstand eines völkerrechtlichen Vertrags ist,

hat sich der Gesetzgeber zurecht dafür ent-

schieden, den neuen Strafbestand nicht in das

Völkerstrafgesetzbuch einzustellen, sondern

in Gestalt des neuen § 234 b in das Strafge-

setzbuch.

4. Im Zusammenhang mit Verfahren nach

dem Völkerstrafgesetzbuch ist zuletzt viel über

die sogenannte funktionelle Immunität disku-

tiert worden. Findet sich auch hierzu etwas im

Reformgesetz?

Ja, der Deutsche Bundestag hat sich auf den

letzten Metern seiner Beratungen dazu ent-
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schlossen, die Unanwendbarkeit funktioneller

Immunität in Verfahren nach dem Völkerstraf-

gesetzbuch gesetzlich festzustellen. Diese ge-

setzgeberische Entscheidung hat einen etwas

verwickelten Hintergrund: Nach dem Völker-

gewohnheitsrecht genießen Staatsorgane im

Hinblick auf ihr amtliches Verhalten vor aus-

ländischen Strafgerichten grundsätzlich funk-

tionelle Immunität, können also nicht belangt

werden. Bereits das Internationale Militärtri-

bunal von Nürnberg stellte indessen fest, dass

dieser Grundsatz bei völkerrechtlichen Ver-

brechen, die häufig von Staatsorganen began-

gen werden, nicht gilt. Dementsprechend

steht der Bundesgerichtshof in einer inzwi-

schen gefestigten Rechtsprechung auf dem

Standpunkt, dass funktionelle Immunität dann

keine Anwendung findet, wenn es um Verfah-

ren wegen solcher Straftaten geht, die im all-

gemeinen Völkergewohnheitsrecht verwurzelt

sind. Die zentrale praktische Bedeutung dieser

Judikatur zeigte sich nicht zuletzt in den

„Syrien-Verfahren“, die gegen frühere Organe

des syrischen Staats geführt wurden, und die

deshalb die Unanwendbarkeit funktioneller

Immunität voraussetzten.

Indessen regt sich in jüngerer Zeit bei einer

Reihe von Staaten Widerstand gegen das

„Nürnberger Vermächtnis“ der Unanwendbar-

keit der funktionellen Immunität im Völker-

strafrecht. Dieser Widerstand ist vor allem im

Zuge der laufenden Arbeiten der Völkerrechts-

kommission der Vereinten Nationen zu den

Immunitäten nach Völkerrecht vor ausländi-

scher Strafgerichtsbarkeit zu Tage getreten.

Denn eine Reihe von Staaten – darunter au-

toritäre wie etwa China und der Iran, aber auch

demokratische wie etwa die Vereinigten Staa-

ten, Brasilien und Israel – haben den Entwurf

eines Artikels der Kommission kritisiert, wo-

nach funktionelle Immunität in Strafverfahren

u.a. wegen Völkermords, Verbrechen gegen die

Menschlichkeit und Kriegsverbrechen unan-

wendbar sein soll.

Die Bundesregierung hat zum entsprechen-

den Kommissionsvorschlag in ihrer Stellung-

nahme vom November 2023 ausgeführt, bei

der Unanwendbarkeit funktioneller Immunität

in Strafverfahren wegen schwerster völker-

rechtlicher Verbrechen handele es sich um ei-

ne „in der Entstehung begriffene“ Norm. Damit

hat die Bundesregierung der Völkerrechts-

kommission zwar anders als die genannten

Staaten nicht widersprochen. Zugleich ist sie

jedoch eine wichtige Nuance hinter der Recht-

sprechung des Bundesgerichtshofs zurückge-

blieben, der die betreffende Norm als im gel-

tenden Völkergewohnheitsrecht verankert

ansieht und sie deshalb etwa in den „Syrien-

Verfahren“ zur Anwendung gebracht hat. An

dieser Stelle hat der Deutsche Bundestag nun

ausdrücklich Stellung bezogen, und zwar zu-

gunsten des Bundesgerichtshofs. Bis zum 15.

November dieses Jahres hat die Bundesregie-

rung nun nochmals die Gelegenheit, zum ge-

genwärtigen Stand der Arbeiten der Völker-

rechtskommission Stellung beziehen. Es wäre

sehr zu wünschen, dass sie dem Bundesge-

richtshof und dem Deutschen Bundestag nun

vollständig beitritt. Denn dann spräche

Deutschland zu dieser Grundfrage des Völker-

strafrechts wieder mit einer Stimme.

5. Gibt es Ihrer Meinung nach Aspekte des

Völkermords, die in der Konvention der Verein-

ten Nationen nicht ausreichend berücksichtigt

werden?

Die Völkermordkonvention von 1948 definiert

den Begriff Völkermord sehr eng: Gegen An-

griffe geschützt werden nur nationale, ethni-

sche, rassische und religiöse Gruppen, also

nicht etwa auch politische Gruppen. Nicht

erfasst wird im Übrigen – anders als Raphael

Lemkin, der Schöpfer des Begriffs es ursprüng-

lich im Sinn hatte – der oft sogenannte „kul-

turelle Völkermord“, also ein Angriff, der sich

nicht direkt gegen die Mitglieder einer ge-

schützten Gruppe richtet, sondern gegen die
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kulturellen Grundlagen der Identität der be-

treffenden Gruppe. Vorschläge, die Völker-

morddefinition zu erweitern, hat es vielfach

gegeben. Doch die Staaten behandeln diese

Definition bis heute wie einen „heiligen Text“

und rühren nicht an ihn.

Hoch bedeutsam für die Reichweite des völ-

kerrechtlichen Völkermordbegriffs ist über-

dies die Auslegung des subjektiven Erforder-

nisses, also der Absicht des Täters, eine der

geschützten Gruppen ganz oder teilweise zu

zerstören. Es gibt Stimmen, die sich wünschen,

dass die internationale Rechtsprechung die

Völkermordabsicht weiter auslegt als dies in

den beiden bisherigen Verfahren geschehen

ist. Bei dieser Judikatur geht es nicht nur um

die der internationalen Strafgerichtsbarkeit,

sondern auch um diejenige des altehrwürdi-

gen Internationalen Gerichtshofs (IGH), der

über Streitigkeiten zwischen Staaten ent-

scheidet. Denn das Verbot des Völkermords

richtet sich nicht nur an natürliche Personen,

sondern auch an Staaten. Bislang hatte der IGH

in den beiden Fällen Bosnien-Herzegowina

gegen Serbien und Montenegro sowie Kroa-

tien gegen Serbien zum Begriff des Völker-

mords Stellung zu beziehen. Gegenwärtig sind

drei Verfahren vor dem Internationalen Ge-

richtshof anhängig – Gambia gegen Myanmar,

Südafrika gegen Israel, Nikaragua gegen

Deutschland – in denen es (ganz oder zum Teil)

um angebliche Verstöße gegen die Völker-

mordkonvention geht.

Es empfiehlt sich, die Debatte um den völker-

rechtlichen Begriff des Völkermords nicht iso-

liert zu führen, sondern die Verbrechen gegen

die Menschlichkeit im Blick zu behalten. Denn

bei einer Verengung des Blicks auf den Völker-

mord droht aus dem öffentlichen Bewusstsein

zu geraten, dass auch Verbrechen gegen die

Menschlichkeit schwerste Verletzungen des

Völkerrechts zugrunde liegen. Ein Beispiel: Die

internationalen Strafgerichtshöfe haben die

brutalen Vertreibungen bosnischer Muslime

durch bosnische Serben im Zuge der groß-

angelegten bosnisch-serbischen „ethnischen

Säuberungskampagne“ zwar nicht als Völker-

mord eingestuft, aber eben sehr wohl als

Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ist man

auf das Verdikt „Völkermord“ fixiert, blendet

man sehr schweres Unrecht aus. In diesem

Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass

die eben bereits erwähnte Völkerrechtskom-

mission der Vereinten Nationen einen Entwurf

für eine Konvention zur Verhütung und Bestra-

fung von Verbrechen gegen die Menschlich-

keit vorgelegt hat, die darauf zielt, die Völker-

mordkonvention zu ergänzen. Der Entwurf

enthält etwa auch eine Bestimmung, die dem

Internationalen Gerichtshof in Fällen wie de-

nen Bosnien-Herzegowina gegen Serbien und

Montenegro und Kroatien gegen Serbien Ge-

richtsbarkeit nicht nur im Hinblick auf den Völ-

kermordvorwurf eröffnete, sondern auch über

Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die

Staaten stehen nun vor der Entscheidung, ob

sie eine diplomatische Konferenz einberufen

möchten, an deren Ende die Annahme eines

entsprechenden völkerrechtlichen Vertrags

stehen könnte. Es ist sehr zu wünschen, dass

es hierzu kommt.

6. Wie ist jetzt der Stand der Diskussionen

über die Einrichtung eines Tribunals zum Ver-

brechen der Aggression gegen die Ukraine.

Sagen Sie uns etwas zu Überlegungen, ein Son-

dertribunal für Ukraine an den Europarat an-

zubinden. Wie wichtig wäre es, dass man bald

eine Lösung dafür findet?

Auch hier zunächst ein paar Sätze zum Hinter-

grund der laufenden diplomatischen Bemü-

hungen: Das Verbrechen des Angriffskriegs

stand zunächst – beim Prolog zum Völker-

strafrecht nach dem Ersten Weltkrieg ebenso

wie bei den Geburtsstunden des Völkerstraf-

rechts in Nürnberg und Tokyo – im Zentrum.

Das Nürnberger Tribunal hat die Entfesselung
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eines Angriffskriegs sogar zum schwersten in-

ternationalen Verbrechen erklärt. Doch statt

einer Verfestigung erfuhren die historischen

Präzedenzfälle zur Völkerstraftat des Angriffs-

kriegs in der Folgezeit eine Marginalisierung.

Daran änderte sich auch im Zuge der Renais-

sance des Völkerstrafrechts in den 1990er Jah-

ren nichts; es ging um Völkermord, Verbrechen

gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbre-

chen, nicht um das Verbrechen der Aggression.

1998 in Rom gelang es gerade so eben, dieses

Verbrechen unter die Zuständigkeit des IStGH

zu bringen, aber nicht in der Form eines aus-

definierten Straftatbestands, sondern als

Platzhalter. Erst zwanzig Jahre später, mit Wir-

kung zum Juli 2018, wurde es dem IStGH mög-

lich, seine Zuständigkeit über das – zwischen-

zeitlich definierte – Verbrechen der Aggres-

sion auszuüben. Doch die rechtlichen Hürden

für die Ausübung dieser Zuständigkeit sind

deutlich höher als bei Völkermord, Verbrechen

gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbre-

chen. Insbesondere sind dem IStGH die Hände

gebunden, wenn es sich bei dem Aggressor –

wie im Falle von Russlands Angriffskrieg gegen

die Ukraine – um einen Staat handelt, der dem

IStGH-Statut nicht beigetreten ist. Das gilt

selbst dann, wenn der Staat, gegen den sich

die Aggression richtet, dem IStGH erlaubt hat,

seine Gerichtsbarkeit auszuüben. So erklärt es

sich, dass es zwar einerseits einen Haftbefehl

des IStGH gegen Präsident Putin wegen des

Verdachts der Begehung von Kriegsverbre-

chen gibt, dass Ankläger Khan andererseits

aber im Hinblick auf Ermittlungen wegen des

Verbrechens der Aggression die Hände gebun-

den sind.

Bei den diplomatischen Bemühungen um ein

Sondertribunal für das Verbrechen der Aggres-

sion gegen die Ukraine geht es darum, die

Zuständigkeitslücke im Hinblick auf das Ver-

brechen der Aggression zu schließen. Gegen-

wärtig konzentrieren sich die Gespräche im

Rahmen einer sogenannten „Kerngruppe“ von

Staaten darauf, das Gericht an den Europarat

anzubinden, das Ministerkomitee hat grünes

Licht für eine entsprechende Prüfung gege-

ben. Doch besteht innerhalb der Kerngruppe

Streit über das Format des Tribunals: Die Ukrai-

ne und zahlreiche andere Staaten, darunter

insbesondere die baltischen Staaten, wün-

schen sich ein internationales Tribunal, wäh-

rend die G7-Staaten bislang darauf bestehen,

dass das Tribunal in der ukrainischen Rechts-

ordnung verwurzelt ist. Der Standpunkt der

G7-Staaten ist vor allem deshalb bedauerlich,

weil ein genuin internationales Straftribunal

am besten zum Ausdruck brächte, dass Straf-

verfahren gegen Präsident Putin und andere

Verdächtige wegen des Verbrechens der Ag-

gression nicht lediglich im Interesse der Ukrai-

ne lägen, sondern dem dringenden Interesse

der internationalen Gemeinschaft insgesamt

entsprächen, die Geltung des völkerrechtli-

chen Gewaltverbots gegen den laufenden rus-

sischen Frontalangriff zu bekräftigen.

Es gäbe freilich eine bessere Lösung als die

Errichtung eines internationalen Sondertribu-

nals: Diese bestünde in einer Änderung des

IStGH-Statuts, durch die die Voraussetzungen

für die Ausübung der Zuständigkeit des IStGH

über das Verbrechen der Aggression an dieje-

nigen angeglichen würden, die für Völker-

mord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit

und Kriegsverbrechen gelten. Man könnte

eine solche Vertragsänderung ohne Verstoß

gegen das strafrechtliche Gesetzlichkeitsprin-

zip zurückwirken lassen, dass sie jedenfalls

einen wesentlichen Teil der russischen Ag-

gression gegen die Ukraine erfasste. Doch

auch wenn am Ende der Weg über ein Son-

dertribunal beschritten werden sollte, bedürf-

te es unbedingt für die Zukunft einer Harmoni-

sierung des Zuständigkeitsregimes im IStGH-

Statut, damit auch das Völkerstrafrecht gegen

Aggression möglichst gleichmäßig zur Anwen-

dung gebracht werden kann. Hiergegen stem-

men sich bislang etwa die IStGH-Vertrags-
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staaten Frankreich und Großbritannien, und im

Hintergrund nehmen die Vereinigten Staaten

als Nichtvertragsstaat dieselbe ablehnende

Haltung ein. Eine solche Haltung steht nicht

nur einer Stärkung der Völkerrechtsarchitektur

im Wege, sie befeuert auch die Kritik von Staa-

ten aus dem sogenannten „Globalen Süden“

an „westlichen Doppelstandards“.

7. Kann die Zivilgesellschaft wirksam in-

tervenieren, wenn die internationale Gemein-

schaft zögerlich oder nicht bereit ist, zu han-

deln? Wenn ja, wie?

Bleiben wir auf dem Feld des Völkerstraf-

rechts: Kraftvolle Stimmen aus der Zivilgesell-

schaft haben seit den 1990er Jahren immer

wieder das „Weltgewissen“ mobilisiert, um Re-

gierungen zum Handeln anzutreiben. Bei der

Etablierung der beiden 1993 beziehungswei-

se 1994 ad hoc eingesetzten internationalen

Strafgerichtshöfe für das ehemalige Jugosla-

wien beziehungsweise Ruanda war das eben-

so der Fall wie 1998 bei der Einrichtung des

IStGH. Seit es diesen gibt, begleitet eine welt-

weite Koalition von Nichtregierungsorganisa-

tionen den Gerichtshof konstruktiv, verteidigt

ihn gegen politisch motivierte Angriffe von au-

ßen wie etwa die skandalösen Sanktionen der

Trump-Administration, kritisiert aber auch Ver-

tragsstaaten, etwa dann, wenn sie Gefahr lau-

fen, bei der Auswahl von Richterkandidaten

die Kriterien fachlicher Exzellenz und persön-

licher Integrität aus dem Auge zu verlieren.

Sehr bedeutsam kann das Engagement von

Nichtregierungsorganisationen auch für die

Praxis staatlicher Weltrechtspflege werden.

Denn solchen Organisationen kann es – zum

Beispiel – leichter fallen, mit Verbrechens-

opfern an Ort und Stelle in Verbindung zu

treten, und diese dann in einem späteren

Strafverfahren sachkundig zu begleiten. Das

Berliner European Center for Constitutional

and Human Rights und die französische Orga-

nisation Yahad - In Unum etwa leisten hier

Bemerkenswertes.

Was die Völkerstrafrechtspolitik anbetrifft, so

gehe ich davon aus, dass Nichtregierungs-

organisationen in der nächsten Zeit kraftvoll

dafür werben werden, dass es zur Annahme

einer Konvention gegen die Verbrechen gegen

die Menschlichkeit kommt. Natürlich ist es

heute schwieriger als in den 1990er Jahren,

für Verbesserungen auf dem Gebiet des Völ-

kerstrafrechts zu werben. Denn es bläst schar-

fer Gegenwind aus autoritärer Richtung, und

überdies hat die jüngste Eskalation im Nahen

Osten Spannungen zwischen verschiedenen

Staatengruppen akzentuiert. In dieser Lage

sind völkerrechtsfreundliche Initiativen aus

der Zivilgesellschaft aber vielleicht noch wich-

tiger geworden, auch wenn der Einsatz nun

häufig nicht auf Verbesserungen, sondern „le-

diglich“ auf die Verteidigung von Errungen-

schaften zielen wird, so wie etwa dann, wenn

Amnesty International und das European Cen-

ter for Constitutional and Human Rights für

den soeben erwähnten Grundsatz der Unan-

wendbarkeit der funktionellen Immunität ein-

treten.

Neben der Unterstützung des Vorhabens einer

Konvention gegen Verbrechen gegen die

Menschlichkeit stellt sich die Frage zivilgesell-

schaftlichen Engagements im Völkerstrafrecht

derzeit vor allem im Hinblick auf die Harmoni-

sierung des Zuständigkeitsregimes im IStGH-

Statut. Große Menschenrechtsorganisationen

wie Amnesty International und Human Rights

Watch haben über lange Zeit die Augen davor

verschlossen, dass die Entfesselung eines An-

griffskriegs nicht nur staatliche Souveränitäts-

interessen berührt, sondern in ganz elementa-

rer Weise auch die Menschenrechte. In der Fol-

ge hat sich die globale Koalition der Nichtre-

gierungsorganisationen für den Internationa-

len Strafgerichtshof im Hinblick auf das Ver-

brechen der Aggression bislang kaum enga-

giert. Dieses Desinteresse hat denjenigen –
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wie gesehen nicht zuletzt westlichen – Staaten

in die Hände gespielt, denen an einer Margina-

lisierung des Verbrechens der Aggression im

IStGH-Statut gelegen war und ist. In Anbe-

tracht des mit Russlands Angriffskrieg verbun-

denen Schreckens gibt es nun bei den beiden

großen Menschenrechtsorganisationen Anzei-

chen für ein Umdenken. Das European Center

for Constitutional and Human Rights ist schon

einen deutlichen Schritt weiter und begleitet

die internationale Debatte ebenso engagiert

wie sachkundig. Hoffentlich schwenkt die glo-

bale Koalition sehr bald insgesamt auf diesen

Kurs ein. Denn die Stärkung des IStGH-Statuts

wider das Verbrechen der Aggression sollte

2025 unbedingt auf der Tagesordnung der

Vertragsstaaten stehen.

Wir danken Ihnen ganz herzlich für dieses Inter-

view.

[Prof. Dr. Dr. h.c. Dr. h.c. Claus Kreß LL.M. ist seit

2004 Professor für Strafrecht und Völkerrecht

an der Universität zu Köln. Seit 2019 ist er Ad-

hoc-Richter am Internationalen Gerichtshof in

dem Verfahren Gambia gegen Myanmar. Im

September 2021 wurde er zudem zum Berater

des Anklägers des Internationalen Strafge-

richtshofs Karim Khan für das Verbrechen der

Aggression ernannt.]

Jasna Causevic führte das Interview in schrift-

licher Form.
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Die P iserar Friede erhandlungennsv und die Urs geprün des
Völkerstrafre scht

Claus K ßre *

Ich w deür s roga s n,age dass es nicht lohnt, F denrie zu sch ßen,lie wenn
solche Verbrech nbestraft bleiben werden.en u 1

I.

Diese Äuße des britischen Premierministers David Lloyd George fielrung
am Nac ttaghmi des 2. April 1919 im Rat der Vier. Hier besp ar chen die Re-
gierungschefs Frankreichs, Großbritanniens, Ita ns und der V einigtenlie er
Staaten die g n Fragen desroße Friedensschlusses nach r ten Weltdem E s -
krieg miteinander.2 L ydlo George wusste den fran chenzösis M isterpräsiin -
dent G rges en u fest an seiner Seite. In dessen Auftrag hattenen eo Clem cea
die zwei Pariser Rec gelehrtenhts Ferdinand Larnaude und Albert de Lapra-
delle di burtsstunde eines „e Ge dr nternational nouveauoit i “, n neuenei es
Völkerrechts gerufen.aus 3 England und Frankreich wollt ber die bisheen ü -
rige Praxis zur Bestra von Kriegsverbrechen entschieden hinaus: Zufung -
nä tchs s lteol der Fr nsschlussiede die Strafverfolgung n htic durch eine Am-
nestiek ellaus be nende – an sder als es der in E opaur seit dem Ende des drei-

* Die V ortragsform ist – be nzufüg ger Belege n deni Hi ung eini i Fußnoten – beibe-
halten worden. Um Nach eise fi den sich in Claus Kreß, The Peacefänglichere w n
M Pr cess af Great War and the Origins of International Criminal Lawaking o ter the
Str nsuicto Se , in: German Yearbook of Internationa im D uck).l Law 62 (2019) ( r

1 Zitiert nach W millia A. Schabas, The Trial of the K serai , Oxford 2018, S. 179.
2 Der Rat der Vier (Council of Four r letzten Woche des März 1919 an die) war ab de

Stelle des (auch Japan einschließenden) Obersten Rats (Supreme Council oder
Council of Ten) getreten. Zum Rat der V argaret M Millan, P mier näher M ac eace ak-
er x M thats. Si onths Changed the World, London 2001, S. 281ff titutionel. Zu ins -
len und p eduraroz len Aspekten der P serari Fr densverhaie ndlungen Marcus M.
Payk, Friede ? D r Aufstieg des modernen Völkerrechts und der Frien durch Recht e -
denssch uss nl ach dem Ersten Weltkrieg, Berlin/Bost 219ff.on 2018, S.

3 Ferdinand lbert ad le, Exam e l sabilLarnaude/A de Lapr el en d a respon ité pénale de
l’empereur Guillaume II d’Allemagne, in: J de Droi nt t 45 (1919),ournal t I erna ional
S. 131.

2020

Claus Kreß (Hrsg.): Paris 1919–1920: Frieden durch Recht?

(Kölner Schriften zum Friedenssicherungsrecht –

Cologne Studies on International Peace and Security Law, Bd. 14 (2020),

98 S (hier S. 61 - S.70), www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7973-4;

Artikel
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ßigjährigen Kriegs4 verbreitet bung entsprach. Es sollten auch nichten Ü
länger lediglich Kriegsverbrechen im he lichen Sinn, also Völkerrkömm -
rechtsverle ntzu gen im Krieg geahndet werde elmehr zielten die Frann. Vi -
zosen und die Br nite auf die B fungestra der Entfesselung des Kriegs se t,lbs
und zw er Person des ehemaligen deutschen Staatsoberhaupts. Zuar in d
diesem Zweck war man ber ie Immunität zu durchlöchern, die demeit, d
Staatsoberhaupt im klass hen lkerrecht einen robustenisc Vö S tzschildchu
a e Hand gab. Zwar wollte man sich an dieser Stelle auch formal absin di -
chern. Auch zu diesem Zweck sollte Deutsch Zustimmung zum Frielands -
densvertrag erzwungen werden. parallel hierzu brach sich bei EngDoch -
land und Frankreic e Überzeh di ugung Bahn, dass der klassische Immuni-
tätsschutz all eines internationalen Strafverfahrens wegen der Verletim F -
zung best r fundamentaler Normen des Völkerrechts nicht sachgeimmte -
r tech sei. Im Kreis der S eg m tei er äch gab es einen, dem dieses Maß an völ-
kerrechtlichem Fortschrittseifer überhaupt nicht behag obert Lansing.te: R
Der nminister der V inigten Staaten war ganz dem traditionellenAuße ere
zwischenstaatl n Völkerrecht verpflichtet. Im Zentrum stand dabei deriche
Schutz de S eränität der Staater ouv n. Der Gedanke an eine diese Staaten
überwölbende internationale Strafgewalt wa zutiefst suspekt.r ihm 5 Er war
nicht gegen die Be afungstr deutscher Kriegsverbrechen. Doch die P erozess
sollten zuvor vor dem jeweils zuständigenwie na nalentio Militärgericht
und nach dem ils anwendbarenjewe nationalen Recht geführt we .rden
Streit auf Seiten der Siege hte war damit vorgezeichnetrmäc – und acher br
auch al ld aus.sba

II.

Z hstunäc w deur er in einer ei sgen h rierfü ei etztennges Kommission ausge-
tragen.6 La ingns führte den Vors ,itz und für F r ichrank e wirkten L darnau e

4 § 2 Instrumentum P o en s und Art. II Instr mentu Pacis Osnabruacis M nasteri si u m -
gensis, beide 24. Oktober iedrich Scheidt, Traité1648; Johann Fr sistéma etiqu
touchant L nno ssan l’ tat u Saint E pire Ro aina Co i ce De E D m m De La Nation Alle-
m Droit P blic D t m e, tir es Lo x m nt e La Juande, ou le u e Ce E pir é D i Fonda e ales D -
risprudence Politique (et) des Auteurs Les Plus Célébrés Et Les P ési tlus D n éressés.
Tome quatr 1754, S. 156.ième, Hannover

5 A ch d n F eden e Aufsatz Robert Lansing,ufschlussrei er ach dem ri sschluss verfasst
So Leg Q ea onference, i : h eri Journal of Interme al uestions of the P ce C n T e Am can -
national 13 ( S 631ff.Law 1919), .

6 Com i on on the em ssi R sponsibility of s ar and on Enforcement ofthe Author of W
Penalties.
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und de Lapradelle mit. In einem zentralen Punkt setzte sich die amer iikan -
sche Zurückhaltung bereit esem Punkt durch: Die Entfesselung eis an di -
nes Kriegs werde zw ,ar so heißt es in dem Abschlussbericht der Kommissi-
on, von der Weltmeinung missbilligt und von d chichte verdammt.er Ges
Doch dem gelt Völkerrecht widerspreche ein solcher Angriffskriegenden
nicht.7 Hier behielt die Vorstellung die Oberhand, das klass he lkerisc Vö -
r tech gewähre den Sta enat ein souve sräne Recht zum Krieg, ein ius ad bel-

lum. Hiervon aus nd konnten nur die deutschen Invasionen in dengehe
dauernd neutralen Staaten Belgien und ur als Verletzungen desLuxemb g
1914 gelten lkerrechts eingestuft werden.den Vö 8 Im Übrigen hi enngeg
trägt der chlussbericht britischAbs -f zösische Haran ndschrift. D s t ora gil v
allem für Vorschlag, ein „h Tribunal“ einzusetzen, das deutscheden ohes
Kriegsverbrechen auf der Grundlage des Völkerrechts aburteilen soll. Lan-
sing war allerdings widerspenstig geblieben. insam mit dem zweitenGeme
amerikanischen Mitglied der K ion hatte er ein ausführliches Geommiss -
genvo eigefügt, das in der Feststellung gipfelt:tum b

Die rikanischen Vertreter kennen kein internationales Gesetz oderame
ein internat lesiona Ab ,kommen worin die Verletzung des Kriegs tsrech

7 Report Present t e Preliminary Peace Conference, 29.ed to h März i he1919, n: T
American J aourn l of In nationalter Law 14 (1920), S. 118.

8 B nsw erw rebten die A erdingsemerke ert eise st utoren der Friedensverträge all im
Hinbli di esse ung des rck auf e Entf l K iegs ins tgesam einen Übergang von der über-
kommenen Praxi rlegung von Kriegskosten kraft einess der Aufe ius v iaeictor hin zu
einer Haftung für Unrecht an. Da Unrecht im strengen V ech ssinnölkerr t jenseits
der Fälle Belgien und Luxemburg auch aus der War r i m e nicht gegete de S eger ächt -
ben war ließ sich eine solche U u its aus dem Völ, nrechtshaft ng indessen nicht bere -
kergewohnheitsrecht ableiten. Vielmehr musste Deutschland eine entsprechende
Haft durch einen völung erst kerrechtlichen Vertrag auferlegt inwerden, dessen H -
tergrund letztli isch orwurf der Verantwortlichkeit für den Ausch der moral e V -
bruch des Kriegs bi .ldete So ist die Formulierung des ber teühm n („Kriegs-
schuld“-)Art. 231 des Versailler Vertrags (Reichs-Gesetz 919, S.blatt 1 689f u erf.) z -
klären, in dem es heißt: „Die alliierten und assoziierten Regierung unden erklären,
Deutschland erkennt a chland und seine Verbündeten als Urheber fürn, daß Deuts
alle V uste denerl und Schä verantwor ind, die die alliierten und assoziiertentlich s
Regierungen und ihre Staatsangehörigen infolge des i ffhnen durch den Angri
Deutschlands und seiner V enerbündet auf wungez genen Kriegs er tenlit haben.“
D e m Versailler Vertrag vollzogene Wendungi it dem zu einer Unrechtsha tftung ha
sich in der Folge zu Völkergewohnheitsrecht es gt l nd E isaverf ti . Zu a ldem eingehe l -
beth Günnew z egen der Verletzung des Gewaltverbotes als Eleig, Schadensersat w -
m n u lum, Badenent ei es i s post bel -Baden 2019, .S 75ff., 129ff. und passim.



27

Claus Kreß

als internat lesiona Ve echrbr en ei tuftnges und eine Strafe ange htdro
w d.ir 9

So wurde die Frage der Stra rfolgungfve zur Chefsache. Nun kam es vor al-
lem au ilson . Wür e er bis zum Schluss für die Linie seines Außenf W an d -
m istersin kämpfen? Das war keineswegs gewiss. Denn Wilson war L nsa ing
in inniger Abne g verbunden.igun 10 Und er hielt rell Distanz zu dengene
konservativen Vö rrechtlernlke in der amerikanischen Delegation.11 Wilson
setzte m genüber auf die möglichst ungebundene Gestaltungskraft derde ge
Politik. Die Verhandlungen im Rat r Vier anden zumeist im dunkelgede f -
täfelten Arbei im rtsz me der Residenz W onsils in Paris s at tt.12 E erin der sel-
tenen Beobachter der S ezen hat be htet,ric Wilson habe steif in se mine Ses-
sel gesessen und dab usgesehen wie ein Professor, der eine studentiei so a -
s Arbeit kritisiere.che 13 So dürfen wir uns also den Ort vorstelle n demn, a
Clemence loyd George, Wilsoau, L n und der italienische Premie m terr inis
Orlando An April 2019 dreimal zusammentrafen, um die Frage derfang
Strafverfolgung abschließend zu beraten. Der Dolmetscher Paul uxManto
hat ein Gesprächsprotokoll der Debatte der Gr Vier ver st, und desoßen fas -
s een L ktüre t ein einziges Faszinosum.is 14 Denn über Stunden h disinweg -
kutierten die vier Staats r mit einiger Leidenschaft die politischen,männe
juristischen und philosophischen kte eines internationalen StrafproAspe -
zesses. An einem P ktun fragte Wilson grü rischble in die Ru ,nde ob die Sie-
ger sich zu Strafrichtern über die Besiegten erheben dürften Lloyd. Von
George erhielt er zur An t, dass es verkürzt sei, England oder die USAtwor
als die Opfer der Straftaten anz .usehen Denn dieser Krieg sei für das Recht
geführt rden. ilson etzte speziell im Hinblick auf den Angriffskriegwo W s
nach fragte, ob in der Zukunft ein Staat, der Adressat eines völkerund -
rechtswidrigen Angriffs gew denor sei, einen nat leniona S a prozesstr f gegen

9 Me or m Reservations Pm andu of resented by the R ives o the Uepresentat f nited
States to the Report of the Commission on Responsibilit s, April n: heie 4. 1919, i T
American Journa nt tiona Law 1920), S.l of I erna l 14 ( 146 (Übersetzung durch den
Verf.).

10 Hierz M Millan,u etwa ac Fn. 2, S. 13.
11 Payk, Fn. 2, S. 268ff.
12 P yk,a Fn. 2, S. 250.
13 Ma M ,c illan Fn. 2, S. 281f.
14 Schabas hat dieses G im zwölften Kapitel seines in Fn.esprächsprotokoll 1 zitier-

ten Buchs in sehr lesenswerter Form aufbereitet; zu d w franen Nach eisen auf die -
zösische und englisc der Protokoll ant he ebd., S.he Fassung e von M oux sie 175
(dort Fn. .1 und 2)



28

Die Pariser Fri de sv hand ne n er lunge und die Ursp gerün des Völkerstrafrechts

d ri an oie für den Ang ff Ver tw rtlichen führen dürfe. L rg erwiderloyd Geo e -
te ganz auf der Linie der französischen Idee eines ne Vö rrechts:uen lke

Nicht im Geringsten. würde der Völkerbund tätig werden, undDann
zwar im Einklang mit den grundlegenden Regeln, die dieser sich gege-
ben wird. In diesem Falhaben l haben nicht Belgien Frankreichund
das Urteil zu sprechen. We nen erfolgreichen Völkerbundnn wir ei
wollen, dann darf dieser nicht nur Lip kenntnisse anzubieten hapenbe -
ben. Verletzung von Verträgen ist genau so ein Verbrechen, anDie
dem der Völkerbund ein ittelbares Interesse hat.unm 15

Hier führt der Regierun f einer der Hauptsiegermächte des Erstengsche
Weltkriegs – natürlich mag man hinzu :fügen avant la le ettr – die Idee einer
internationalen G nschaft mit eigener Strafgewalt im Mund, das heißtemei
die Idee eines Völker afrechtsstr im eigentlichen S .inn 16 Für einen Moment
konnte man den Eindruck gewinnen, als sch nkte W on: „Lassen Siewa ils
mich darüber nachde ,nken“ 17 an rtetwo te er britischen Premier. Dochdem
am Ende sollte der t der Vie unsichtbar anwesende amerikanischeim Ra r
Außenminister die Oberhand beh en.alt Bei der Formulierung des abschlie-
ßenden Entwurfs führte a ng ilson s r die Feder.L nsi W oga 18

So sieht der Versaille r V trager zwar ein internati lesona Ve rrfah en gegen
W I Dochilhelm I. vor. der Angriffskrieg erscheint in der entsprechenden
Best mu nicht als Völkerstraftat, sondern als „schwere Verletzung desim ng
internationalen Sitte etzes“.nges 19 Dieser Fo kompromiss hätte kaumrmel
dazu getaugt, Völkerstrafrecht der Tau zu heben. Zu einem entspreaus fe -
chenden Versuc o e es eshalb nicht kommen, weil die im Krieg neuh s llt d -
tral gebliebenen Nieder s ablehnten, den inzwischen bei ihnen resilande e -
dierenden Wilhelm I ür den Zweck eines solchen Verfahrens zu überI. f -
ste n.lle 20 Di s reute zunächst einmal den Vatikan und nicht wenige eue erf -
rop cheäis Monarchen.21 Es dürfte am Ende aber auch für einige Erleichte-

15 Zit. in Schabas, Fn. 1, S. 178 (Über ungsetz durch den Verf.).
16 Zu diesem Begriff Claus Kre nt ional im nal L , in: Rüdigernäher ß, I ernat Cr i aw

Wolfrum (Hrsg.), Max Planck Enc a of P c I ernational Law, Band V,yclopedi ubli nt
Oxford 2012, S. 717.

17 Schabas, Fn. 1, S. 178.
18 Näher Schabas, Fn. 1, S. 192ff.
19 Art. 227 Abs. 1 des Versailler V et: ie al ierten und assoziiertenertrags laut „D li

Mächte stellen Wi m I z lern, vormaligen Kaiser von Deutschlhel I . von Hohen ol -
land, wegen schwerer Ver ung es i t ttengesetzes und der Heiletz d n ernationalen Si -
ligk er Veit d erträge unter öffent i .“l che Anklage

20 Näher Schabas, Fn. 1, S. 266ff.
21 Näher Schabas, Fn. 1., S. 252ff.
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rung b i d egermächten geführt haben. Denn deren Vorbereitungene en Si
für s erfahren nahmen sich bis dahin nach allem was man weiß nichtda V
gerade eind voll aus.rucks 22 Auch bei den Kriegsverbrechen egte amobsi
Ende Lansing. statt eines internationalen Strafgerichts zur AburteiDenn -
lung der s rsten Taten ieht der Versaichwe s ll Vertrag die Einrichtung geer -
mischt-nationaler Militärgerichte der Siegersta n vor diese Gerichteate . An
sollten die jeweils zuständigen Nationalstaaten ihre lige Gerichtsbarjewei -
k delegieren.eit 23 Selbst die Kriegsverbrechen werden a m Versaillerlso i
Vertrag streng genommen nic l enuin völkerrechtliche Straftaten beht a s g -
handelt.

Zu der Ve b triasr rechens des Vö rstrafrechtslke s tenoll in der Nür r rnbe ge
Geburtsstunde des Völkerstrafrechts nach dem iten Weltk g auchZwe rie
d Ve rechen gegen die Menschliie rb chkeit zäh .len 24 Der Versailler Vertrag
erwähnt sie demgegenüber nicht einmal. Bemerkensw t t esem Zuer is in di -
s hang allerdings der Versailles nachfolgende Friedensschluss mitammen
dem Osmanischen Reich in Sèvres. In einer Note i 1915 hattenvom Ma
Frankreich, Großbritannien und Russland die türkischen Massaker an den
A iern als Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt und ihrermen
Bestraf angekündigt.ung 25 Das war ein höchst beme werter Schritt,rkens
weil es sich um V brechener türkischer Staatsan örigergeh an an rde en türki-
schen Staatsa örigenngeh auf türkischem Staats ietgeb handelte. In der klas-
sischen völkerrechtlichen Perspektive war es also eine innere legenAnge -
heit Osmanischen Reichs. Die Einstufung der Untaten als Verbrechendes
gegen die Menschl eit bedeutete das Signal der Signatarmächte, auchichk
an d er Stelle zu neuen Ufern aufzubrechen. Insbesondere die Britenies
blieben n Friedensverhandlungen bei dieser Linie.in de 26 Zw r icht dera spr
im August 1920 geschlossene V rt ge ra von Sèvres von Ma e nssak r anstatt

22 Näher Schabas, Fn. 1, S. 233ff.
23 Art. 229 Abs. 2 V l ertrag lautet: „Sind die strafbaren Handlungen gegenersai ler V

Staatsangehö ige m lir ehrerer al ierter und assoziierter Mächte begangen, so werden
di ä r Militärgerichte gestellt, die sich aus Mitgliedern von Militärgeriche T ter vo -
ten der bete g en te z m enset en.“ili t Mäch usa m z

24 Fü einen g a ftr er f en historischen Überblick siehe Claus Kreß, Der Oberste Ge-
ri hofchts für die B heritisc Zone im hundertjährigen P essroz der Reflexion über
den Völkerstraftatbestand der Verbrechen gegen die M i : Juristenenschlichkeit, n
Zeit , S. 948ff.ung 71 (2016)

25 Zitiert nach The U dnite Nations War Crimes C s onommis i ( rsgH .), H toryis of the
United Nations W imes Commission and the Development of the Laws ofar Cr
War, London 1948, S. 35.

26 Payk, Fn. 2, S. 509ff.
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von V brechener gegen die Menschlich ek it.27 En heidendtsc ist je ch,do dass
ein internationales Strafverfahr ussicht gestellt wird.en in A

Damit erreicht der Vertrag von Sèvres anders als der Ver ailles tatvon s -
sächlich die S lle zum Völkerstrafrecht. Allerdinchwe g n r a em Pas u uf d -
pier. alsbald erschien Mustafa Kemal Atatürk auf der politischDenn -mili-
tärischen Bü :hne Unter dem E druckin seiner m tärischenili E f lger o er zteset
der Vertrag von Lausanne 1923 den Vertrag von Sèvre en Verbres. Zu d -
chen gege e Armenn di ier verliert r Ve rag von Lausanne keine Silbe.de rt 28

III.

Die Friedensverträge nach dem rsten Weltkrieg en dem VölkerstrafE hab -
recht demnach ni um Durchbruch verholfen. Man mag deshalb gecht z -
messen an den ursprüngl n Plänen Englands undiche Frankre sicherichs
von einem Scheitern sprechen. Doch dann sollte man hinzu , dass esfügen
ein für die weitere Völkerrechtsentwicklung fruchtbares Scheite n r:r wa
Zunächst ist an die Erfah n zu erinnern, die bei der begrenzten natiorunge -
nal afverfolguen Str ng nach dem Fr nsschluss gesammelt werden konniede -
ten. i geht es vielleicht vor allem auch um die lehrreichenDabe negativen

Erfah en mit den Leipziger Prozessen wegen deutscher Kriegsverbrerung -
c n.he 29 Doch sei auch angemerkt, dass die nach dem Ersten Weltkr üieg f r
Deutschland und die kei entwickelte Idee einer nationalen StrafverfolTür -
gung unter internationale ntrolle den für die Arbeit des heutigen Interr Ko -
nat alenion Stra richtshofsfge z tralenen Ged kenan der S idiaritätubs in einer

27 Art. 230 des Vertrags von Sèvres lautet: „(1) The T kish takesur Government under
to hand over to the A iedll Powers the persons whose surrender may be re dquire
by the latter a being re ble the as es comm tted during the contins sponsi for m sacr i -
uance t of ar ter it y w ch for ed par tof the s ate w on r or hi m t of he Turkish Empire on
August 1, 1914. ( T Alli Powers res o t s s the i des e2) he ed erve t hem elve r ght to ignat
the i hall r per ccused, and the Turkish Governmenttr bunal which s t y the sons so a
under to se tr unal 3) n the event of the League of Nationstakes recogni such ib . ( I
having created in suf petent t eal ith t e sai masficient time a tribunal com o d w h d -
sacres, the Allied powers reserve hem right to bring the accused perfor t selves the -
sons mentioned above before such tribunal, and the Turki ove esh G rnm nt under-
takes equally to recognise such tribunal.“ Treaty of Peace Between the Allied &
A ed Po er d Turkessociat w s an y, i SèvresS gned at – August 10. 1920, The Treaties
of P 1919eace – 1923, Band II (Carnegi m of P 1924).e Endow ent eace,

28 P yk,a Fn. 2, S. 517.
29 G d nkel, Die Leip iger o t e Kriegsverbrechener Ha z Pr zesse. Deu sch und ihre straf-

rechtliche Verfol Er n Weltkrieg, Hamburg 2003, passim.gung nach dem ste
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Vorform antizipiert hat. Gr ungsvertrag des Internationalen StrafgeIm ünd -
richtshofs30 spricht man vom Prinzip der ementarität.Kompl 31 Di axise Pr
nach Ersten Weltkri bot embryonale Komplementaritätdem eg avant la

le ettr , o ks önnte man sagen.
V or allem aber gilt: Die Saat des Völkerstra htsfrec und der internationa-

le afgerichtsbarkeit wan Str r in Paris ausgelegt worden, und so erstänwid -
dig der r der Geschichte bleiben sollte, ist diese Saat über manche IrAcke -
rung Wir ng hinweg inzwischen doch in beachtlichstem Umfangund ru
au g gen.f egan Am lä tenngs hat es bei der Frage des Angriffskriegs gedauert.
Erst seit dem 17. Juli 2018, also ast genau einem Jahrhundert nachseit f
dem Ersten Weltkrieg, s es dem zwanzig Jahre zuvor gegründeten ersteni t
s igen internationalen Strafgerichtshof der Rechtsgeschichte möglich,tänd
seine Zuständigkeit h über das Verbrechen der Aggression, so der heuauc -
tige Nam f den Angriffskrieg, auszuüben.e ür 32 Man darf es l eine Irowoh -
nie der Geschichte des Völkerstrafrechts nennen, s es Frankreich unddas
Großbritannien waren, die bis zur täblich letzbuchs ten Sek der Verunde -
hand enlung im D beezem r 2017 für eine Beg ungrenz der Zu ndigkeitstä des
Internat len Strafgerichtshofs gestritten haben.iona 33 Die britische und
franz cheösis P itionos zeigt be ielhaft,isp dass es in der Völker tr rechtsges af -
schichte icht einfac near zugeht.n h li

IV .

Insgesamt hat die n klung des Völkerstrafrechts heute einenE twic zutiefst
ambivalenten Punkt erreicht. Der Durchbruch in der F der Aggressionrage
steht wohl für das bislang umfassendste institutioneller VerdichtungMaß
der völker afrechtlichenstr Idee. D hoc par elall hierzu mag es dem Beobach-

30 Zu d emies im hist s henori c Zus e ngamm nha einf ndühre Claus Kreß, The Interna-
tiona iminal Court as a Turning Point in the History of International Crimil Cr -
nal Just ,ice in: Antonio Cassese (Hrsg.), The Oxford Companion of Inte onalrnati
Criminal Justice, Oxford 2009, S. 143ff.

31 Siehe nur den zehnten satz er Präam ö Stat t nternaAb d bel des R mischen u s des I -
tionalen Strafgerichts i setz att 2000 II S.hofs vom 17. Jul 1998, Bundesge bl ., 1393.

32 Die Verhandlungsgeschichte findet sich dokumentier efa iga/Claust in St n Barr
Kreß (Hgg.), The Travaux Préparatoire the r e ion, Cambridges of C im of Aggress
2012, passim; für eine umfassende K m l s Kreß/Stefan Barriom entierung siehe C au -
ga (Hgg.), he r e ion. A Commentary, Cambridge 2017, passim.T C im of Aggress

33 Claus Kreß, Die Aktivie Zust t des nt tionalen Strafgerichtsrung der ändigkei I erna -
hofs für das V b echer r en der Aggression, in: Archiv des Völkerrechts 56 (2018),
S. 281ff.
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ter scheinen, als erreiche der Gegenwind, dem diese Idee aus nicht weso -
nigen Richtungen gesetzt ist,aus mitunter Sturmstärke: nach demDie
Haftbefehl gegen den zu diesem Zeitpunkt amtie n Staatschef des Surende -
dan, Al-Ba ir,sh in Afrika a s llenden chwe Kr k,iti der Internat leiona S afgetr -
richtshof sei ein neokolonialistischer Wolf im un rsalistischenive S af pelzch s
ist s therei nicht vers .tummt Als der Internati leona Strafger tshofich sich an-
schickte, bes mte gen russischetim ge 34 und US-amer che Staatsangehöikanis -
rige35 gerich te rwürfe in den Blick zu nehmen, reagierten beide Staate Vo -
ten mit mehr oder weniger unverhohlenen Machtaussprüchen. hinaUnd C
äußerte jüngst Zweifel gegenüber dem soeben der lkerrechtskomvon Vö -
mission der vorgelegten Entwurf eines völkerrechtlichen VertragsUNO
zur Verbesserung der zw taatlichenischens Z amm rus ena beit bei der V hüer -
tung und Be afungstr von V brechener gegen die Me hlichkeit.nsc 36 In so be-
wegten Zeiten nimmt es nicht er, dass selbst bereits vollzogene Entwund -
wicklung c itte in Zweifel geraten sind. Für das Völkerstrafrecht, dasss hr
mit der staatlichen Souveränität in besonderer S steht, ist dieserpannung
Befund vielleicht n kuter waoch a hrne r als an mancher anderen Stellehmba
de lkerrechtsordnung.r Vö

Ein praktisch übe bedeutsames Beispiel ist die Frage der Immunitätraus
von Staa or nen in auswärtigen Strafverfahren: 1961 hatte das zuständits ga -
ge Gericht in Jerusalem im Fall E nn nochichma festge lt, die Zubillistel -
gung von Immunität bei hoheitlichem Handeln stehe Widerspr zuim uch
der Grundidee kerstrafrechts. Denn diese bestehe ja gerade darin,des Völ
auch Staatso gane rsönlich zur Verantwortung zu ziehen, nachdem sier pe
entspre e Untachend te gen haben.n began 37 In den letz ahren ist in derten J
Völkerrechtsk ion der UNO allerdings eine Kontroverse über dieommiss
Frage der Imm itätun entbrannt.38 In deren V laufer s din n htic wenige Staa-

34 International ra ichtshof, tuation ofer St fger Si G Decisioneorgia, on the Prosecu-
tor’s request for aut athoriz ion of an inve ga on,sti ti Vor a mmerverf hrenska I,
ICC-01/15, 27. 2016.Januar

35 Internationaler Straf icht , Situat n t sl i c f stan,ger shof ion i he I am c Republi of A ghani
Public re ver „ eque or i ion inve igation pursdacted sion of R st f author sat of an st uant
to Artic 15“, nkl , Ile A agebehörde CC-02/17, N mber 2017.20. ove

36 Hierzu eingehend das von Sévane Garibi ß herausgegebene Syman und Claus Kre -
posium „Laying the Foundations for a Convention on Crimes against Humani-
ty“ n: l of nt ional Cr m nal Justice 16 (2018), S. 679ff., i Journa I ernat i i

37 Urteil r C t of erus em z mber 1961,des Dist ict our J al vom 12. De e in: nteI rnational
Law Report , S. 47.s 36 (1968)

38 Hierz sw reß/Sévane Garibiane, Laying the Foundations for au beispiel eise Claus K
Convention on Crimes against Hu am nity. Concluding Observations, in: Journal
of International Cri i t 16 ( S 938m nal Jus ice 2018), . ff.
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ten auf die Linie des klassischen Völkerrechts zu eschwenkt, wonachrückg
die Staatenimmunität bei hoheitl m ndeln bei einem auswärtigeniche Ha
Strafverfahren so gut wie ausnahmslos gilt.39 Es ist erstau ch,nli dass die Ur-
s üngepr des Vö rstrafrechtslke nach dem Er enst Weltkrieg bei den B atuner -
gen der Völkerrechtskommission kaum Beachtung gefunden . Dennhaben
wie eingangs a utet wurde die Idee, dass die strafrechtliche Ahndungngede
de rletzung einiger fundamentaler Vör Ve lkerrechtsno den rrangrmen Vo
vor dem Ge en der Staatenimmunität beanspruchen müsse, bereitsdank
hier von Großbritannien und Frankrei kuliert und dann von zahlreich arti -
chen weiteren Staaten über n.nomme 40

V.

Natür h gilt auch für das Völkerstrafrecht, dass bereits erzielte Entwicklic -
lungsschritte rückgängig gemacht werden en. Doch ist die Tiefe derkönn
geschichtlichen Verankerung einer Norm gegenüber dem W h seinerunsc
Veränderung durchaus ein relevanter Faktor: Die Praxis der S tentaa in den
Friedensverhandlungen nac ten Weltkriegh dem Ers – und dies gi dielt für
I u itätsfrage nur beispielhaftmm n – festigt den gegenwärtig lkerstrafen vö -
rec chenhtli acquis. Un so stär i d esilienz des geltendend kt s e ie R Vö rlke -
strafrechts gegen machtvolle Versuche seines baus. Die Pariser UrRück -
sprünge des Völkerstra hts sind gewiss ein rechtshistorisches Faszinofrec -
sum. Aber i ehr Be tungdeu re htic w er.eit Sie erfasst auch das ge rtigegenwä
Ri um die Zukunft des Vöngen lkerstrafrechts.

39 Janina Barkholdt/Juli nal cal P entation of the C ments andan Kulaga, A yti res om
Observations of States on Draft r p ag ap h L raft rtA ticle 7, ar r h 1, of t e I C D A icles
on Immunity of State offi ial from foreign cri i ur ct on, nic s m nal j isdi i U ted Nations
General Assembly, Sixth Commit , Interna l Law rise or detee 2017, KFG tiona -
cline? Working Paper Seri Apri , passim.es 14 ( l 2018)

40 Hierz Hervé A Traité de Versailles aux origines du droit interu näher scnesio, Le -
national penal?, in: Emanuel Castellari H , Le traité de Vern/Andrea amann (Hgg.) -
sailles R. egards franco-allem ion du centenaire/The Trea y erands à l’occas t of V -
sailles. French and German Perspectives in International Law ofon the Occasion
the Centenar S. 118ff.y, 2020,

© Nomos Verlagsgesellschaft mbH@Co.KG
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Verbrechen unter dem Nationalsozialismus vor Gericht

in: Florian Jeßberger/Moritz Vormbaum/Boris Burghardt (Hrsg.), Strafrecht und

Systemunrecht, Festschrift für Gerhard Werle zum 70. Geburtstag, 2022, S. 587-598.

Zu Fritz Bauers „Die Kriegsverbrecher vor Gericht“, Ein Aufsatz zu Fritz Bauer

Aufsatz
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„Letzter Chefankläger der Nürnberger Prozesse gestorben“

Ein Interview zum Tod von Benjamin Ferencz und den Nürnberger Prozessen

Deutschlandfunk, Kultur Heute

https://www.deutschlandfunk.de/der-groesste-fall-der-rechtsgeschichte-claus-kress-

zum-tod-von-ben-ferencz-dlf-fad48868-100.html

Michael Köhler (Deutschlandfunk): Der da-

mals 26-jährige amerikanische Staatsanwalt,

transsilvanisch-jüdischer Herkunft, war vom

September 1947 bis zum April 1948 Ankläger

von 24 hochrangigen Beamten aus SS, Gesta-

po und SD. In seiner mündlichen Anklage 1947

fällt in Nürnberg das Wort vom systematischen

Völkermord – „Genozid“: „We shall show that

these thieves of men in uniform, for the me-

thodical execution of long range plan to de-

stroy ethnic, national, political and religious

groups which stood condemned in the Nazi

mind. Genocide – the extermination of all ca-

tegories of human beings was the foremost

instrument of the Nazi doctrine.“

Einer, der den gerade gehörten Benjamin Fe-

rencz gut kannte, das ist der Völker- und Straf-

rechtler Claus Kreß von der Universität zu Köln.

Er ist auch Berater des Anklägers beim Inter-

nationalen Strafgerichtshof in Den Haag und

ihn habe ich gefragt: „Warum war dieser Pro-

zess so wichtig? Worum ging es bei der Nürn-

berger Anklage durch Benjamin Ferencz?“

Kreß: Es ging um die Massenmorde, durchge-

führt durch die sogenannten SS-Einsatzgrup-

pen, im Zuge des deutschen Angriffskrieges

gegen die Sowjetunion. Opfer waren vornehm-

lich Juden – der Holocaust kündigte sich an –

und in diesem Prozess führt Benjamin Ferencz

die Anklage für die Vereinigten Staaten von

Amerika und das tut er, und das ist ganz un-

glaublich, im Alter von 27 Jahren. Dieser große

Mann, wie wir ihn heute kennen, war kleinen

Wuchses, schaute kaum über das Katheder

hinüber und es war sein erster Fall – zugleich

der größte Mordprozess der Geschichte.

Was ist das Vermächtnis dieses jungen Staats-

anwaltes und Chefanklägers der Vereinigten

Staaten, da in Nürnberg 1947/48?

Ferencz, das muss man wissen, hat seine

Kriegserlebnisse sein Leben lang als Trauma

empfunden. Dabei muss man bedenken, er

war ja als Militärjurist dabei, als einige der

deutschen Konzentrationslager befreit wur-

den – hat also dem Schrecken unmittelbar ins

Auge gesehen. Und dieses Trauma ist für ihn zu

einem lebenslangen Antrieb geworden, über

die Nürnberger Prozesse hinaus, an denen er

mitgewirkt hat, zu einem fortwährenden An-

trieb, für Frieden, für die Würde eines jeden

Menschen zu wirken und für die Fortentwick-

lung des Völkerrechts.

Der Prozess der Verrechtlichung wurde durch

ihn vorangetrieben?

Ja, er hat sich zunächst eingesetzt für die Ent-

schädigung jüdischer Opfer des Nationalso-

zialismus und dann wurde er zu einem Pub-

lizisten auf dem Feld des Völkerrechts. Er sagte

‚Mein Stift ist zu meiner Waffe für den Frieden

geworden`. Und er hat im Wesentlichen zu

zwei Themen geschrieben – die Errichtung des

Internationalen Strafgerichtshofs und dann

die Strafbarkeit des Angriffskriegs. Man hat ihn

gelegentlich ‚Mr. Aggression' genannt, tref-

fender wäre aus meiner Sicht ‚Mr. No-Aggres-

sion' gewesen. Und dann hat er sich einge-

Interview
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bracht in die jahrzehntelangen Verhandlungen

zum Strafgerichtshof. Da war er eine unange-

fochtene, moralische Autorität, man könnte

auch sagen, eine besonders eindrucksvolle

Verkörperung des Weltgewissens.“

Sie haben das aus nächster Nähe erlebt, nicht

wahr? - Als Mitglied der deutschen Delegation.

Da hat er auch gewirkt, denn dieser Strafge-

richtshof und auch das Römische Statut sind

verhältnismäßig junge Entwicklungen, die

1947/48 in Nürnberg im Grunde in Gang ge-

setzt wurden.

Das ist richtig, ich durfte ihn kennenlernen im

Sommer 1998 in Rom. Das war der Sommer, in

dem der Internationale Strafgerichtshof ge-

gründet wurde und ich war zu dem Zeitpunkt

ein junger, deutscher Delegierter und Benja-

min Ferencz war ein wichtiger Berater der

deutschen Delegation. Für mich als jungen De-

legierten war es nicht schwer mit ihm in Be-

rührung zu geraten, denn Ben liebte die Ju-

gend zeitlebens. Und er hatte einen immensen

Einfluss auf die Jugend mit seinem Charisma,

mit seiner Zugewandtheit. Ich konnte das in

den letzten Jahren erleben, wir haben Ben in

Köln – an der Universität zu Köln – die Ehren-

doktorwürde verliehen und er hat die Herzen

unserer Studenten im Sturm erobert.

„Make law, not war“ - „Recht, nicht Krieg“, das

war sein Wahlspruch. Der Völkerrechtler Claus

Kreß zur Wirkung und Bedeutung des Chef-

anklägers in Nürnberg Benjamin Ferencz, der

im Alter von 103 Jahren gestorben ist.

Quellennachweis: Interview mit Claus Kreß, Autor/Moderator Michael Köhler,

gesendet beim Deutschlandfunk am 09.04.2023

Mit freundlicher Genehmigung von Herrn Claus Kreß sowie Herrn Michael Köhler

Benjamin Berell Ferencz, amerikanischer Anwalt. Ferencz gilt als einer der Geburtshelfer des

Internationalen Strafgerichtshofs. Der Jurist starb im Alter von 103 Jahren in Florida.

© dpa / picture alliance / Robin Utrecht)
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9. Dezember 2023

Podcast „Feature“ Raphael Lemkin – Völkermord-Konvention

„Lemkins Gesetz“

Doku „Lemkins Gesetz“ – über den Vater der Völkermord-Konvention

https://www.hoerspielundfeature.de/lemkins-gesetz-100.html

„Paris am 9. Dezember 1948: Die Vollversammlung der Vereinten Nationen nimmt einstimmig ein

Gesetz zur Verhütung und Bestrafung von Völkermord an. Im Mittelpunkt des internationalen Inte-

resses steht an diesem Tag vor allem ein polnischer Jurist, der es sich seit frühester Jugend zur

Lebensaufgabe gemacht hat, dem Vernichtungswahn ein Ende zu bereiten, dem ganze Völker im

Lauf der Geschichte immer wieder ausgesetzt waren. Sein Name ist Raphael Lemkin und die

Völkermord-Konvention sein Lebenswerk – eine Art Epitaph für seine Eltern, die in Auschwitz

umgebracht wurden. Einst wurde er als „Einstein des Völkerrechts“ gefeiert; nach seinem Tod 1959

geriet er weitgehend in Vergessenheit.

Beate Ziegs hat sich auf Spurensuche begeben – im Jahr 1998, als das Feature in seiner ersten

Fassung entstand. Heute, 2023, sind die Fragen, die Lemkin umtrieben, noch drängender gewor-

den. Deshalb hat sie ihr 25 Jahre altes Feature auf den neuesten Stand gebracht.“

Mit freundlicher Genehmigung der Mitautorin des Einführungstextes zur Podcast-Doku „Lemkins Ge-

setz“ Beate Ziegs und des Redakteurs Ingo Kottkamp für den Abdruck im Dossier.

Nur wenige kennen den Vater der Völkermord-Konvention: Raphael Lemkin. Aber ohne ihn wären die Nürnberger Prozesse

gegen Nazi-Kriegsverbrecher anders verlaufen. © IMAGO/CTK Photo/Radek Petrasek

Podcast
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Erstveröffentlichung in der Festschrift 100 Jahre Rechtswissenschaftliche Fakultät

Universität Köln 1919-2019, im Verlag Dr. Otto Schmidt KG. © Alle Rechte vorbehalten.
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2022

Claus Kreß: ,Gerhart Baums wacher Sinn für die Bedeutung des Völkerstrafrechts

in: Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (Hrsg.), In liberaler Mission. Gerhart Baum

und die deutsche Demokratie, 2022, S. 120-126.

Aufsatz
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2021

Gesellschaft • Wirtschaft • Politik (GWP) 70. Jahrg., Heft 2/2021, S. 257-261

https://doi.org/10.3224/gwp.v70i2.12

Aufsatz
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29. Juli 2020

Frankfurter Rundschau

„Von solchen Taten ist die ganze Welt betroffen“

Völkerstrafrechtler Kreß über das Koblenzer Verfahren gegen syrische

Folterverdächtige und die heikle Frage der Immunität

© Mediengruppe Frankfurt, Frankfurter Societäts-Medien GmbH,

nutzungsrechte@mediengruppe-frankfurt.de

Credit: © IMAGO/ZUMA Press Wire

4./5. Dezember 2021

„International ein Präzedenzfall“

Ein Interview zum Koblenzer Verfahren gegen syrische Folterverdächtige

und die Frage der Immunität

https://kress.jura.uni-koeln.de/sites/strafrecht_kress/Home/FR.PDF

© Mediengruppe Frankfurt, Frankfurter Societäts-Medien GmbH,

nutzungsrechte@mediengruppe-frankfurt.de

Die Artikel beginnen auf den folgenden Seiten.

Interview

Interview
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23. Januar 2022

Zeitfunk – „Völkerrechtler Claus Kreß über die Koblenzer Urteile zu Staatsfolter in

Syrien“, gesendet beim Deutschlandfunk am 23.01.2022

https://www.deutschlandfunk.de/bis-heute-haelt-putin-seine-hand-im-un-

sicherheitsrat-schuetzend-ueber-assad-100.html

https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-morgenecho-interview/audio-

ukraine-krieg-schwerer-verstoss-gegen-das-voelkerrecht-100.html

Urteile zu Staatsfolter in Syrien

Völkerrechtler:

Putin schützt das Assad-Regime

Der Internationale Strafgerichtshof sei eigent-

lich die Instanz für Prozesse zu Staatsfolter in

Syrien, doch der russische Präsident Wladimir

Putin verhindere diesen Weg, sagte der Völker-

rechtler Claus Kreß im Dlf. Kreß fordert die Bun-

desregierung auf, mehr Geld für Verfahren nach

dem Völkerstrafgesetzbuch bereitzustellen.

Der Kölner Völkerrechtler Claus Kreß erwartet

von der Bundesregierung, dass sie für Ver-

fahren nach dem Völkerstrafgesetzbuch zu-

sätzliche Mittel bereitstellt. Allein durch inter-

ne Umschichtungen werde die Ampel-Koali-

tion den im Koalitionsvertrag angekündigten

Ausbau der Kapazitäten für solche Verfahren

nicht erreichen können, denn die anderen Auf-

gaben von Bundesanwaltschaft und Bundes-

kriminalamt seien zu wichtig, sagte Kreß, der

auch als Sonderberater der Anklage beim In-

ternationalen Strafgerichtshof in Den Haag tä-

tig ist, im Interview der Woche des Deutsch-

landfunks.

Am vergangenen Mittwoch hatte vor dem

Oberlandesgericht Frankfurt am Main ein Pro-

zess gegen einen syrischen Arzt begonnen.

Dem Angeklagten wird Folter zu Last gelegt. In

vergleichbaren Verfahren wurden in den ver-

gangenen Monaten Urteile von deutschen Ge-

richten gesprochen.

Schutz für Zeugen

Kreß sagte, in diesen Prozessen seien wichtige

Verfahrensfragen aufgetreten. Diese beträfen

den Schutz und die Begleitung von Zeugen

oder die internationale Verbreitung solcher

Verfahren durch Übersetzung und Dokumen-

tation. Kreß forderte das Bundesjustizminis-

terium oder den zuständigen Ausschuss des

Deutschen Bundestages zu einer Anhörung

von Sachverständigen auf.

Kreß unterstrich die Bedeutung des Verfah-

rens gegen Anwar R. Das Oberlandesgericht

Koblenz hatte den Syrer Mitte Januar wegen

Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu le-

benslanger Haft verurteilt. In dem Urteil stehe,

dass diese Taten eingebettet gewesen seien in

einen systematischen und ausgedehnten An-

griff spätestens seit April 2011 gegen die syri-

sche Zivilbevölkerung, und dass niemand hin-

ter diesem Angriff gestanden habe als das syri-

sche Regime mit Präsident Assad an der Spitze.

Eine solche Feststellung von einem Gericht

habe eine ganz andere Aussagekraft als die

eines nicht-gerichtlichen Gremiums. Kreß warf

dem russischen Präsidenten Putin vor, er halte

im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen bis

heute seine Hand schützend über Assad.

Keine Immunität für Straftaten, die in

hoheitlicher Funktion verübt werden

Kreß sagte, mit dem Koblenzer Urteil und dem

von dem gleichen Oberlandesgericht ergange-

Interview
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nen Urteil vom Februar 2021 gegen einen Sy-

rer wegen Verbrechen gegen die Menschlich-

keit sei eine Grundsatzfrage des Völkerstraf-

rechts berührt. Beide Prozesse seien gegen

ehemalige Mitarbeiter des syrischen Geheim-

dienstes geführt worden, also gegen Personen,

die in hoheitlicher Funktion gehandelt hätten.

Im klassischen Völkerrecht gelte der Grund-

satz, dass bei Handeln in hoheitlicher Funktion

vor fremden Gerichten funktionale Immunität

bestehe. Diese Verteidigung hätten auch die

Deutschen bei der Geburtsstunde des Völker-

rechts in Nürnberg vorgebracht. Das Nürnber-

ger Militärtribunal habe diesen Einwand der

Deutschen zurückgewiesen.

Dieser Grundsatz des Völkerrechts stehe mit

dem Völkerstrafrecht nicht im Einklang. Beim

Völkerstrafrecht gehe es um die Ahndung von

Straftaten, die typischerweise von Staatsorga-

nen begangen würden. Der Bundesgerichtshof

habe dieses Nürnberger Vermächtnis, keine

Anwendung der funktionalen Immunität in

Völkerstrafverfahren, vor dem ersten Koblen-

zer Urteil bestätigt.

Die Völkerrechtskommission der Vereinten

Nationen berate gegenwärtig über diese Fra-

ge. Kreß sagte, er wünsche sich, dass die neue

Bundesregierung das Nürnberger Vermächtnis

zur funktionalen Immunität verteidigen möge.

Das Interview im Wortlaut:

Christoph Heinemann: Professor Kreß, als die

Tagesschau am 13. Januar über das Urteil des

Oberlandesgerichts Koblenz gegen Anwar R.

im Zusammenhang mit Folter in Syrien berich-

tete, und zwar trotz der Corona-Lage als erste,

also als Aufmachermeldung, hat Sie das be-

wegt. Das haben Sie vor unserem Gespräch

angedeutet. Wieso?

Claus Kreß: Ja, es hat mich bewegt zunächst

mit Blick auf die Opfer, von denen ja nicht we-

nige sehr mutig in diesem Verfahren ausgesagt

haben. Mit ihrem Mut und mit ihrem Leid stan-

den sie nun einmal ganz im Zentrum der Auf-

merksamkeit. Ich habe selbst eine geflüchtete

syrische Wissenschaftlerin bei mir im Team

und habe deshalb ein wenig eine Vorstellung

davon, was dieses Leid für so viele Syrer be-

deutet.

Ich habe aber auch an die deutsche Geschich-te

gedacht und daran, wie schwer sich Deutsch-

land lange Zeit getan hat mit dem Völkerstraf-

recht. Es ging ja zunächst, daran müssen wir

immer denken, um deutsche Völkerstraftaten,

die im Ersten Weltkrieg und dann natürlich vor

allem die im Nationalsozialismus. Und dann galt

das Völkerstrafrecht gerade auch in Deutsch-

land lange Zeit als naiv, als wirklichkeitsfremd.

Ein Gelehrter hat von Glasperlenspielen einer

internationalen Juristensekte gesprochen. Das

ist alles noch nicht sehr lange her.

Und dann gibt es schließlich auch eine kleine

persönliche biografische Note. Als das Völker-

strafgesetzbuch vor etwa 20 Jahren ausgear-

beitet wurde, da durfte ich einer Arbeitsgrup-

pe angehören, die den Entwurf formuliert hat.

Und es ist natürlich etwas Besonderes, dann in

der Tagesschau vermittelt zu bekommen, das

Völkerstrafrecht ist jetzt in der Praxis ange-

kommen.

„Expertise von Historikern, von

Politikwissenschaftlern von Belang“

108 Verhandlungstage deuten auf ein mühsa-

mes Verfahren hin. Welche Hürden mussten

vor dem Urteil überwunden werden?

Zunächst einmal musste das gesamte Verfah-

ren für den Angeklagten ins Arabische über-

setzt werden. Es mussten über 80 Zeugen ver-

nommen werden, davon einige aus dem Aus-

land. Es stellten sich Fragen des Zeugenschut-

zes. Und dann genügte es eben nicht, es ging ja

um Verbrechen gegen die Menschlichkeit, in

diesem Verfahren, die einzelnen vom Ange-
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klagten begangenen Taten, also diese 27 Mor-

de, die 4.000 Folterhandlungen, festzustellen,

sondern den sogenannten systematischen

und ausgedehnten Angriff gegen eine Zivilbe-

völkerung, hier die Zivilbevölkerung in Syrien,

die dahinterstand. Und das erfordert zusätzli-

chen prozessualen Aufwand. In einem solchen

Fall ist typischerweise die Expertise von Histo-

rikern, von Politikwissenschaftlern von Belang.

Das ist ganz typisch für ein Völkerstrafverfah-

ren. Das ist diese Einbettung der einzelnen

Taten in den größeren internationalen Kontext,

die die Taten zu einer Tat von internationalem

Interesse macht.

Wie arbeiten Ermittlerinnen und Ermittler im

Fall syrischer Staatsfolter?

Sie sind in drei Stufen vorgegangen. Schon

sehr früh, nachdem die brutale Repression des

Arabischen Frühlings begann, hat man sich da-

zu entschieden, die Vorgänge, das Geschehen

in Syrien systematisch zu beobachten. In ei-

nem zweiten Schritt ist dann aus dieser Beob-

achtung ein sogenanntes Strukturermittlungs-

verfahren, das ist ein Fachbegriff der Ermittler,

entstanden, und bei diesem Strukturermitt-

lungsverfahren hat man die syrische Situation

insgesamt in den Blick genommen. Und aus

diesem Strukturermittlungsverfahren ist dann

zu einem deutlich späteren Zeitpunkt unter

anderem dieses konkrete Verfahren von Ko-

blenz erwachsen.

„Als sich die Möglichkeit ergab, waren die

Strafverfolger vorbereitet“

Anwar R. wurde nach seiner Flucht nach

Deutschland hier bei uns in Deutschland von

Folteropfern erkannt und 2019 dann in Berlin

festgenommen. Welche Rolle spielte der Zu-

fall bei diesem Verfahren?

Das ist natürlich ein Element des Zufalls, aber

das ist nicht der Zufall alleine, sondern hier

spielten dann eben diese Strukturermittlun-

gen, von denen ich gesprochen hatte, eine

entscheidende Rolle. Als sich die Möglichkeit

ergab, waren die Strafverfolger deshalb vorbe-

reitet. Sie können also von einem Element des

Glücks sprechen, aber dann würde ich hinzu-

fügen, ein Element des Glücks von Tüchtigen.

Über welche Erfahrung verfügt die deutsche

Bundesanwaltschaft inzwischen, die zustän-

dig ist für die Ermittlung nach dem Völkerstraf-

gesetzbuch?

Die Erfahrungen der Bundesanwaltschaft sind

deutlich angewachsen über die Jahre. Es gibt

inzwischen zwei Völkerstrafrechtsreferate bei

dem Generalbundesanwalt in Karlsruhe, und

dort achtet man nach meinem Eindruck inzwi-

schen auch auf personelle Kontinuität. Das ist

bei einem so komplexen Feld wie dem Völker-

strafrecht sehr wichtig. Wir müssen auch an

das Bundeskriminalamt denken. Dort gibt es

eine Zentralstelle für die Bekämpfung von

Kriegsverbrechen seit geraumer Zeit. Auch

dort hat sich wichtige spezielle Expertise in-

zwischen aufgebaut.

Wichtig ist, dass die Ermittler international ver-

netzt arbeiten. In Europa, im Rahmen der Euro-

päischen Union, gibt es das sogenannte Geno-

cide Network. Das wird in der Praxis sehr ge-

schätzt, und auch im konkreten Fall in Koblenz

sind die Ermittler international vernetzt vorge-

gangen. Es gab eine sogenannte deutsch-fran-

zösische gemeinsame Ermittlungsgruppe, die

es deutschen Ermittlern erlaubt hat, in Frank-

reich, was eine Besonderheit ist, tätig zu wer-

den. Und dann schließlich kam den Ermittlun-

gen zugute, dass die Generalversammlung der

UNO, speziell mit Blick auf Syrien, einen inter-

nationalen Mechanismus eingerichtet hat, spe-

ziell zur Unterstützung der nationalen Strafver-

folgung.

„In dem Koblenzer Verfahren war die

Rechtsmedizin von ganz

herausragender Bedeutung“
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Welche Expertise steht den Strafverfolgern

sonst noch zur Verfügung?

In dem Koblenzer Verfahren war die Rechts-

medizin von ganz herausragender Bedeutung,

und das liegt an der berühmt gewordenen so-

genannten Caesar-Akte. Caesar ist der Deck-

name für einen früheren syrischen Militärfoto-

grafen, der die Aufgabe hatte, man glaubt es

kaum, die zu Tode gefolterten Menschen, also

die Leichname dieser Menschen aufzuneh-

men für interne Dokumentationszwecke. Und

er hat diese Dateien, mehr als 25.000 Bilder

von über 6.800 Leichen, das sind fürchterliche

Bilder, er hat diese Dateien ins Ausland ge-

schmuggelt, wenn man so sagen will, und sie

sind dann in den Zugriffsbereich der Bundes-

anwaltschaft gekommen. Und diese Dateien

mussten ausgewertet werden für die Zwecke

des Prozesses. Das hat die Rechtsmedizin der

Universität zu Köln geleistet, das dortige Insti-

tut für Rechtsmedizin. Das war eine, wie Sie

sich vorstellen können, ungemein aufreiben-

de Aufgabe, die auch sehr, sehr hohen Sach-

verstand erforderte.

Das war aber wichtig, einmal um die Authenti-

zität dieser Bilder festzustellen und auch um

festzustellen, dass sie ein Muster von Folter er-

gaben. Diesem Kölner Rechtsmedizinischen

Institut kamen Vorerfahrungen zugute. Man

war dort schon im Zusammenhang mit dem

Völkermord in Srebrenica mit Fragen der Un-

tersuchung von Massengräbern befasst. Das

hat sich ausgewirkt.

Ich möchte noch auf einen zweiten Aspekt hin-

weisen. Die Bundesanwaltschaft, die Ermittler

können in solchen Fällen inzwischen auf ein

robustes Netzwerk von Nichtregierungsorga-

nisationen zurückgreifen. Solche Nichtregie-

rungsorganisationen sind sehr häufig wichtig

für den ersten Zugriff, für die erste Auswahl

von Opferzeugen. Und sie bringen auch sons-

tige Expertise rein, in den Prozess. In Koblenz

war es etwa so, dass eine sehr professionelle

Nichtregierungsorganisation Aufschluss gege-

ben hat, wichtigen Aufschluss über die inter-

nen Abläufe innerhalb des syrischen Regimes.

Wir wissen nicht, ob der Syrer Anwar R. ein

Damaskus-Erlebnis durchlaufen hat und vom

Folter-Saulus zum Paulus wurde. Vor Gericht

hatte man nicht unbedingt den Eindruck, aller-

dings der Mann ist desertiert. Er hat sich vom

Regime abgewandt, das ihn als Verräter be-

trachtet und sich wegen des lebenslangen

Urteils die Hände reiben dürfte. Schmälert das

die Wirkung des Koblenzer Urteils?

Es mag schon sein, dass das syrische Regime

nicht allzu bekümmert ist über die Freiheits-

strafe in diesem Fall, aber das Urteil geht ja

deutlich weiter. Ich hatte eben davon gespro-

chen, dass Feststellungen zum größeren Kon-

text getroffen worden sind. Was in diesem Ur-

teil steht, ist, dass die Taten eingebettet waren

in einen systematischen und ausgedehnten

Angriff spätestens ab April 2011 gegen die

syrische Zivilbevölkerung, und dass niemand

anders hinter diesem systematischen Angriff

stand als das syrische Regime mit Präsident

Assad an der Spitze. Und eine solche Feststel-

lung von einem Gericht hat noch mal eine ganz

andere Aussagekraft als die eines nicht-ge-

richtlichen Gremiums.

„Nicht Strafverfolgung um jeden Preis“

Nur welche Botschaft geht von dem Urteil an

potenzielle Abtrünnige aus, wenn sie damit

rechnen müssen, etwa in Deutschland vor Ge-

richt gestellt zu werden?

Das ist eine ganz schwierige und auch eine

schmerzhafte Frage. Es ist ganz schwierig, sich

in das Kalkül von denjenigen Syrern, die Sie

jetzt ansprechen, zu versetzen. Es ist auch ganz

schwierig, über Kenntnisse zu verfügen mit

Blick auf die Frage, welche Möglichkeiten be-

stehen im Moment zur Desertion, aber es ist

natürlich auch eine grundsätzliche Frage an
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dieser Stelle, und der will ich nicht auswei-

chen. Nehmen wir einmal an, dass ein Mitglied

des syrischen Geheimdienstes jetzt zu dem

Entschluss käme, mit Blick auf solche Verfah-

ren in Deutschland nicht zu desertieren, dann

würde sich die Frage stellen, sollte man des-

halb auf die Durchführung solcher Völkerstraf-

verfahren verzichten. Was würde das bedeu-

ten für die Opfer? Und welches gravierende

Signal für die Völkerrechtsordnung insgesamt

würde das aussenden?

Von Hitler ist ein Satz überliefert im Hinblick

auf die Verbrechen an den Armeniern im Os-

manischen Reich. „Wer spricht heute noch von

den Armeniern?“ Und es ist dieses Kalkül von

Machthabern, gegen das sich das Völkerstraf-

recht wendet. Ich sage damit nicht Strafverfol-

gung um jeden Preis, aber wenn die Entschei-

dung getroffen wird, auf Strafverfolgung zu

verzichten, dann müssen die gegenläufigen In-

teressen sehr, sehr schwer wiegen.

„Im UNO-Sicherheitsrat hält bis heute Putin

seine Hand schützend über Assad“

Im Februar 2020 hat das Oberlandesgericht in

Koblenz bereits einen ehemaligen Mitarbeiter

des Assad-Regimes in Syrien zu viereinhalb Jah-

ren Haft wegen Verbrechen gegen die Mensch-

lichkeit verurteilt. Am vergangenen Mittwoch

begann in Frankfurt ein Prozess gegen einen

Syrer, einen mutmaßlichen Folterarzt. Ende No-

vember hatte das Oberlandesgericht Frankfurt

am Main einen aus dem Irak stammenden 29

Jahre alten Anhänger der Organisation IS unter

anderem wegen Völkermordes und Verbrechen

gegen die Menschlichkeit mit Todesfolge zu

lebenslanger Haft verurteilt. Der Angeklagte

hatte 2015, es ging damals durch die Presse,

zusammen mit seiner aus Deutschland stam-

menden früheren Ehefrau ein fünf Jahre altes

jesidisches Mädchen verdursten lassen. Drei

Urteile, ein weiteres Verfahren jetzt, warum,

Professor Kreß, häufen sich gegenwärtig die

Fälle vor deutschen Gerichten?

Das hat eben mit diesen eben angesproche-

nen Strukturermittlungsverfahren zu tun, auch

in dem Fall der Verbrechen des sogenannten

Islamischen Staats. An der religiösen Gruppe

der Jesiden gab es ein solches Ermittlungs-

verfahren, und die resultieren dann irgend-

wann in solchen Verfahren mit Blick auf das

Verfahren mit Bezug zu den Jesiden. Das Urteil

des OLG Frankfurt ist wichtig hervorzuheben.

Es ist die erste Verurteilung wegen Völkermor-

des nach dem deutschen Völkerstrafgesetz-

buch.

Warum urteilt über Verbrechen in Syrien nicht

ein internationaler Strafgerichtshof?

Wir haben tatsächlich seit 1998, seit 2002 ist

dieser Vertrag in Kraft, einen internationalen

Strafgerichtshof, den ersten ständigen Inter-

nationalen Strafgerichtshof der Rechtsge-

schichte, und der wäre tatsächlich in der Sache

auch hervorragend berufen zur Aburteilung,

allerdings ist Syrien nicht Vertragspartei, und

in einem solchen Fall kommt alles auf den

UNO-Sicherheitsrat an. Und im UNO-Sicher-

heitsrat hält bis heute Putin seine Hand schüt-

zend über Assad, jedenfalls einstweilen.

„Treuhänderisch für die internationale

Gemeinschaft tätig zu werden“

Auf welcher juristischen Grundlage können

denn dann Syrer, die in Syrien mutmaßlich

schwere Straftaten verübt haben, in Deutsch-

land vor Gericht gestellt werden?

An dieser Stelle ist das sogenannte Welt-

rechtspflegeprinzip entscheidend. Bei Völker-

straftaten wie den Verbrechen gegen die

Menschlichkeit, um die es hier geht, geht man

davon aus, dass die internationale Gemein-

schaft insgesamt betroffen ist, und deshalb

erlaubt das Völkerrecht auch jedem Staat in

einem solchen Fall, man kann dann sagen,

gewissermaßen treuhänderisch für die inter-

nationale Gemeinschaft tätig zu werden, und
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Deutschland hat sich entschieden, im Völker-

strafgesetzbuch von dieser völkerrechtlichen

Erlaubnis Gebrauch zu machen. Der Fall Syrien

ist ein Paradebeispiel für eine Situation, in der

das sinnvoll ist, weil ein internationaler Straf-

gerichtshof, wie eben besprochen, nicht zur

Verfügung steht und Strafverfolgung am Tatort

nicht aussichtsreich ist.

Also Voraussetzung sind Völkerstraftaten. Bei

welchen Straftaten kann man von solchen

Völkerstraftaten sprechen?

Das sind zum einen Verbrechen gegen die

Menschlichkeit und Völkermord, von denen

wir eben gesprochen haben. Hinzu treten die

Kriegsverbrechen und auch der Angriffskrieg,

heute Verbrechen der Aggression genannt.

Das sind die Straftaten in der Zuständigkeit

des Internationalen Strafgerichtshofs, und da-

rauf bezieht sich auch das Völkerstrafgesetz-

buch.

Was können deutsche Gerichte unternehmen,

wenn ein Folterregime sein Folterpersonal

schützt?

In einem solchen Fall ist eine Grundsatzfrage

des Völkerstrafrechts berührt. Die Prozesse von

Koblenz sind ja auch deshalb so bemerkens-

wert, weil sie geführt worden sind gegen ehe-

malige syrische Geheimdienstmitarbeiter, also

gegen Personen, die in hoheitlicher Funktion

gehandelt haben. Der Grundsatz des klassi-

schen Völkerrechts gilt, dass bei Handeln in ho-

heitlicher Funktion vor fremden Gerichten so-

genannte funktionale Immunität besteht. Das

ist nun ein Grundsatz, der mit der Grundidee

des Völkerstrafrechts ersichtlich nicht im Ein-

klang steht, denn hier solle es ja gerade gehen

um die Ahndung von Straftaten, die typischer-

weise von Staatsorganen begangen werden.

„Manche Staaten bestehen entgegen dem

Nürnberger Vermächtnis auf funktionale

Immunität auch bei Völkerstraftaten“

Also konkret, der syrische Geheimdienst ist

immun aus Sicht der Syrer?

Das ist das klassische Dogma, wenn Sie so wol-

len, und diese Verteidigung haben dann auch

die Deutschen in der Geburtsstunde des Völ-

kerstrafrechts in Nürnberg vorgebracht, aber

gerade weil es der Idee des Völkerstrafrechts

widerspricht, hat das Nürnberger Militärtribu-

nal diesen Einwand der deutschen Verteidi-

gung zurückgewiesen. Der Bundesgerichtshof

hat just einen Monat vor dem ersten Koblenzer

Urteil dieses Nürnberger Vermächtnis, keine

Anwendung der funktionalen Immunität in

Völkerstrafverfahren, bestätigt. Und das ist

eine ganz entscheidende Weichenstellung für

die Durchführung solcher Prozesse.

Diese Frage der Immunität wird uns allerdings

weiter beschäftigen. Die Völkerrechtskommis-

sion der UNO berät gegenwärtig über diese

Frage, und im Zuge der Beratungen hat sich

gezeigt, dass manche Staaten entgegen dem

Nürnberger Vermächtnis auf funktionale Im-

munität, auch bei Völkerstraftaten, bestehen.

Die Frage bleibt auch in der Wissenschaft

umstritten. Ich würde mir wünschen, dass die

Bundesregierung, die neue Bundesregierung,

das Nürnberger Vermächtnis zur funktionalen

Immunität in der Zukunft verteidigt. Das

schließt übrigens überhaupt nicht aus, über

wirksame Sicherungen gegen politischen

Missbrauch nachzudenken.

Auf politischen Missbrauch kommen wir gleich

noch zu sprechen. Können Sie noch Beispiele

für Staaten nennen?

Das sind Staaten wie die Russische Föderation

und China, aber, und das stimmt besonders

sorgenvoll, es sind eben auch eine ganze Rei-

he von Staaten, die Zweifel erkennen lassen,

die nicht grundsätzlich dem Völkerstrafrecht

ablehnend gegenüberstehen, und auch, leider

muss man das hinzufügen, hat die Bundesre-

gierung bei früherer Gelegenheit jedenfalls
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sich nicht in wünschenswerter Deutlichkeit

geäußert zu dieser Frage.

Welche Möglichkeiten haben Strafverfol-

gungsbehörden, wenn sich die Beschuldigten

nicht in Deutschland aufhalten?

Dann gibt es nur, aber immerhin, den Weg, um

die Auslieferung des betreffenden Beschul-

digten zu ersuchen. Auch das entspricht dem

Geist der Weltrechtspflege, und interessanter-

weise hat genau das stattgefunden in dem

Frankfurter Verfahren zum Völkermord an den

Jesiden, nach meinem Wissen erstmals in der

Praxis zum Völkerstrafgesetzbuch.

„Die deutsche Bundesregierung hat sehr

maßgeblich an der Errichtung des Inter-

nationalen Strafgerichtshofs mitgewirkt“

Professor Kreß, Sie haben maßgeblich an der

Rechtsentwicklung Richtung Koblenz und

Frankfurt am Main mitgewirkt. Welche waren

die wichtigsten Etappen auf diesem Weg?

Wir haben über die Geburtsstunde des Völker-

strafrechts Nürnberg gesprochen. Es folgte der

Tokioter Prozess. Es gab dann eine ganze Reihe

von nationalen Strafverfahren zu den deut-

schen und japanischen Völkerstraftaten. Das

Nürnberger Tokioter Vermächtnis wurde dann

international in den 1990er Jahren wiederbe-

lebt, zunächst vom UNO-Sicherheitsrat mit der

Einrichtung der Tribunale für das ehemalige

Jugoslawien und für Ruanda. Und dann kam es

1998 zum Durchbruch der Errichtung des

ersten internationalen Strafgerichtshofs der

Rechtsgeschichte, dem Internationalen Straf-

gerichtshof.

Und das ist jetzt auch für die Entwicklung der

deutschen Haltung von großem Interesse. Ich

hatte ja eingangs von der lange währenden

Skepsis in Deutschland gesprochen, und Mitte

der 1990er Jahre hat sich hier ein durchgrei-

fender Wandel vollzogen. Und die deutsche

Bundesregierung, das war damals die Bundes-

regierung Kohl/Kinkel, hat sehr maßgeblich an

der Errichtung des Internationalen Strafge-

richtshofs mitgewirkt, hat hierzu sogar einen

Konflikt mit den Vereinigten Staaten von

Amerika in Kauf genommen.

Im Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien steht

auf Seite 147: „In Deutschland wollen wir die

Kapazitäten bei Verfahren nach dem Völker-

strafgesetzbuch ausbauen.“ Was erwarten Sie

von der Bundesregierung?

Ich erwarte, dass sie diesen Worten Taten

folgen lässt, zusätzliche Mittel bereitstellt,

denn durch interne Umschichtungen wird das

nicht gehen. Dafür sind die anderen Aufgaben

von Bundesanwaltschaft und Bundeskriminal-

amt zu wichtig. Man sollte aber zum Zweiten

auch grundsätzlicher nachdenken.

Das Völkerstrafgesetzbuch als solches hat sich

bewährt, aber zu der Verfahrensweise sind

nun doch in diesen neueren Verfahren wichti-

ge Fragen aufgetreten. Die betreffen etwa den

Schutz und die Begleitung von Zeugen. Sie

betreffen aber auch den großen Bereich des

Outreach, also der internationalen Verbrei-

tung, die so wichtig ist, wenn die spezifischen

Ziele von Völkerstrafverfahren erreicht wer-

den sollten. Hier sollte man in puncto Über-

setzung, in puncto Dokumentation grundsätz-

lich nachdenken. Ich plädiere dafür, dass das

Bundesjustizministerium zu einer Anhörung

von Experten zusammenruft oder der zustän-

dige Bundestagsausschuss eine Sachverstän-

digenanhörung anberaumt. Es geht hier um

den Eintritt, wenn Sie so wollen, in eine zweite

Phase zum Völkerstrafgesetzbuch.

„Keinen Anhaltspunkt“ für

politische Einflussnahme

Oder Marco Buschmann ruft Sie einfach mal

an. Ist, Professor Kreß, die deutsche Justiz, wir

hatten eben über politischen Missbrauch ge-
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sprochen, bei der Anwendung des Völkerstraf-

rechts eigentlich gut genug gegen Einfluss-

nahme der Politik geschützt?

Ich habe überhaupt keinen Anhaltspunkt da-

für, dass es bislang eine solche Einflussnahme

gegeben hat, aber die Gefahr ist im Völker-

strafrecht stets gegeben, und wir haben zwei

Elemente, die sind problematisch aus meiner

Sicht, zum einen die Möglichkeit externer Wei-

sungen des Bundesjustizministers an den Ge-

neralbundesanwalt und dann dessen Stellung

als politischer Beamter.

Können Sie konkrete Vorschläge machen, wie

man das entschärfen könnte?

Mein Vorschlag wäre, das externe Weisungs-

recht speziell für den Bereich des Völkerstraf-

rechts auf den Prüfstand zu stellen.

Das müsste politisch entschieden werden?

Ja, das wäre eine Frage für den Gesetzgeber.

„Deutschlands Beitrag sollte mit Blick

auf die eigene Geschichte von allem

moralischem Hochmut frei sein“

Professor Kreß, warum sollte gerade Deutsch-

land völkerstrafrechtspolitisch an der Spitze

marschieren?

Es geht gar nicht um eine Spitzenposition

Deutschlands. Die Botschaft, die das Völker-

strafrecht aussendet für die Stärkung des Völ-

kerrechts wird umso stärker sein, je mehr

Staaten ihren Beitrag leisten. Es geht also um

einen wirkungsvollen Beitrag der deutschen

Strafjustiz. Jetzt kann man sich natürlich die

Frage stellen, warum gerade Deutschland. Ist

Deutschland nicht vielleicht gerade zu disqua-

lifiziert durch die eigenen Untaten, auch durch

die ja gar nicht zu bestreitenden deutschen

Versäumnisse bei der Ahndung deutscher na-

tionalsozialistischer Verbrechen?

Aber die Frage lautet doch, was ist der richtige

Schluss aus dieser Geschichte? Und meines

Erachtens wäre es der falsche Schluss, nun

deshalb zu sagen, dass die heute rechtsstaat-

liche deutsche Justiz sich nicht in den Dienst

des globalen Systems der Völkerstrafverfol-

gung stelle sollte, dass deutsche Juristinnen

und Juristen, von denen es viele begeisterte

und fähige junge gibt, nicht an internationalen

Gerichtshöfen tätig sein sollten. Nur eines

sollte stets gelten, Deutschlands Beitrag sollte

mit Blick auf die eigene Geschichte von allem

moralischem Hochmut frei sein.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben

deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutsch-

landfunk macht sich Äußerungen seiner Ge-

sprächspartner in Interviews und Diskussionen

nicht zu eigen.

Autor/Moderator Christoph Heinemann, gesendet beim Deutschlandfunk am 23.01.2022

Mit freundlicher Genehmigung von Claus Kreß und Christoph Heinemann.
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Teil III

Zum russischen

Angriffskrieg gegen

die Ukraine
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4. März 2022

Erklärung der Mitglieder des Ausschusses der Völkerrechtsvereinigung zur

Anwendung von Gewalt im Bezug auf die Aggressionen der Russischen Föderation

gegen die Ukraine

https://www.justsecurity.org/80454/statement-by-members-of-the-international-

law-association-committee-on-the-use-of-force/

Wir verurteilen die Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine auf das Schärfste.

Artikel 2 Absatz 4 der Charta der Vereinten Nationen verbietet „jede gegen die territoriale Unver-

sehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der

Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt“. In der Charta sind

ausdrücklich nur zwei Ausnahmen vorgesehen: individuelle oder kollektive Selbstverteidigung

nach Artikel 51 der Charta im Falle eines bewaffneten Angriffs oder Ermächtigung des Sicher-

heitsrats der Vereinten Nationen nach Kapitel VII der Charta. Keine dieser beiden Ausnahmen findet

in der aktuellen Situation Anwendung. Insbesondere hat die Russische Föderation kein Recht zur

individuellen Selbstverteidigung gegen die Ukraine.

Das Selbstbestimmungsrecht ist keine rechtliche Grundlage zur Schaffung von „Staaten“ in den

ukrainischen Gebieten Donezk und Luhansk. Daher ist ihre Anerkennung durch die Russische

Föderation eine eklatante Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine und als solche ohne

rechtliche Wirkung. Da diese Territorien keine Staaten sind, kann die Russische Föderation sich nicht

auf das kollektive Selbstverteidigungsrecht im Namen dieser Gebiete berufen, um einen Angriff auf

die Ukraine zu rechtfertigen. Genauso wenig kann sich die Russische Föderation auf eine an-

gebliche „Zustimmung“ dieser Entitäten berufen, um eine Intervention auf dem Staatsgebiet der

Ukraine für welchen Zweck auch immer zu rechtfertigen.

Da es keine Rechtfertigung für den russischen Einsatz von Gewalt gegen die Ukraine gibt, begeht die

Russische Föderation einen klaren Verstoß gegen Artikel 2 Absatz 4 der Charta der Vereinten Natio-

nen und eine Angriffshandlung.

Darüber hinaus kann diese Angriffshandlung die Begehung von Verbrechen der Aggression durch

Personen einschließen, die tatsächlich das politische oder militärische Handeln der Russischen

Föderation kontrollieren oder lenken.

Wir rufen alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen auf, ihren Verpflichtungen im Hinblick auf die

Verletzung des Aggressionsverbots durch die Russische Föderation nachzukommen, eines Verbots,

das zwingenden Charakter (jus cogens) hat. Dieses Verbot bleibt auch bei Verstößen bestehen.

Dementsprechend müssen die Staaten zusammenarbeiten, um diese Aggression mit rechtmäßigen

Mitteln zu beenden. Sie dürfen eine durch die Aggression geschaffene Situation nicht als recht-

mäßig anerkennen. Ebenso wenig dürfen sie bei der Aufrechterhaltung der Situation Hilfe oder

Unterstützung leisten.

Schließlich erinnern wir Drittstaaten, darunter die Republik Belarus, daran, dass es bereits für sich

genommen als Angriffshandlung gewertet werden kann, wenn ein Staat es zulässt, dass sein

Hoheitsgebiet, das er einem anderen Staat zur Verfügung gestellt hat, von diesem anderen Staat zur

Begehung einer Angriffshandlung genutzt wird.

Erklärung
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Diese Erklärung wird von den Mitgliedern des Ausschusses als Privatpersonen abgegeben und gibt

lediglich die Meinung der Unterzeichnenden wieder.

English Version:

„We condemn in the strongest possible terms the Russian Federation's aggression against Ukraine.

Article 2(4) of the Charter of the United Nations prohibits “the threat or use of force against the

territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with

the Purposes of the United Nations.” There are only two exceptions expressly included in the

Charter: individual or collective self-defense under Article 51 of the Charter if an armed attack

occurs, or authorization by the United Nations Security Council acting under Chapter VII of the

Charter. Neither of these exceptions applies to the current situation. In particular, the Russian

Federation has no right of individual self-defense against Ukraine.

The right to self-determination is no legal basis for the creation of the Ukrainian territories Donetsk

and Luhansk as “states”. Therefore, their recognition by the Russian Federation is a flagrant violation

of Ukraine's territorial integrity, and as such without legal effect. Since these territories are not

states, the Russian Federation cannot invoke collective self-defense on behalf of these territories in

order to justify its attack on Ukraine. In the same vein, the Russian Federation cannot rely on the

alleged “consent” of these entities to justify any intervention in the territory of Ukraine for any

purpose.
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As there is no legal justification for its resort to force against Ukraine, the Russian Federation is

committing a clear violation of Article 2(4) of the UN Charter and an act of aggression.

Moreover, this act of aggression may involve the commission of crimes of aggression by persons

effectively controlling or directing the political or military actions of the Russian Federation.

We call on all U.N. Member States to fulfill their obligations in relation to the Russian Federation's

violation of the prohibition on aggression, which is a peremptory norm of international law (jus

cogens). It endures regardless of violations. Accordingly, states must cooperate to bring this aggres-

sion to an end through lawful means; they must not recognize as lawful any situation it creates; nor

may they render aid or assistance in maintaining the situation.

Last, we remind third-party states, including the Republic of Belarus, that the action of a state in

allowing its territory, which it has placed at the disposal of another state, to be used by that other

state for perpetrating an act of aggression, might be an act of aggression in and of itself.
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This statement is made by members of the Committee acting in their personal capacity and repre-

sents the views of its signatories only.

Copyright (First-run right): Just Security, January 2025
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9. März 2022

F.A.Z. Einspruch - der Podcast zu Recht, Justiz und Politik - #201:

„Die Bombardierung von Zivilisten ist ein infames Kriegsverbrechen“ von Corinna

Budras. Das Gespräch wurde durch die GfbV verschriftlicht und dem Autor zur

Freigabe vorgelegt.

https://www.faz.net/aktuell/ukraine/f-a-z-einspruch-podcast-kriegsverbrechen-in-der-

ukraine-17865308.html

Corinna Budras: Dafür, dass das Völkerrecht

immer als „zahnloser Tiger“ gilt, ist ganz schön

viel Bewegung in das Thema gekommen. Dazu

habe ich mich verabredet mit dem Kölner Pro-

fessor Claus Kreß, er ist Inhaber des Lehrstuhls

für deutsches und internationales Strafrecht

an der Universität zu Köln und er leitet das dor-

tige Institut für Friedenssicherungsrecht. Be-

ginnen möchte ich mit dem, was aktuell auf

dem Tisch liegt: Die Ukraine hat Russland vor

dem internationalen Gerichtshof verklagt.

Herr Kreß, was steckt dahinter?

Kreß: Ja, zu Ihrer Eingangsbemerkung viel-

leicht noch: Das ist in der Tat richtig und sehr

beeindruckend auf wie vielen Ebenen die

Ukraine – man muss sich ja vorstellen in

welcher Situation sich dieser Staat mit seinem

Personal im Moment befindet – die völker-

rechtlichen Instrumentarien nutzt. Und da ist

in der Tat der Internationale Gerichtshof, das

Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten

Nationen, zuständig für zwischenstaatliche

Streitigkeiten, ein Beispiel, und ein sehr aktu-

elles. Das Hauptanliegen der Ukraine vor dem

Internationalen Gerichtshof ist es, diesen zu

einer Feststellung zu bewegen, dass die Völ-

kermordvorwürfe, die Putin im Rahmen seiner

in Anführungszeichen „Rechtfertigung“ vorge-

tragen hat, haltlos sind. In den uns vertrauten

nationalen Kategorien ist das so etwas wie

eine negative Feststellungsklage, auf die die

Ukraine zielt.

Also für alle Juristen, die können natürlich da-

mit was anfangen, aber auch für Nicht-Juristen

und Nicht-Juristinnen kann man vielleicht an

dieser Stelle sagen, das klingt recht nüchtern

und unaufgeregt. Negatives Feststellungsinte-

resse, das gibt es in der Juristerei an vielen Stel-

len, dass man einfach mal etwas festgestellt

haben möchte. Natürlich, dass sich dann im Zu-

ge dessen auch das ein oder andere damit ver-

bindet, etwa Schadensersatzansprüche. Aber

interessant ist ja tatsächlich, dass in dieser Auf-

regung, in dieser prekären Situation, tatsächlich

die Ukraine den Wunsch hat dies klären zu las-

sen. Lässt sich eigentlich Russland darauf ein?

Russland lässt sich bislang nicht darauf ein.

Russland nimmt bisher am Verfahren nicht teil.

Und noch einmal zu dem Punkt, den Sie gerade

angesprochen haben. Das klingt nüchtern, ist

aber doch vermutlich sehr brisant; ja, es ist

hochbrisant, was da so nüchtern in der pro-

zessrechtlichen Sprache, im prozessrechtli-

chen Vokabular [als] „negative Feststellungs-

klage“ daherkommt, denn das ist ja eben

dieser Völkermordvorwurf: Ein zentraler Bau-

stein in diesem, ich sage es immer wieder, in

Anführungszeichen „Rechtfertigungsparadig-

ma“ Putins. Sie haben nach den Konsequenzen

gefragt über die negative Feststellung hinaus.

Damit verbindet nun die Ukraine das Begeh-

ren, auch vorgetragen vor dem Internationalen

Gerichtshof, einer ganz handfesten Konse-

quenz. Und zwar des Antrags, dass Russland

seinen Angriff auf die Ukraine unmittelbar ein-

stellen möge. Jetzt müssen wir präzise sein.

Diesen Antrag hat die Ukraine im Rahmen des-

jenigen Verfahrensabschnitts gestellt, der im

Moment läuft. Und das ist jetzt, in den Kate-

gorien des deutschen Rechts, in vertrauteren

Kategorien, so etwas wie vorläufiger Rechts-

Interview
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schutz. Die Ukraine hat vor dem internatio-

nalen Gerichtshof den Antrag gestellt, eine

einstweilige Anordnung gegen Russland zu

erlassen und die zentrale einstweilige Anord-

nung, auf die die Ukraine zielt, ist [ein] Stopp

des laufenden Angriffs. Und das ist nun inte-

ressant. Wir hatten eingangs gesagt die

Ukraine bedient sich hier ganz vieler völker-

rechtlicher Instrumente gleichzeitig. Das ist

jetzt sehr interessant im Vergleich zu dem, was

der Europäische Menschenrechtsgerichtshof

bislang getan hat. Denn den hat die Ukraine

auch angerufen und um eine einstweilige An-

ordnung gebeten. Der Europäische Menschen-

rechtsgerichtshof hat sehr schnell gehandelt

durch seinen Präsidenten. Das Verfahren dort

ist vergleichsweise informell. Und der Ge-

richtshof hat, das ist sehr, sehr bemerkenswert

vor dem Hintergrund seiner früheren Recht-

sprechung, eine einstweilige Anordnung erlas-

sen. Allerdings aus rechtlichen Gründen nicht

dahingehend, dass der Angriff insgesamt ge-

stoppt werden solle, sondern begrenzt darauf,

dass Zivilisten im Zuge der Kampfhandlungen

geschützt werden, dass Angriffe auf Zivilis-

ten unterbleiben. Der Grund für diese einge-

schränkte einstweilige Anordnung ist, dass der

europäische Menschenrechtsgerichtshof das

Grundrecht auf Leben im Lichte des Völker-

rechts der bewaffneten Konflikte auslegt, da-

her also dieser engere Tenor. Das Anliegen der

Ukraine vor dem internationalen Gerichtshof

geht jetzt wiederum im einstweiligen Recht-

schutzverfahren darüber hinaus.

Also das Interessante ist also, Präsident Se-

lenskyj versucht nicht nur die Leute, die Män-

ner an die Waffen zu holen, sich zu verteidigen,

sondern er beschreitet auch wirklich jeden

erdenklichen völkerrechtlichen Weg, um Russ-

land zu stoppen. Wie ungewöhnlich ist das?

Also in dieser Konzentration, in der wir das im

Moment erleben, ist das schon sehr bemer-

kenswert, aber, Frau Budras, die Situation ist ja

auch denkbar dramatisch. Das eigentlich Be-

merkenswerte daran finde ich, mit welcher

Virtuosität ein Land in einer Situation existen-

zieller Bedrohung auch die Kraft, man möchte

fast sagen die Ruhe, findet zu solchen Schrit-

ten in solcher Zahl.

Was aber könnte er sich davon versprechen,

denn auch ein Präsident Selenskyj wird ja

nicht so naiv sein zu sagen, dass sich ein Putin,

der russische Präsident, von einem Gerichts-

urteil in die Schranken weisen lässt. Was

möchte er damit erreichen?

Nein, so naiv wird er sicherlich nicht sein. Es

geht sicherlich jetzt ganz aktuell auch darum,

den Narrativen, die Putin ja mit allen erdenk-

lichen Mitteln der Propaganda in Szene ge-

setzt hat, jetzt die Stimme des Rechts entge-

genzusetzen. Und natürlich klingt die Stimme

des Rechts gesprochen von internationalen

Gerichtshöfen ganz besonders eindrucksvoll.

Der internationale Gerichtshof, über den wir

jetzt gesprochen habe ist der altehrwürdige

Hüter der Völkerrechtsordnung. Und darum

geht es in dieser Auseinandersetzung der

Ukraine ganz sicher auch. Auf allen erdenk-

lichen Wegen jetzt so schnell wie möglich

deutlich zu machen, dass man selbst fest auf

dem Boden des Völkerrechts steht, dass die

Völkerrechtsordnung hier insgesamt angegrif-

fen wird, dass es sie zu verteidigen gilt vor

einem Aggressor.

Wie ist denn der Stand des Verfahrens jetzt?

Also wir hatten mündliche Verhandlungen,

Russland ist nicht erschienen, die Ukraine hat

Anträge gestellt, wie geht es jetzt weiter?

Ich vermute schwer, dass die Richter des In-

ternationalen Gerichtshofes jetzt beraten, und

dann wäre der nächste Schritt eine Entschei-

dung über diese Anträge, noch einmal ganz

wichtig: im vorläufigen Rechtschutz. Und dann

geht das Verfahren im Übrigen seinen Gang.

Dann werden zunächst einmal auch Fragen der

Zuständigkeit des Gerichtshofs im Vorder-
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grund stehen. Wie genau wird dann weiter da-

von abhängen ob sich Russland beteiligt oder

nicht. Aber die Zuständigkeitsfrage ist immer

beim Internationalen Gerichtshof eine be-

deutsame. Das liegt daran, dass man ein inter-

nationales Gericht nicht einfach so anrufen

kann, wie wir das im nationalen Recht gewohnt

sind. Für die internationale Gerichtsbarkeit gilt

das Konsensprinzip. Also, ganz konkret, der

Internationale Gerichtshof kann nur dann

entscheiden, wenn er sich im Hinblick auf den

Streitgegenstand auf eine wie auch immer ge-

artete Zustimmung beider Parteien berufen

kann. Und um diese Frage kreisen dann häufig

schon sehr erhebliche Rechtsfragen. Hier in

diesem Fall ist die Zuständigkeitsbasis, die die

Ukraine geltend gemacht hat, ein bestimmter,

sehr, sehr wichtiger, völkerrechtlicher Vertrag:

Die sogenannte Völkermordkonvention. Denn

in dieser Konvention gibt es eine sogenannte

Gerichtsstandklausel. Es wird dann zu prüfen

sein, ob die Voraussetzungen dieser Klausel

erfüllt sind. Das ist deshalb wichtig, weil beide

Staaten, die Ukraine und Russland, Parteien

dieses Vertrages sind.

Also, das ist ein Verfahren, das gerade läuft,

das noch lange dauern wird, das auch keine

unmittelbaren Konsequenzen hat, außer fest-

zustellen, dass wohlmöglich dieser Krieg jeg-

licher Rechtfertigung entbehrt. Das erhofft

sich eben Präsident Selenskyj, dass am Ende

dieses Verfahrens die Feststellung steht, dass

Putin, dass Russland, ohne Grund Gewalt an-

gewendet hat und die Souveränität des Staa-

tes verletzt hat.

Noch etwas präziser bitte, Frau Budras, da geht

es wirklich um wichtige Nuancen. Es geht nicht

um die allgemeine Feststellung der Unrecht-

mäßigkeit des russischen Gewalteinsatzes,

sondern es geht präziser um die Feststellung,

dass Russlands Völkermordvorwurf gerichtet

an die Ukraine nicht zutrifft. Und das hat jetzt

wieder diese engere Stoßrichtung, hat wieder

zu tun mit der eben angesprochenen Zustän-

digkeitsfrage. Nur insoweit gibt es möglicher-

weise eine Zuständigkeit. Eine solche Feststel-

lung hätte natürlich Implikationen, aber der

Gerichtshof selbst könnte nur zu dieser Frage

Stellung nehmen.

Dann kommen wir doch jetzt mal zu dem

zweiten Strang: Ein mögliches Strafverfahren

vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Ich

betone das deswegen so deutlich, um klarzu-

machen, dass es hier um ein völlig getrenntes

Verfahren geht, das auch noch viel weiter in die

Zukunft weist. Aber auch dieses Verfahren

wirft unterschiedliche Fragen auf. Also damit

würde ja Putin in einer Reihe stehen mit etli-

chen Kriegsverbrechern, insbesondere aus

dem Kosovo-Krieg, die sich alle verantworten

mussten. Vielleicht ein kleiner Hinweis vor-

weg: Sie wurden zum „Special Advisor“ für den

Chefermittler ernannt. Was ist da ihre Aufgabe?

Der Ankläger des internationalen Gerichtsho-

fes verfügt über eine Reihe von sogenannten

„Special Advisors“. Im Kern geht es darum, dass

er sich auch von außen unter Umständen wis-

senschaftlichen Sachverstand bei seiner Ar-

beit zu Nutze machen will. Da geht es natürlich

im Grundsatz um allgemeinere, grundsätz-

lichere Rechtsfragen, die sich stellen und nicht

um das operative Tagesgeschäft. Die Aufgaben

sind verteilt nach bestimmten Sachgebieten.

Insofern bin ich also nicht allgemein „Special

Advisor“, sondern mein Portfolio ist begrenzt

auf das Verbrechen der Aggression, auf das wir

ja sicherlich gleich auch noch zu sprechen

kommen, und zu diesem Verbrechen berate

ich den Chefankläger, so er es wünscht.

Um das vielleicht noch einmal deutlich zu ma-

chen, sie können deswegen auch überhaupt

nicht inhaltlich Stellung nehmen zu Ermittlun-

gen, die gerade laufen. Aber wir schätzen Sie

auch als wertvollen Gesprächspartner ganz

generell zu diesem Prozedere. Das Ermitt-

lungsverfahren wurde ja schon eingeleitet und

reicht auch zurück bis zum Jahr 2014, also zur
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Annexion der Krim. Jetzt hat es insofern eine

neue Entwicklung gegeben, als dass auch da

wieder auf Betreiben der Ukraine ein Antrag

gestellt wurde, hier die Ermittlungen zu erwei-

tern. Diesem Antrag haben sich auch etliche

Staaten angeschlossen. Was ist das für ein Pro-

zedere?

Ja, wobei genaugenommen die Ukraine hier

gar nichts mehr erweitern musste. Die Ukraine

ist, das haben sie völlig richtig angedeutet,

schon tätig geworden. Vielleicht nochmal et-

was grundsätzlicher zum Ausgangspunkt: Auch

für den Internationalen Strafgerichtshof stel-

len sich zu Beginn eines Verfahrens immer Zu-

ständigkeitsfragen. Die sind anderer Art als

beim Internationalen Gerichtshof, das haben

Sie genau und richtig unterschieden, aber es

sind auch sehr wichtige Fragen. Und die sind in

diesem Fall auch durchaus kompliziert, weil

weder Russland noch die Ukraine Vertragspar-

teien des Gründungsvertrags des Internatio-

nalen Strafgerichtshofs sind und weil aus

Gründen, die auf der Hand liegen, der Sicher-

heitsrat daran gehindert ist wegen der russi-

schen Stellung dort, die Situation dem interna-

tionalen Strafgerichtshof zu unterwerfen. Was

hat die Ukraine dann getan? Aber eben schon

vor vielen Jahren? – Sie sehen daran, dass die

Ukraine schon vor Jahren sehr, sehr agil in die-

ser Hinsicht war, das ist also nicht jetzt erst

eine Beobachtung, die wir in diesen Tagen ma-

chen – Die Ukraine hat eine Möglichkeit ge-

nutzt, die dieser Gründungsvertrag vorsieht

für sogenannte „Nicht-Vertragsstaaten“. Ich

nenne hier mal eine Bestimmung: Artikel 12,

Absatz 3 des IStGH-Statuts. Sie hat durch eine

spezifische Unterwerfungserklärung die Zu-

ständigkeit des Strafgerichtshofs eröffnet. Das

hatte sie in einer ersten Unterwerfungserklä-

rung zeitlich begrenzt getan und dann eine

zweite Unterwerfungserklärung hinterher ge-

schoben und die ist zeitlich in die Zukunft

offen. Damit hatte der Internationale Strafge-

richtshof in Gestalt der Vorgängerin des jetzi-

gen Anklägers bereits die Möglichkeit, Ermitt-

lungen aufzunehmen. Das hat die seinerzeiti-

ge Anklägerin getan und zwar im Hinblick auf

Verdachtsmomente auf der von Russland be-

setzten Krim und im Hinblick auf Verdachts-

momente in der Ostukraine, von der wir ja wis-

sen, dass dort schon sehr lange ein Konflikt

unter russischer Beteiligung tobte. Diese Vor-

ermittlungen im technischen Sinn waren noch

vor der Amtsübernahme des gegenwärtigen

Anklägers schon sehr weit gediehen. Nämlich

bis zu dem Punkt, dass die seinerzeitige Anklä-

gerin festgestellt hatte, sie sei nun eigentlich

bereit, die Eröffnung eines förmlichen Ermitt-

lungsverfahrens zu beantragen. Es bestehen

im Hinblick auf die Ostukraine Verdachtsmo-

mente erheblicher Kriegsverbrechen und im

Hinblick auf die Krim ebenfalls erhebliche

Verdachtsmomente von Kriegsverbrechen und

darüber hinaus Verdachtsmomente im Hin-

blick auf ein Verbrechen gegen die Mensch-

lichkeit. Es kam dann aber noch nicht zu dem

Antrag auf Eröffnung. Das hatte zwei Gründe.

Die seinerzeitige Anklägerin wollte es mit Blick

auf den bevorstehenden Amtswechsel dem

neuen Ankläger überlassen, die Entscheidung

zu treffen. Und zweitens, und das ist jetzt ein

ganz wichtiger allgemeiner Punkt, gab es zu-

nächst auch die Frage, mit Blick auf die ja no-

torisch begrenzten Ressourcen des Internatio-

nalen Strafgerichtshofs, ob es unter dem Ge-

sichtspunkt der Priorisierung sinnvoll sei, die-

ses Verfahren zu eröffnen und damit die knap-

pen Ressourcen dort einzusetzen. Das war die

Situation, die der Ankläger vorfand, als Russ-

land seinen Angriff begann. Und er hat dann

zwei Schritte getan. Er hat in einem ersten

Schritt unter dem Eindruck dieser dramati-

schen Ereignisse erklärt, er werde nun von der

Möglichkeit, die ihm seine Vorgängerin gewis-

sermaßen vermacht hat, nach Überprüfung der

Aktenlage, Gebrauch machen. Er werde einen

Antrag auf Eröffnung eines förmlichen Ermitt-

lungsverfahrens bei den Richtern beantragen.

In dieser Situation ging alles sehr, sehr schnell.

Dann kam dieser Schritt, den Sie angespro-

chen haben. Und das ist, jedenfalls dem Um-
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fang nach, ein präzedenzloser Schritt. Dann

haben sich 39 Staaten (so jedenfalls meine

letzte Information) unter dem Eindruck des

russischen Angriffs dazu entschlossen, ihrer-

seits als Vertragsstaaten dem Ankläger die

Situation Ukraine zur Bearbeitung zu über-

weisen. Und das hatte eine sehr gravierende

prozessuale Konsequenz. Nämlich die, dass

das bis zu diesem Zeitpunkt notwendig er-

scheinende gerichtliche Verfahren (Artikel 15,

Absätze 3 und 4 des IStGH-Statut) entfallen

konnte, weil jetzt Vertragsstaaten die Eröff-

nung beantragt hatten und nicht „nur“ (in An-

führungszeichen) der Ankläger aus eigener Ini-

tiative. So konnte der Ankläger dann in einer

weiteren Entscheidung, die er der Öffentlich-

keit bekannt gemacht hat, erklären, er habe ein

förmliches Ermittlungsverfahren eröffnet. Das

konnte er jetzt eben ohne richterliche Ermäch-

tigung. Dieses bezieht sich zunächst einmal im

Kern auf Taten, die in der Vergangenheit liegen,

aber ich sagte eben, die Unterwerfungser-

klärung der Ukraine ist zeitlich nach vorne

offen. Und so hat der Ankläger es auch for-

muliert und gesagt, natürlich werde er nun

auch die sich entwickelnden Kampfhandlun-

gen genau beobachten.

Genau, und darum geht es jetzt: Beweise zu

sichten, zu sichern, zu sammeln, um irgend-

wann einmal in ferner, oder hoffentlich nicht

so ferner Zukunft dann wohlmöglich zu einer

Anklage zu kommen. Bedeutet das, mal sehr

konkret gefragt, dass wir den russischen Prä-

sidenten auf der Anklagebank sehen werden?

Das wäre jetzt schon wieder eine Bemerkung,

oder eine Einlassung, die mit Blick auf die

Funktion, die ich auch wahrnehme, zu weit

ginge und zu konkret ginge. Ich schildere die

rechtliche Situation so, wie sie besteht. Und

sie ist dergestalt, dass der Ankläger nach allen

Richtungen ermitteln wird. Das ist sehr wich-

tig. Seine Zuständigkeit ist bezogen auf die

Situation der Ukraine und damit fällt alles, was

nun auch im Moment geschieht unter dem

Gesichtspunkt der Straftatbestände des

IStGH-Statuts mit Ausnahme des Verbrechens

der Aggression unter seine Zuständigkeit. Zu-

nächst sind das Ermittlungen in die Situation

insgesamt. Aus solchen Ermittlungen in der

Situation, die noch nicht konkretisiert sind auf

bestimmte Personen, können dann, bei ent-

sprechenden Verdachtsmomenten, Ermittlun-

gen werden gegen bestimmte Personen. Ich

füge eins hinzu auf der allgemeinen Ebene: Es

entspricht der Gesamtstrategie der Anklage-

behörde, nicht erst seit dieser Situation, son-

dern ganz generell, das Augenmerk insbeson-

dere auf diejenigen zu richten mit mutmaßli-

cher Hauptverantwortlichkeit für die Taten, um

die es geht.

Dann reden wir doch jetzt mal über die Straf-

tatbestände, die hier eine Rolle spielen könn-

ten. Sie hatten es schon erwähnt, sie sind zu-

ständig, sie beschäftigen sich besonders mit

der sogenannten Aggression. Und das ist ja in

der Tat auch etwas, was einem hier sofort ins

Auge springt, weil es sich tatsächlich ja um ei-

nen Angriffskrieg handelt. Also man sollte naiv,

wie ich nun mal bin, denken, das wäre eigent-

lich kein Problem mit der Aggression. Ist es

aber doch, oder?

Diese Frage ist nur zu begründet, Frau Budras.

Kein geringeres Organ als die Generalver-

sammlung der Vereinten Nationen hat in einer

besonderen Sitzung, in einer besonderen Re-

solution „Uniting for Peace“ mit überwältigen-

der Mehrheit festgestellt und auf das Schärfs-

te bedauert, dass Russlands Angriff eine Ag-

gression und damit eben eine gravierende

Verletzung des völkerrechtlichen Gewaltver-

bots darstellt. Und damit stellt sich unweiger-

lich die Frage nach dem Verbrechen der Ag-

gression. Denn das Verbrechen der Aggression

ist, wenn Sie so möchten, der Straftatbestand,

der der Verhaltensnorm Gewaltverbot, die sich

an die Staaten richtet, dann eben noch eine

strafrechtliche Sanktionsnorm hinzufügt. Inso-

fern steht tatsächlich die Frage nach dem Ag-
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gressionsverbrechen im Raum. Das Aggres-

sionsverbrechen allerdings, und jetzt kommt

der entscheidende Punkt, sie sagten ja schon,

so einfach ist das doch nicht. Es ist sogar im

Gegenteil so, dass dem Ankläger für den Mo-

ment bis auf Weiteres die Hände gebunden

sind, im Hinblick auf dieses Verbrechen zu er-

mitteln. Das hängt damit zusammen, dass sich

die Staaten im Hinblick auf das Verbrechen der

Aggression zu einer ganz besonders engen Re-

gelung der Zuständigkeit des Internationalen

Strafgerichtshof entschlossen haben. Das wie-

derum liegt daran, dass das Verbrechen der

Aggression für sehr viele Staaten, und um das

jetzt sehr deutlich zu machen, leider nicht nur

Russland sondern für viele Staaten auch der

westlichen Welt als ein ganz besonders poli-

tisch sensibles Verbrechen galt, dem man sich

mit Zurückhaltung genähert hat. Und es waren

vor allem die fünf ständigen Mitglieder des

Sicherheitsrates, die an dieser Stelle in schö-

ner Eintracht (und da gehören eben auch Eng-

land und Frankreich als Vertragsstaaten des

Statuts hinzu) sich für eine enge Zuständigkeit

ausgesprochen haben. Die Position dieser

Staaten lautete für lange Zeit im Kern: Ein

Strafverfahren wegen des Verbrechens der

Aggression solle es überhaupt nur geben,

wenn der Sicherheitsrat grünes Licht erteilt.

Das hätte dann praktisch bedeutet: Nie dann,

wenn das Vetorecht eines ständigen Mitglieds

im Raum steht. Am Ende konnte in den Ver-

handlungen ein darüber hinausgehendes Zu-

ständigkeitsregime erreicht werden, aber das

greift in diesem Fall, weil der Angriff vom

Nichtvertragsstaat Russland ausgeht, eben

auch nicht. Das heißt, ganz konkret, der An-

kläger wird im Hinblick auf das Verbrechen der

Aggression, und das ist höchst bedauerlich,

solange nicht tätig werden können, wie ihm

von Seiten des Sicherheitsrates der VN hierzu

kein grünes Licht gegeben wird.

Genau. Und das wird voraussichtlich niemals

passieren. Also man sieht, dass da schon in der

Vergangenheit auch unabhängig von diesem

Krieg viel schiefgelaufen ist, auch das Völ-

kerrecht bewusst sehr kleingehalten wurde,

auch weil die westlichen Staaten, das kann man

ja auch mal so direkt sagen, da gemauert haben

und jetzt wohlmöglich wir hier den Preis dafür

zahlen. Aber es gibt ja noch andere Straf-

tatbestände des Kriegs...

Wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf. Das

muss nicht das letzte Wort der Geschichte

sein. Also zunächst einmal, was den Sicher-

heitsrat anbetrifft. Sie haben jetzt recht locker

gesagt das wird nie passieren. Mit dem Wort

„nie“ sollte man in der internationalen Politik

zurückhaltend sein. Wir wissen auch nicht im

Hinblick auf Russland, wie sich die Situation

entwickelt. Und im Hinblick auf den Strafge-

richtshof mit seiner Zuständigkeit für das Ag-

gressionsverbrechen möchte ich jedenfalls

diese Gelegenheit nutzen, es jetzt nicht nur

bei einem Lamento zu belassen, sondern auch

zu sagen, was morgen getan werden kann, um

die Situation für die Zukunft zu bessern. Und

hier richte ich mich in der Tat auch an die west-

lichen Staaten eingeschlossen Deutschland,

das diese Entwicklung sehr befördert hat, das

will ich sehr lobend sagen. Dieses Verbrechen

der Aggression und den Umstand, dass es im

IStGH-Statut nicht nur steht, sondern dass die

Zuständigkeit inzwischen aktiviert worden ist,

diesen Zustand gilt es nicht länger totzu-

schweigen. Es gab noch im letzten Jahr eine

Erklärung des Außenbeauftragten der euro-

päischen Union, der zählte die Verbrechens-

tatbestände, die dem IStGH-Statut unterfallen,

auf, aber das Verbrechen der Aggression kam,

ich konnte meinen Ohren nicht trauen, nicht

vor. Diese Geisteshaltung, das Verbrechen der

Aggression, weil es politisch sensibel, weil es

unbequem ist, totzuschweigen, die sollte sich

ändern. Und da hätte auch die deutsche Völ-

kerrechtspolitik eine ganz wichtige und ver-

dienstvolle Rolle zu spielen. Der zweite Punkt:

Die Vertragsstaaten sind aufgerufen, die Ver-

tragsveränderungen, die den Gerichtshof in

die Lage versetzt haben, seine Zuständigkeit
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über das Verbrechen der Aggression auszu-

üben, zu ratifizieren bzw. ihnen beizutreten.

Dazu braucht es überhaupt kein neues Völker-

recht, sondern es braucht nur den entspre-

chenden politischen Willen. Es wäre sehr

schön gewesen, wenn viele, die ihn noch nicht

gebildet haben, ihn schon früher gebildet hät-

ten. Aber jedenfalls jetzt meine ich sollte doch

jedem klar sein, wie bedeutsam auch diese

Facette des Internationalen Strafgerichtshofs

ist. Und gestatten Sie mir noch eine letzte Be-

merkung: Es ist ja im Zusammenhang mit Russ-

land, jetzt im etwas größeren Kontext, auch

gerade von Putin und seinem Propagandaap-

parat geschürt, die Rede von westlichen, frem-

den Ideen, die oktroyiert werden, gegen die

man sich wehren müsse. Das Verbrechen der

Aggression ist erwachsen aus dem Nürnberger

Straftatbestand des Verbrechens gegen den

Frieden. Und jetzt verbindet man mit der Ge-

burtsstunde des Völkerstrafrechts, dem Nürn-

berger Prozess, vor allem die Vereinigten Staa-

ten, vor allem den charismatischen Chefanklä-

ger Robert Jackson. Dabei wird vergessen, dass

gerade im Hinblick auf das heutige Verbrechen

der Aggression, den damaligen Straftatbe-

stand des Verbrechens gegen den Frieden, es

die russische Seite war, die auf dieses Verfah-

ren gedrängt hat. Und mehr noch, auch das ist

heute wenig bekannt: Den Namen „Verbre-

chen gegen den Frieden“, das muss man sich

heute auf der Zunge zergehen lassen, der ist in

das Statut des Nürnberger Militärgerichtshof

gekommen durch einen russischen Völker-

rechtslehrer mit dem Namen Aron Trainin.

Das ist eine besondere Ironie der Geschichte.

Aber kommen wir doch jetzt noch mal zu dem,

was sich tatsächlich wohlmöglich verwirklicht

und auch wohlmöglich einfacher nachweisen

lässt, nämlich die Kriegsverbrechen bzw. die

Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Viele

haben ihr Urteil ja schon gefällt, sie sind sicher,

dass Putin ein Kriegsverbrecher ist. Die zer-

bombten Wohnblöcke, Krankenhäuser, das in

Flammen stehende Atomkraftwerk sind ja nun

jeden Abend in den Nachrichten. Wie eindeu-

tig ist das tatsächlich? Eine Vorverurteilung ist

natürlich in diesem Zusammenhang schwierig,

aber gibt es genug Hinweise darauf. Wären das

solche Kriegsverbrechen und wie schwierig

wird die Beweisführung?

Fangen wir vielleicht bei der Frage nach der

Schwierigkeit der Beweisführung mit einer all-

gemeinen Bemerkung an. Diese Ermittlungen,

soweit sie nun den laufenden Konflikt betref-

fen, diese Ermittlungen stehen, da soll man

und darf man sich nichts vormachen, eben vor

dieser besonderen Herausforderung, dass sie

während eines laufenden Konflikts erfolgen

und da sind die Möglichkeiten des Zugriffs der

Ermittler eingeschränkt. Wenn sie in die Ge-

schichte der Entwicklung des Völkerstraf-

rechts zurückgehen, dann werden Sie feststel-

len, dass über lange Jahrzehnte es so war, dass

die völkerstrafrechtliche Arbeit im Kern, die

förmlichen Ermittlungen, erst begonnen ha-

ben nach dem Abschluss des Konflikts. Neh-

men Sie vor allem den zweiten Weltkrieg, aber

nehmen Sie auch die Wiedergeburt des Völ-

kerstrafrechts in den 1990er Jahren. Die bal-

kanischen Konflikte, Rwanda. Da hat der Si-

cherheitsrat die Tribunale eingesetzt und die

haben ihre Arbeit begonnen zu einem Zeit-

punkt als das eigentliche, das ganz heiße Kon-

fliktgeschehen bereits im Wesentlichen abge-

schlossen war. Das hat sich jetzt im Hinblick

auf den Internationalen Strafgerichtshof, der

ja nun eben der erste ständige internationale

Strafgerichtshof der Rechtsgeschichte ist, ge-

ändert. Als Ausgangspunkt ist das sehr zu be-

grüßen. Denn diesem internationalen Strafge-

richtshof haftet jetzt nicht mehr das Attribut

eines Sondergerichtshofes an, der rückwir-

kend tätig wird mit seinen Ermittlungen mit

Blick auf bestimmte Situationen, sondern die

Zuständigkeit des internationalen Strafge-

richtshofs ist bereits vor der Tat gegeben. Und

deshalb ist das jetzt auch nicht der erste Kon-

flikt in der noch jungen Geschichte des Inter-

nationalen Strafgerichtshofs, in dem die An-
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klagebehörde mit Ermittlungsarbeiten be-

ginnt, während ein Konflikt noch heiß ist. Das

waren bisher überwiegend nicht-internationa-

le, interne bewaffnete Konflikte aber im Hin-

blick auf die Herausforderungen, die sich den

Ermittlern stellen, eben insbesondere nicht

vor Ort tätig werden zu können, sei es auch nur

durch Rechtshilfe mit den Staaten, ist das

Grundproblem dasselbe. Dennoch, es ist gut

und wichtig und hilfreich, dass die Ermittlun-

gen in dem Maße, in dem das jetzt möglich ist,

durch Auswertung öffentlich zugänglicher

Quellen - möglicherweise werden die Staaten

mit Informationen behilflich sein können - zu

beginnen. Und denken sie auch an dieser Stel-

le noch einmal in der Geschichte zurück. Ja, die

Entscheidung, den Nürnberger Militärgerichts-

hof einzusetzen, die ist in Form des Londoner

Abkommens erst nach dem Ende des Krieges

getroffen worden, aber die Entscheidung zur

Strafverfolgung, die fiel im Krieg. Und im Krieg

bereits wurde eingesetzt die „United Nations

Warcrimes Commission“, die eben begann mit

der Sammlung von Informationen für den Zeit-

punkt danach. Also in embryonaler Form gab

es diese Dinge, die wir jetzt erleben damals

auch. So viel vielleicht zur prozeduralen Situa-

tion und jetzt haben sie nach dem materiellen

Recht gefragt.

Richtig, da ging es eben konkret davon: Der

Angriff auf Zivilisten, die zerbombten Wohn-

blöcke, das ist schon etwas, wo der Schluss

„hier liegen Kriegsverbrechen vor“ relativ na-

he ist, oder?

Diese Problematik zielt jetzt auf eine Kardinal-

norm des geltenden Kriegsrechts. Und viel-

leicht auch an dieser Stelle nochmal, damit wir

ganz klar die Dinge gedanklich sortieren und

vor Augen halten: eine Vorbemerkung. Wir

haben eben vom völkerrechtlichen Gewaltver-

bot gesprochen und dem Tatbestand des Ver-

brechens der Aggression, das auf das Gewalt-

verbot bezogen ist. Jetzt geht es um ein ande-

res wichtiges Teilgebiet der Völkerrechtsord-

nung. Wir sprechen heute vom Völkerrecht der

bewaffneten Konflikte, früher hat man Kriegs-

recht gesagt, vielfach auch humanitäres Völ-

kerrecht genannt. Während es beim Gewalt-

verbot um das „Ob“ des Gewalteinsatzes geht,

geht es kurzgesprochen beim Völkerrecht der

bewaffneten Konflikte um das „Wie“. Das Völ-

kerrecht der bewaffneten Konflikte nimmt den

traurigen Zustand, dass es zu einem Konflikt

gekommen ist, an und versucht - das ist die

Regelungsinstitution dieses Rechtsgebiets -

den Schrecken, der unweigerlich mit einem

solchen Konflikt verbunden ist, in gewissen

Grenzen zu halten aus dem übergeordneten

Gesichtspunkt der Humanität. Eine zentrale

Regel dieses Rechtsgebiets haben Sie ange-

sprochen, diese betrifft die sogenannten

Kampfhandlungen, also das Kerngeschehen

des Konflikts, im englischen „Conduct of hos-

tilities“. Diese elementare Regel, der Interna-

tionale Gerichtshof spricht von einem „kardi-

nalen Prinzip“, lautet: Gezielte Angriffe auf

Zivilisten haben unter allen Umständen kate-

gorisch zu unterbleiben. Und dazu gehören

natürlich auch gezielte Angriffe auf, wie der

Name es schon sagt, zivil bewohnte Wohnhäu-

ser. Und Sie haben einen zweiten Punkt in

diesem Zusammenhang angesprochen, der ja

auch sehr aktuell ist, die Frage der sogenann-

ten humanitären Korridore. Es gibt im Kriegs-

recht dafür unterschiedliche Begriffe, aber das

ist, wie wir ja auch in diesen Tagen sehen, eine

Einrichtung von elementarer Wichtigkeit, hu-

manitärer Wichtigkeit. Humanitäre Korridore

werden eingerichtet typischerweise mit der

Zustimmung der Konfliktparteien aus zwei

Gründen, die kumulativ oder alternativ ver-

folgt werden können. Zum einen, um medizini-

sche und humanitäre Versorgung zu ermögli-

chen, gerade dann, wenn die Auseinander-

setzung quasi belagerungskriegerische Züge

annimmt im Hinblick des Ringens um die

Einnahme von Städten. Und zum zweiten, und

auch das sehen wir ja jetzt täglich höchst an-

gespannt, wenn wir das Konfliktgeschehen

verfolgen, der Versuch unter Umständen Zivi-
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listen aus belagerten Städten zu evakuieren,

um sie aus dieser ganz akuten, verzweifelten

Notlage zu befreien (45:15). Ein solcher huma-

nitärer Korridor ist dann eben, und nur dann

kann er funktionieren, mit einer sogenannten

Waffenruhe, „ceasefire“ im Englischen, verbun-

den. Das ist zu trennen von einem Waffenstill-

stand, das wäre ein anspruchsvolleres Regime.

Eine solche Waffenruhe ist zeitlich, räumlich

eng begrenzt. Alles hängt vom Konsens der

Parteien ab, der von außen vermittelt sein

kann, vom Sicherheitsrat, wäre er handlungs-

fähig, auch angeregt werden könnte, und dient

also diesen beiden Schutzelementen. Wenn es

nun hier im Zuge einer solchen vereinbarten

Evakuierung, und ich spreche jetzt abstrakt

nicht mit Blick auf das konkrete Geschehen,

etwa zur Bombardierung von Zivilisten aus der

Luft kommt, dann ist das ein ganz besonders

infames Kriegsverbrechen, denn hier wird

dann zusätzlich noch das zuvor in Anspruch

genommene Vertrauen missbraucht. Und die-

ses Vertrauen ist ein höchst fragiles Gut in ei-

ner Situation wie einem bewaffneten Konflikt.

Also wir sehen, selbst in so einer schwierigen

Situation gibt es eigentlich Grundregeln, Kar-

dinalregeln, wie sie es formuliert haben, an die

sich die Konfliktparteien halten sollten. Wir se-

hen wirklich mit Bestürzung, dass es nicht so

ist. Diesen Eindruck möchte ich jetzt mal so for-

mulieren. Aber ich danke ihnen sehr herzlich,

dass sie uns so ausführlich die Situation erläu-

tert haben. Schöne Grüße nach Köln, Herr Kreß.

Sehr gerne, Frau Budras.
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Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine

ist eine buchstäblich gewaltige Herausforde-

rung für die Völkerrechtsordnung. Die interna-

tionale Staatengemeinschaft ist aufgefordert,

für die praktische Wirksamkeit dieses Rechts

zu sorgen. Der politische Wille hierzu ist in

Deutschland in diesem Fall zu schwach ausge-

prägt. Erste Gerichtsentscheidungen zum

Ukraine-Krieg zeigen, dass die Institutionen

des Völkerrechts auch bei einem massiven

Rechtsbruch durch einen mächtigen Akteur

normative Orientierung leisten und dazu bei-

tragen, dass der Rechtsbrecher ins Abseits

gerät.

ZRP: Für die Führung in Moskau spielt das Völ-

kerrecht als normativer Kompass und Ent-

scheidungsmaßstab keine Rolle mehr. Gleich-

wohl hat sich der Kreml immer wieder der

Sprache des Völkerrechts bedient, um seinem

Handeln Legitimität zu verleihen. Haben Sie

dafür eine Erklärung?

Kreß: Der russische Präsident hat immer wie-

der – auch hierzulande ja durchaus mit eini-

gem Erfolg – auf die verführerische Kraft fal-

scher Narrative gesetzt. Denken Sie nur an die

Behauptung von der gegenüber Russland an-

geblich hartnäckig aggressiven NATO. Dass

Putin auch bei der „Rechtfertigung“ seines

Angriffs auf die Ukraine nicht offen aus dem

Vokabular des geltenden Völkerrechts aus-

bricht, dient ebenfalls manipulativen Zwe-

cken. Putin weiß um die internationale Signal-

wirkung des Begriffs „Völkermord“, und so

bringt er diesen Begriff zur „Rechtfertigung“

seines Überfalls auf die Ukraine in Stellung,

ohne diesen Vorwurf in tatsächlicher Hinsicht

auch nur im Ansatz zu substanziieren. Die von

ihm zynisch verniedlichend genannte „spezi-

elle militärische Operation“ begründet er in

seinem Brief an den Sicherheitsrat der Ver-

einten Nationen mit einem Verweis auf das

völkerrechtliche Selbstverteidigungsrecht. In

diesem Zusammenhang bemüht er Hilfeersu-

chen von Entitäten, die er zuvor unter Verstoß

gegen das Völkerrecht zu „Staaten“ erklärt hat.

Am Ende lässt er dennoch im Ungefähren, ob

es um kollektive oder nicht vielleicht – irgend-

wie – sogar um individuelle Selbstverteidi-

gung gehen soll. In der Tat, Russlands Präsi-

dent bedient sich der Begriffe des geltenden

Völkerrechts, aber er degradiert sie zu leeren

Worthülsen, wenn er ihren Inhalt nicht sogar

verfälscht.

ZRP: Den massiven Völkerrechtsverstößen, die

Russland in der Ukraine begeht, hat die inter-

Rechtspolitik im Gespräch

Prof. Dr. Claus Kreß

„Verbrechen gegen den Frieden“

2022

„Verbrechen gegen den Frieden“, Zeitschrift für Rechtspolitik Heft 3 (2022)

Ein Gespräch mit Prof. Dr. Kreß zum Angriffskrieg Russlands und

die Herausforderung für die Völkerrechtsordnung

https://beck-

online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fzeits%2FZRP%2F2022%2Fcont%2FZRP%2e202

2%2eH03%2egl3%2ehtm
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nationale Staatengemeinschaft bisher wenig

entgegenzusetzen. Manchen Kommentaren ist

darüber eine gewisse Enttäuschung zu ent-

nehmen. Das ist einerseits verständlich. Ist

aber nicht andererseits die Erwartungshal-

tung, dass das völkerrechtliche Verbot eines

Angriffskrieges einen solchen auch verhin-

dern kann, letztlich zu optimistisch?

Kreß: Für das völkerrechtliche Gewaltverbot

gilt dasselbe wie für jede andere Verhaltens-

norm auch: Das Verbot kann seine Missach-

tung aus sich heraus nicht verlässlich verhin-

dern. Schutz vor der sich abzeichnenden Betä-

tigung eines das Gewaltverbot verneinenden

Staatswillens muss von anderer Seite kom-

men. Diesem Schutz dienen normativ vorzugs-

weise das kollektive Sicherheitssystem nach

dem siebten Kapitel der Satzung der Vereinten

Nationen und hilfsweise das in Art. 51 der

Satzung anerkannte Recht auf individuelle

und kollektive Selbstverteidigung. Doch die-

ser Schutz lässt sich schwer in Stellung brin-

gen, wenn es sich bei dem Aggressor um ein

ständiges Mitglied des Sicherheitsrats der Ver-

einten Nationen handelt. Keine Verletzung des

völkerrechtlichen Gewaltverbots ist schwieri-

ger abzuwenden als diejenige eines mit Veto-

befugnis im Sicherheitsrat und darüber hinaus

mit Atomwaffen ausgestatteten Angreifers.

Das heißt indessen nicht, dass man hier in

jedem Fall zum ohnmächtigen Zuschauen ver-

urteilt wäre. Russlands völkerrechtswidriger

Gewalteinsatz gegen die Ukraine begann be-

reits 2014 auf der Krim, und hieran schloss

sich eine langjährige völkerrechtswidrige – ich

formuliere bewusst ganz vorsichtig – russische

Intervention in der Ostukraine an. Deutsch-

land – um vor der eigenen Tür zu kehren – hat

in alldem keinen Anlass gesehen, seine Abhän-

gigkeit von Energieimporten aus Russland auf-

zugeben. Stattdessen gingen die „rein privat-

wirtschaftlichen Unternehmungen“ in und mit

Russland wenig bekümmert weiter. Ein deut-

sches Signal an Russland, seinen aggressiven

Pfad zu verlassen, war das nicht. In der Folge

tritt Deutschland nun bei den Sanktionen ge-

nau dort auf die Bremse, wo besonders wir-

kungsvoll anzusetzen wäre, um Russlands

Kriegsmaschine zu schwächen. Damit be-

grenzt Deutschland seinen Einsatz für die

Resilienz des völkerrechtlichen Gewaltverbots

beträchtlich. Es geht hier ersichtlich nicht um

ein Defizit des geltenden Völkerrechts, son-

dern um den zu schwach ausgeprägten politi-

schen Willen, für die praktische Wirksamkeit

dieses Rechts zu sorgen.

ZRP: Die Vereinten Nationen haben sich so-

gleich nach der Invasion in verschiedenen Gre-

mien wie dem Sicherheitsrat und dem Men-

schenrechtsrat mit dem Krieg in der Ukraine

befasst. Darin wird viel kritisiert, ermahnt und

aufs Schärfste verurteilt, Wirkung auf Russland

hat das bislang aber nicht gezeigt, oder doch?

Kreß: Die internationale Kritik hat Putin bislang

tatsächlich nicht zum Einlenken bringen kön-

nen. Dennoch ist es von ganz erheblicher Be-

deutung, dass die Generalversammlung der

Vereinten Nationen den russischen Gewalt-

einsatz mit großer Mehrheit als Aggression,

das heißt als gravierende Verletzung des völ-

kerrechtlichen Gewaltverbots, eingestuft hat.

Hiermit signalisiert die große Mehrheit der

Völkerrechtsgemeinschaft, dass Russland sich

ins Unrecht gesetzt hat und dass die Ukraine,

die sich diesem unrechten Handeln auf dem

Boden des Rechts widersetzt, Solidarität ver-

dient. Eine derart eindrucksvolle Bekräftigung

des völkerrechtlichen Gewaltverbots gegen-

über dem rechtsverneinenden russischen Ge-

waltakt stärkt dieses Verbot im Übrigen als den

zentralen normativen Bezugspunkt für die lau-

fenden Waffenlieferungen an die Ukraine und

die Sanktionen gegen Russland, also die Maß-

nahmen, mit denen dritte Staaten der Ukraine

bei ihrer Verteidigung tätig beistehen und die

mittelbar auch der Resilienz des völkerrecht-

lichen Gewaltverbots dienen.

ZRP: Es sind schon mehrere Gerichte mit der
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Invasion befasst. Der Internationale Gerichts-

hof (IGH) in Den Haag hat auf Antrag der Ukrai-

ne Russland unter anderem dazu verpflichtet,

die militärische Gewalt in der Ukraine unver-

züglich einzustellen. Die Entscheidung ist sehr

positiv kommentiert worden. Wie fällt Ihre Be-

wertung aus?

Kreß: Es ist höchst bemerkenswert, wie ge-

schickt die ukrainischen Juristen den IGH um

Schutz ersucht haben. Sie haben mit der ein-

schlägigen Bestimmung in der Völkermord-

konvention die einzige prima facie in Betracht

kommende Grundlage für die Zuständigkeit

des IGH ins Feld geführt und im Licht dessen

nicht unmittelbar bei dem russischen Gewalt-

einsatz angesetzt, sondern bei dem Vorwurf

des Völkermords, den der russische Präsident

gegenüber der Ukraine im Zusammenhang mit

seiner „Rechtfertigung“ der Aggression erho-

ben hatte. Der Internationale Gerichtshof hat

eindrucksvoll zügig gehandelt, und er hat den

Entscheidungsspielraum, der ihm im Rahmen

des einstweiligen Rechtsschutzes zur Verfü-

gung stand, zugunsten der existenziell gefähr-

deten Ukraine ausgeschöpft.

ZRP: Russland hat sich mit einem Schriftsatz

am Verfahren beteiligt. Ist das nicht eine Art

Anerkennung des IGH und des Verfahrens?

Kreß: Russland hat eine Haltung eingenom-

men, die auf eigentümliche Art und Weise zwi-

schen einer regulären Verfahrensbeteiligung

und einem vollständigen Fernbleiben ange-

siedelt ist. Ein solches Vorgehen ist in der Ge-

schichte des IGH nicht präzedenzlos. Papiere

wie das von Ihnen angesprochene werden

nicht zu förmlichen Schriftsätzen im Verfah-

ren, der Gerichtshof vernimmt die entspre-

chende Botschaft gleichwohl, so wie „noises in

the wind“.

ZRP: Dennoch hat Russland erklärt, die Ent-

scheidung zu ignorieren. Welche Wirkung kön-

nen solche Entscheidungen haben, wenn Ge-

richte wie der IGH – für den Internationalen

Strafgerichtshof (IStGH) und den Europäi-

schen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)

gilt das ja auch – keine Mittel haben, um ihre

Entscheidungen auch durchzusetzen?

Kreß: Solche Entscheidungen demonstrieren,

dass die Institutionen des Völkerrechts auch

bei einem massiven Rechtsbruch durch einen

mächtigen Akteur normative Orientierung

leisten und dazu beitragen, dass der Rechts-

brecher ins Abseits gerät.

ZRP: Auch der IStGH in Den Haag ist mit dem

Krieg in der Ukraine befasst. Er hat Ermittlun-

gen wegen etwaiger Kriegsverbrechen auf-

genommen. Wie geht es da weiter?

Kreß: Der Ankläger des IStGH ermittelt einst-

weilen noch nicht gegen konkrete Beschuldig-

te, sondern in der „Situation der Ukraine“. Es

geht zum einen um den Verdacht von Kriegs-

verbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit im Hinblick auf Taten auf der

Krim und in der Ostukraine seit 2014. Darüber

hinaus erstreckt sich die Zuständigkeit des

Anklägers auf alle Taten im Zusammenhang

mit dem laufenden internationalen bewaff-

neten Konflikt zwischen Russland und der

Ukraine. Die Ermittlungen können sich zu ge-

gebener Zeit auf bestimmte Personen hin kon-

kretisieren und dann in Haftbefehlsanträge

münden. Letzteres darf indessen nicht über-

hastet geschehen, auch nicht unter dem Ein-

druck der fürchterlichen Bilder des aktuellen

Kriegsgeschehens.

ZRP: Besteht eine realistische Chance, dass

sich Wladimir Putin vor dem IStGH in Den Haag

verantworten muss? Und wäre das überhaupt

sinnvoll?

Kreß: Solange Wladimir Putin russischer Präsi-

dent ist, besteht keine realistische Chance.

Solange haben im Übrigen – trotz des bereits

verwirklichten Unrechts – Gespräche mit Putin
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Vorrang, so auch nur ein Funken Hoffnung be-

steht, dass er die Gewalt stoppen könnte. Zu

hoffen ist, dass es in Russland von innen her-

aus zu einem durchgreifenden Regierungs-

wechsel kommt. Dann würde sich die Lage

auch im Hinblick auf die Möglichkeit eines in-

ternationalen Strafverfahrens grundlegend

ändern. Zum Sinn eines solchen Strafverfah-

rens heißt es im Nürnberger Urteil von 1946

gegen die deutschen Hauptkriegsverbrecher:

„Verbrechen gegen das Völkerrecht werden

von Menschen und nicht von abstrakten We-

sen begangen, und nur durch Bestrafung jener

Einzelpersonen, die solche Verbrechen bege-

hen, kann den Bestimmungen des Völker-

rechts Geltung verschafft werden.“ Es handelt

sich um eine emphatisch zugespitzte Formu-

lierung. Doch sie behält im Kern Gültigkeit: Das

Völkerstrafrecht nimmt nicht eine Gesellschaft

kollektiv in die Haftung, sondern richtet sich

gezielt an die verantwortlichen Personen, ins-

besondere an die Hauptverantwortlichen. Ein

internationales Strafurteil ist ein besonders

bedeutsamer Beitrag zur Resilienz der verletz-

ten völkerrechtlichen Norm für die Zukunft;

zugleich verschafft es den Opfern der jeweili-

gen Untat Genugtuung.

ZRP: Eine von dem französisch-britischen Ju-

risten Philippe Sands initiierte Petition fordert

die Einrichtung eines internationalen Ukraine-

Sondertribunals, das nach den Vorbildern der

Gerichtshöfe zur Aufarbeitung der Verbrechen

in Ex-Jugoslawien und Ruanda neben dem

IStGH eingerichtet werden soll. Was halten Sie

davon?

Kreß: Ich habe mir dazu noch kein abschlie-

ßendes Urteil gebildet. Doch verdient diese

Initiative, die von der Ukraine unterstützt wird,

gewiss Aufmerksamkeit. Es geht hier speziell

um das Verbrechen der Aggression, also im

Kern um die Entfesselung eines Angriffskriegs.

Obgleich dieses Verbrechen – damals unter

der von dem sowjetischen Juristen Aron Trainin

geprägten Bezeichnung „Verbrechen gegen

den Frieden“ – in der Nürnberger Geburtsstun-

de des Völkerstrafrechts im Zentrum stand, hat

es bis 2010 gedauert, bis die Staaten den his-

torischen Präzedenzfall in eine tatbestandli-

che Definition überführen konnten. Erst am

17.7.2018 wurde dann die Zuständigkeit des

IStGH über dieses Verbrechen aktiviert. Indes-

sen sind die Bedingungen für die Ausübung

dieser Zuständigkeit so streng gefasst, dass der

Ankläger des IStGH im Fall des russischen An-

griffskriegs gegen die Ukraine solange keine

Ermittlungen wegen des Verbrechens der Ag-

gression aufnehmen kann, wie der Sicherheits-

rat der Vereinten Nationen ihm hierzu kein

„grünes Licht“ erteilt hat. Nun wird kritisch ein-

gewandt, einem Sondertribunal hafte immer

etwas Selektives an. Auch wird gefragt, wie sich

die Arbeit eines solchen Tribunals zu der Arbeit

des IStGH im Hinblick auf die übrigen Völker-

straftatbestände des IStGH-Statuts – Völker-

mord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit

und Kriegsverbrechen – verhielte. Eine mögli-

che Antwort hierauf lautet, dass einmal ein An-

fang gemacht werden muss, möge der institu-

tionelle Rahmen auch nicht vollkommen sein.

Insofern sprechen Sie sehr zu Recht die beiden

vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in

der ersten Hälfte der 1990er Jahre ad hoc

eingesetzten internationalen Straftribunale

an. Auch diesen haftete der Geschmack der

Sondergerichtsbarkeit an. Doch diese Tribuna-

le haben Wichtiges geleistet, und ohne sie

hätten wir den IStGH heute wohl nicht. Im Fall

der russischen Aggression steht aber natürlich

keine Gerichtsgründung durch den Sicher-

heitsrat in Rede, sondern die Formulierung

einer völkervertraglichen Grundlage. Auch dies

wäre nicht präzedenzlos.

ZRP: Auch der Generalbundesanwalt hat Er-

mittlungen aufgenommen. Könnte es zu einem

Verfahren nach dem VStGB kommen?

Kreß: Es handelt sich um sogenannte Struktur-

ermittlungen, die sich – ganz ähnlich wie die

laufenden Ermittlungen des Anklägers des
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IStGH – auf die Situation insgesamt beziehen.

Die Erfahrungen, die wir hierzulande mit der

Verfolgung von in Syrien begangenen Völker-

straftaten nach dem Völkerstrafgesetzbuch ge-

macht haben, zeigen, dass der Generalbundes-

anwalt richtig entschieden hat, solche Struk-

turermittlungen im Fall des Ukraine-Kriegs auf-

zunehmen. Es liegt in der Natur der Sache, dass

zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzusehen ist, ob

Ermittlungen in Deutschland in deutsche Straf-

verfahren münden werden oder ob hier ge-

wonnene Ermittlungsergebnisse immerhin an-

deren Staaten oder auch dem IStGH bei der

Durchführung von Verfahren hilfreich werden

könnten. Mit der Einleitung von Strukturermitt-

lungen hat der Generalbundesanwalt aber –

wie im Fall Syrien – frühzeitig die Weichen

dafür gestellt, einen Beitrag zu international

vernetzter Strafverfolgung leisten zu können,

sollten die Umstände es erlauben. Das ist zu

begrüßen.

ZRP: Der EGMR hat in einer Eilentscheidung

eine vorläufige Maßnahme gegen Russland er-

lassen, Angriffe auf zivile Ziele zu unterlassen.

Inzwischen hat Russland seinen Austritt aus

dem Europarat erklärt. Am Tag danach hat das

Ministerkomitee entschieden, Russlands Mit-

gliedschaft nach 26 Jahren mit sofortiger Wir-

kung zu beenden. Nach einer Mitteilung des

Komitees unterliegt Russland noch bis zum

16.9.2022 der EMRK und der Gerichtsbarkeit

des EGMR. Kann das Verfahren also noch wei-

tergeführt werden?

Kreß: Ja. Der EGMR hatte alle „russischen Ver-

fahren“ zunächst suspendiert, diese Suspen-

dierung sodann aber mit sofortiger Wirksam-

keit wieder aufgehoben.

ZRP: Welche Folgen hat das Ausscheiden Russ-

lands aus dem Europarat?

Kreß: Es fehlt nun ein wichtiges Forum des Aus-

tauschs, über das mittelbar auch die russische

Gesellschaft erreicht werden konnte. Ab dem

16. September werden sich Opfer von russi-

schen Menschenrechtsverletzungen nicht

mehr an den EGMR wenden können. So sehr

dies zu bedauern ist, so falsch wäre es gewe-

sen, auch nach dem jüngsten rechtsverneinen-

den Gewaltakt der russischen Führung noch

den Schein eines entfernt an den Idealen des

Europarats ausgerichteten Dialogs aufrecht-

zuerhalten. Zugleich darf aber die Hoffnung

nicht begraben werden, dass Russland in der

Zeit nach Putin in den Europarat zurückkehren

wird. Nach Einschätzung der ehemaligen deut-

schen Vizepräsidentin des EGMR, meiner Köl-

ner Kollegin Angelika Nußberger, war in Russ-

land ausgehend vom Europarat sowie durch

Rechtsprechung des EGMR über die Jahre viel

erreicht worden. Insbesondere habe ein Be-

wusstseinswandel eingesetzt. Man sollte die

Saat, die so mühevoll ausgebracht wurde, nun

nicht auf Dauer verloren geben.

ZRP: Hat Russland die Völkerrechtsordnung

mit seinem Krieg geschwächt oder sie womög-

lich sogar gestärkt?

Kreß: Die grauenvollen Bilder von Leid und

Zerstörung sind niederschmetternd. Dahinter

steht ein fundamentaler Angriff auf die gel-

tende Völkerrechtsordnung. In Putins Angriff

verdichtet sich seine Vision eines Großraums,

in dem schwächere Staaten beherrscht und

bei fortgesetzter Unbotmäßigkeit einverleibt

werden. China hat Russland in der Generalver-

sammlung der Vereinten Nationen zwar nicht

offen unterstützt, aber auch nicht verurteilt.

Das lässt auf eine abwartende Haltung schlie-

ßen, die die Möglichkeit des offenen Über-

schwenkens in ein völkerrechtliches Groß-

raumdenken einschließt. Die Herausforderung

für die geltende Völkerrechtsordnung, in der

das universelle Gewaltverbot große und klei-

ne Staaten gleichermaßen schützt, ist also

buchstäblich gewaltig. Indessen gibt es eben

auch, wir haben darüber gesprochen, die welt-

weite Empörung eines verletzten Völker-

rechtsbewusstseins, die nicht folgenlos ge-
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blieben ist. Im günstigsten Fall könnten sogar

Fliehkräfte, die sich zuvor abzeichneten, ge-

bunden und neue Energien für die Stärkung

der vom Gewaltverbot getragenen geltenden

Völkerrechtsordnung freigesetzt werden.

ZRP: Folgt aus den aktuellen Entwicklungen

aus Ihrer Sicht Reformbedarf für das Völker-

recht?

Kreß: Wir stehen hier nach meinem Eindruck

gerade ganz am Anfang eines intensiven Dis-

kussionsprozesses. Ich nenne Ihnen einmal –

und dies nicht ansatzweise mit dem Anspruch

auf Vollständigkeit – zwei Punkte, die einem

bereits jetzt in den Sinn kommen: Seit einiger

Zeit wird in der Völkerrechtswissenschaft, aber

auch von Seiten der Staaten darüber disku-

tiert, ob die Vetomacht der ständigen Mitglie-

der des Sicherheitsrats der Vereinten Natio-

nen rechtliche Grenzen hat oder haben sollte.

Es gibt erste Anzeichen dafür, dass sich diese

Diskussion intensivieren wird. Den zweiten

Punkt haben wir zuvor bereits berührt: Es steht

sehr zu hoffen, dass die Vertragsstaaten des

IStGH die engen Grenzen auf den Prüfstand

stellen werden, denen der Gerichtshof bei der

Ausübung seiner Gerichtsbarkeit über das Ver-

brechen der Aggression gegenwärtig unter-

liegt. Im Zuge der langjährigen diplomatischen

Verhandlungen ließen so manche Beteiligte –

und hierzu zählten leider auch einflussreiche

Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty

International oder Human Rights Watch – die

Überzeugung durchscheinen, das Verbrechen

der Aggression stelle gegenüber Völkermord,

Verbrechen gegen die Menschlichkeit und

Kriegsverbrechen so etwas wie einen völker-

strafrechtlichen Anachronismus dar. Putins

Aggression erweist, wie unbegründet diese

Einschätzung war und ist.

Die Fragen stellte Rechtsanwalt Tobias Freuden-

berg, ZRP-Redaktion.
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5. März 2023

Deutschlandfunk in „Interview der Woche“

„Völkerrechtler Kreß: Deutschland darf Waffen in erheblichem Umfang liefern“

https://www.deutschlandfunk.de/interview-der-woche-kress-internationaler-

strafgerichtshof-100.html

Krieg in der Ukraine - Völkerrechtler Kreß:

Deutschland darf Waffen in erheblichem Um-

fang liefern

Die Bundesregierung kann Waffenlieferungen

an die Ukraine beschließen, ohne dadurch zur

Kriegspartei zu werden, sagt der Völkerrecht-

ler Claus Kreß. Das Land übe sein individuelles

Selbstverteidigungsrecht aus, dritte Parteien

dürften es unterstützen.

Claus Kreß im Gespräch mit Christoph Heine-

mann | 05.03.2023

Die Völkerrechtslage sei ganz eindeutig: Die

Ukraine übe ihr individuelles Selbstverteidi-

gungsrecht aus, und dritte Staaten, darunter

Deutschland, dürften sie dabei durch Waffen-

lieferungen unterstützen. Das sagte der Völ-

kerrechtler Claus Kreß, der auch den Ankläger

beim Internationalen Strafgerichtshof in Den

Haag berät, im Interview der Woche. Dies gelte

auch für eine mögliche Lieferung von Kampf-

flugzeugen. Waffenlieferungen dürften außer-

dem einen erheblichen Umfang annehmen.

Internationales Tribunal mit großer Signal-

wirkung

Kreß begrüßte, dass sich die Bundesregierung

für die Einrichtung eines Sondertribunals ein-

setze und sprach sich dabei für ein internatio-

nales Tribunal aus.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock

habe zunächst im Kern ein ukrainisches Ge-

richt vorgeschlagen, das ukrainisches Straf-

recht anwenden würde. Vor einem solchen

ukrainischen Tribunal wäre nach geltendem

Völkerrecht der aktive russische Staatspräsi-

dent Putin immun, also vor Strafverfolgung ge-

schützt. Außerdem sei die Signalwirkung, die

von einem ukrainischen Tribunal ausgehe,

weitaus geringer als die Signalwirkung eines

internationalen Tribunals, das den internatio-

nal anerkannten Straftatbestand anwende.

Kreß sagte, der Deutsche Bundestag solle sich

für die Einrichtung eines solchen internationa-

len Tribunals aussprechen.

Ebenso solle das Parlament die Bemühungen

der Bundesregierung unterstützten, das Statut

des Internationalen Strafgerichtshofs so zu än-

dern, dass das Verbrechen der Aggression, die

Entfesselung eines Angriffskrieges, möglichst

wirkungsvoll und möglichst gleichmäßig inter-

national verfolgt werden könne.

Völkerstrafrecht mit langem Atem

Kreß sagte, es erscheine im Moment unwahr-

scheinlich, dass der russische Präsident Putin

für die Verbrechen in der Ukraine zur Rechen-

schaft gezogen werde. Dies sei allerdings zu

Beginn völkerstrafrechtlicher Ermittlungen

häufig so. Im Völkerstrafrecht gelte das Prinzip

des langen Atems. Und es gelte, vorbereitet zu

sein für den Fall, dass sich plötzlich ein Fenster

der Möglichkeit öffne. Schon die Eröffnung von

Ermittlungen und dann erst recht ein Haftbe-

fehlsantrag oder eine Anklageschrift seien

wichtige internationale Signale.

Interview
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Das Interview im Wortlaut:

Heinemann: Gast in unserem Funkhaus ist

Professor Claus Kreß. Er lehrt Strafrecht und

Völkerrecht an der Universität zu Köln und er

ist Special Advisor, also Berater, beim Ankläger

am Internationalen Strafgerichtshof in Den

Haag. Und mit der letztgenannten Funktion,

Berater beim Internationalen Strafgerichtshof

ist das Thema der kommenden rund 25 Minu-

ten vorgegeben. Ein Jahr Zeitenwende. Profes-

sor Kreß, was ist am 24. Februar 2022 aus

völkerrechtlicher Sicht geschehen?

Kreß: An diesem Tag hat die russische Föde-

ration einen Angriffskrieg gegen die Ukraine

entfesselt. Ein Angriffskrieg ist die schwerst-

denkbare Verletzung des völkerrechtlichen

Gewaltverbots. Wir sollten aber nicht verges-

sen, der völkerrechtswidrige Gewalteinsatz

Russlands gegen die Ukraine hat lange vorher

begonnen, 2014, und zwar auf der Krim.

Wie haben die Institutionen des Völkerrechts

in den vergangenen zwölf Monaten, bleiben

wir jetzt mal bei diesem Zeitraum, auf Russ-

lands Angriffskrieg reagiert?

Hochaktiv. Und das ist ein Lichtzeichen. Zu-

nächst einmal ist die UNO-Generalversammlung

für den von Russland blockierten Sicherheitsrat

der Vereinten Nationen in die Bresche gesprun-

gen. Die Generalversammlung hat Russlands

Vorgehen sehr früh als Aggression verurteilt, hat

dann die Annexionen in der Ostukraine verur-

teilt und noch vor Kurzem hat die Generalver-

sammlung erneut den sofortigen, bedingungs-

losen Rückzug aller Truppen Russlands aus dem

Gebiet der Ukraine gefordert. Dann hat der

UNO-Menschenrechtsrat eine internationale

Untersuchungskommission eingesetzt. Bei die-

ser erwarten wir in den nächsten Wochen einen

umfänglichen Bericht. Der wird uns wahrschein-

lich ein noch genaueres Bild von den horrenden,

russischen Völkerrechtsverletzungen vermit-

teln. Und dann gibt es die internationale Justiz,

die aktiv ist, der Internationale Gerichtshof, der

Europäische Gerichtshof für die Menschen-

rechte und der Internationale Strafgerichtshof.

Sie haben, um das einzuordnen, den Irakkrieg

der sogenannten Koalition der Willigen von

2003 als völkerrechtswidrig bezeichnet. Eben-

so, wie Sie geschrieben haben, Auswüchse US-

amerikanischer Drohneneinsätze gegen diffu-

se Ziele des transnationalen Terrorismus. Dann

den Gewalteinsatz der Türkei in Syrien von

2019 oder Saddam Husseins Überfall auf Ku-

wait – 1990 war das. So, worin unterscheiden

sich für den Völkerrechtler diese Gewaltein-

sätze von dem russischen Angriffskrieg?

Vielleicht zunächst noch einmal zur Gemein-

samkeit. Es geht in allen Fällen leider auch um

Verletzungen des völkerrechtlichen Gewalt-

verbots. Und wir müssen das deutlich sagen.

Gerade der völkerrechtswidrige Irak-Krieg von

2003, der erweist sich bis heute als eine em-

pfindliche Hypothek für den Westen. Aber es

muss auch deutlich gesagt werden, die Dimen-

sion des Unrechts des laufenden russischen

Angriffskrieges ist noch einmal eine ganz ei-

gene. Hier verbinden sich Maßlosigkeit der Ge-

waltbereitschaft mit dem Ziel des Landraubs

zu Lasten einer Nation, der ukrainischen Na-

tion, deren Identität schlicht geleugnet wird.

Hypothek, sagten Sie gerade eben, wegen der

Glaubwürdigkeit des Westens?

Genau.

Arbeit des Internationalen Strafgerichtshofs

teils blockiert

Gegen Russlands Machthaber Putin richtet sich

jetzt der Verdacht eines Verbrechens der Ag-

gression oder anders ausgedrückt, der Entfes-

selung eines Angriffskrieges. Der Ankläger des

Internationalen Strafgerichtshofes kann ihn

deswegen bisher aber nicht anklagen. Was

folgt daraus?
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Das ist richtig. Ankläger Karim Khan sind im

Hinblick auf das Verbrechen der Aggression

die Hände gebunden. Die Zuständigkeits-

hürde ist hier besonders hoch. Es bedurfte,

weil Russland keine Vertragspartei ist, des

grünen Lichts des Sicherheitsrates der UNO.

Vertragspartei des Internationalen Strafge-

richtshofes.

Genau, des Internationalen Strafgerichtshofes.

Es bedurfte des grünen Lichtes des UNO-Si-

cherheitsrates. Und dazu wird es natürlich so-

lange nicht kommen, wie Putin im Amt ist und

Russland das Veto einlegen kann. Und daraus

folgt jetzt, dass der Internationale Strafgerichts-

hof auf die Entfesselung des Angriffskrieges

gezielt nicht reagieren kann, denn das ginge nur

über das Verbrechen der Aggression. Und zum

Zweiten bedeutet es, dass die Ermittlungen, die

laufen, das Unrecht, das mit diesem Angriffs-

krieg verbunden ist, nur zum Teil erfassen kann.

Denken Sie an die Tötung zahlloser ukraini-

scher Soldaten im Gefecht. Das sind keine

Kriegsverbrechen, auch keine Verbrechen ge-

gen die Menschlichkeit. Die könnten nur erfasst

werden über das Verbrechen der Aggression.

Der Internationale Strafgerichtshof kann des-

halb jetzt keine Anklage erheben, weil Russ-

land im Sicherheitsrat sitzt. Wer ist verantwort-

lich für diese Einschränkung der Arbeit des Ge-

richtshofes?

Das sind im Kern westliche Staaten. Frankreich,

Großbritannien und die Vereinigten Staaten.

Und das ist eine historische Ironie, denn es

sind ja diese drei westlichen Siegermächte

gewesen, die zusammen mit der Sowjetunion

in Nürnberg den großen historischen Präze-

denzfall gegen das Verbrechen der Aggression

geschaffen haben. Die haben sich nun in den

Verhandlungen der letzten Jahrzehnte für die-

se Beschränkungen im ISTGH-Statut einge-

setzt. Und diese Beschränkungen kommen

nun russischen Verdächtigen zugute.

ISTGH ist der Internationale Strafgerichtshof.

Wie ließe sich jetzt diese Schwachstelle behe-

ben?

Nun, das Statut des Internationalen Strafge-

richtshofes ist ein völkerrechtlicher Vertrag.

Den kann man ändern und den müsste man

ändern. Das würde anstrengend in diesem Fall,

aber Außenministerin Baerbock hat sich un-

längst dafür ausgesprochen. Und ich finde, das

verdient nachdrückliche Zustimmung.

Würde wahrscheinlich auch dauern.

Es würde eine Weile dauern. Zunächst die Ver-

handlungen, dann bedürfe es der Ratifikation.

Anklage wegen Kriegsverbrechen schon

jetzt möglich

Welche Straftaten kann der Internationale

Strafgerichtshof denn jetzt bereits zur Anklage

bringen?

Das sind Kriegsverbrechen, Menschlichkeits-

verbrechen und Völkermord. Und, um es etwas

konkreter zu machen, es ginge um gezielte An-

griffe auf Zivilisten, um die Tötung und Miss-

handlung von Gefangenen, um Vergewalti-

gungen oder andere Sexualdelikte und auch in

dieser Situation um die Deportation von Kin-

dern.

Tötung von Gefangenen – gilt das auch für

mutmaßliche Kriegsverbrechen der ukraini-

schen Seite?

Der Ankläger nach dem Statut kann, ja, er muss

sogar, in alle Richtungen ermitteln. Das ist

wichtig für die Legitimität. Allerdings geht es

bei dem Internationalen Strafgerichtshof um

großflächige, systematische Verbrechen. Und

ich habe keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass

es zu solchen Verbrechen auf der ukrainischen

Seite gekommen sein könnte.
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Also, der Ankläger könnte jetzt loslegen. Aber

wieso hat Karim Khan, der Chefankläger des

Internationalen Strafgerichtshofes, bisher noch

keine Anklage erhoben?

Dazu kann ich auch nur eine Vermutung an-

stellen. Sie müssen bedenken, im Visier des In-

ternationalen Strafgerichtshofes sind nicht ein-

fache russische Fußsoldaten. Der Internationa-

le Strafgerichtshof wird eine bestimmte Kom-

mandostufe ins Visier nehmen. Und da gilt der

Grundsatz: Je höher sie innerhalb der Befehls-

kette ansetzen, desto anspruchsvoller werden

die Ermittlungen. Und das natürlich insbeson-

dere in einem laufenden Angriffskrieg. Es ist im

Übrigen daran zu erinnern, es hat in der bishe-

rigen Praxis des Internationalen Strafgerichts-

hofes Haftbefehlsanträge, Anklageschriften ge-

geben. Die haben richterlicher Prüfung nicht

standgehalten. Da lag so ein bisschen der Ver-

dacht, die Befürchtung im Raum, die seien has-

tig erstellt worden, vielleicht auch unter politi-

schem Druck. Und das wird der Ankläger in die-

ser Situation nicht wiederholen wollen.

Auf dessen Schultern also ein großer Druck

lastet.

Also, die Erwartung ist von vielen Seiten sehr,

sehr groß – in Anführungszeichen – „zu lie-

fern“.

Internationales statt hybrides Sondertribunal

Völkerrechtler Professor Claus Kreß ist auch

Berater des Anklägers beim Internationalen

Strafgerichtshof in Den Haag. Professor Kreß,

längst wird an der Einrichtung eines Sonder-

tribunals der Vereinten Nationen gearbeitet.

Wie könnte ein solches Sondertribunal gebil-

det werden?

Hierfür gibt es ein klares Modell. Die Vereinten

Nationen und die Ukraine würden einen völ-

kerrechtlichen Vertrag schließen. Dieser Ver-

trag würde ein internationales Tribunal zur

Entstehung bringen. Auf der Seite der Verein-

ten Nationen würde der Generalsekretär agie-

ren und dies auf ein Ersuchen der UNO-Gene-

ralversammlung hin.

Sie haben, um das zu unterscheiden, den Vor-

schlag von Bundesaußenministerin Annalena

Baerbock zur Einrichtung eines sogenannten

hybriden Sondertribunals kritisiert. Welcher

Unterschied besteht zwischen hybrid und

international?

Der Begriff hybrid ist nicht sehr klar. Was Frau

Baerbock in diesem ursprünglichen Vorschlag

vorschwebte, war im Kern ein ukrainisches Tri-

bunal, das vor allem ukrainisches Strafrecht

anwenden soll. Und vor einem solchen ukrai-

nischen Tribunal wäre nach dem geltenden

Völkerrecht der aktive Staatspräsident Putin

immun, also vor Strafverfolgung geschützt.

Das ist nun kein kleiner Punkt, denn Präsident

Putin ist der Hauptverdächtige. Und zum Zwei-

ten wäre natürlich die Signalwirkung, die von

einem ukrainischen Tribunal, das ukrainisches

Strafrecht anwendet, weitaus geringer als die

Signalwirkung eines internationalen Tribunals,

das den international anerkannten Straftatbe-

stand anwendet. Die Staats- und Regierungs-

chefs der Europäischen Union haben unlängst,

und ich finde, sehr richtig festgestellt, die Ver-

folgung des Verbrechens der Aggression liegt

im Interesse der internationalen Gemein-

schaft insgesamt. Dem würde es entsprechen,

dass ein internationales Tribunal ein entspre-

chend eindrucksvolles Signal aussendet.

Vor dem internationalen Sondertribunal wäre

Putin nicht geschützt.

So ist das. Wir haben eine klare internationale

Rechtsprechung. Und man darf davon ausge-

hen, dass sich die Richter eines internationa-

len Tribunals daran orientieren würden. Und

die sagt, dass sich an dieser Stelle eben ein

genuin internationales Tribunal von einem na-

tionalen Tribunal unterscheidet.
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Sondertribunal könnte Internationalen

Strafgerichtshof stärken

Bundesjustizminister Marco Buschmann schrieb

in einem Beitrag für die „Frankfurter Allgemeine

Zeitung“ jetzt kürzlich, dieses Sondertribunal

müsse so gestaltet werden, dass der Internatio-

nale Strafgerichtshof nicht gefährdet werde.

Was bedeutet die Einrichtung jetzt eines Son-

dertribunals für diesen Internationalen Strafge-

richtshof, in dessen Zuständigkeit diese Straf-

taten ja eigentlich gehörten?

Dem Bundesjustizminister ist uneingeschränkt

zuzustimmen. Natürlich darf der Internationale

Strafgerichtshof nicht geschwächt werden. Das

würde bei dem Modell eines internationalen

Tribunals, das ich eben skizziert habe, auch be-

rücksichtigt. Die laufenden, sehr wichtigen Er-

mittlungen des Internationalen Strafgerichts-

hofes würden in keiner Weise beeinträchtigt. Es

würden dem Internationalen Strafgerichtshof

auch keine Mittel entzogen. Jetzt ist der Inter-

nationale Strafgerichtshof kein Monopolist. Er

ist ein Pfeiler im Rahmen eines flexiblen Sys-

tems, in dem je nach Situation mehrere Akteure

zum Einsatz kommen, um ein übergeordnetes

Ziel zu verfolgen. Und das ist die möglichst

umfassende Verfolgung von Völkerstraftaten.

Und so wäre es auch hier. Das internationale

Sondertribunal und der Internationale Strafge-

richtshof würden komplementär wirken. Ich

würde sogar sagen, dass ein internationales

Sondertribunal den Internationalen Strafge-

richtshof stärken könnte. Denken Sie einmal

zurück an die Sondertribunale für das ehema-

lige Jugoslawien und für Ruanda. Die haben

dem Internationalen Strafgerichtshof den Weg

gebahnt. Und genauso könnte ein internationa-

les Sondertribunal für das Verbrechen der Ag-

gression, der Behebung der Schwachstelle den

Weg bahnen, die wir im Moment im ISTGH-Sta-

tut haben. Allerdings müsste es dazu wirklich

ein internationales Tribunal sein, das den in-

ternationalen Tatbestand anwendet und nicht

ein hybrides Tribunal, von dem ja gerade das

Signal ausginge: Wir weichen der Anwendung

des internationalen Straftatbestandes aus und

wenden stattdessen nur nationales Recht an.

„Im Völkerstrafrecht gilt das Prinzip

des langen Atems“

Professor Kreß, Sie sind Wissenschaftler, kein

Wahrsager. Trotzdem die Frage: Für wie wahr-

scheinlich halten Sie es, dass Putin und/oder

andere Verantwortliche seines Machtzirkels

für die Verbrechen in der Ukraine zur Rechen-

schaft gezogen werden?

Das erscheint im Moment gewiss unwahr-

scheinlich, aber das ist zu Beginn völkerstraf-

rechtlicher Ermittlungen häufig so. Im Völker-

strafrecht gilt das Prinzip des langen Atems. Es

gilt, vorbereitet zu sein für den Fall, dass sich

plötzlich ein Fenster der Möglichkeit öffnet

und im Übrigen auch schon Zwischenschritte

in einem internationalen Verfahren. Schon die

Eröffnung von Ermittlungen und dann erst

recht ein Haftbefehlsantrag oder eine Ankla-

geschrift, das sind wichtige internationale

Signale.

Welche Rolle spielt die deutsche Justiz bei der

Aufarbeitung mutmaßlicher Verbrechen wäh-

rend des russischen Angriffskrieges?

Die deutsche Justiz ist bereit, ihren Beitrag zu

leisten. Der Generalbundesanwalt hat die Si-

tuation in der Ukraine früh ins Visier genom-

men, schon 2015. Zunächst im Hinblick auf

Vorgänge in der Ostukraine und jetzt beobach-

tet er natürlich genau mögliche Völkerstraf-

taten im Zuge des laufenden Angriffskrieges.

Man will vorbereitet sein für den Fall, dass ein

Verdächtiger Fuß auf deutschen Boden setzt.

Man könnte sich aber auch vorstellen, dass es

einmal zu einem deutschen Auslieferungser-

suchen kommt. In beiden Fällen ginge es um

deutsche Weltrechtspflege, so, wie sie in den

letzten Jahren ja international für einige Auf-

merksamkeit gesorgt hat. Ich erinnere an die
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Verurteilungen von syrischen Geheimdienst-

mitarbeitern wegen Verbrechen gegen die

Menschlichkeit und auch an die Verurteilung

eines Kämpfers des sogenannten Islamischen

Staats wegen Völkermordes zulasten der Jesi-

den. Das waren Pionierleistungen, etwa in dem

letzten Fall, das erste Urteil wegen Völkermor-

des zulasten der Jesiden durch ein nationales

Gericht weltweit.

Weltrechtspflege bedeutet, Deutschland wür-

de in diesem Fall quasi treuhänderisch die

Strafverfolgung übernehmen.

Das ist ganz präzise, genau.

Marco Buschmann hat jetzt Eckpunkte für die

Verbesserung von deutschen Strafverfahren

wegen internationaler Verbrechen vorgelegt.

Unter anderem schlägt der Bundesjustizminis-

ter vor, dass sich Opfer von Kriegsverbrechen

oder von Verbrechen gegen die Menschlich-

keit in solchen Verfahren, die jetzt in Deutsch-

land, wie gerade besprochen, wegen dieser

Verbrechen geführt werden, dass diese künftig

als Nebenklägerinnen, als Nebenkläger sich

anschließen können. Wie bewerten Sie diese

Reforminitiative?

Ich habe mich über diese Initiative sehr ge-

freut. Sie greift zwei sehr wichtige Felder auf.

Zum einen die Verbesserung der Stellung der

Opfer in deutschen Völkerstrafverfahren und

dann zum Zweiten die Frage der Verbreitung

dessen, was die deutsche Strafjustiz tut, ins-

besondere über Deutschlands Grenzen hin-

aus. Und das sind genau die beiden Problem-

felder, die in der Praxis, über die wir gerade ge-

sprochen haben, zutage getreten sind. Inso-

fern finde ich, dass hier die Grundrichtung

genau stimmt. Was die Feinheiten anbetrifft,

müssen wir die Gesetzesentwürfe abwarten.

Übrigens ein Problem, das Sie in einem Ge-

spräch hier im Deutschlandfunk vor einem

Jahr schon mal skizziert haben und darauf-

hin ist einiges geschehen.

Und darüber darf man sich vielleicht beson-

ders freuen.

„Deutschland darf Ukraine mit Waffen-

lieferungen unterstützen“

Putin hat zur Rechtfertigung seines Angriffs-

krieges Begriffe des Völkerrechts bemüht, et-

wa behauptet, er wolle einen Völkermord ver-

hindern. Wie erklären Sie es sich, dass derje-

nige, der das Völkerrecht nicht achtet, um es

vorsichtig auszudrücken, mit dem Völkerrecht

argumentiert?

Es geht um Außenwirkung. Putin ist natürlich

darauf bedacht, dass die wenigen Staaten, die

ihn bisher nicht offen verurteilt haben, bei der

Stange bleiben. Und würde er nun auch verbal

aus dem Völkerrecht ausbrechen, würde er es

diesen Staaten schwerer machen, denn es ist

für jeden Staat mit einem ganz erheblichen

Reputationsverlust verbunden, sich offen ge-

gen das geltende Völkerrecht zu stellen. Wir

dürfen uns nur von Putin nicht täuschen las-

sen. Er ist bereit, völkerrechtliche Begriffe zu

manipulieren, sie zur Not bis zu einer inhalts-

leeren Worthülse zu degradieren.

Die Fahnen von China und Russland

Professor Kreß, in Deutschland wurde immer

wieder die Sorge geäußert, Deutschland kön-

ne Kriegspartei werden. Inwiefern gestattet es

das Völkerrecht einem Land, wie jetzt zum

Beispiel Deutschland, ein angegriffenes Land,

wie die Ukraine, mit Waffen- und Munitions-

lieferung zu unterstützen?

Die Völkerrechtslage ist ganz eindeutig. Die

Ukraine übt ihr individuelles Selbstverteidi-

gungsrecht aus und dritte Staaten, darunter

Deutschland, dürfen sie dabei durch Waffen-

lieferungen unterstützen.
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Das heißt, bei Waffenlieferungen an ein Land,

das sich selbst verteidigt, setzt das Völkerrecht

keine Grenzen in Art und Umfang?

Es gibt natürlich verbotene Waffen. Die dürfte

Deutschland nicht liefern. Nehmen Sie das

Beispiel chemischer Waffen etwa. Aber im

Übrigen gilt: Die Ukraine übt ihr individuelles

Selbstverteidigungsrecht erlaubt aus und das

darf Deutschland mit Waffenlieferungen un-

terstützen. Und diese Waffenlieferungen dür-

fen auch einen erheblichen Umfang anneh-

men.

Panzer oder Kampfflugzeuge sogar – und da-

rüber wird ja diskutiert – das wäre okay?

Es besteht an dieser Stelle auch kein Unter-

schied zwischen Waffen und Kampfflugzeugen.

Sie haben jüngst geschrieben, der russische

Angriffskrieg habe das völkerrechtliche Ge-

waltverbot einer erhöhten Erosionsgefahr aus-

gesetzt. Das heißt, auch andere könnten sich

daran nicht mehr gebunden fühlen. Welche

Folgen für das Völkerrecht hat Putins Krieg?

Es besteht in der Tat die Gefahr der Nachah-

mung. Es besteht die Gefahr einer steigenden

Tendenz, dass politische Konflikte gewaltsam

ausgetragen werden, dass imperialistische

Ziele gewaltsam verwirklicht werden. Insofern

ist Russlands Angriffskrieg nicht nur ein fürch-

terlicher Überfall auf die Ukraine, es ist auch

ein Großangriff auf das völkerrechtliche Ge-

waltverbot. Und auch aus diesem Grund ist es

so wichtig, ihm entschieden entgegenzutre-

ten. Und genau an dieser Stelle hat das Völ-

kerstrafrecht eine zentrale Funktion.

„Kluge“ zweigleisige Strategie der

Außenministerin

Wir haben eben schon mal über die Nürnber-

ger Prozesse gesprochen. Ein kleiner Teil der

deutschen Aggressoren stand ja nach dem

Zweiten Weltkrieg in Nürnberg vor Gericht.

Wie bewerten Sie die Haltung der Bundesre-

gierung der vergangenen zwölf Monate, wenn

es um die Verteidigung des Gewaltverbotes

und die Zuständigkeit des Internationalen

Strafgerichtshofes bei der Frage der Aggres-

sion geht?

Ich finde es sehr wichtig, dass Sie Nürnberg

ansprechen an dieser Stelle. Bei diesem histo-

rischen Nürnberger Präzedenzfall gegen das

Verbrechen der Aggression, früher sprach man

von Verbrechen gegen den Frieden, ging es um

fürchterliche deutsche Angriffskriege. Und da-

raus hat die deutsche Außenpolitik eine be-

sondere Verpflichtung abgeleitet, die Ver-

pflichtung, sich ganz besonders einzusetzen

dafür, dass Verbrechen der Aggression mög-

lichst wirkungsvoll und möglichst gleichmäßig

international verfolgt werden. Und die Bun-

desregierungen haben in den letzten 25 Jah-

ren dementsprechend gehandelt. Die deut-

sche Außenpolitik war maßgeblich daran be-

teiligt – und das war nicht leicht –, das Ver-

brechen der Aggression überhaupt in die Zu-

ständigkeit des internationalen Strafgerichts-

hofes zu bringen – zunächst als Platzhalter.

Und dann wiederum über viele Jahre haben

Bundesregierungen maßgeblich daran mitge-

wirkt, dass das Verbrechen der Aggression im

Statut des Internationalen Strafgerichtshofes

definiert wurde, und zwar auf der Grundlage

eines internationalen Konsenses. Das hat in-

ternationale Aufmerksamkeit gefunden und

der deutschen Außenpolitik Respekt einge-

bracht. Vor dem Hintergrund war ich erstaunt,

dass die Bundesregierung in den ersten Mo-

naten nach der Entfesselung des Angriffskrie-

ges im letzten Jahr das Thema Verbrechen der

Aggression beschwiegen hat und dies, obwohl

die Bundesaußenministerin sogleich sehr klar

und sehr zutreffend das russische Vorgehen

als Angriffskrieg benannt hat. Jetzt inzwischen

hat sich die Haltung der Bundesregierung al-

lerdings entwickelt. Die Bundesregierung ist

aktiv geworden. Die Außenministerin hat im
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Januar, in Den Haag sicherlich nicht zufällig vor

der Akademie für Internationales Recht eine

eindrucksvolle Rede gehalten, bei der sie das

völkerrechtliche Gewaltverbot ins Zentrum ge-

stellt hat. Und sie hat für eine zweigleisige

Strategie plädiert, um die bestehende Schwach-

stelle in der internationalen Architektur zu

überwinden. Einerseits Einrichtung eines Son-

dertribunals und zweitens Änderung des ISTGH-

Statuts. Das ist eine sehr gute, eine sehr kluge

Strategie, weil sie deutlich macht, Deutschland

geht es nicht nur um diesen einen Fall des rus-

sischen Angriffskrieges. Deutschland geht es

darum, die völkerrechtliche Architektur auf

Dauer zu verbessern.

Erhöht die Glaubwürdigkeit.

Und das erhöht die Glaubwürdigkeit. Das er-

laubt ein glaubwürdiges Engagement, etwa

auch mit dem globalen Süden. Nur, an einer

Stelle ist die Rede noch halbherzig geblieben.

Wir haben darüber gesprochen. Weil es eben

nicht hieß, dass ein internationales Sondertri-

bunal einzurichten sei, sondern nur ein ukrai-

nisches. An der Stelle, hoffe ich, ist das letzte

Wort noch nicht gefallen, bleibt die Bundes-

regierung für sachliche Argumente offen. Und

ich hoffe, dass sich der Bundestag, auch das

würde deutscher Tradition an dieser Stelle

entsprechen, zu Wort meldet. Der Bundestag

könnte sich – und ich meine, er sollte sich – in

einer Entschließung für eine zweigleisige Stra-

tegie unter Einschluss eines internationalen

Tribunals aussprechen. Wenn darauf dann die

Bundesregierung einginge, dann wäre die

deutsche Außenpolitik wieder ganz im Ein-

klang mit der großen Linie der letzten 25 Jahre,

die ich skizziert habe.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben

deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutsch-

landfunk macht sich Äußerungen seiner Ge-

sprächspartner in Interviews und Diskussionen

nicht zu eigen.

Interview der Woche: „Völkerrechtler Kreß: Deutschland darf Waffen in erheblichem Umfang liefern“

Autor/Moderator Christoph Heinemann, gesendet beim Deutschlandfunk am 05.03.2023.

Mit freundlicher Genehmigung von Claus Kreß und Christoph Heinemann.
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4. Mai 2023

Nuremberg Academy Lecture 2023

„Der Ukraine-Krieg und das Verbrechen der Aggression“

Bericht über den Vortrag von der Website

https://www.nurembergacademy.org/de/veranstaltungen/nuremberg-academy-

lecture-claus-kress/

Im Jahr 2020 hat die Internationale Akademie

Nürnberger Prinzipien die „Nuremberg Acade-

my Lectures“ als öffentliche Vortragsreihe zu

aktuellen Fragen des Völkerstrafrechts ins Le-

ben gerufen. Am 4. Mai 2023 fand im histo-

rischen Gerichtssaal 600 die zweite Nurem-

berg Academy Lecture zum Thema „Der Ukrai-

ne-Krieg und das Verbrechen der Aggression“

statt. Der Vortragende war kein Geringerer als

der renommierte Völkerrechtsprofessor Dr.

Dres. h.c. Claus Kreß von der Universität zu Köln.

An dem Ort, an dem das Verbrechen der Ag-

gression zum ersten Mal in der Geschichte ver-

handelt wurde, sprach Professor Kreß über die

Notwendigkeit, die Straffreiheit für das Verbre-

chen der Aggression für Staatsoberhäupter zu

beenden. Er betonte, das Verbrechen der Ag-

gression ist nicht als ein besonderes Verbre-

chen zu betrachten, das andere gerichtliche

Voraussetzungen erfordert. Es steht gleichbe-

rechtigt neben den anderen Verbrechen, die vor

dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH)

verhandelt werden, nämlich Völkermord, Ver-

brechen gegen die Menschlichkeit und Kriegs-

verbrechen. Die strafrechtliche Verfolgung des

Verbrechens der Aggression ist insbesondere

notwendig, um auch die Tötung von Kämpfen-

den oder Zivilpersonen, die nicht den Tatbe-

stand eines Kriegsverbrechens erfüllt, unter

Strafe zu stellen. Neben einer Änderung des

Römischen Statuts des IStGH zur Harmonisie-

rung der Zuständigkeitsregelung für alle vier

Verbrechen, die in die Zuständigkeit des Ge-

richtshofs fallen, fordert Professor Kreß auch

die Einrichtung eines Internationalen Strafge-

richtshofs für die Situation in der Ukraine und

das Verbrechen der Aggression, das auf dem

Territorium der Ukraine begangen wurde.

Im Anschluss an den Vortrag erläuterte die

Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Katja

Keul, die Position der Bundesregierung. Sie

drängte auf die strafrechtliche Verfolgung des

Verbrechens der Aggression sowie auf die Än-

derung des Römischen Statuts und sprach sich

dafür aus, die ukrainische Justiz zu ermächti-

gen, das Verbrechen der Aggression mit mas-

siver Unterstützung der internationalen Ge-

meinschaft zu verfolgen. Eine solche Kons-

truktion müsse jedoch die Immunität von

Staatsoberhäuptern respektieren. Anschlie-

ßend traten Professor Kreß und Staatsminis-

terin Keul in eine lebhafte Diskussion ein und

erläuterten ihre jeweiligen Standpunkte aus-

führlicher. Am Ende war man sich einig, in

diesem einen Punkt nicht übereinzustimmen.

Die Veranstaltung wurde von der stellvertre-

tenden Direktorin Dr. Viviane Dittrich mode-

riert und von formalen Eröffnungsreden von

Mitgliedern des Stiftungsrats und des Kurato-

riums der Akademie

Tania von Uslar-Gleichen,

Völkerrechtsberaterin und Leiterin der Rechts-

abteilung des Auswärtigen Amtes,

Marcus König,

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg,

Dr. Thomas Dickert,

Präsident des Oberlandesgerichts Nürnberg,

Vortrag
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Dr. Navi Pillay,

ehem. UN-Hochkommissarin für Menschenrech-

te und Vorsitzende des Kuratoriums der Interna-

tionalen Akademie Nürnberger Prinzipien

eingeleitet, gefolgt von einer Einführung des

Direktors der Akademie, Professor Dr. Chris-

toph Safferling.

Nuremberg Academy Lecture „Der Ukraine-

Krieg und das Verbrechen der Aggression“

von Professor Dr. Dres h.c. Claus Kreß,

Universität zu Köln

am 4. Mai 2023 im Saal 600

des Nürnberger Justizpalast

Text des Vortrags (deutsche Übersetzung)

Sehr geehrte Frau Staatsministerin,

sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

sehr geehrter Herr Staatssekretär,

Exzellenzen, insbesondere lieber Herr

Botschafter Korynevych aus der Ukraine,

hochgeschätzte Kolleginnen und Kollegen,

sehr geehrte Damen und Herren in und

außerhalb von Saal 600,

liebe Freundinnen und Freunde,

not least lieber Klaus Rackwitz,

es ist ein besonderes Privileg, über das Ver-

brechen der Aggression an dem Ort sprechen

zu dürfen, an dem der grundlegend wichtige

Präzedenzfall zu den Verbrechen gegen den

Frieden gesetzt wurde. Ich danke der Interna-

tionalen Akademie Nürnberger Prinzipien sehr

für diese Ehre. Überdies gratuliere ich der Aka-

demie dazu, dieses Thema für diesen Vortrag

dieses Abends ausgewählt zu haben.

In der Folge von Russlands Aggression gegen

die Ukraine steht die Zukunft der völkerrecht-

lichen Architektur im Hinblick auf das Verbre-

chen der Aggression prominent auf der Tages-

ordnung der Völkerrechtspolitik. Regierungen

werden entscheiden, welcher Weg beschritten

werden soll. Doch es ist wünschenswert, dass

die entsprechenden Entscheidungen im Licht

einer vorangegangen öffentlichen Debatte ge-

troffen werden. Die Akademie ist ideal dazu

geeignet, einer solchen Debatte ein Forum zu

bieten. Blickt man auf ungefähr ein Jahrhun-

dert internationaler öffentlicher Diskussion

über unser Thema zurück, so tritt ein Diskutant

durch seine Hingabe und seine moralische

Autorität hervor. Dieser Diskutant ist Benjamin

Ferencz. Ben hat uns vor einer kleinen Weile

verlassen. Doch seine kraftvolle Inspiration

wird uns erhalten bleiben. Ich habe es bei der

Arbeit am Manuskript für den heutigen Abend

gewiss so empfunden. Ich widme diesen Vor-

trag der Erinnerung an Ben.

I.

Meine Ausgangspunkte sollten nicht kontro-

vers sein: Im Jahr 2014, auf der Krim, begann

die Russische Föderation allermindestens da-

mit, das völkerrechtliche Gewaltverbot zum

Nachteil der Ukraine zu verletzen. Am 24. Fe-

bruar 2022 intensivierte Russland sein Vorge-

hen zu einem umfassenden Angriffskrieg.

Russlands fortdauerndes Verhalten gegen-

über der Ukraine stellt daher eine Aggres-

sionshandlung dar, die die Charta der Verein-

ten Nationen ihrer Art, ihrer Schwere und ih-

rem Umfang nach offenkundig verletzt. Hier-

durch verwirklicht das Verhalten Russlands

das Tatbestandselement des staatlichen Ver-

haltens der im Konsens angenommenen inter-

nationalen Definition des Verbrechens der Ag-

gression in Artikel 8 bis IStGH-Statut. Damit

stehen Präsident Putin und einige weitere Mit-

glieder der russischen Führung im Verdacht,

ein Verbrechen der Aggression begangen zu

haben. Indessen kann der Internationale Straf-

gerichtshof seine Zuständigkeit über dieses

Verbrechen derzeit nicht ausüben. Eine solche

Ausübung der Zuständigkeit würde erfordern,

dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen

dem IStGH die Situation der Ukraine über-

weist. Doch solange Putin an der Macht ist,

würde Russland gegen einen entsprechenden
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Resolutionsentwurf ein ebenso missbräuchli-

ches Veto einlegen wie im Februar des vergan-

genen Jahres gegen den Resolutionsentwurf,

der Russlands Aggression gegen die Ukraine

verurteilte.

II.

Sollte uns dieser Stand der Dinge Sorgen be-

reiten? Einige verneinen das – oder glauben

zumindest, dass es viele weitaus bedeutende-

re Dinge gäbe, um die man sich zu sorgen ha-

be. Sie denken, man solle sich damit zufrie-

dengeben, dass der IStGH in der Lage ist, seine

Zuständigkeit in der Ukraine über Völkermord,

Verbrechen gegen die Menschlichkeit und

Kriegsverbrechen auszuüben. Richter Schom-

burg, um einen Vertreter dieser Auffassung zu

nennen, hat die gegenwärtige Lage beim Ver-

brechen der Aggression ein „Luxusproblem“

genannt. Bei allem Respekt, dem möchte ich

gemeinsam mit dem Präsidenten der Ukraine

und den Ukrainern widersprechen. Nach mei-

ner Überzeugung geht es nicht um ein Luxus-

problem; vielmehr hat Russlands Aggression

gegen die Ukraine eine klaffende Lücke in der

gegenwärtigen Völkerrechtsarchitektur aufge-

zeigt. Nürnberg ist der ideale Ort, darauf hin-

zuweisen. Doch ich möchte sogleich betonen,

dass es hierbei nicht um Nürnberg-Nostalgie

geht. Insbesondere bildet die Feststellung im

Nürnberger Urteil, wonach die Führung eines

Angriffskriegs das schwerste internationale

Verbrechen sei, nicht die Prämisse meiner Ar-

gumentation.

Ich bin nicht der Meinung, dass das Verbre-

chen der Aggression notwendigerweise schwe-

rer wiegt als Völkermord, Verbrechen gegen die

Menschlichkeit oder systematisch begangene

Kriegsverbrechen. Schon aus diesem Grund

bestreite ich auch nicht für einen Moment die

enorme Bedeutung des von Ankläger Karim

Khan geführten Ermittlungsverfahrens des

IStGH, das jüngst zu einem Haftbefehl von

historischer Bedeutung gegen Präsident Putin

geführt hat. Zugleich bin ich indessen der

Überzeugung, dass das Verbrechen der Ag-

gression nicht weniger bedeutsam ist als die

anderen Verbrechen und dass es Gelegenhei-

ten gibt, in denen es zentral ist, das Verbre-

chen der Aggression zu verfolgen. Russlands

Angriffskrieg gegen die Ukraine ist eine solche

Gelegenheit, und zwar aus den folgenden

Gründen: Gewiss verletzt der Angriffskrieg ge-

gen die Ukraine die Souveränität und die terri-

toriale Unversehrtheit dieses Staats sowie das

Selbstbestimmungsrecht des ukrainischen

Volks. Feststeht auch, dass Russlands Angriffs-

krieg die Schleuse für die Begehung schreck-

licher Kriegsverbrechen geöffnet hat. Doch es

ist ganz wichtig zu erkennen, dass das mit

Russlands Aggression verbundene Unrecht an

diesem Punkt nicht endet: Es beinhaltet auch

alle Beeinträchtigungen grundlegender Rech-

te der Ukrainer, die Russland verursacht hat,

ohne hierbei das Völkerrecht des internatio-

nalen bewaffneten Konflikts zu verletzen. Aus

humanitären Gründen räumt das Völkerrecht

des internationalen bewaffneten Konflikts

nicht nur den Soldaten des angegriffenen

Staats, sondern auch denen des Aggressors die

Erlaubnis ein, gegnerische Kombattanten zu

töten. Nach dem Völkerrecht des bewaffneten

Konflikts steht es dem Aggressor auch frei, bei

militärischen Angriffen gegen militärische Zie-

le unvermeidbare und nicht unverhältnismä-

ßige zivile Todesopfer und Verletzte in Kauf zu

nehmen. Der russische Aggressor hat den

Ukrainern zahllose Verluste dieser Art zuge-

fügt und in keinem dieser Fälle handelt es sich

um Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die

Menschlichkeit oder Völkermord. Nur durch

die Verfolgung des Verbrechens der Aggres-

sion kann die russische Führung für diesen

großen Teil der Gewalt des Kriegs strafrecht-

lich zur Verantwortung gezogen werden. Die-

ser Punkt ist so wichtig, dass ich ihn gern auch

in allgemeiner Form zur Sprache bringen

möchte: Dabei schließe ich an einen der ge-

dankenreichsten Texte zum Thema an, Frédé-

ric Mégrets Aufsatz mit dem Titel „Was ist das
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spezifische Übel einer Aggression?“. Mégret

erinnert uns an die elementare Tatsache, dass

das Kampfführungsrecht aus humanitären

Gründen einen sehr erheblichen Teil der Ge-

walt im Krieg „reinwäscht“. Das bedeutet, und

an dieser Stelle zitiere ich Mégret, dass „Krieg

eine monströse Ausnahme von der Vorstel-

lung bedeutet, dass alle Menschen ein unver-

äußerliches Recht auf Leben, Sicherheit, kör-

perliche und seelische Unversehrtheit, Bewe-

gungsfreiheit etc. haben“. Das Verbrechen der

Aggression, und nur das Verbrechen der Ag-

gression, gewährleistet die strafrechtliche Ver-

antwortlichkeit der Führung des Aggressors

dafür, die Schleuse zu dieser monströsen Aus-

nahme geöffnet zu haben. Aus diesem Grund

ist es sehr irreführend, die vier Völkerstraf-

taten in drei „Gräueltaten“ auf der einen Seite

und das Verbrechen der Aggression auf der

anderen Seite zu unterteilen. Stattdessen ist

das Verbrechen der Aggression ebenso eine

„Gräueltat“ wie die übrigen Völkerstraftaten.

Das Verbot der Aggression schützt nicht nur

den recht abstrakten Wert der staatlichen

Souveränität. Es schützt auch sehr konkrete

grundlegende Menschenrechte von potentiell

zahllosen Menschen, die in einem Angriffs-

krieg leiden und sterben mögen. Alle diese

Werte sind in Gefahr, wenn das völkerrecht-

liche Verbot der Aggression zu erodieren

droht. Daher wäre ein „negativer Präzedenz-

fall“ im Hinblick auf die Verfolgung des Ver-

brechens der Aggression nach Russlands Ag-

gression gegen die Ukraine nicht etwa ein Lu-

xusproblem, sondern er wäre der Völker-

rechtsordnung höchst abträglich. Robert Jack-

son, der Chefankläger der USA in Nürnberg,

hatte die Gefahr der Normerosion nach

Deutschlands Angriffskriegen in aller Klarheit

erkannt. Jackson sah daher das akute Bedürf-

nis, die, wie wir heute sagen würden, expres-

sive Funktion des Völkerstrafrechts zu aktivie-

ren. Hier, in diesem Raum, gab Jackson ein his-

torisches Versprechen ab und Präsident Se-

lenskyj hat die Welt gerade heute in Den Haag

an dieses Versprechen erinnert. Jackson sagte

folgendes: „Der letzte Schritt, periodisch wie-

derkehrende Kriege zu verhüten, die bei inter-

nationaler Gesetzlosigkeit unvermeidlich sind,

ist, die Staatsmänner vor dem Gesetz verant-

wortlich zu machen. Und lassen Sie es mich

deutlich aussprechen: Dieses Gesetz wird zwar

hier zunächst nur auf deutsche Angreifer ange-

wandt, es schließt aber ein und muss, wenn es

von Nutzen sein soll, den Angriff jeder anderen

Nation verdammen, einschließlich jener, die

jetzt hier zu Gericht sitzen.“ Dieses Nürnber-

ger Versprechen ist ein leuchtender Moment

wahrhafter Führung der Vereinigten Staaten

auf dem Feld der internationalen Strafge-

richtsbarkeit – und bitte erinnern Sie sich da-

ran, dass die Sowjetunion mit Nachdruck be-

schlossen hatte, in Nürnberg ebenfalls zu Ge-

richt zu sitzen. Jacksons Versprechen bleibt im

Zentrum des Nürnberger Vermächtnisses. In

Anbetracht von Russlands Angriffskrieg gegen

die Ukraine sollte es lauter und stärker nach-

hallen als jemals zuvor seit dem Inkrafttreten

der Satzung der Vereinten Nationen.

III.

Das führt zu der Frage: Wie ist es dazu ge-

kommen, dass wir trotz dieses kraftvollen

Nürnberger Vermächtnisses zu den Verbre-

chen gegen den Frieden heute im Hinblick auf

das Verbrechen der Aggression mit einer

klaffenden Lücke in der Völkerrechtsarchitek-

tur konfrontiert sind? Oder, nochmals in Mé-

grets Worten: Warum hat die Aggression einen

Bedeutungsverlust vom maßgeblichen und

zentralen Verbrechen in Nürnberg und Tokyo

zu einem solchen erfahren, das es nur ganz

knapp überhaupt in das Römische Statut ge-

schafft hat? Ein wichtiger Grund hierfür ist,

dass sich bald herausstellte, dass das Gewalt-

verbot von einer Grauzone genuiner Unbe-

stimmtheit umgeben ist, die auf tiefsitzende

völkerrechtspolitische Differenzen zwischen

den Staaten zurückgeht. Das machte es zu

einer ernsthaften Herausforderung, die Präze-

denzfälle von Nürnberg und Tokyo zu verallge-
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meinern. Doch zur Wahrheit gehört auch dies:

Die Regierungen der Nationen, die in Nürn-

berg zu Gericht saßen, kamen in der Folgezeit

von der ehrfurchtgebietenden Aufgabe ab, ihr

Nürnberger Versprechen zu erfüllen. Der in

Yale lehrende Historiker Samuel Moyn hat dies

kürzlich im Hinblick auf die Vereinigten Staa-

ten in seinem wichtigen Buch „Humane“ wie

folgt zum Ausdruck gebracht: „Wir bekämpfen

Kriegsverbrechen, aber das Verbrechen des

Kriegs haben wir vergessen“. Was die Frage der

unabhängigen rechtlichen Überprüfung der

Entscheidung zum Einsatz militärischer Ge-

walt angeht, so haben auch die drei westlichen

Mächte, die in Nürnberg zu Gericht saßen, und

nicht nur die Sowjetunion und dann Russland,

eine Haltung des Widerstands eingenommen,

die Gerry Simpson treffend „souveränitätsbe-

zogen“ genannt hat. Ben Ferencz hat diese

souveränitätsbezogene Haltung wie folgt be-

schrieben: „Die entscheidende Zutat, die wirk-

lich fehlte, war der politische Wille einiger we-

niger größerer Mächte, die sich beharrlich wei-

gerten, vernünftige internationale Kontrollen

des Einsatzes militärischer Gewalt zu akzep-

tieren.“ In den Verhandlungen wurde dieser

fehlende politische Wille zumeist mit Hilfe

von rechtlichen Argumentationen verschlei-

ert. Die beiden wichtigsten, jeweils nicht über-

zeugenden, Argumente gingen dahin, geltend

zu machen, der Sicherheitsrat verfüge im

Hinblick auf die Einleitung von Strafverfahren

wegen des Verbrechens der Aggression über

ein Monopol und das Verbrechen der Aggres-

sion sei im Hinblick auf die festzulegenden

Bedingungen für die Ausübung der Zuständig-

keit des IStGH wie ein neues Verbrechen im

IStGH-Statut zu behandeln. Es ist so, wie es die

Koalition für die Internationale Strafgerichts-

barkeit in einer Stellungnahme der letzten

Woche in Erinnerung gerufen hat: „Die Mehr-

heit der Vertragsstaaten aus Afrika, Lateiname-

rika und Europa widersprach dieser Position.

Dennoch gab die Konferenz von Kampala am

Ende den Weg zu dem schwachen Regime be-

treffend das Verbrechen der Aggression frei,

obwohl klar war, dass dieses auf das Eigeninte-

resse größerer Mächte zurückging.“ Das Hint-

anstellen des Verbrechens der Aggression

durch die größeren Mächte im Zuge der Ver-

handlungen zum IStGH wurde durch die Hal-

tung erleichtert, die ein wichtiger Teil der in-

ternationalen Menschenrechtsbewegung seit

langem zur Frage des Kriegs eingenommen

hatte. Im Großen und Ganzen hatte diese Be-

wegung dem ius in bello das Terrain über-

lassen und die Vorstellung akzeptiert, wonach

Tötungen durch den Aggressor im Zuge von

Kampfhandlungen keine Menschenrechtsver-

letzung und daher keine Angelegenheit für

Menschenrechtsorganisationen seien, soweit

diese Tötungen im Rahmen der Erlaubnisse

bleiben, die das Völkerrecht des internationa-

len bewaffneten Konflikts bereithält. Hinzu

kam, dass Organisationen mit einer so gewich-

tigen moralischen Autorität wie Amnesty In-

ternational und Human Rights Watch die Linie

angenommen hatten, die Vereinbarkeit von

Militäreinsätzen mit dem ius contra bellum

nicht zu kommentieren. Anstatt ganz anzuer-

kennen, dass Aggression auch unabhängig von

Kriegsverbrechen die Schleuse zu einer mons-

trösen Ausnahme von grundlegenden Men-

schenrechten öffnet, war die internationale

Menschenrechtsbewegung zu dem Punkt ge-

langt, Aggression in erster Linie als Straftat

gegen die staatliche Souveränität als solche zu

betrachten. Dies bahnte einer Haltung den

Weg, die Wissenschaftler dann auf einen sol-

chen Begriff der „Gräueltat“ brachten, der Völ-

kermord, Verbrechen gegen die Menschlich-

keit und Kriegsverbrechen umfasst, das Ver-

brechen der Aggression hingegen ausschließt.

Als die internationale Strafgerichtsbarkeit in

den 1990er Jahren wieder auflebte, setzte

sich dieser Denkansatz in weiten Teilen der

Diskursgemeinschaft auf Nichtregierungs-

ebene fest – und dies mit spürbaren Folgen:

Während die Zivilgesellschaft bei der Schaf-

fung des Römischen Statuts eine entscheiden-

de Rolle spielte, übte dieselbe Gesellschaft

nicht genügend öffentlichen Druck aus, um die
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größeren Mächte an Jacksons Nürnberger Ver-

sprechen zu erinnern. Stattdessen waren viele

Nichtregierungsorganisationen, wie William

Schabas angemerkt hat, „ziemlich gleichgültig

im Hinblick auf das Thema des Verbrechens

der Aggression“. Und Frankreich, Großbritan-

nien und die Vereinigten Staaten hatten den

Begriff „Gräueltat“ zwischenzeitlich bereitwil-

lig als ein hochwillkommenes rhetorisches

Instrument aufgegriffen, um damit fortzufah-

ren, das Verbrechen der Aggression hintanzu-

stellen. Die Folge war, dass selbst nach dem

17. Juli 2018, dem Tag der Aktivierung der

Zuständigkeit des IStGH über das Verbrechen

der Aggression, die vorherrschende Sorge im

Hinblick auf den Krieg dessen Humanisierung

galt und nicht dessen Ächtung. Diese ungebro-

chen dominierende Haltung sei an fünf Bei-

spielen verdeutlicht: Im Jahr 2019 führte die

Türkei ihre massive Militäroperation „Peace

Spring“ in Syrien durch. Obwohl die sehr ernst-

liche Möglichkeit im Raum stand, dass dieser

Gewalteinsatz das Tatbestandselement des

staatlichen Verhaltens des Verbrechens der

Aggression erfüllte, war dieses Verbrechen im

Diskurs unter den Staaten kein bedeutendes

Thema. Zweitens entschied sich die Europäi-

sche Union 2021, also drei Jahre nach der Akti-

vierung der Zuständigkeit des IStGH über das

Verbrechen der Aggression, dazu, dieses Ver-

brechen am Tag der internationalen Strafge-

richtsbarkeit schlicht zu ignorieren. Der Hohe

Beauftragte Borrell gab folgende Stellungnah-

me ab: „An jedem 17. Juli erinnern wir an die

historische Annahme des Römischen Statuts

des Internationalen Strafgerichtshofs 1998,

als einem wichtigen Moment, um darüber

nachzudenken, wie wichtig es ist, Straflosig-

keit zu bekämpfen und die Opfer der folgen-

den schwersten Verbrechen vor Gericht zu

bringen: Völkermord, Kriegsverbrechen und

Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ –

Punkt. Zum Dritten nahm die Europäische Uni-

on im Mai 2002 eine Änderung der Eurojust-

Verordnung an. Diese Änderung erweiterte

den Aktionsradius von Eurojust im Hinblick auf

Völkermord, Verbrechen gegen die Mensch-

lichkeit und Kriegsverbrechen. Das Verbre-

chen der Aggression hingegen wurde ausge-

lassen – noch zu diesem Zeitpunkt wurde es

ausgelassen! Viertens nahm die Völkerrechts-

kommission im August 2022 in erster Lesung

ihren Artikelentwurf zur Immunität von staat-

lichen Hoheitsträgern von auswärtiger Straf-

gerichtsbarkeit an. Zu Recht verneint der Ent-

wurf von Art. 7 funktionale Immunität in Ver-

fahren wegen Völkermords, Verbrechen gegen

die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Das

Verbrechen der Aggression wurde demgegen-

über ausgelassen – dies übrigens bei vehe-

mentem Widerspruch der beiden renommier-

ten afrikanischen Kommissionsmitglieder

Charles Jallow und Dire Tladi. Und fünftens

beschwiegen, abgesehen von der Ukraine, die

meisten Regierungen das Verbrechen der Ag-

gression sowohl auf dem Weg hin zum 24.

Februar 2022 als auch monatelang danach.

Nimmt man dies alles zusammen, so war es

noch im Sommer 2022 nicht leicht, Mégrets

Einschätzung zu widersprechen, wonach „Ag-

gression, wiewohl sie hinzugehört, an einem

seidenen Faden im Firmament der Völkerstraf-

taten hängt“.

IV.

Inzwischen gibt es allerdings zahlreiche An-

zeichen dafür, dass sich das Bild zu wandeln

begonnen haben könnte. Schon 2018 hatte

der Menschenrechtsausschuss der Vereinten

Nationen einen wichtigen dogmatischen

Grundstein für einen entsprechenden Wandel

gelegt: In seinem General Comment 36 stellte

der Ausschuss fest: „Vertragsstaaten die Ag-

gressionsakte im Sinn ihrer völkerrechtlichen

Definition durchführen, die den Verlust von

Menschenleben zur Folge haben, verletzen

ipso facto Artikel 6 – das Recht auf Leben – des

Pakts.“ Die Bedeutung dieser Feststellung ist

kaum zu überschätzen: Hierdurch hat der Men-

schenrechtsausschuss zu Recht einen Raum

beansprucht, in dem das Menschenrechtsbe-
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wusstsein die gesamte vom Aggressor ausge-

übte Kriegsgewalt mit einer spezifisch men-

schenrechtlichen normativen Stimme thema-

tisieren kann. Nach dem 24. Februar 2022

sprach Philippe Sands das Thema des Verbre-

chens der Aggression als Erster öffentlich an.

„Warum schafft man nicht ein hierauf ausge-

richtetes internationales Tribunal, um gegen

Putin und seine Gehilfen wegen des Verbre-

chens der Aggression zu ermitteln?“, fragte er.

Und er rief in Erinnerung: „Immerhin war es ein

sowjetischer Jurist, Aaron Trainin, der einen

großen Teil der Vorarbeit dafür leistete, die

Verbrechen gegen den Frieden im Völkerrecht

zu verankern. Man lasse Putin das Vermächtnis

von Nürnberg ernten“, so Professor Sands'

Schluss. Sein Aufruf fand bei den Opfern von

Russlands Aggression starken Anklang, und er

wurde von dem obersten Diplomaten der

Ukraine umgehend aufgegriffen. Immerhin

hatte der amtierende Außenminister der

Ukraine, Dmytro Kuleba, ein Völkerrechtler, als

promovierter Wissenschaftler an der Univer-

sität von Kiew eine Arbeit zur Erklärung von St.

James, vom Januar 1942, verfasst, einem Ka-

talysator für Nürnberg. Führende Stimmen der

ukrainischen Zivilgesellschaft äußersten als-

bald ihre emphatische Unterstützung, darun-

ter Oleksandra Matviychuk vom Zentrum für

Bürgerrechte, einem der Empfänger des Frie-

densnobelpreises. Bald darauf begannen Par-

lamentarier weltweit ihre Stimme zu erheben.

Eine parlamentarische Versammlung nach der

anderen unter Einschluss von Parliamentari-

ans for Global Action nahmen zu dem Thema

des Verbrechens der Aggression Stellung. Den

Höhepunkt dieser Serie öffentlicher Erklärun-

gen bildete die Resolution 2482 der parla-

mentarischen Versammlung des Europarats.

Diese beeindruckende, einstimmig angenom-

mene Entschließung fordert dazu auf, die be-

troffenen russischen und belarussischen poli-

tischen und militärischen Führer „namhaft zu

machen und wegen des Verbrechens der Ag-

gression zu verfolgen“. Die Versammlung zi-

tierte General Comment 36 des Menschen-

rechtsausschusses der Vereinten Nationen

und stellte fest: „Ohne die Entscheidung, die-

sen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu führen,

hätten weder die hieraus sich ergebenden

Gräueltaten noch die gesamte aus rechtmäßi-

gen Kriegshandlungen resultierende Zerstö-

rung sowie aller hieraus folgende Tod und

Schaden stattgefunden.“ Die unabhängige

internationale Untersuchungskommission der

Vereinten Nationen zur Ukraine nahm das Ver-

brechen der Aggression in ihrem Bericht vom

März 2023 ebenfalls in Bezug. Nun scheint es

auch innerhalb der Koalition der NGOs für den

IStGH ein wachsendes Interesse daran zu ge-

ben, die Verantwortlichkeit für das Verbrechen

der Aggression sicherzustellen. Beispielhaft

nenne ich nur die sehr aktive Beteiligung der

Open Society Justice Initiative an der laufen-

den Debatte. Alles dies zusammengenommen

deutet auf einen Wandel in der öffentlichen

Weltmeinung hin, der in die Richtung einer

erneuerten Entschlossenheit zielt, dem Nürn-

berger Vermächtnis zu den Verbrechen gegen

den Frieden gerecht zu werden. Das „neue

Momentum“, so wie Ankläger Khan es genannt

hat, war kraftvoll genug, um auf die Regie-

rungsebene hinüber zu wirken. Liechtenstein

und die baltischen Staaten übernahmen die

Initiative und in der Folge nahmen mehr und

mehr Regierungen das Thema des Verbre-

chens der Aggression auf. Im November des

letzten Jahres erwähnte die VN-Generalver-

sammlung erstmals ausdrücklich die Aktivie-

rung der Zuständigkeit des IStGH über das Ver-

brechen der Aggression. Einen Monat später

erklärte der Europäische Rat, dass die Verfol-

gung des Verbrechens der Aggression im Inte-

resse der internationalen Gemeinschaft als

Ganzen liege. Im Februar dieses Jahres schloss

der Europäische Rat hieran an und billigte die

Einrichtung eines internationalen Zentrums

für die Verfolgung des Verbrechens der Ag-

gression gegen die Ukraine. Und im März füg-

ten die USA dem anschwellenden Chor ihre

Stimme bei. In einer in Washington formulier-

ten Botschaft erinnerte Botschafterin Beth van
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Schaack an die „führende Rolle“ der Vereinig-

ten Staaten „bei der Verfolgung des Verbre-

chens der Aggression in Nürnberg“. Sie machte

einen „kritischen historischen Moment“ aus

und bestätigte, „dass zwingende Gründe für

die Verfolgung des Verbrechens der Aggres-

sion sprechen“. Mit dem Auftritt der USA auf

der öffentlichen Bühne wurde unübersehbar,

dass das neue Momentum hinsichtlich des

Verbrechens der Aggression Wirkung selbst

auf die Haltung einiger derjenigen Regierun-

gen entfaltet hatte, die über Jahrzehnte eine

Haltung souveränitätsbezogenen Widerstands

angenommen hatten. Doch eine Schlüsselfra-

ge bleibt: Sind wir Zeugen eines genuinen Po-

sitionswechsels, eines solchen, der Jacksons

Versprechen einer konsistenten, nicht-selekti-

ven Anwendung des Nürnberger Präzedenz-

falls zu den Verbrechen gegen den Frieden

wirklich annimmt?

V.

Wenden wir uns mit dieser Frage im Hinterkopf

nun den Optionen zu, die in Betracht kommen,

um die Rechenschaftslücke im Hinblick auf

das Verbrechen der Aggression zu schließen.

An den maßgeblichen Grundprinzipien ge-

messen wäre es am besten, man würde das

IStGH-Statut ändern, so wie es zum Beispiel

Ankläger Khan vorgeschlagen hat. Der IStGH,

bei dem es sich um den einzigen ständigen

internationalen Strafgerichtshof handelt und

um einen mit glaubwürdiger universeller Aus-

richtung, ist die mit der größten Legitimität

ausgestattete juristische Einrichtung, um das

grundlegende Nürnberger Versprechen einzu-

lösen. Indessen wirft die erforderliche Reform

des IStGH-Statuts, so wie Astrid Reisinger Co-

racini es kürzlich aufgezeigt hat, eine Reihe

von rechtlichen und politischen Fragen auf,

die nicht über Nacht entschieden werden kön-

nen. Aus diesem Grund sehen die Entschei-

dungsträger eine Änderung des IStGH-Statuts

nicht als eine praktikable Lösung für die un-

mittelbare Herausforderung an, den Angriffs-

krieg gegen die Ukraine. Das ist verständlich,

nur sollte dabei klar sein, dass dies keine

Rechtfertigung dafür ist, den erforderlichen

diplomatischen Prozess zur Unterstützung ei-

ner Reform des IStGH-Statuts für die Zukunft

zu verzögern. Ich werde auf diesen Punkt zu-

rückkommen. Doch lassen Sie uns zunächst

die anderen Lösungsmöglichkeiten in den

Blick nehmen, die im Hinblick auf den Angriffs-

krieg gegen die Ukraine bestehen.

1.

Bis jetzt sind 36 Staaten der sogenannten

Kerngruppe beigetreten, um die Forderung

der Ukraine, ein Sondertribunal zum Verbre-

chen der Aggression einzurichten, zu unter-

stützen.

a)

Bevor ich mich der Frage des institutionellen

Designs zuwende, möchte ich mich mit zwei

Argumenten auseinandersetzen, die sich ge-

gen die Idee eines Sondertribunals als solche

richten: Das erste Argument geht dahin, ein

Sondertribunal könnte den IStGH schwächen.

Bei allem Respekt erlaube ich mir zu wider-

sprechen.

Der IStGH würde seine wichtige Arbeit im

Hinblick auf den Verdacht von Kriegsverbre-

chen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit

und Völkermord fortführen. Ein Sondertribu-

nal würde diese Arbeit lediglich im Hinblick

auf das Verbrechen der Aggression ergänzen.

Das Sondertribunal würde genau demselben

übergeordneten Ziel dienen wie der IStGH, der

Gewährleistung einer möglichst umfassenden

Rechenschaftspflicht für Völkerstraftaten. Er-

fahrene Praktiker schlagen seit langem Wege

wie die Einrichtung eines gemeinsamen Ver-

bindungsbüros vor, um IStGH und Sondertri-

bunal eine Abstimmung ihrer jeweiligen Tätig-

keit zu ermöglichen, um so nützliche Syner-

gien zu schaffen, anstatt Friktionen heraufzu-
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beschwören. Man könnte sogar ausdrücklich

den Vorrang der Zuständigkeitsausübung des

IStGH gegenüber dem Sondertribunal vorse-

hen. Um es zu wiederholen, der IStGH ist der

wichtigste Pfeiler des existierenden globalen

Systems der Verfolgung von Völkerstraftaten.

Doch bedarf die Arbeit des IStGH unweigerlich

der Ergänzung durch zusätzliche gerichtliche

Arbeit. Um welche zusätzliche gerichtliche Ar-

beit genau es sich hierbei handelt, wird sich

von Situation zu Situation unterscheiden. So

wie es die Richter Higgins, Kooijmans und

Buergenthal in ihrem denkwürdigen Sonder-

votum zu dem Haftbefehlsurteil des IGH von

2002 geschrieben haben: „Der internationale

Konsens, dass die Begehung von Völkerstraf-

taten nicht ungestraft bleiben sollte, wird

durch eine flexible Strategie vorangebracht in

dem neu eingerichtete internationale Straf-

tribunale, Vertragspflichten und nationale Ge-

richte gemeinsam ihren Teil beizutragen ha-

ben.“ Das zweite Gegenargument lautet, dass

Verfahren vor einem Sondertribunal für die Si-

tuation in der Ukraine eine selektive Aus-

übung von Gerichtsbarkeit darstellen würden.

Dieses Argument ist zentral: Selektivität in der

internationalen Strafgerichtsbarkeit stellt eine

Belastung für deren Legitimität dar. Selekti-

vität muss daher in jedem Fall reduziert wer-

den. Im Hinblick auf das Sondertribunal ist das

Argument der Selektivität mit Blick sowohl auf

die Vergangenheit als auch die Gegenwart vor-

gebracht worden. Hinsichtlich der Vergangen-

heit ist dessen Gewicht deutlich geringer: Ja,

und dies ist höchst bedauerlich, in der Vergan-

genheit gab es eine Reihe von schweren Ver-

letzungen des Gewaltverbots, die Ermittlun-

gen wegen Verbrechen der Aggression ge-

rechtfertigt hätten. Ich nenne Iraks Gewaltein-

satz gegen Kuwait von 1990, Ugandas Gewalt-

einsatz gegen die Demokratische Republik

Kongo vom September 1998 an, den Gewalt-

einsatz der von den Vereinigten Staaten und

Großbritannien angeführten Koalition der Wil-

ligen gegen den Irak von 2003 und den Ge-

walteinsatz der Türkei in Syrien von 2019. In-

dessen waren die Entscheidungsträger an je-

der historischen Wendemarke in der Entwick-

lung der internationalen Strafgerichtsbarkeit

mit Versäumnissen in der Vergangenheit kon-

frontiert. Wären solche Fehler der Vergangen-

heit unüberwindliche Hindernisse dafür ge-

wesen, für die Zukunft tätig zu werden, wäre es

weder zu Nürnberg und Tokyo gekommen,

noch zum Jugoslawien- und Ruanda-Tribunal

noch zum IStGH. Fehler der Vergangenheit im

Hinblick auf das Verbrechen der Aggression

dürfen uns daher nicht davon abhalten, heute

das Richtige für die Zukunft zu tun. Und dies

umso weniger in Anbetracht von Russlands Ag-

gression gegen die Ukraine, die, nimmt man

alle relevanten Faktoren zusammen, eine Ver-

letzung des Gewaltverbots von präzedenz-

loser Schwere ist. Der Punkt der Selektivität

wiegt demgegenüber schwer mit Blick auf die

Zukunft. Heute profitiert Russlands Führung

von Zuständigkeitsschranken, die nicht nur auf

seinen eigenen, sondern auch auf den souve-

ränitätsbezogenen Widerstand der drei gro-

ßen westlichen Mächte gegen ein prinzipien-

gerechtes Zuständigkeitsregime im IStGH-Sta-

tut zurückgehen. Das begründet die folgende

Frage: Könnte es sein, dass die Schaffung eines

Sondertribunals für den Angriffskrieg gegen

die Ukraine von diesen Mächten in der Vor-

stellung betrieben wird, dass dieses Tribunal

ein so vereinzeltes Ereignis bleiben möge, wie

es Nürnberg und Tokyo bis heute geblieben

sind? Dies ist die brennendste Frage der Legi-

timität. Doch diese brennende Frage zu stel-

len, sollte nicht das Ende der Debatte bedeu-

ten. Es sollte die Entscheidungsträger viel-

mehr dazu ermutigen, wahre Führung an den

Tag zu legen: Sie sollten das Sondertribunal als

ein notwendiges, aber unvollkommenes Ins-

trument des Übergangs konzipieren, als ein

Sprungbrett hin zu einer wirklichen Annahme

des Nürnberger Versprechens durch ein prin-

zipiengerechteres Zuständigkeitsregime im

IStGH-Statut. Eine solche Wirkung wäre gewiss

nicht ohne Vorbild – denken Sie nur daran zu-

rück, wie das Jugoslawien- und das Ruanda-
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tribunal, jeweils internationale Sondertribu-

nale, dabei halfen, der Zuständigkeit des IStGH

über Völkermord, Verbrechen gegen die

Menschlichkeit und Kriegsverbrechen den

Boden zu bereiten. Deutschlands Außenminis-

terin Annalena Baerbock erkannte die Not-

wendigkeit eines prinzipiengerechten Vorge-

hens in ihrer wichtigen, in der Den Haager Aka-

demie für Völkerrecht gehaltenen Rede vom

Januar dieses Jahres an. Ministerin Baerbock

zeigte sich im Hinblick auf die Frage der Se-

lektivität in der internationalen Strafgerichts-

barkeit so sensibel, wie man es sein sollte.

Doch sie schloss die Einrichtung eines Sonder-

tribunals für den Angriffskrieg gegen die

Ukraine deshalb nicht aus. Stattdessen schlug

sie vor, dass die Einrichtung eines solchen

Tribunals das erste Gleis einer zweigleisigen

Strategie sein solle: Bei dem zweiten, zeitauf-

wändigeren Gleis müsse es sich, so sagte sie,

um die Änderung des IStGH-Statuts im Hin-

blick auf das Verbrechen der Aggression han-

deln. Ich stimme aus vollem Herzen zu.

b)

Nun zum richtigen Format des Sondertribu-

nals. Vor wenigen Wochen sind die Außenmi-

nister der G7 zugunsten eines internationali-

sierten ukrainischen Tribunals an die Öffent-

lichkeit getreten. „Wir unterstützen“, so sagten

sie, „die Schaffung eines internationalisierten

Tribunals, das in der Gerichtsbarkeit der Ukrai-

ne gründet“. Fast zu derselben Zeit gaben

dreizehn europäische und nicht-europäische

Staaten eine gemeinsame Stellungnahme zu-

gunsten eines internationalen Tribunals ab.

Letzteres steht im Einklang mit dem einstim-

migen Aufruf der parlamentarischen Ver-

sammlung des Europarats. Zunächst einmal

gilt, dass keines der beiden Formate dem an-

deren für sich genommen überlegen ist – die

Entscheidung muss im Licht der Umstände und

Notwendigkeiten der gegebenen Situation

getroffen werden. In ihrer Washingtoner Bot-

schaft gab Botschafterin van Schaack im We-

sentlichen zwei Gründe dafür an, warum die

USA ein Tribunal bevorzugen, das in der Ge-

richtsbarkeit der Ukraine gründet. Sie sagte,

dass ein solches Gericht den „klarsten Weg zur

Einrichtung eines neuen Tribunals“ biete und

dabei „unsere Chancen, die Rechenschafts-

pflicht in bedeutsamem Umfang zu gewähr-

leisten, maximieren würde“. Ich bin von kei-

nem dieser beiden Argumente überzeugt. Ich

finde beide geradezu erstaunlich. Zunächst ist

die Einrichtung eines internationalisierten

Tribunals in der Rechtsordnung der Ukraine

ganz und gar nicht der klarste verfügbare Weg.

Im Gegenteil ist bis heute unklar, welche ge-

nau die internationalen Elemente eines ukrai-

nischen Gerichts sein sollen. Einigermaßen

klar ist nur, dass die Internationalisierung

eines ukrainischen Gerichts bedeutsam sein

müsste. Denn sonst würde ein solches Tribunal

ein gar zu leichtes Ziel für Vorwürfe einer

Politisierung. Doch gerade eine bedeutsame

Internationalisierung eines ukrainischen Tri-

bunals würde es erforderlich machen, dass die

Ukraine ihre Verfassung ändert. Selbst wenn

das trotz der Verhängung des Kriegsrechts ir-

gendwie machbar sein sollte, würde dieser

Weg viel kostbare Zeit in Anspruch nehmen,

und dies in einer Situation, in der es auf die

Zeit ankommt. Dies ist ein wichtiger Grund da-

für, warum die Ukraine die Option eines in-

ternationalisierten ukrainischen Tribunals ab-

lehnt. Es ist recht seltsam, unter solchen Um-

ständen von einem „klarsten Weg“ zu spre-

chen. Doch würde ein internationalisiertes

ukrainisches Tribunal wenigstens die Chancen

für eine Rechenschaftspflicht in bedeutsamen

Umfang maximieren? Auch dies ist nicht der

Fall. Die Rechenschaftspflicht wird sowohl für

die Ukrainer als auch für die Verteidigung des

Kerns der Völkerrechtsordnung umso bedeut-

samer sein, je umfassender diese die mutmaß-

lich Hauptverantwortlichen betrifft. Indessen

sind die Chancen, dass die Richter den Schlei-

er der persönlichen Immunität bei Präsident

Putin und den übrigen Mitgliedern der russi-

schen Troika durchdringen werden, vor einem



138

internationalen Tribunal, um es vorsichtig zu

sagen, deutlich größer als vor einem interna-

tionalisierten ukrainischen Tribunal. Mit dem

Haftbefehl des IStGH gegen Präsident Putin

sollte das allen hinreichend deutlich geworden

sein. Schlimmer noch, der bedauerliche Um-

stand, dass die Völkerrechtskommission das

Verbrechen der Aggression von der Liste der

Verbrechen in Artikel 7 des Entwurfs zu ihrem

Immunitätsvorhaben ausgenommen hat, be-

gründet das Risiko, dass Richter sich dazu ge-

zwungen sehen könnten, funktionale Immuni-

tät zuzugestehen. Das würde die Chancen, Re-

chenschaftspflicht zu gewährleisten, auf null

reduzieren. Doch die Immunitätsfrage ist nicht

einmal das schwerwiegendste Problem, das mit

einem internationalisierten ukrainischen Tribu-

nal verbunden ist. Bitte erinnern Sie sich an die

Warnung von eben, dass das Verbrechen der

Aggression wegen seiner besonderen Ge-

schichte heute nur an einem seidenen Faden

im Firmament der Völkerstraftaten hängt. Da-

her bedarf es an dieser historischen Weggabe-

lung der denkbar stärksten Botschaft, um zu

bekräftigen, dass es sich bei dem Verbrechen

der Aggression um eine Völkerstraftat handelt.

Eine Völkerstraftat genauso wie Völkermord,

Verbrechen gegen die Menschlichkeit und

Kriegsverbrechen. Eine Völkerstraftat, auf de-

ren Verfolgung die internationale Gemein-

schaft als Ganze keinen geringeren Wert legt

als im Fall der drei übrigen Völkerstraftaten. Die

Einrichtung eines internationalisierten ukraini-

schen Tribunals würde daran scheitern, eine

solche Botschaft auszusenden. Das institutio-

nelle Design würde den internarionalen Cha-

rakter des Verbrechens der Aggression nicht

klar zum Ausdruck bringen und stärker das na-

tionale Interesse der Ukraine, als dem unmittel-

baren Opfer, betonen als das Interesse der in-

ternationalen Gemeinschaft als Ganzen. Dem

Aufruf der Ukraine zu entsprechen, ein wahr-

haft internationales Tribunal für das Verbre-

chen der Aggression einzusetzen, wäre eine –

hochwillkommene – Bezeugung von Respekt

für die demokratische Präferenz der Ukraine, so

wie sie ihr Präsident gerade heute noch einmal

zum Ausdruck gebracht hat. Aber es wäre weit

mehr als das: Es würde auch am plausibelsten in

institutionelles Design übersetzen, was die G7

selbst ausdrücklich anerkannt haben: dass Ver-

fahren wegen des Verbrechens der Aggression

im Interesse der internationalen Gemeinschaft

als Ganzes sind. Der vorzugswürdige Weg, ein

wahrhaft internationales Tribunal einzurichten,

ist in aller Klarheit dargelegt worden: Das Tribu-

nal würde auf der Grundlage eines Abkommens

zwischen den VN und der Ukraine errichtet, für

die VN ausgehandelt durch deren Generalsek-

retär und auf das entsprechende Ersuchen der

Generalversammlung hin. Gibt es ein zwingen-

des Argument, diesen Weg trotz aller von mir

gerade erwähnten Vorzüge einer internationa-

len Lösung nicht einzuschlagen? Es sind Zwei-

fel an der Kompetenz der Generalversammlung,

sich hier zu engagieren, geäußert worden. Diese

Zweifel sind indessen unbegründet: Insbeson-

dere in seinem Gutachten von 1962 zu „Certain

Expenses“ hat der Internationale Gerichtshof

nähere Ausführungen zu den Aufgaben und

Kompetenzen gemacht, die der Generalver-

sammlung zur Wahrnehmung ihrer nachrangi-

gen Verantwortung für die Aufrechterhaltung

des internationalen Friedens und der interna-

tionalen Sicherheit übertragen sind. Der Ge-

richtshof erkannte ausdrücklich an, dass diese

Aufgaben und Kompetenzen nicht auf die Ab-

gabe von Empfehlungen begrenzt seien, dass

sie nicht lediglich anspornend seien. Der Ge-

richtshof nahm an, dass nur eine Zwangsmaß-

nahme in den ausschließlichen Zuständigkeits-

bereich des Sicherheitsrats falle. Das an den

Generalsekretär gerichtete Ersuchen, mit einem

Staat ein Abkommen über die Errichtung eines

internationalen Tribunals zur Ausübung von Ge-

richtsbarkeit über Völkerstraftaten zu schlie-

ßen, ist indessen keine Zwangsmaßnahme. Das

ist von keinem geringeren Organ als dem Si-

cherheitsrat selbst bestätigt worden, und zwar

im Fall des Sondergerichtshofs für Sierra Leone.

Denn der Sicherheitsrat handelte in diesem Fall

nach Kapitel VI anstelle von Kapitel VII, als er
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den Generalsekretär darum ersuchte, das ent-

sprechende Abkommen mit Sierra Leone zu

schließen, um ein internationales Sondertri-

bunal zur Ausübung von Gerichtsbarkeit über

Völkerstraftaten zu errichten. Haben wir es viel-

leicht einmal mehr mit der alten Strategie zu

tun, dass fehlender politischer Wille hinter

einem Schleier rechtlichen Zweifels verhüllt

wird? Bitte erinnern Sie sich daran, wie anders

es hier in Nürnberg 1946 klang, als der in Frage

stehende Präzedenzfall tatsächlich ein starkes

Element von Neuartigkeit aufwies. Seinerzeit

rief Sir Hartley Shawcross, der britische Chefan-

kläger, zuversichtlich aus: „Sollte es sich um ei-

ne Neuerung handeln, so ist es eine Neuerung,

die wir zu verteidigen und zu rechtfertigen be-

reit sind.“ Das zweite Argument gegen ein inter-

nationales Tribunal bezieht sich auf angebliche

Skepsis im Globalen Süden. Dieser Skepsis

wegen, so das Argument, sei die erforderliche

Mehrheit in der Generalversammlung unwahr-

scheinlich. Auf den ersten Blick klingt dieses

Argument lobenswert, weil es auf eine Wert-

schätzung der Position von Staaten, die dem

Globalen Süden angehören, hindeutet. Indes-

sen stellt sich Argwohn ein, wenn dieses Argu-

ment von größeren Mächten des Globalen Nor-

dens vorgebracht wird, und dies bevor ein

ernsthafter und aufrichtiger Austausch mit dem

Globalen Süden über das Thema stattgefun-

den hat. Ich bin sicher nicht in einer Position, für

irgendjemanden im Globalen Süden zu spre-

chen. Ich möchte nur an vier Punkte erinnern:

Erstens waren Staaten des Globalen Südens

treibende Kräfte bei der Einbeziehung des Ver-

brechens der Aggression in das IStGH-Statut in

Rom, und eine überwältigende Mehrheit der

Staaten des Globalen Südens befürwortete in

Kampala die Aktivierung der Zuständigkeit des

IStGH über dieses Verbrechen auf der Grund-

lage eines stärkeren und prinzipiengerechte-

ren Zuständigkeitsregimes. Zweitens erkann-

ten am 23. Februar dieses Jahres 141 Staaten

die Notwendigkeit an, die Rechenschaftspflicht

im Hinblick auf die schwersten auf dem Gebiet

der Ukraine begangenen Völkerstraften zu ge-

währleisten. Drittens sind unter den dreizehn

Staaten, die eine gemeinsame Erklärung zur

Unterstützung eines internationalen Sondertri-

bunals abgegeben haben, drei Staaten des Glo-

balen Südens. Und viertens unterstützen be-

deutende Persönlichkeiten aus dem Globalen

Süden die Einrichtung eines internationalen

Tribunals, darunter der früherer VN-General-

sekretär Ban-Ki Moon, der frühere Präsident

des IStGH Eboe Osuji sowie der frühere Chef-

ankläger Richard Goldstone. Kann es sein, dass

die negativen Spekulationen zur Position des

Globalen Südens dazu bestimmt sind, einem

ernsthaften und aufrichtigen Austausch mit

dem Globalen Süden zuvorzukommen? Immer-

hin gilt, dass diejenigen, die auf Staaten des

Globalen Südens zugegangen sind, keine glatte

Ablehnung vernommen haben. Was sie indes-

sen vernommen haben, ist die Frage, die nicht

nur der Globale Süden, sondern die alle stel-

len sollten: die brennende Frage nach Konsis-

tenz und Nicht-Selektivität. Meines Erachtens

ist es ein ernsthafter Austausch mit dem Glo-

balen Süden über die Errichtung eines inter-

nationalen Tribunals absolut wert, geführt zu

werden. Er erfordert nur eine glaubwürdige

Antwort auf die eine Frage, wie diejenigen, die

jetzt für die Errichtung eines solchen Tribunals

für den Angriffskrieg gegen die Ukraine plä-

dieren, mit einer ähnlichen Aggression in der

Zukunft zu verfahren gedenken.

2.

Die dreizehn Staaten, die die gemeinsame

Stellungnahme zur Unterstützung der Einrich-

tung eines speziellen internationalen Straftri-

bunals abgaben, haben die richtige Antwort

gegeben: Sie haben „ihre Bereitschaft bekräf-

tigt, die Zuständigkeit nach dem Römischen

Statut betreffend dessen vier Kernverbrechen

zu harmonisieren, um es dem Internationalen

Strafgerichtshof zu erlauben, das Verbrechen

der Aggression in ähnlichen zukünftigen Situa-

tionen zu verfolgen“. Es fällt auf, dass eine ent-

sprechende Bereitschaftserklärung durch die
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G7 fehlt. Das spricht dafür, dass Frankreich,

Großbritannien und die USA ihre Komfortzone

noch nicht verlassen haben, ihre Komfortzone

souveränitätsbezogenen Widerstands gegen

ein prinzipiengerechtes Zuständigkeitsregime

im IStGH-Statut. Was würde es diesen Staaten

abverlangen, diesen entscheidenden Schritt

zu tun? Es würde gewiss ein erneuertes Be-

kenntnis zum Gewaltverbot bedeuten, ein sol-

ches, das beinhalten müsste, eine unrechtmä-

ßige Invasion wie diejenige im Irak von 2003 in

der Zukunft zu unterlassen. Demgegenüber

würde es nicht erfordern, in der Zukunft immer

schon dann von der Anwendung von Gewalt

abzusehen, wenn sich über dessen Rechtmä-

ßigkeit ernstlich streiten lässt. Die im Konsens

angenommene internationale Definition in Ar-

tikel 8 bis IStGH-Statut ist so bescheiden, wie

die Definition einer Völkerstraftat sein sollte.

Sie vermeidet Überambition und akzeptiert

die unbestreitbare Tatsache, dass das Gewalt-

verbot von einer Grauzone genuiner Unbe-

stimmtheit umgeben ist, die auf tiefsitzende

völkerrechtspolitische Differenzen zwischen

den Staaten zurückgeht. Dementsprechend

verlangen Wortlaut, Entstehungsgeschichte

und eine gebührende Berücksichtigung des

zugrundeliegenden Völkergewohnheitsrechts

von Ankläger und Richtern, sich von dieser

Grauzone fernzuhalten. Vorab eine wasser-

dichte Garantie zu geben, dass Ankläger und

Richter die Bescheidenheit von Artikel 8 bis

IStGH-Statut tatsächlich respektieren werden,

ist unmöglich. Daher würde es vor allem die In-

vestition eines gewissen Maßes von Vertrauen

erfordern, die Komfortzone zu verlassen, eines

gewissen Maßes von Vertrauen in die interna-

tionale Gerichtsbarkeit. Geht es zu weit, eine

solche Investition im Interesse der Errichtung

einer prinzipiengerechten Völkerrechtsarchi-

tektur gegen Aggression zu verlangen? Ich

denke nicht, und dies umso mehr, als ich

Botschafterin van Schaack zustimme: Wir sind

in einem kritischen historischen Moment.

VI.

In einer seiner letzten Schriften erwähnte Ben

Ferencz, Thomas Pain habe ihn mit seiner Aus-

sage inspiriert, die Pflicht eines Patrioten sei es

nicht, seinem Land sowohl im Richtigen als

auch im Falschen zu folgen, sondern es dort zu

unterstützen, wo es das Richtige tut, und zu ver-

suchen, es umzustimmen, wo es einen falschen

Weg beschritten hat. Im Geist dessen möchte

ich diese Nuremberg Academy Lecture mit ei-

nem Plädoyer meiner eigenen Regierung ge-

genüber beenden. Ein solches Schlusswort er-

scheint mir umso passender, als Staatsministe-

rin Keul uns heute Abend die Ehre ihrer Anwe-

senheit gibt. Ich erkenne gewiss, wie kostbar

Solidarität unter den G7 ist. Doch diese sollte

nicht das letzte Wort sein, wenn wichtige Prin-

zipien der internationalen Strafgerichtsbarkeit

auf dem Spiel stehen. Ich möchte Deutschland

daher ermutigen, folgendes zu tun: Die Vorzüge

und die Machbarkeit eines internationalen

Sondertribunals für das Verbrechen der Ag-

gression anzuerkennen. Und gemeinsam mit

der Gruppe der dreizehn Staaten die Kräfte zu

bündeln, um diese Option mit Staaten aus allen

Weltregionen aufrichtig und ernsthaft auszu-

loten, und dies auf der Grundlage der glaubhaft

erklärten Absicht, an dieser Stelle nicht innezu-

halten, sondern auch eine Führungsrolle bei

der Harmonisierung des Zuständigkeitsre-

gimes für alle vier Verbrechen im IStGH-Statut

zu übernehmen. Dies würde nicht einmal einen

größeren Positionswechsel erfordern. Denn

Deutschland hat das Nürnberger Versprechen

zum Verbrechen der Aggression bereits ange-

nommen – als eine wichtige Lehre aus den ei-

genen Angriffskriegen. Ben Ferencz' Freund-

schaft mit der deutschen IStGH-Delegation und

mit dem verstorbenen Richter Hans-Peter Kaul

erwuchs vor allem auf dieser Grundlage. Ich bin

daher hoffnungsfroh, dass Ben meinem

Schlusswort zustimmt. Wie traurig, dass wir

seinen Rat zu unseren Manuskripten nicht

mehr erhalten können, auch nicht zu diesem

Manuskript. Ich danke Ihnen.
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Teil IV

Zum Nahostkonflikt
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24. November 2023

Interview im Deutschlandfunk

„Wo im Nahostkrieg Völkerrecht verletzt wird“

https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtler-claus-kress-schwierigkeiten-zivile-

schaeden-zu-minimieren-dlf-8471c117-100.html

https://www.deutschlandfunk.de/jurist-claus-kress-hamas-verstoesst-systematisch-

gegen-voelkerrecht-102.html

Interview

Gaza-Krieg

Jurist Claus Kreß: Hamas verstößt

systematisch gegen Völkerrecht

Der Jurist Claus Kreß bezeichnete das Vor-

gehen der militant-islamistischen Hamas im

Gaza-Krieg als systematischen Völkerrechts-

verstoß. Im Deutschlandfunk wies er unter an-

derem auf die Vermengung von zivilen und

militärischen Einrichtungen hin. Der Angriff

auf Israel am 7. Oktober sei von unsagbarer

Grausamkeit und schwersten völkerrechtli-

chen Verbrechen, Kriegsverbrechen und Ver-

brechen gegen die Menschlichkeit geprägt

gewesen, einschließlich dem Vorwurf des Völ-

kermordes. Alle Handlungen von Hamas-Mit-

gliedern, ob vor Ort oder als Befehlsgeber, sei-

en strafrechtlich verantwortbar.

Kreß äußerte, dass Israel vor der Herausforde-

rung steht, zivile Schäden zu minimieren, ins-

besondere im Norden des Gaza-Streifens, wo

viele Schutz suchten. Er bezeichnete den US-

Appell an Israel, das humanitäre Völkerrecht

einzuhalten, als vernünftig und erinnerte da-

ran, dass Drittstaaten die Einhaltung geltender

Vorschriften fordern dürfen. Zudem kritisierte

er problematische Äußerungen israelischer

Politiker, wie die vollständige Abriegelung des

Gaza-Streifens zu Beginn des Krieges. Kreß

betonte, dass es in bewaffneten Konflikten

verboten sei, die Zivilbevölkerung auszuhun-

gern, und dass humanitäre Lieferungen nicht

willkürlich verhindert werden dürfen. Israel

dürfe die Erfüllung seiner Pflichten nicht von

der Freilassung der Geiseln durch die Hamas

abhängig machen.
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24. Dezember 2024

„Gaza ist kein glasklarer Fall“, Erstveröffentlichung F.A.Z., 24.12.2024

Artikel

Israels Krieg gegen die Hamas hat das Völker-

recht herausgefordert wie kaum etwas zuvor.

Mitten in der Auseinandersetzung stehen die

Gerichtshöfe in Den Haag, die mehrfach ein-

griffen und nun Autoritätsverlust und Sanktio-

nen fürchten. Ein Gespräch mit dem Völker-

rechtler Claus Kreß über kritikwürdige Ent-

scheidungen und Auswege.

Herr Professor Kreß, Sie waren gerade erst in

Den Haag. Die internationale Gerichtsbarkeit

blickt auf ein Jahr zurück, in dem es wie nie

zuvor in laufende Konflikte aktiv eingegriffen

hat. War es ein gutes Jahr für das Völkerrecht?

Es war ein höchst ambivalentes Jahr. Auf der

einen Seite haben wir so viel Klagen über Völ-

kerrechtsverletzungen gehört wie selten. Man

konnte also den Eindruck gewinnen, völker-

rechtliche Normen seien im Begriff, ihre Orien-

tierungskraft zu verlieren. Zugleich herrschte

aber vor den internationalen Gerichtshöfen

eine Betriebsamkeit, die historisch ihresglei-

chen sucht. Vor dem altehrwürdigen Interna-

tionalen Gerichtshof mit mehreren Verfahren

zum Nahostkonflikt, vor dem Internationalen

Strafgerichtshof mit dem Kulminationspunkt

der Haftbefehle gegen einen Hamas-Führer

sowie gegen Benjamin Netanjahu und Yoav

Gallant. Das zeugt von einem großen Bedürf-

nis, sich der Institutionen des Völkerrechts zu

bedienen, um dessen Normen zur Geltung zu

bringen.

Fangen wir mit dem Strafgerichtshof an. Sie

kennen den Chefermittler gut und haben sich

bislang nur sehr zurückhaltend zu den Haftbe-

fehlen geäußert, die teils laut begrüßt, teils

aber auch heftig kritisiert wurden. Hat er der

Institution mit diesem Vorgehen einen Gefal-

len getan?

In einem solchen Konflikt ist der Ankläger dazu

verdammt, mindestens einer Seite empfind-

lich zu missfallen. Der Ankläger kann das nur

als Ansporn nehmen, sich ganz auf die rigorose

Anwendung des Rechts zu konzentrieren: "No-

thing but law and facts". Aus der Warte des

Völkerrechts ist es zu begrüßen, dass der Inter-

nationale Strafgerichtshof auch im Nahost-

konflikt seine Arbeit tut. Der Gerichtshof ist

nicht zuletzt für bewaffnete Konflikte geschaf-

fen worden, und wenn er im Gazakrieg nichts

zu sagen hätte, würde in der Weltöffentlichkeit

die Frage nach seiner Relevanz gestellt. Was

die Sache im Hinblick auf die Vorwürfe gegen

die beiden israelischen Beschuldigten so

schwierig macht, ist, dass nicht nur die Tatsa-

chen und die Beweislage von außen nicht ver-

lässlich zu beurteilen sind, sondern dass auch

die Rechtslage außerordentlich komplex und

schwierig ist. Gerade in einem politisch so ver-

minten Bereich wie dem Nahostkonflikt wäre

es dem Ankläger zu wünschen, dass er jeden

Schritt auf besonders festem rechtlichem

Grund tun könnte. Das jedoch ist ihm nicht

möglich. Der Ankläger hat keinen rechtlich

glasklaren Fall vor sich.

Halten Sie die rechtlichen Einwände gegen die

Haftbefehle für begründet?

Diese Frage lässt sich derzeit von außen nicht

seriös beantworten. Bei der rechtlichen Bewer-

tung haben wir gleich mehrere große Schwie-

rigkeiten. Eine erste ist, dass wir die genaue

Begründung des Gerichts gar nicht kennen,

weil die Haftbefehle bis heute geheim sind.

Wir müssen daher teils zwischen den Zeilen

einer recht ausführlichen Presseerklärung le-

sen. Zweitens ist der Kernvorwurf des Haftbe-

fehls ein Kriegsverbrechen, das in einem inter-

nationalen Verfahren zum ersten Mal im Mit-
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telpunkt steht - das Aushungern von Zivilper-

sonen. Hierzu gibt es bisher keine ausgefeilte

Rechtsprechung. Stattdessen sind wichtige

Punkte der Auslegung umstritten, etwa die Fra-

ge, ob das Aushungern zielgerichtet erfolgen

muss oder ob die praktisch sichere Voraussicht

genügt, dass es zu einer Hungersnot kommt.

Einer der Einwände Israels geht in diese Rich-

tung, nämlich dass die Abriegelung des Gaza-

streifens - soweit sie erfolgt ist - nur dazu

diente, die Hamas zur Freilassung der Geiseln

zu zwingen.

Wenn man zur Strafbarkeit verlangt, dass es

das Ziel der Beschuldigten war, eine Hungers-

not unter Zivilisten heraufzubeschwören, dann

ist der Einwand grundsätzlich relevant, dass

Israel militärische Ziele erreichen wollte und

Hunger lediglich als Begleitfolge in Kauf nahm.

Wenn es hingegen genügt, dass die Beschul-

digten als praktisch sicher voraussahen, dass

ihre Befehle zu Hungersnöten im Gazastreifen

führen würden, dann wäre der rechtliche Maß-

stab ein erheblich anderer. Aber selbst dann

bliebe der Kerneinwand Israels, dass man den

Gazastreifen nur wenige Tage vollständig ab-

geriegelt habe und dass es im Anschluss ande-

re Gründe gab, dass die humanitäre Versor-

gung immer wieder stockte, etwa Gefechte,

Sicherheitskontrollen, Plünderungen oder Be-

schlagnahmen durch Hamas-Kämpfer. All die-

se Fragen müssten überprüft werden. Und kein

Außenstehender weiß gegenwärtig, über wel-

che Informationen der Ankläger und das Ge-

richt verfügt.

Vor allem aus den USA war die Kritik heftig. Der

kommende Präsident Donald Trump hat Sank-

tionen gegen den Strafgerichtshof angedroht.

Wie existenziell könnte diese Krise werden?

Diese Drohungen werden im Kreis der Vertrags-

staaten sehr ernst genommen. Bei deren jähr-

licher Versammlung, die dieser Tage in Den

Haag abgehalten wurde, waren mögliche Sank-

tionen das beherrschende Thema auf den Kor-

ridoren. Der Gerichtshof hat schon während

der ersten Trump-Regierung Erfahrung mit

skandalösen Sanktionen der Vereinigten Staa-

ten gemacht. Nun könnte es noch massiver

werden bis hin zur Beeinträchtigung von so

elementaren Vorgängen wie der Auszahlung

von Gehältern, wenn etwa Banken keine Ge-

schäfte mehr für den Gerichtshof abwickeln

dürften. Denkbar ist ein frontaler Angriff auf

dessen Arbeitsfähigkeit.

Selbst Vertragsstaaten wie Frankreich stellen

infrage, ob die Haftbefehle überhaupt voll-

streckt werden müssten, weil sie die Frage der

Immunität von Regierungsmitgliedern als noch

nicht abschließend geklärt ansehen.

Auch das ist eine besorgniserregende Ent-

wicklung. Und zwar gar nicht so sehr deshalb,

weil man über die Rechtsprechung zur per-

sönlichen Immunität nicht streiten könnte.

Aber diese Fragen sind in einem früheren Ver-

fahren intensiv und transparent diskutiert und

vom Strafgerichtshof geklärt worden. Frank-

reich hat mit seiner Stellungnahme Zweifel an

der Loyalität eines Vertragsstaats geweckt, auf

die der Gerichtshof angewiesen ist. Im Übrigen

fällt auf, dass die französische Stellungnahme

nicht nach dem Haftbefehl gegen Putin ge-

kommen ist, sondern nach demjenigen gegen

Netanjahu. Das ist Wasser auf die Mühlen der

zahlreichen Kritiker des Westens, die rufen:

„Doppelstandards“!

Israel wirft den internationalen Institutionen

im Allgemeinen und dem Strafgerichtshof vor,

voreingenommen gegen Israel zu agieren. Se-

hen Sie Gründe für diesen Verdacht?

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die

internationalen Gerichtshöfe bei allem, was

mit Israel zu tun hat, unter enormem Erwar-

tungsdruck stehen. Dieser Druck geht nicht

nur von Gruppen aus, denen es um die Einhal-

tung des Völkerrechts „ohne Ansehen der Per-
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son“ zu tun ist, sondern auch von leidenschaft-

lichen Kritikern Israels, an deren Unparteilich-

keit sich zweifeln lässt. Auch im Umfeld der

Vereinten Nationen hat es Berichte gegeben,

die auf eine gewisse Voreingenommenheit ge-

genüber Israel hindeuten. Die entscheidende

Frage ist aber, ob der Internationale Strafge-

richtshof politischem Druck nachgegeben ha-

ben könnte. Und hierzu ist zu sagen: Zwar lässt

sich über manche der Entscheidungen, die bis-

her getroffen worden sind, rechtlich streiten.

Sie sind aber, soweit man das von außen beur-

teilen kann, durchgängig vertretbar. Zwei un-

längst getroffene gerichtliche Entscheidungen

halte ich indessen für unbefriedigend.

Welche sind das?

Israel hat, was sehr zu begrüßen ist, seine

frühere Marschroute aufgegeben, den Ge-

richtshof einfach nur zu beschimpfen oder zu

ignorieren. Stattdessen hat man dem Gericht

zwei gehaltvolle Schriftsätze unterbreitet, um

dessen Zuständigkeit zu bestreiten und den

Vorrang der nationalen Strafverfolgung gel-

tend zu machen. Bei ihrer Zurückweisung der

israelischen Einwände hat es die zuständige

Vorverfahrenskammer des Gerichtshofs an der

gebotenen argumentativen Tiefe und Schärfe

fehlen lassen. Damit hat die Kammer eine

Flanke für berechtigte Kritik geöffnet. Israel

hat Rechtsmittel eingelegt, und es ist sehr zu

hoffen, dass die Rechtsmittelkammer es bes-

ser machen wird als die erste Instanz. Aber:

Diese Kritik am Gerichtshof bezieht sich auf

die juristische Qualität zweier Entscheidun-

gen, das ist etwas anderes als der Vorwurf po-

litisierter Justiz. Ich habe die Entwicklung des

Strafgerichtshofs über die letzten gut 20 Jahre

verfolgt und kenne viele der dort arbeitenden

Personen: Mir ist noch kein Angehöriger - auf

welcher Funktionsebene auch immer - begeg-

net, bei dem ich auch nur einen Hauch von an-

tiisraelischen Ressentiments hätte feststellen

können. Den Verdacht unprofessionellen und

politisierten Handelns sollte man nicht mit

leichter Hand erheben.

Sehen Sie noch eine Möglichkeit, die Zuspit-

zung des politischen Konflikts um die Haftbe-

fehle abzuwenden?

Israel hat es nach wie vor in der Hand, die Ver-

fahren gegen Netanjahu und Gallant vor dem

Internationalen Strafgerichtshof durch die Ein-

leitung ernsthafter nationaler Strafverfahren

abzuwenden. Israel hat sich inzwischen wie-

derholt auf den Vorrang seiner eigenen unab-

hängigen Strafjustiz berufen. Danach wäre es

nur konsequent, nun strafrechtliche Ermittlun-

gen gegen Netanjahu und Gallant einzuleiten.

Vorstellbar wäre dabei durchaus, dass sich Is-

rael und die Anklagebehörde des Internatio-

nalen Strafgerichtshofs über die nähere insti-

tutionelle Ausgestaltung eines entsprechen-

den israelischen Verfahrens austauschten, da-

mit Israel dem Argwohn eines bloßen Schein-

verfahrens überzeugend entgegentreten kann.

Spannen wir den Bogen zu dem anderen Ver-

fahren in Den Haag, in dem Südafrika Israel vor

dem Internationalen Gerichtshof einen Völker-

mord vorwirft. Interessant ist, dass Völkermord

in den Haftbefehlen keine Rolle spielt.

Das ist in der Tat bemerkenswert, weil der Völ-

kermord auch in die Zuständigkeit des Interna-

tionalen Strafgerichtshofs fällt. Zwar könnte

der Ankläger zu einem späteren Zeitpunkt be-

antragen, die Haftbefehle um den Vorwurf des

Völkermords zu ergänzen. Doch bislang sieht

er sich offenbar nicht in der Lage, den Vorwurf

des Völkermords zu erheben. Man wird anneh-

men dürfen, dass dem eine gründliche Prüfung

zugrunde liegt.

Sie können sich selbst nicht eingehend zum

Völkermordvorwurf äußern, weil Sie in einem

anderen Genozid-Verfahren, dem gegen Myan-

mar, am Internationalen Gerichtshof als Richter

beteiligt sind. Aber verstehen Sie, dass viele

Menschen irritiert sind, wie man trotz der mehr
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als 40.000 Toten in Gaza nicht von Völkermord

sprechen will?

Ich halte die häufig anzutreffende Verengung

der öffentlichen Debatte auf Völkermord für

misslich. Denn dabei gerät leicht aus dem Blick,

das jenseits des Völkermords nicht der Bereich

der völkerrechtlich Erlaubten beginnt. Keinen

Völkermord festzustellen bedeutet beileibe

keinen Freispruch. Den beiden israelischen Be-

schuldigten wird etwa die Begehung eines Ver-

brechens gegen die Menschlichkeit vorgehal-

ten. Auch dieser Vorwurf wiegt schwer.

Würden Sie sagen, dass Israel den Pfad des

Völkerrechts schon verlassen hat?

In bestimmten Hinsichten, ja. Wir haben hier

nicht näher über Israels inzwischen jahrelan-

ges Vorgehen im Westjordanland gesprochen.

Dieses zeugt von einer verstörenden Völker-

rechtsferne, so wie es der Internationale Ge-

richtshof in einem Rechtsgutachten vom Juli

dieses Jahres nicht nur im Hinblick auf die il-

legalen Siedlungen eingehend festgestellt hat.

Was den Gazakrieg seit dem 7. Oktober 2023

angeht, so gibt es ernst zu nehmende Berichte,

die stark darauf hindeuten, dass nicht nur ein-

zelne israelische Soldaten, sondern ganze Ein-

heiten schwerwiegende Verletzungen des hu-

manitären Völkerrechts begangen haben könn-

ten. Aber eine große Frage bleibt für mich auch

gegenwärtig offen: Verletzt die israelische

Kampfführung systematisch das im bewaffne-

ten Konflikten geltende Völkerrecht? Die ho-

hen zivilen Opferzahlen erlauben einen ent-

sprechenden Schluss nicht ohne Weiteres.

Denn das Kriegsrecht schließt militärische An-

griffe unter Umständen auch dann nicht aus,

wenn sie mit beträchtlichen zivilen Schäden

einhergehen. Und diese raue rechtliche Grund-

logik trifft im Gazakrieg auf die extremen An-

wendungsbedingungen eines dicht besiedel-

ten Gebiets, auf dem die Hamas-Kämpfer sys-

tematisch von einem zivilen Umfeld aus gegen

Israel operieren. Auch insoweit sind die Haft-

befehle des Strafgerichtshofs gegen die bei-

den israelischen Beschuldigten bemerkens-

wert: Denn selbst der Vorwurf der Verbrechen

gegen die Menschlichkeit wird nicht auf eine

systematische israelische Bombardierung

ziviler palästinensischer Zivile gestützt.

Claus Kreß lehrt deutsches und internationales Strafrecht an der Universität zu Köln. Er ist Ad-hoc-Richter

am Internationalen Gerichtshof im Völkermordverfahren gegen Myanmar und Berater des Chefanklä-

gers des Internationalen Strafgerichtshofs für das Verbrechen des Angriffskrieges.

Die Fragen stellte Alexander Haneke.
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Politik, S. 6, D0, Autor Alexander Haneke, © Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung
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Zu Gegenwartsfragen

des globalen Systems

der Völkerstrafrechtspflege



153

6. Oktober 2023

UNIVERSITÄT WIEN – JURIDICUM: Verbrechen der Aggression (Ukraine)

Transkribierte Wiener Rede von Professor Claus Kreß zur neuen Dynamik bei der

Verfolgung des Aggressionsverbrechens

https://www.youtube.com/watch?v=nHSgzXE9TsU

(Deutsche Version)

Prof. Astrid Reisinger Coracini: Es ist mir eine

große Freude, Ihnen Professor Claus Kreß vor-

stellen zu können. Dabei werde ich – in einer

Art Hürdenlauf – dem altbewährten Ritual fol-

gen und zunächst feststellen, dass es eigent-

lich keiner Einführung bedarf, dann aber trotz-

dem zumindest eine kurze Einführung geben.

Professor Kreß ist Professor für Internationales

Recht und Strafrecht an der Universität zu Köln,

wo er den Lehrstuhl für deutsches und interna-

tionales Strafrecht innehat. Außerdem ist er

Direktor des Instituts für Friedenssicherungs-

recht an der Universität zu Köln. Professor Kreß

ist ein angesehener Wissenschaftler und ein

erfahrener Verhandlungsführer. Er gehörte bei

der diplomatischen Konferenz von Rom der

deutschen Delegation an. Er vertrat Deutsch-

land in der Vorbereitungskommission und ver-

handelte die Verfahrensregeln und Beweismit-

tel des IStGH. Zudem war er Vorsitzender des

Ausschusses für die Geschäftsordnung des

Gerichtshofs und Ansprechpartner für die Ver-

handlungen bezüglich des Verbrechens der

Aggression in der zuständigen Sonderarbeits-

gruppe. Im Jahr 2021 wurde er – in Bezug auf

das Verbrechen der Aggression – zudem zum

„Special Adviser“ des Anklägers des Interna-

tionalen Strafgerichtshofs ernannt. Professor

Kreß wird eine Grundsatzrede über die neue

Dynamik bei der Verfolgung des Verbrechens

der Aggression halten.

Prof. Claus Kreß: Vielen Dank, Astrid! Sehr ver-

ehrtes Publikum, meine Damen und Herren,

liebe Freunde und Kollegen,

Mein Dank geht an die Universität Wien und

insbesondere an Dr. Astrid Reisinger Coracini,

dafür, dass wir hier zusammengebracht wur-

den. Der 25. Jahrestag der Verabschiedung des

IStGH-Statuts geht einher mit einer wichtigen

neuen Dynamik in Bezug auf die Verfolgung

des Verbrechens der Aggression.

Diese Dynamik hat nun jene eindeutigen juris-

tischen Beschränkungen in Frage gestellt, die

derzeit gemäß des IStGH-Statuts das Verbre-

chen der Aggression von den anderen Verbre-

chen abgrenzen. Das 25-jährige Jubiläum des

IStGH-Statuts ist nun der perfekte Moment, um

Politiker, Diplomaten und Rechtsexperten zu-

sammenzubringen, um den Weg für eine um-

fassende Gerichtsbarkeit für alle Verbrechen

des Völkerrechts auf Basis des Statuts zu be-

reiten.

Wien ist überaus geeignet für eine solche Zu-

sammenkunft. Meine beiden Vorredner haben

bereits eine Reihe von Gründen dafür genannt.

Lassen sie mich noch zwei Namen nennen, da

es die österreichischen Vermittler Nadja Kalb

und Konrad Bühler waren, die – zusammen mit

Astrid Reisinger Coracini, die diese Veranstal-

tung einberufen hat – die letzte Verhandlungs-

runde vor der Aktivierung der Gerichtsbarkeit

des IStGH über das Verbrechen der Aggression

meisterhaft geleitet haben.

Der fünfte Jahrestag dieser Aktivierung in die-

sem Jahr ist zweifellos ein würdiger Anlass. Es

war ein historischer Schritt in der Entwicklung

der internationalen Strafjustiz, der Höhepunkt

eines fast einhundert Jahre dauernden Pro-

Rede
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zesses internationaler Debatte. Die grundle-

gende Idee hinter dem Prozess ist simpel, klar,

und kraftvoll: Staatsführer, die in Erwägung

ziehen, die Schrecken eines Angriffskrieges zu

entfesseln, müssen wissen, dass die Welt ein

solches Verhalten als zutiefst verwerflich be-

trachtet – und dass mit Strafen von Seiten des

ständigen Weltstrafgerichtshofs zu rechnen

ist. Generationen engagierter Politiker, Diplo-

maten, Wissenschaftler und Mitglieder der Zi-

vilgesellschaft haben zur Umsetzung dieses

Konzepts beigetragen.

Einer von ihnen war, wie Astrid bereits erwähnt

hat, der unvergessliche Ben Ferencz, der leider

Anfang des Jahres von uns gegangen ist. Ihm

kam eine besonders glänzende Rolle zu. Den-

noch: wäre Ben heute hier bei uns, würde er

glasklar konstatieren, dass der fünfte Jahres-

tag der Aktivierung der Gerichtsbarkeit des In-

ternationalen Strafgerichtshofs (IStGH) über

das Verbrechen der Aggression nicht nur als

ein Tag der Freude angesehen werden kann.

Vielmehr würde Ben uns ermahnen, uns ehr-

lich einzugestehen, dass für diesen histori-

schen Schritt ein hoher Preis bezahlt werden

musste – nämlich die Tatsache, dass prinzi-

pienlose und schwächende Beschränkungen

der Gerichtsbarkeit hingenommen werden

mussten.

Wie es dazu kam, werden wir später noch

detaillierter erörtern. Lassen Sie uns zunächst

in Erinnerung rufen, dass bei der Konferenz

von Rom das Verbrechen der Aggression nur

äußerst knapp in den Zuständigkeitsbereich

des Gerichtshofs aufgenommen wurde. In die-

sem Zusammenhang gebührt der Bewegung

der Blockfreien Staaten entscheidendes Lob:

Im Mai 1998 trafen sich die Blockfreien Staa-

ten in Cartagena de Indias und verabschiede-

ten eine Erklärung zur bevorstehenden Kon-

ferenz von Rom. In dieser Deklaration forderte

die Bewegung der Blockfreien Staaten, dass

das IStGH-Statut eine Formulierung in Bezug

auf „abscheuliche Verbrechen von internatio-

naler Tragweite“ beinhalten müsse und, folg-

lich, eine „Berücksichtigung des Verbrechens

der Aggression“.�

Im Laufe der Konferenz von Rom bestanden die

Blockfreien Staaten demnach darauf, dass das

Verbrechen der Aggression in den Zuständig-

keitsbereich des IStGH aufgenommen werden

müsse, was dann – mit Unterstützung seitens

einiger anderer Staaten wie etwa Deutschland

und Italien – letztlich von Erfolg gekrönt wurde.

Die Tatsache, dass das Verbrechen der Aggres-

sion von Anfang an Bestandteil des Zuständig-

keitsbereichs des Gerichtshofs war, ist von gro-

ßer Bedeutung. Allerdings erfolgte die Einbe-

ziehung in Form eines Platzhalters, welcher im

Wesentlichen einem Auftrag an die Staaten

gleichkam, dieses Verbrechen genauer zu de-

finieren und die Bedingungen für eine Aus-

übung der Gerichtsbarkeit durch das Gericht

festzulegen.

Der Streit um die nur unzulänglich geklärte Zu-

ständigkeit bezüglich dieses Mandats spukte

dann fast 20 Jahre lang durch die Rechtspre-

chung. Insbesondere die fünf ständigen Mit-

glieder des UN-Sicherheitsrats drängten hart-

näckig darauf, den Handlungsspielraum des

Gerichtshofs so weit wie möglich auf eine Aus-

übung der Gerichtsbarkeit durch den Sicher-

heitsrat zu beschränken. Im Sommer 2010, im

Rahmen der ersten Überprüfungskonferenz

zum IStGH-Statut in Kampala, konnten sich die

P5 und einige Unterstützer weitgehend durch-

setzen: Am wichtigsten war, dass die Vereinba-

rung von Kampala vorsah, dass ein Verbrechen

der Aggression als Folge eines Akts der Aggres-

sion durch oder gegen einen Nicht-Vertrags-

staat ohne eine Überweisung durch den Si-

cherheitsrat kategorisch außerhalb der Reich-

weite des Gerichts bleiben würde.

� „…the heinous crimes of international concern and, in this

regard, strongly support the inclusion of the crime of aggres-

sion…”
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Trotz dieser deutlichen Einschränkung wurde

in Kampala beschlossen, die Aktivierung der

Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs über das Ver-

brechen der Aggression um mindestens sie-

ben weitere Jahre zu verschieben. Die eigent-

liche Aktivierung kam dann erst im Rahmen

der Versammlung der Vertragsstaaten in der

Nacht vom 14. auf den 15. Dezember 2017 in

New York zustande – und auch diese Aktivie-

rungsentscheidung war weit mehr als lediglich

eine abschließende Zeremonie: Insbesondere

Frankreich und Großbritannien kämpften noch

einmal mit harten Bandagen. Sie verlangten

eine ausdrückliche Bestätigung ihrer restrik-

tiven Auslegung eines noch offenen Streit-

punkts in der Aktivierungsresolution. Die

überwiegende Mehrheit der Staaten war an-

derer Ansicht. Dennoch entschieden sich die

meisten – um die Aktivierung nicht wieder auf

einen ungewissen Zeitpunkt in der Zukunft zu

verschieben – dafür, sich der Aufnahme der

von Frankreich und Großbritannien geforder-

ten Formulierung in die Resolution nicht zu

widersetzen.

Frankreich war immer noch nicht zufrieden

und beharrte weiterhin darauf, dass ein be-

stimmter Paragraf aus dem operativen Teil der

Resolution herausgelöst und in die Präambel

verschoben werden müsse. An diesem Punkt

befand die Schweiz dann „genug ist genug“ –

und widersprach. Damit hatte das Drama der

Verhandlungen seinen Höhepunkt erreicht,

und im Konferenzraum des UN-Hauptquartiers

zeichnete sich in dieser Nacht zunächst ein

kaum vorstellbarer Ausgang der Verhandlun-

gen ab: Es schien möglich, dass die jahrhun-

dertelange Vorbereitung einer dauerhaften in-

ternationalen Strafgerichtsbarkeit für das Ver-

brechen der Aggression letztlich an der Frage

scheitern könnte, ob ein paar Worte in der Prä-

ambel oder in den operativen Teil aufgenom-

men werden sollten. An diesem absolut kriti-

schen Punkt steuerten die Vertreter von Süd-

afrika, Samoa und Portugal dann – in ihrer je-

weils eigenen Weise – wertvolle Beiträge bei,

um einen Abbruch der Verhandlungen zu ver-

hindern. Dies ermöglichte es Vizepräsident

Sergio Ugalde aus Costa Rica – nachdem fest-

gestellt wurde, dass es zum Vorschlag aus

Frankreich Gegenwehr gegeben hatte – noch

ein letztes Mal zu fragen, ob es im Raum einen

Konsens gäbe. Es gab einen dramatischen

Moment der Ungewissheit, in dem vermutlich

nicht nur meine Knie weich wurden. Dann wur-

de klar, dass Frankreich sich entschieden hatte,

nicht bis zum Äußersten gehen zu wollen. Die

Aktivierungsresolution wurde schließlich in

einer Konsensentscheidung angenommen.

Ich habe diese letzte Phase des Ringens etwas

detaillierter beschrieben, um Ihnen ein besse-

res Verständnis zu vermitteln, warum die Akti-

vierung der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs

über das Verbrechen der Aggression in vielen

Staaten gemischte Gefühle hervorgerufen hat-

te: Ja, da war selbstverständlich das Gefühl,

einen historischen Schritt zu machen: Das Ver-

brechen der Aggression wurde definiert und

ein robuster Konsens bezüglich der Definition

war gesichert – auch darüber, dass diese

gleichsam für nichtstaatliche Vertragsparteien

galt, insbesondere auch für die Russische Fö-

deration. Weiterhin verfestigte sich die Ableh-

nung der fehlgeleiteten Idee, dass der Sicher-

heitsrat ein Monopol über Strafverfahren in

Bezug auf das Verbrechen der Aggression be-

sitzen könnte. Gleichzeitig kam aber eine un-

angenehme Frage auf – nämlich die, ob der

enorme Aufwand es wert gewesen war. Konnte

die Aktivierung der Kampala-Änderungen, an-

gesichts der weitgehenden Zuständigkeitsbe-

schränkungen des Gerichtshofs, jemals sinn-

volle praktische Auswirkungen haben? Es gab

zudem ein deutliches Gefühl der Enttäu-

schung darüber, wie einige wenige Staaten

ihren Willen in so einem Maße durchgesetzt

hatten.

Diese Enttäuschung könnte gut erklären, wa-

rum viele Staaten in Afrika, Asien und in La-

teinamerika bislang noch kein vollständiges
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Verständnis für ihre Mitverantwortung in Be-

zug auf die Kampala-Änderungen erarbeitet

haben. Der südafrikanische Kampala-Dele-

gierte André Stemmet wies vorsichtig auf die-

se Möglichkeit hin, indem er sagte: „Die größte

Schwäche besteht offensichtlich darin, dass

die Nicht-Vertragsstaaten einen Akt der Ag-

gression begehen könnten, ohne dafür zur Re-

chenschaft gezogen zu werden – und diese

realpolitische Reflexion könnte zu einem sehr

langsamen Prozess der Ratifizierung und Ak-

zeptanz führen.“�

In den Jahren seit 2018 haben die Staaten Eu-

ropas klar dazu beigetragen, dass die Kampa-

la-Änderungen bis heute nur wenig praktische

Relevanz über Ihre schriftliche Niederlegung

hinaus erlangt haben. Hier sind vier Beispiele

für das auffällige Schweigen Europas: Erstens

führte die Türkei im Jahr 2019 die großange-

legte Militäroperation „Friedensquelle“ in Sy-

rien durch – und obwohl überaus ernsthaft in

Erwägung gezogen werden musste, dass die-

ser Akt der Gewalt als ein Akt der Aggression

durch einen Staat anzusehen sei, wurde dieses

Verbrechen von den Regierungen der NATO-

Mitgliedstaaten nicht besonders intensiv dis-

kutiert. Zweitens beschloss die Europäische

Union im Jahr 2021, also drei Jahre nach der

Aktivierung der Gerichtsbarkeit über das Ver-

brechen der Aggression, dieses Verbrechen

am Tag der internationalen Strafgerichtsbar-

keit einfach zu ignorieren. Borell, der Hohe Re-

präsentant, sagte: „Jedes Jahr gedenken wir

am 17. Juli der historischen Verabschiedung

des Römischen Statuts des Internationalen

Strafgerichtshofs im Jahr 1998 als wichtigen

Moment, um über die Bedeutung des Kampfes

gegen Straflosigkeit nachzudenken und Ge-

rechtigkeit für die Opfer der schwersten Ver-

brechen zu bringen: Völkermord, Kriegsver-

� „The major weakness is, of course, that non-state parties will

be able to commit aggression with a sense of impunity, and

this reflection of realpolitik may result in a very slow process

of ratification and acceptance.“

brechen und Verbrechen gegen die Mensch-

lichkeit…“ …und dann – Punkt! Drittens verab-�

schiedete die Europäische Union im Mai 2022

eine Änderung ihrer Eurojust-Verordnung.

Diese Änderung betraf eine Ausweitung des

Spielraums von Eurojust in Bezug auf Völker-

morde, Verbrechen gegen die Menschlichkeit

und Kriegsverbrechen. Das Verbrechen der

Aggression wurde also ausgelassen… ausge-

lassen, selbst zu diesem Zeitpunkt! Viertens,

letztlich, schwiegen sogar die Regierungen Eu-

ropas, bis auf die Ukraine, zunächst zu den

Vorbereitungen der Aggression vom 24. Febru-

ar 2022 – und auch in Folge noch für mehrere

Monate.

Es ist verwirrend zu sehen, dass das Verbre-

chen der Aggression selbst Jahre nach der Ak-

tivierung der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs

über das Verbrechen der Aggression weiterhin

vernachlässigt wird. Denn bekanntlich war das

Verbrechen der Aggression Mittelpunkt so-

wohl des Prologs zur internationalen Strafjus-

tiz nach dem Ersten Weltkrieg als auch der

Durchbrüche von Nürnberg und Tokio.

„Jemand ist verantwortlich für diesen Krieg,

der Millionen der besten jungen Männer Euro-

pas das Leben gekostet hat. Soll den niemand

dafür zur Rechenschaft gezogen werden? Al-

les, was ich dazu sagen kann, ist, dass es eine

Rechtsprechung für die Armen und die jäm-

merlichen Kriminellen gibt – und eine ganz an-

dere für die Könige und Kaiser.” Mit diesen�

Worten bedachte der britische Premierminis-

� „Every 17th of July, we commemorate the historic adoption

of the Rome Statute of the International Criminal Court in

1998 as an important moment to reflect on the importance of

fighting impunity and bringing justice to the victims of the

most serious crimes: genocide, war crimes, and crimes

against humanity.”

� „Somebody has been responsible for this war that has taken

the lives of millions of the best young men in Europe. Is not

one to be made responsible for that? All I can say is that if that

is the case, there is one justice for the poor and wretched

criminal, and another for kings and emperors.“
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ter David Lloyd George im November 1918

den ersten konzertierten diplomatischen Ver-

such eines internationalen Strafverfahrens

zum Verbrechen der Aggression.

George Clemenceau, der französische Premier-

minister, stimmte nachdrücklich zu – und seine

akademischen Berater Ferdinand Larnaude

und Albert de Lapradelle wiesen auf Folgendes

hin: „Während ein Verstoß gegen den öffent-

lichen Frieden eines Staates die härtesten Stra-

fen nach sich zieht, wäre es für uns unverständ-

lich, wenn ein Angriff auf den Weltfrieden nicht

sanktioniert werden könnte.”	

Interessanterweise konstatierte Hersch Lau-

terpacht, der britische Shooting Star im Him-

mel der Völkerrechtsforschung später unge-

fähr dasselbe – unter dem Eindruck der von

Nazi-Deutschland ausgehenden Akte der Ag-

gression. Er sagte: „Das Recht einer jeden in-

ternationalen Gesellschaft, die diesen Namen

verdient, muss die Ansicht, dass es zwischen

Nationen keine Aggression geben kann, die

eine Bestrafung erfordert, mit aller Entschie-

denheit zurückweisen.“


Weiterhin argumentierte der akademische Be-

rater der Sowjetunion, Aron Trainin, in dieselbe

Richtung, indem er für das Verbrechen der Ag-

gression den Begriff „crimes against peace”

prägte, der dann in Nürnberg Einzug in die Völ-

kerrechtsszene hielt. In seiner denkwürdigen

Eröffnungsrede in Nürnberg führte der US-

Chefankläger Robert Jackson diese Fäden zu-

sammen. Er gab einen nachdrücklichen Aus-

blick auf das, was sich dann in der berühmten

Erklärung von Nürnberg manifestierte: „Einen

Angriffskrieg zu beginnen, ist nicht nur ein in-

	 „Alors que l'infraction à la paix publique d'un État entraîne

les peines les plus graves, on ne comprendrait pas qu'une

atteinte à la paix du monde demeurât sans sanction.“


 „The law of any international society worthy of the name

must reject with reprobation the view that between nations

there can be no aggression calling for punishment.“

ternationales Verbrechen – es ist das höchste

internationale Verbrechen...“�

Es besteht also kein Zweifel daran, dass Frank-

reich, Großbritannien, die Sowjetunion und

die Vereinigten Staaten auf die eine oder an-

dere Weise als die treibenden Kräfte hinter der

Definition des Akts der Aggression als völker-

rechtlich relevantes Verbrechen anzusehen

sind. Wie aber kann es sein, dass – Jahrzehnte

später – Frankreich, Großbritannien, die Russi-

sche Föderation und die Vereinigten Staaten

so hart daran arbeiteten, die Aussichten darauf

zu minimieren, dass dieses Verbrechen jemals

vom ersten ständigen internationalen Strafge-

richtshof der Rechtsgeschichte geahndet wer-

den könnte?

Ein wichtiger Grund dafür ist, dass die Urteile

von Nürnberg und Tokio keine klare Definition

des Verbrechens hervorgebracht hatten – und

dass das Verbot der Gewaltanwendung, wie in

der Charta der Vereinten Nationen verankert,

schnell von einem Graubereich echter recht-

licher Unsicherheit umgeben war, der auf tief

verwurzelten politischen Meinungsverschie-

denheiten zwischen den Staaten beruhte. Man

muss ehrlich zugeben, dass es dadurch zu ei-

ner echten Herausforderung wurde, die Präze-

denzfälle von Nürnberg und Tokio in allge-

meingültige Regeln zu übertragen.

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang da-

ran erinnern, dass der britische Außenminister

Austen Chamberlain 1927 dem Unterhaus sei-

ne Ansicht erklärte, dass eine Definition des

Tatbestands der Aggression einer „Falle für die

Unschuldigen“ gleichkäme. Ich glaube, dass�

diese alten Bedenken bis heute fortbestehen –

worauf ich noch zurückkommen werde. Zur

Wahrheit gehört auch, dass, in Bezug auf die

� „To initiate a war of aggression is not only an international

crime; it is the supreme international crime...“

� „…a trap to the innocent…“
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Frage einer unabhängigen rechtlichen Über-

prüfung der Anwendung militärischer Gewalt,

nicht nur die Sowjetunion und jetzt Russland,

sondern auch Frankreich, Großbritannien und

die Vereinigten Staaten eine ablehnende Hal-

tung eingenommen haben, die Gerry Simpson

treffend als „souveränistisch“ bezeichnet hat.

Aus der Perspektive dieser Staaten – und

vielleicht einiger anderer – war es eine will-

kommene Fügung, dass die internationale

Menschenrechtsbewegung Aggression haupt-

sächlich als einen Verstoß gegen das, angeb-

lich etwas veraltete, Prinzip der Staatshoheit

als solche ansah. Als Wissenschaftler diesen

Denkansatz später mithilfe des Begriffs der

„Gräueltaten“ konzeptualisierten – was Völker-

mord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit

und Kriegsverbrechen einschließt, das Ver-

brechen der Aggression jedoch ausschließt –

stimmten die betreffenden Staaten sehr gerne

zu und benutzten den Begriff der Gräueltat als

rhetorisches Mittel, um das Verbrechen der

Aggression auszuklammern.

All das zusammen erklärt, warum die Aktivie-

rung der Gerichtsbarkeit des IStGH über das

Verbrechen der Aggression noch keinen prä-

genden Eindruck auf die Denkweise der Staats-

oberhäupter hatte, wie es letztlich der Fall sein

müsste. Jetzt allerdings, wo wir uns hier in Wien

zusammengefunden haben, gibt es ein neues

Momentum in ebendiese Richtung.

Auf intellektueller Ebene war der Boden für

ein solches Momentum bereits vor einer Weile

bereitet worden. Insbesondere war die seit

langem bestehende Differenz zwischen dem

Verbrechen der Aggression und dem Aspekt

der Menschenrechte intellektuell unter Be-

schuss geraten. Am deutlichsten hat es wahr-

scheinlich Frédéric Mégret erklärt, indem er

sagte: „Der Krieg stellt eine ungeheuerliche

Ausnahme von der Überzeugung dar, dass alle

Menschen ein unveräußerliches Recht auf

Leben, Sicherheit, körperliche und psychische

Unversehrtheit, Freizügigkeit usw. haben.“

Im Jahr 2018 erkannte der UN-Menschen-

rechtsausschuss dann an, dass „…Staatspartei-

en, die gemäß dem Völkerrecht einen Akt der

Aggression begehen, der zum Verlust von Le-

ben führt, sich ipso facto eines Bruchs von Ar-

tikel 6 der Vereinbarung schuldig machen “ –��

also dem Recht auf Leben.

Damit hatte der Menschenrechtsausschuss ei-

nen Raum aufgemacht, in dem das Menschen-

rechtsgewissen mit einer eigenen normativen

Stimme sämtliche von einem Aggressorstaat

verübten kriegerischen Akte ansprechen kann.

Jetzt, als Folge des von Russland ausgehenden

Angriffskriegs gegen die Ukraine, sehen wir,

wie dieser Raum langsam gefüllt wird.

Lassen sie mich nur ein paar Zeilen aus dem

kürzlich von der vom Sicherheitsrat ins Leben

gerufenen unabhängigen internationale Unter-

suchungskommission zur Ukraine veröffent-

lichten Report vorlesen: „Die Leben von Millio-

nen von Ukrainern wurden auf den Kopf ge-

stellt – durch den Verlust, das Verschwinden,

die Vertreibung ihrer Verwandten, durch die

Zerstörung von Städten und Dörfern, sowie

durch mangelnden Zugang zu grundlegender

Versorgung. Neben den menschlichen Verlus-

ten hat der bewaffnete Konflikt in der Ukraine

zudem zu Vertreibung der Bevölkerung ge-

führt, wie es sie in Europa seit dem Zweiten

Weltkrieg nicht mehr gegeben hat. Fast 18 Mil-

lionen Menschen in der Ukraine benötigen hu-

manitäre Hilfe. Durch den bewaffneten Konflikt

können die grundlegendsten Menschenrechte

– wie das Recht auf Gesundheit, auf Bildung,

Wohnen, Nahrung und Wasser – nicht oder nur

stark eingeschränkt gewährleistet werden.“��

 „…war represents a monstrous exception to the notion that

all human beings have an inalienable right to life, security,

bodily and psychological integrity, freedom of movement,

etc.“

�� „…state parties engaged in acts of aggression as defined in

international law, resulting in deprivation of life, violate ipso

facto article 6 of the Covenant.“
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Diese schockierende Zusammenfassung be-

rücksichtigt nicht einmal die unzähligen Ukrai-

nischen Soldaten und Zivilisten, die ihr Leben

aufgrund von Vorfällen verloren haben, die

nicht als Verstöße gegen das internationale

Recht in bewaffneten Konflikten anzusehen

sind. So wird absolut klar, dass der von Russ-

land begonnene und beständig fortgeführte

Angriffskrieg ein monströses Unrecht darstellt

– ein monströses Unrecht, welchem nur adä-

quat begegnet werden kann, wenn die Reak-

tion der internationalen Strafjustiz auch den

Tatbestand der Aggression berücksichtigt. So

ist es nicht überraschend, dass die Ukraine als

erstes den Einwand vorbrachte, dass die Hän-

de des Chefanklägers Karim Khan in Bezug auf

das Verbrechen der Aggression gebunden

sind, da der Aspekt der Zuständigkeit im IStGH-

Statut deutlich einschränkt ist. Außerdem ist es

bezeichnend, dass die Menschenrechtsorgani-

sation „Center for Civil Liberties“, welche im

letzten Jahr mit dem Friedensnobelpreis aus-

gezeichnet wurde, sich unter der Leitung von

Oleksandra Matwijtschuk so nachdrücklich

Präsident Selenskyjs Drängen auf ein Strafver-

fahren gegen Präsident Putin und andere rus-

sische Führer wegen Verbrechen der Aggres-

sion angeschlossen hatte. Inzwischen ist die-

ser Ruf aus der Ukraine zu einem Aufschrei des

Weltgewissens geworden – in einer Weise wie

sie bereits oftmals zuvor, an historischen

Scheidewegen, zur Herausbildung des interna-

tionalen Rechts beigetragen hat.

Parlamentarische Versammlungen haben die

Führung übernommen: Das Engagement von

�� „The lives of millions of Ukrainians have been upended by

the loss, the disappearance, the displacement of their

relatives, the destruction of cities and villages, and the lack of

access to basic necessities. In addition to the human losses,

the armed conflict in Ukraine has caused a population

displacement not seen in Europe since the Second World

War. Nearly 18 million people in Ukraine are in need of

humanitarian assistance. The armed conflict has undermined

access to the most basic human rights such as the right to

health, education, housing, food and water.“

„Parliamentarians for Global Action“ ist dabei

besonders hervorzuheben. Nicht nur, weil die-

se Organisation eine initiierende Rolle spielte,

sondern auch, weil sich unter den Parlamenta-

riern Vertreter aller Regionen der Welt finden.

In dem im November letzten Jahres veröffent-

lichten Aktionsplan stellte „Parliamentarians

for Global Action“ fest: „Die Staaten müssen

dringend und ohne zu zögern die im Jahr 2010

in Artikel 15bis des Römischen Statuts aufge-

nommenen Einschränkungen der Gerichtsbar-

keit in Bezug auf das Verbrechen der Aggres-

sion korrigieren“.��

Höhepunkt einer ganzen Reihe von Erklärun-

gen der Parlamentsversammlungen war dann

eine Resolution, die von der Parlamentari-

schen Versammlung des Europarates verab-

schiedet wurde. In der beeindruckenden Reso-

lution, welche im Januar dieses Jahres einstim-

mig angenommen wurde, wird gefordert, dass

die betroffenen politischen und militärischen

Führer Russlands und Weißrusslands „…identi-

fiziert und wegen des Verbrechens der Aggres-

sion strafrechtlich verfolgt werden sollten.“��

Die Versammlung zitierte den UN-Menschen-

rechtsausschuss und erklärte: „Ohne ihre Ent-

scheidung, diesen Angriffskrieg gegen die

Ukraine zu führen, wären die daraus resultie-

renden Gräueltaten sowie die Zerstörung, der

Tod und die Schäden, die aus rechtmäßigen

Kriegshandlungen resultieren, nicht gesche-

hen.“��

�� „States must urgently and without hesitation correct the

jurisdictional restrictions inserted in 2010 in Article 15bis of

the Rome Statute concerning the crime of aggression.”

�� „…should be identified and prosecuted for the crime of

aggression.“

�� „Without their decision to wage this war of aggression

against Ukraine, the atrocities that flow from it – as well as the

destruction, death and damage resulting from lawful acts of

war – would not have occurred.“
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Vor diesem Hintergrund rief die Versammlung

die Vertragsstaaten des IStGH-Statuts dazu

auf, die „…notwendigen Schritte zu unterneh-

men, um das Zuständigkeitsregime des IStGH-

Statuts entweder durch die Zulassung von

Überweisungen durch die Generalversamm-

lung der Vereinten Nationen zu ändern, sofern

der Sicherheitsrat blockiert ist, oder durch Auf-

hebung der bestehenden Beschränkungen für

das Verbrechen der Aggression mit den ande-

ren Straftaten in Einklang zu bringen, die in

seinen Zuständigkeitsbereich fallen.“�	

Kürzlich erkannte die Unabhängige Internatio-

nale Untersuchungskommission zur Ukraine,

dass die Reaktion der internationalen Strafjus-

tiz auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine

auch das Verbrechen der Aggression berück-

sichtigen muss. In diesem Kontext konstatierte

die Kommission, dass sie „…die Bemühungen

bezüglich einer Änderung des Römischen Sta-

tuts unterstützt, um eine umfassendere Zu-

ständigkeit für das Verbrechen der Aggression

im Rahmen des Statuts zu ermöglichen.“�


Zusammengenommen spricht dies für eine

Verschiebung der weltweiten öffentlichen

Meinung hinsichtlich der Zuständigkeit für das

Verbrechen der Aggression – und diese Ver-

schiebung war stark genug, um auf die Regie-

rungen überzugreifen. Im November letzten

Jahres erwähnte die UN-Generalversammlung

dann zum ersten Mal ausdrücklich die Aktivie-

rung der Gerichtsbarkeit des IStGH über das

Verbrechen der Aggression. Einen Monat spä-

ter konstatierte der Europäische Rat schließ-

lich, dass die Verfolgung des Verbrechens der

�	 „…take the necessary steps to amend the ICC Statute's

jurisdictional regime either by allowing referrals by the

United Nations General Assembly, when the Security Council

is blocked, or by removing the existing limits over the crime of

aggression in order to make it consistent with the other

crimes subject to its jurisdiction.“

�
 „…supports efforts to amend the Rome Statute to allow for

broader jurisdiction of the crime of aggression within the

Statute.“

Aggression für die gesamte internationale

Gemeinschaft von Bedeutung sei.

Mit Blick auf die Situation in der Ukraine ar-

beitet inzwischen eine Kerngruppe von derzeit

38 Staaten an der Einrichtung eines Sonder-

tribunals für das Verbrechen der Aggression. Es

wird weitgehend davon ausgegangen, dass

dies der schnellste Weg sein könnte, um die

Zuständigkeitslücke innerhalb des IStGH-Sta-

tuts in Bezug auf diese Situation zu schließen.

Diese Konferenz befasst sich nicht mit dem

Sondertribunal, daher werde ich heute nicht

weiter auf diese Fragestellung eingehen – bis

auf eine Feststellung: Das Grundprinzip der

Gerechtigkeit, das Gesetz gleichermaßen an-

zuwenden und durchzusetzen, macht es mei-

ner Ansicht nach unmöglich, einen Sonderge-

richtshof für die Aggression gegen die Ukraine

als kurzfristige Maßnahme für den dringends-

ten Bedarf einzurichten, ohne das Problem an

seiner Wurzel – im Rahmen des IStGH-Statuts

selbst – zu bekämpfen. Mit anderen Worten:

Die einmalige Einrichtung eines Sondertribu-

nals würde, zu Recht, als selektive Justiz ver-

standen werden. Dies würde die Legitimität

des internationalen Strafrechtssystems insge-

samt beschädigen – und man würde versäu-

men, eine dringend notwendige Botschaft aus-

zusenden, um die Denkweise zukünftiger

Staatsführer zu prägen.

Ich stimme der US-Botschafterin für Globale

Justiz, Beth van Schaack, uneingeschränkt zu,

dass, wie sie vor wenigen Monaten mit Blick

auf die Ukraine erkannt hat, es „...zwingende

Gründe (gibt), warum das Verbrechen der Ag-

gression verfolgt werden muss.“ .��

Daraus folgt, dass, wenn es eingerichtet wird,

ein Sondertribunal für das Verbrechen der Ag-

�� „…there are compelling reasons for why the crime of

aggression must be prosecuted“.
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gression als Instrument des Übergangs kon-

zipiert werden muss, als ein Schritt hin zu ei-

ner echten Umsetzung des Versprechens von

Nürnberg durch ein prinzipiengeleitetes Zu-

ständigkeitsregime im IStGH-Statut. Nach

sorgfältiger Überlegung ist die Unabhängige

Internationale Untersuchungskommission zur

Ukraine zum gleichen Schluss gekommen. Ich

zitiere: „Ein Prozess, der auf eine Änderung des

Römischen Statuts parallel zur Einrichtung ei-

nes neuen Tribunals abzielt, wird zutage för-

dern, dass der aktuelle Konflikt in der Ukraine

die Zuständigkeitslücke im Statut des Interna-

tionalen Strafgerichtshofs deutlich macht –

und die internationale Gemeinschaft versucht

nun, diese zu schließen, und zwar auf der

Grundlage eines zweigleisigen Ansatzes.“�

Wie später noch detaillierter aufgezeigt wird,

gibt es keine rechtlichen Hürden für eine Har-

monisierung der Gerichtsbarkeitsregelung im

Rahmen des IStGH-Statuts. Insbesondere muss

keineswegs zwingend argumentiert werden –

wie es in der Vergangenheit von einigen getan

wurde – dass der zweite Satz des Artikels 121

Absatz 5 des IStGH-Statuts auf das Verbrechen

der Aggression anwendbar ist und dass damit

die bestehenden Zuständigkeitsbeschränkun-

gen zwingend wären. Die Wahrheit ist, dass das

IStGH-Statut, wie es ursprünglich verfasst war,

ungeklärt ließ, wie die Vertragsstaaten die Be-

dingungen für die Ausübung der Gerichtsbar-

keit durch den Gerichtshof über das Verbre-

chen der Aggression festlegen sollten. Das

bedeutet, dass eine Harmonisierung der Ge-

richtsbarkeitsregelung des IStGH-Statuts in

nicht allzu ferner Zukunft denkbar ist, sofern

der politische Wille da ist.

� „A process aimed at amending the Rome Statute in parallel

with the setting up of a new tribunal will demonstrate that the

current conflict in Ukraine has shown 'the jurisdictional gap'

in the International Criminal Court Statute and that the inter-

national community is now seeking to fill it, based on a two-

pronged approach.“

Wie Benjamin Ferencz scharfsinnig feststellte,

war Letzteres bislang nicht der Fall. Ich zitiere

Ben: „Was wirklich fehlte, war der politische

Wille einiger Großmächte, die sich beständig

weigerten, eine vernünftige internationale

Kontrolle der Anwendung militärischer Gewalt

zu akzeptieren.“��

Was müsste getan werden, um diese Verwei-

gerungshaltung letztlich zu überwinden? Für

eine Antwort auf diese Frage müssen wir uns

die berühmten Worte Chamberlains von 1927

bewusst machen. Um diese Ablehnung letzt-

lich zu überwinden, wäre „vorab ein gewisses

Maß an Vertrauen“ in den Chefankläger und��

die Richter des IStGH erforderlich – ein gewis-

ses Vertrauen, dass diese Organe die in Artikel

8bis des IStGH-Statuts verankerte internatio-

nale Konsensdefinition so anwenden, dass die-

se nicht zu einer „Falle für die Unschuldigen“��

wird.

Es war eine Herausforderung, diese Konsens-

definition zu erarbeiten, und das gilt umso

mehr in einem Verhandlungsprozess, an dem

Staaten beteiligt waren, die nicht Vertragspar-

teien des Statuts sind. Zum einen musste der

Bezugspunkt für die Definition hier, wie bei

den anderen im IStGH-Statut behandelten

Verbrechen auch, das Völkergewohnheitsrecht

sein. Allerdings war der Stand des gewohn-

heitsrechtlichen Völkerrechts, insbesondere

im Hinblick auf das Element des staatlichen

Verhaltens, eine Frage von gewisser Unsicher-

heit. Zweitens gab es – insbesondere unter den

blockfreien Staaten – zumindest eine Tendenz

dazu, die Verhandlungen dazu zu nutzen, die

Bedeutung des Tatbestandsmerkmals des

�� „The vital ingredient that was really lacking was the poli-

tical will of a few major powers that persisted in their refusal

to accept rational international controls over the use of mili-

tary force.“

�� „…the investment of a measure of trust…“

�� „…a trap for the innocent…“
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Staatsverhaltens schrittweise so weiterzuent-

wickeln, dass sie in strengster Auslegung als

vollständiges Gewaltverbot zu verstehen wäre.

Es muss betont werden, dass diese Tendenz

den langwierigen Verhandlungsprozess nicht

überdauert hat. Im Gegenteil: die Formulie-

rung in Artikel 8bis ist so zurückhaltend wie

es für die Definition eines Verbrechenstatbe-

stands nach internationalem Recht sein sollte.

Dies war der Schlüssel zu dem soliden Kon-

sens, der sich schließlich um diese Definition

herum bildete. Wie ich bereits erwähnt habe,

betrifft dieser Konsens auch nichtstaatliche

Akteure. Die russischen Kampala-Delegierten,

Gennady Kuzmin und Igor Panin, erklärten:

„Russland ist mit dem Ergebnis der Überprü-

fungskonferenz hinsichtlich der Definition des

Verbrechens der Aggression zufrieden.“��

Zhou Lulu, die chinesische Repräsentantin,

schrieb, dass die Schwellenklausel ihrer An-

sicht nach das Völkergewohnheitsrecht wider-

spiegelt und damit angemessen zwischen ille-

galen internationalen Handlungen und inter-

nationalen Verbrechen unterschieden wird.��

Die vorsichtige Formulierung der internationa-

len Konsensdefinition zeigt sich tatsächlich in

der sogenannten Schwellenklausel, die eine

Angriffshandlung eines Staates voraussetzt,

die nach Art, Schwere und Ausmaß eine offen-

kundige Verletzung der Charta der Vereinten

Nationen darstellt. Die Formulierung macht

deutlich, wie auch in den Vorarbeiten offen-

sichtlich wurde, dass diese Schwellenanfor-

derung sowohl eine quantitative als auch eine

qualitative Dimension aufweist.

�� „Russia is satisfied with the outcome of the Review Con-

ference with regard to the definition of the crime of aggres-

sion.“

�� „The threshold clause reflects customary international law

and distinguishes appropriately between illegal Internatio-

nal acts and international crimes.“

Zusammen ermöglichen diese beiden Dimen-

sionen es dem Chefankläger und den Richtern

des IStGH, Artikel 8bis im Einklang mit dem ge-

wohnheitsrechtlichen Völkerrecht zu interpre-

tieren, wie es im Falle eines Verbrechens nach

internationalem Recht üblicherweise der Fall

sein sollte.

Aufgrund der quantitativen Dimension wird

als Schwelle eine rechtswidrige Gewaltanwen-

dung von erheblicher Intensität vorausgesetzt.

Möglicherweise noch wichtiger ist, dass mit-

tels der Schwelle in der qualitativen Dimen-

sion eine Tatsache berücksichtigt wird, die ich

bereits erwähnt habe – nämlich, dass das Ver-

bot der Gewaltanwendung nach wie vor von

einer Grauzone echter Rechtsunsicherheit um-

geben ist, die die tief verwurzelten politischen

Unterschiede zwischen den Staaten wider-

spiegelt.

Dementsprechend erfüllen die vorsorgliche

Selbstverteidigung im Falle eines unmittelbar

bevorstehenden bewaffneten Angriffs, die

Selbstverteidigung im Falle eines grenzüber-

schreitenden bewaffneten Angriffs durch

nichtstaatliche Akteure und auch die gewalt-

same Rettung von Staatsangehörigen im Aus-

land in akuter Notlage derzeit nicht die Vor-

aussetzungen für eine Einstufung als illegale

Akte der Aggression. Dasselbe gilt für soge-

nannte humanitäre Interventionen, die als letz-

tes Mittel zur Linderung extremer humanitärer

Not in größerem Umfang eingesetzt werden,

wenn Maßnahmen im Sicherheitsrat blockiert

werden. Obwohl eine solche Militäraktion

weithin als Verstoß gegen das Verbot der Ge-

waltanwendung angesehen wird, selbst wenn

sie unter noch so strengen Voraussetzungen

durchgeführt wird, ist dieser Standpunkt sehr

umstritten.

Und die Verhandlungen, die zur Annahme von

Artikel 8bis des IStGH-Statuts führten, haben

bestätigt, dass sich das gewohnheitsrechtliche

Völkerrecht noch nicht so weit entwickelt hat,
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dass eine solche Intervention die Vorausset-

zungen für einen staatlichen Akt der Aggres-

sion erfüllen würde.

Wenn man all dies berücksichtigt, ist es schwer

vorstellbar, dass die Anwendung von Artikel

8bis des IStGH-Statuts, wie zuvor erwähnt, zu

einer „Falle für die Unschuldigen“ führen könn-

te. Skeptiker werden sich nun wahrscheinlich

fragen, ob der Chefankläger und die Richter

des IStGH tatsächlich die vorsichtige Definition

des Verbrechens der Aggression, wie gerade

skizziert, respektieren werden – und selbst-

verständlich muss eine ehrliche Antwort auch

berücksichtigen, dass es unmöglich ist, bereits

vorab eine hundertprozentige Garantie dafür

zu geben. Aus diesem Grund erfordert die

Annahme eines robusteren Zuständigkeitsre-

gimes in Bezug auf das Verbrechen der Aggres-

sion im Rahmen des IStGH-Statuts vorab eines

gewissen Vertrauens in den Chefankläger und

die Richter des Gerichtshofs. Die ultimative po-

litische Frage ist dann, ob es zu viel verlangt ist,

eine solche Investition zu tätigen, um eine

prinzipienfeste internationale Rechtsarchitek-

tur gegen das Verbrechen der Aggression zu

erschaffen.

Meiner bescheidenen Meinung nach ist das

nicht zu viel verlangt – und das, im Wesent-

lichen, aus zwei Gründen: Erstens ist das Risiko

einer fehlgeleiteten juristischen Aktivität tat-

sächlich begrenzt – auch vor dem Hintergrund

der Tatsache, dass die wissenschaftlichen Bei-

träge im Allgemeinen darin übereinstimmen,

dass Artikel 8bis des IStGH-Statuts eine ange-

messen hohe Hürde für die Strafverfolgung

darstellt. Zweitens ist es jetzt wichtiger, eine

robustere internationale Rechtsarchitektur

gegen Aggression zu begründen, als jemals zu-

vor. Russlands beispielloser Angriff auf das

Verbot der Gewaltanwendung, stellt die inter-

nationale Rechtsordnung in ihrem Kern in Fra-

ge. Daher sind wir, wie Botschafterin Beth van

Schaack richtigerweise feststellte, an einem

entscheidenden Moment in der Geschichte. Es

ist höchste Zeit für jene, die immer noch

skeptisch sind, ihre Komfortzone des Wider-

stands zu verlassen und den Weg für eine Stär-

kung des internationalen Rechtssystems frei-

zugeben.

Für die verbleibenden Skeptiker des soge-

nannten globalen Nordens ergibt sich daraus

auch ein Glaubwürdigkeitstest in Bezug auf

den Umgang mit Doppelmoral im Völkerrecht.

Wenn sie sich schließlich auf eine grundle-

gende Regelung für die Beurteilung des Ver-

brechens der Aggression einigen, ergibt sich

daraus für sie ein Legitimitätsgewinn, wenn es

darum geht, auf der Durchsetzung des Rechts

in Bezug auf Völkermord, Verbrechen gegen

die Menschlichkeit sowie Kriegsverbrechen zu

bestehen. Im Verlauf dieses Jahres haben wir

einige ermutigende Initiativen in Richtung

einer Harmonisierung des Zuständigkeitsre-

gimes im IStGH-Statut gesehen.

Im Januar hatte die deutsche Außenministerin

Annalena Baerbock in ihrer wichtigen Rede vor

der Haager Akademie für Völkerrecht leiden-

schaftlich für eine solche Harmonisierung plä-

diert. Im Juli wiederholte sie, zusammen mit

ihrer Amtskollegin aus Liechtenstein, Domi-

nique Hasler, ihr Anliegen vor dem UNO-

Hauptquartier in New York, und der Vorstoß

wurde insgesamt sehr positiv aufgenommen –

so positiv, wie die Mitteilung, die wir gerade

vom österreichischen Außenministerium er-

halten haben. Es wurde inzwischen ein Unter-

stützerkreis gebildet, um die Angelegenheit

voranzutreiben.

Nun erscheinen zwei Dinge als wichtig: Zu-

nächst müssen seitens der europäischen Staa-

ten gemeinsame Anstrengungen unternom-

men werden, um das Interesse der Staaten Af-

rikas, Asiens und Lateinamerikas an einer prin-

zipiengeleiteten internationalen Rechtsarchi-

tektur gegen das Verbrechen der Aggression

wiederzubeleben. Angesichts des bereits ein-

gangs erwähnten starken Interesses seitens
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dieser Staaten dürfte dies möglich sein. Den-

ken Sie nur einmal daran, als ein wichtiges Bei-

spiel, wie viel Engagement aus den Worten der

brasilianischen Kampala-Delegierten Marcel

Biato und Marcelo Böhlke herauszulesen ist:

„Die brasilianische Delegation hat sich mit

Nachdruck dafür ausgesprochen, dass das Ver-

brechen der Aggression definiert werden muss.

Diese Position spiegelt Brasiliens langjähriges

Engagement für das Völkerrecht und insbeson-

dere für die Vorherrschaft multilateraler Re-

geln bei der Anwendung von Gewalt wider. Die

Annahme der Definition des Verbrechens der

Aggression stärkt das Gericht, erfüllt eine Ver-

pflichtung, die die Weltgemeinschaft in Rom

im Jahr 1998 übernommen hat, und trägt dazu

bei, eine gerechtere, sicherere und unpartei-

ischere internationale Ordnung zu gewährleis-

ten.“�	

In diesem Zusammenhang ist es überaus er-

mutigend, dass dieses Vorhaben zunehmend

auch von der Zivilgesellschaft unterstützt wird.

Wenn die Koalition des Internationalen Straf-

gerichtshofs eine ähnliche überzeugende Rol-

le spielen könnte wie 1998 in Rom, wären die

Erfolgsaussichten erheblich größer. Zweitens

wäre es überaus wünschenswert, wenn in ab-

sehbarer Zeit ein diplomatischer Prozess auf

der Grundlage eines konkreten Textvorschlags

für eine Änderung eingeleitet werden könnte,

um die aktuelle Dynamik zu nutzen. In diesem

Zusammenhang könnte es helfen, daran zu er-

innern, dass es die Konzentration auf konkrete

Textarbeit während des sogenannten Prince-

ton-Prozesses war, die das Momentum für die

Kampala-Änderungen hervorbrachte.

�	 „The Brazilian delegation strongly advocated for the need

to define the crime of aggression. This position reflects Bra-

zil's longstanding commitment to international law and, spe-

cifically, to the primacy of multilateral rules on the use of

force. The adoption of the definition of the crime of aggres-

sion strengthens the Court, fulfills an obligation undertaken

by the world community in Rome in 1998, and helps ensure a

more just, safe, and equitable international order.“

Wie wir später noch sehr detailliert hören wer-

den, haben wir inzwischen keinen Bedarf mehr

an möglichen Änderungsvorschlägen. „Parlia-

mentarians for Global Action“ hat die Feder-

führung bei der Einreichung eines Vorschlags

übernommen – und kürzlich hat das „Global

Institute for the Prevention of Aggression“, ei-

ne Gruppe von rund 50 internationalen Juris-

ten, einen Vorschlag samt ausführlicher Be-

gründung zur Diskussion gestellt. Wir werden

bald mehr dazu hören.

Um es zusammenzufassen: Es kann keinen

Zweifel daran geben, dass es eine große poli-

tische Herausforderung sein wird, das IStGH-

Statut zu harmonisieren. Das wird niemand in

Frage stellen, der die Verhandlungen in Bezug

auf das Verbrechen der Aggression über die

letzten 25 Jahre mitverfolgt hat. Aber sollte

uns das davon abhalten, diese Herausforde-

rung anzunehmen?

In den vergangenen 25 Jahren war jeder ein-

zelne Schritt in Richtung einer internationalen

Verfolgung des Verbrechens der Aggression

mit gewaltigen Anstrengungen verbunden: An

jedem kritischen Punkt des Weges gab es star-

ken politischen Widerstand – und Aufrufe von

Seiten der selbsternannten Realisten, das Pro-

jekt lieber zu begraben. Aber eine überwälti-

gende Mehrheit der Staaten der Welt war wei-

terhin entschlossen, das Projekt nicht abzu-

brechen, weil es einfach als zu wichtig ange-

sehen wurde.

Als Ergebnis dieser Entschlossenheit wurden

viele zuvor als unüberwindbar angesehene

Hindernisse aus dem Weg geräumt. Beson-

derer Dank gilt hier der Bewegung der Block-

freien Staaten, ohne deren Standhaftigkeit es

weder in Rom zur Aufnahme des Tatbestandes

in den Zuständigkeitsbereich des Gerichts-

hofes gekommen wäre, noch zu den Durch-

brüchen von Kampala und New York.
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Es gibt also ganz eindeutig Anlass zur Hoff-

nung, dass eine engagierte, länderübergrei-

fende Gruppe von Unterstützern erfolgreich

auf dem aufbauen kann, was Chefankläger

Khan treffend als „neues Momentum“ in Bezug

auf das Verbrechen der Aggression wahrge-

nommen hat. Sollte die freundschaftliche Zu-

sammenarbeit innerhalb einer solchen Grup-

pe Früchte tragen, wäre dies ein leuchtendes

Zeichen der Hoffnung in Zeiten großer Not: Die

Botschaft wäre, dass in unserer heutigen mul-

tipolaren Welt eine engagierte Zusammenar-

beit zwischen dem sogenannten globalen Nor-

den und dem so genannten globalen Süden

nicht nur möglich ist, sondern sogar zur Stär-

kung der internationalen Rechtsordnung in

ihrem Kern führen kann.

Vielleicht muss – nach Rom 1998, Kampala

2010 und New York 2017 – an einem noch zu

bestimmenden Verhandlungsort die Konfe-

renzuhr erneut, zum vierten Mal, um Mitter-

nacht angehalten werden, um eine prinzipien-

geleitete internationale Rechtsarchitektur ge-

gen das Verbrechen der Aggression zu erschaf-

fen. Eine solche Leistung wäre aber, ohne den

geringsten Zweifel, auch weit größere Opfer

wert als noch einmal etwas Schlafmangel.

Ich danke Ihnen für Ihre freundliche Aufmerk-

samkeit!

(English Version)

Prof. Astrid Reisinger Coracini: It is my great

pleasure to introduce to you, Professor Claus

Kreß. I will follow the well-established ritual

and first acknowledge that no introduction is

actually needed, but then at least give a brief

introduction. Professor Kreß is Professor of In-

ternational law and criminal Law at the Uni-

versity of Cologne, where he holds the chair for

German and international law, International

criminal law. He's also the director of the

Institute of International Peace and Security

Law at the University of Cologne. Professor

Kreß is a distinguished scholar and he is an

experienced negotiator. He was part of the

German delegation at the Rome conference.

He represented Germany in the Preparatory

Commission, negotiated the rules of proce-

dure and evidence of the ICC. He was head of

the drafting committee for the regulations of

the Court and he served as focal point during

the negotiations of the crime of aggression in

the Special Working Group in 2021. He was

appointed Special Advisor to the prosecutor of

the International Criminal Court on the crime

of aggression. Professor Kreß will deliver his

keynote address on the new momentum regar-

ding the prosecution of the crime of aggres-

sion. Professor Kreß, you have the floor.

Prof. Claus Kreß: Thank you very much. Astrid,

Excellencies, Ladies and gentlemen, dear

colleagues and friends. Thank you to Vienna

University and in particular to Dr. Astrid Reisin-

ger Coracini for bringing us all together. This

Vienna conference could not take place at a

better moment in time. The 25th anniversary

of the adoption of the ICC statute coincides

with an important new momentum regarding

the prosecution of the crime of aggression.

And this momentum has sharply called into

question the distinct jurisdictional restraints

that currently set apart the crime of aggression

from the other crimes under international law.

In the ICC statute, the ICC statute's 25th
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anniversary is thus the perfect moment in time

to bring together politicians, diplomats, and

legal experts to help preparing the ground for

one comprehensive jurisdictional regime for

all crimes under international law. In the ICC

statute, Vienna is a most suitable venue to ga-

ther for that purpose. The two previous spea-

kers have already given quite a few reasons for

this. Let me add two names to the picture

because it were Austrian facilitators Nadia

Kalb and Konrad Bühler, who is present here

with us together with our convenor Astrid

Reisinger Coracini, who masterfully guided the

last round of negotiations before the activa-

tion of the ICC's jurisdiction over the crime of

aggression.

Certainly, this year's twentyfifth anniversary,

this activation is worthy of recognition. It con-

stituted a historic step in the evolution of in-

ternational criminal justice, in that it marked

the culmination of an almost century old pro-

cess of international debate. The fundamental

idea behind this process is simple, clear and

powerful. Those state leaders who contem-

plate inflicting the horrors of a war of aggres-

sion upon the world should know that the

world considers such conduct so profoundly

reprehensible that punishment to be imposed

by a permanent world court of criminal justice

would follow. Generations of dedicated politi-

cians, diplomats, scholars and members of

civil society have contributed to the realisa-

tion of this idea.

Among them, as was mentioned by us, the

unforgettable Ben Ferencz, who so sadly left

us earlier this year. He stood out by his parti-

cularly shining role. But if Ben would be with us

today, he would be crystal clear that the fifth

anniversary of the activation of the ICC's juris-

diction over the crime of aggression cannot be

just a day of celebration. Instead, Ben would

urge us to honestly recognise that the historic

step forward was made at a painful price: That

of accepting unprincipled and debilitating ju-

risdictional restrictions. How this came about,

we shall be recalled in greater detail later. But

let us remember already now, that the Rome

conference, the crime of aggression only bare-

ly made it within the jurisdiction of the Court.

In that respect, decisive credit is due to the

non-aligned Movement. In May 1998, the non-

aligned states met in Cartagena de Indias and

adopted a declaration on the forthcoming

Rome conference. In this declaration, the Non-

Aligned Movement stated that the ICC statute

should include –I cite – “the heinous crimes of

international concern, and in this regard,

strong support the inclusion of the crime of

aggression.” End of quote. During the Rome

conference, the non-aligned states according-

ly insisted on the inclusion of the crime of ag-

gression in the jurisdiction of the ICC and, sup-

ported by a few other states such as Germany

and Italy, they ultimately prevailed. The fact

that the crime of aggression has been part of

the court's jurisdiction from the outset is very

important.

Yet this inclusion happened in the form of a

place holder, which essentially amounted to a

mandate for states to define the crime and to

set out the conditions for the court's exercise

of jurisdiction. The struggle over the jurisdic-

tional limb of this mandate would haunt the

litigations for almost 20 years to come. The five

permanent members of the UN Security Coun-

cil, in particular, were adamant to confine the

court's scope of action as much as possible to a

Security Council based exercise of jurisdiction.

In the summer of 2010, at the first review

conference on the ICC statute in Kampala, the

P-5 and some followers prevailed to a signi-

ficant extent. Most importantly, the Kampala

agreement entailed that in the absence of a

Security Council referral, crimes of aggression

arising out of an aggression committed by or

against a non-state party would categorically

remain beyond the Court's reach.
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Despite this heavy restriction, it was decided

in Kampala to defer the activation of the

court's jurisdiction over the crime of aggres-

sion for at least seven more years. The activa-

tion decision was taken by the Assembly of

States Parties in the night of 14 to 15 De-

cember 2017, in New York. But even this acti-

vation decision proved to be far more than a

mere ceremonial act.

Instead, France and Great Britain in particular,

had been playing hardball one last time. They

demanded to get their restrictive interpre-

tation on one remaining point of controversy

explicitly confirmed in the activation resolu-

tion. The great majority of state parties was of a

different view, but in order not to let the acti-

vation to be deferred to an uncertain moment

in the future, the majority ultimately chose not

to oppose to the inclusion of language as

requested by France and Great Britain in the

activation resolution.

Yet France was still not content and asked for a

certain paragraph to be moved from the ope-

rative part of the resolution to its preamble. For

Switzerland, at this point, "enough was

enough" - and so this state disagreed. Hereby,

the drama of the negotiations had peaked and

at almost incredible possibility loomed large

in the nightly conference room at UN head-

quarters.

The possibility that the century long journey

towards providing for a permanent interna-

tional criminal jurisdiction over the crime of

aggression would ultimately derail the course

of the question as to whether a few words

should be placed either in a preambular or an

operative paragraph. At this absolutely critical

juncture, delegates from South Africa, Samoa

and Portugal, each of them in their own way,

made valuable contributions to prevent the

negotiations from collapsing. This enabled

Vice President Sergio Ugalde from Costa Rica.

After finding that the French proposal had met

with opposition to ask one final time whether

there was consensus in the room. This was

followed by a dramatic moment of suspense

during which probably not only my knees went

weak. But then it was clear that France had

decided not to play hardball beyond the

extreme. Thus, the activation resolution was

eventually adopted by consensus. I have set

out this last step of the struggle in a little more

detail to give you a better sense of why the

activation of the Court's jurisdiction over the

crime of aggression left many states with

mixed feelings. Yes, certainly there was the

feeling of having made a historic step.

The crime of aggression had been defined, and

the robust consensus about this definition had

been secured. That extended to non-state par-

ties, including notably the Russian Federation.

Also, the misguided idea that the Security

Council owned a monopoly over criminal pro-

ceedings for the crime of aggression had been

rejected. But at the same time, there was an

easy question. Was it all worth the tremendous

effort?

Could the activation of the Kampala amend-

ments ever make any meaningful practical im-

pact in view of the court's heavy jurisdictional

restraints? And there was a strong sense of

disappointment about the way a few states

had imposed their will to a very considerable

extent. This disappointment may well explain

why many African, Asian and Latin American

states have yet to develop the full sense of

their co-ownership with respect to the Kam-

pala amendments.

This possibility was gently alluded to by South

Africa's Kampala delegate André Stemmet,

who stated as follows I quote: “The major

weakness is, of course, that non-state parties

will be able to commit aggression with a sense

of impunity. And this reflection of Realpolitik

may result in a very slow process of ratification

and acceptance.” End of quote. In the years
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since 2008, European states parties have

contributed their important share to the fact

that Kampala amendments have remained to

date a mere law on the books.

Here are four examples of Europe's conspicu-

ous silence: . First, in 2019, Turkey conducted

its massive military Operation Peace Spring in

Syria. Although there was a very serious pos-

sibility that this use of force fulfilled the state

conduct element of the crime of aggression,

this crime was not a salient issue in the dis-

course among governments of NATO's mem-

ber states. Secondly, in 2021, three years after

the activation of jurisdiction over the crime of

aggression, the European Union decided to

simply ignore this crime on the Day of Inter-

national Criminal Justice. High Representative

Borrell stated as follows: “Every 17th of July

we commemorate the historic adoption of the

Rome Statute of the International Criminal

Court in 1998 as an important moment to

reflect on the importance of fighting impunity

and bringing justice to the victims of the most

serious crimes genocide, war crimes and

crimes against humanity.”

And then? Full stop. Then, in May 2022, the

European Union adopted an amendment of its

regulations on Eurojust. This amendment ex-

tended Eurojust's scope of action with respect

to genocide, crimes against humanity and war

crimes. The crime of aggression, however, was

left out. Left out still at this moment in time.

Fourthly, finally, even European governments

apart from Ukraine kept silent about the crime

of aggression throughout the lead up to the

24th February 2022 – as well as for months

thereafter.

It is puzzling to see such a sidelining of the

crime of aggression, even years after the acti-

vation of the court's jurisdiction over the crime

of aggression. For, as is well known, the crime

of aggression was at the very heart both of the

law to international criminal justice after the

Great War and of the breakthroughs of Nurem-

berg and Tokyo.

I quote: “Somebody has been responsible for

this war that has taken the lives of millions of

the best young men in Europe. It's not one to

be made responsible for that. All I can say is

that if that is the case, there is one justice for

the poor and the retched criminal and another

for kings and emperors.” End of quote.

This is how Britain's Prime Minister, David

Lloyd George, in November 1918, set the

scene for the first concerted diplomatic

attempts to institute international criminal

proceedings for aggression. George Clemen-

ceau, the Prime Minister of France, emphati-

cally concurred and to that effect his academic

advisers Ferdinand Larnaude and Albert de

Lapradelle made the following point: “Alors

que l'infraction à la paix publique d'un État

entraîne les peines les plus graves, on ne

comprendrait pas qu'une atteinte à la paix du

monde demeurât sans sanction. […]” End of

quote. Interestingly, Hersch Lauterpacht,

Britain's emerging star at the sky of inter-

national law scholarship, made essentially the

same point later, under the impression of Nazi

Germany's wars of aggression. He said, I quote:

“The law of any international society worthy of

the name must reject with probation the view

that between nations there can be no aggres-

sion- calling for punishment.” End of quote.

Aron Trainin, the academic adviser of the

Soviet Union, had been arguing along the

same lines and he coined the term “crimes

against peace” under which the crime of ag-

gression entered the international legal scene

in Nuremberg.

In his memorable opening speech at Nurem-

berg, U.S. Chief Prosecutor at Nuremberg

Robert Jackson pulled all those threads to-

gether: He powerfully foreshadowed what

cumulated in Nuremberg's famous judicial

pronouncement: “To initiate a war of aggres-
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sion … is not only an international crime; it is

the supreme international crime …”.

There can thus be no doubt that in one way or

the other. France, Great Britain, the Soviet

Union and the United States were the driving

forces behind the crystallization of aggression

as a crime under international law. How can it

then be that decades later, France, Great

Britain, the Russian Federation and the United

States worked so hard to minimise the pro-

spects that this very crime could ever be adju-

dicated by the first permanent International

Criminal Court in legal history? One important

reason is that the judgements of Nuremberg

and Tokyo had not come up with a clear

definition of the crime and that the prohibition

of the use of force as enshrined in the UN

Charter soon turned out to be surrounded by a

grey area of genuine legal uncertainty. One

which is reflective of deep-seated policy diffe-

rences among states.

It must be honestly recognised that this made

it a real challenge to generalise the precedents

of Nuremberg and Tokyo. In that context, let

me recall that in 1927, Britain's Foreign Minis-

ter Austen Chamberlain, informed the House

of Commons of his view that a definition of

aggression would amount to, I quote, “a trap to

the innocent”. I believe that this old concern

has persisted to date – a point to which I share

return. But another part of the truth is this:

When it comes to the question of independent

legal scrutiny of the decision to use military

force, not only the Soviet Union and now

Russia, but also France, Great Britain and the

United States have adopted a position of

resistance that Gerry Simpson has aptly called

sovereigntist. From the perspective of those

states and perhaps a few others, it was a wel-

come coincidence that the international hu-

man rights movement had come to see aggres-

sion primarily as an offence against the alle-

gedly somewhat outdated value of state sove-

reignty. As such, when scholars later concep-

tualized this mindset through a notion of

atrocity crime that includes genocide, crimes

against humanity and war crimes, but excludes

the crime of aggression, the states in question

very happily came on board and used the

concept of atrocity crime as a rhetorical device

to sideline the crime of aggression.

All of this, taken together, explains why the

activation of the ICC's jurisdiction over the

crime of aggression, has yet to shape the

mindset of state leaders, as it should simply be

the case. But as we are gathering here in

Vienna today, there is important momentum in

this very direction. Intellectually, the ground

for this momentum had already been laid out

quite a while before.

In particular, the long prevailing divorce

between the crime of aggression and human

rights had increasingly come under intellec-

tual fire in the past few years. Perhaps most

clearly, Frédéric Mégrét stated, andI quote:

“War represents a monstrous exception to the

notion that all human beings have an inalien-

able right to life, security, bodily and psycho-

logical integrity, freedom of movement, etc.”

In 2018 then, the UN Human Rights Committee

recognised that, I quote, “State parties en-

gaged in acts of aggression as defined in

international law, resulting in deprivation of

life,violate ipso facto Article six –that is the

right to life – of the covenant.” End of quote.

Hereby, the Human Rights Committee has

claimed a space for the human rights con-

science to address by its own distinct norma-

tive voice all the war violence inflicted by an

aggressor state. Now, in the wake of Russia's

full scale war of aggression against Ukraine, we

can see that this space begins to get occupied.

Let me read out just a few lines of the latest

report submitted by The Independent Inter-

national Commission of Inquiry on Ukraine, set

up by the UN Human Rights Council.
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I quote: “The lives of millions of Ukrainians

have been upended by the loss, the dis-

appearance, the displacement of their

relatives, the destruction of cities and villages,

and the lack of access to basic necessities. In

addition to the human losses, the armed

conflict in Ukraine has caused a population

displacement not seen in Europe since the

Second World War. Nearly 18 million people in

Ukraine are in need of humanitarian assis-

tance. The armed conflict has undermined

access to the most basic human rights, such as

the right to health, education, housing, food

and water.” End of quote. This shocking sum-

mary does not even specifically mention the

loss of countless lives of Ukrainian soldiers

and civilians as a result of acts that do not

violate the law of international armed conflict.

It is thus plainly visible that the initiation of

Russia's war of aggression and the continued

execution of this war are nothing less than a

monstrous injustice that can be sufficiently

accounted for only if the international criminal

justice response includes the crime of ag-

gression. Unsurprisingly, the Ukrainians were

the first to lament the fact that the hands of

Prosecutor Kaleem Khan are currently tied

specifically with respect to the crime of ag-

gression because of the distinct jurisdictional

restraints in the ICC statute. And it is telling

that President Selenski has been so emphati-

cally joined in its call for prosecuting President

Putin and other Russian leaders for crimes of

aggression by the Centre for Civil Liberties, led

by Oleksandra Matwijtschuk which, last year,

was awarded the Nobel Peace Prize.

In the meantime, the call of the Ukrainians has

turned into an outcry of the world's conscience

in a way that has again and again at historic

junctures, shaped the evolution of internatio-

nal law. Parliamentarian assemblies took the

lead: The engagement of Parliamentarians for

Global Action is of particular note, not only

because it played an acting role, but also

because these parliamentarians unite repre-

sentatives from all world regions in their plan

of action of November last year.

Parliamentarians for Global Action stated, I

quote, that “States must urgently and without

hesitation correct the jurisdictional restric-

tions inserted in 2010 in Article 15bis of the

Rome Statute concerning the crime of aggres-

sion”. The culmination point of an entire series

of pronounced months of parliamentary

assemblies was a resolution adopted by the

Council of Europe's Parliamentary Assembly.

This impressive resolution, adopted in January

this year by unanimity, demands that Russian

and Belarusian political and military leaders

concerned “should be identified and prosecu-

ted for the crime of aggression.” The Assembly

cited the UN Human Rights Committee and

stated as follows: “Without their decision to

wage this war of aggression against Ukraine,

the atrocities that flow from it, as well as the

destruction, death and damage resulting from

lawful acts of war would not have occurred.”

Against this background, the Assembly called

on states parties to the ICC statutes to, ”take

the necessary steps to amend the ICC statutes

jurisdiction regime, either by allowing referrals

by the United Nations General Assembly when

the Security Council is blocked or by removing

the existing limits over the crime of aggression

in order to make it consistent with the other

crimes subject to its jurisdiction.”

Most recently, the Independent International

Commission of Inquiry on Ukraine has recog-

nised that the International Criminal justice

response to the war of aggression against

Ukraine must include the crime of aggression.

In that context, the Commission has stated that

it “supports efforts to amend the Rome Statute

to allow for broader jurisdiction of the crime of

aggression within the statute.”

All this, taken together, indicates a shift in

world public opinion as regards the impor-
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tance of ensuring accountability for crimes of

aggression. And this shift was powerful enough

to spill over to governments accordingly. In

November last year, the UN General Assembly

for the first time explicitly mentions the acti-

vation of the ICC's jurisdiction over the crime of

aggression.

One month later, the European Council de-

clared that the prosecution of the crime of ag-

gression is of concern to the international

community as a whole with respect to the

situation of Ukraine. A core group of presently

38 states is working towards the establish-

ment of a special tribunal for the crime of

aggression. There is a widespread feeling that

this is the fastest avenue to close the jurisdic-

tional gap within the ICC statute with respect

to that situation. This conference is not about

the special tribunal, and so I am not going to

deal with this question today except for saying

one thing: The fundamental principle of justice

to apply and to enforce the law equally makes

it impossible, in my view, to establish a special

tribunal for the aggression against Ukraine as a

short term measure for the most pressing

need, but not to confront the problem at its

roots, that is within the ICC statute itself.

In other words, establishing a special tribunal

as a singular event would rightly be perceived

as an exercise of selective justice. This would

damage the legitimacy of the operation of the

global international criminal justice system in

its entirety, and it would fail to send out the

message that is so much needed to indeed

shape the mindset of state leaders for the

future.

I wholeheartedly agree with United States

Ambassador at large for global Justice, Beth

van Schaack, who recognised just a few

months ago that ”there are compelling reasons

for why the crime of aggression must be

prosecuted” in the situation of Ukraine. But I

wish to remind the ambassador van Schaack

and all others involved that it remains true

today as it was in 1945 what US chief pro-

secutor Robert Jackson emphatically declared

at the foundational hour at Nuremberg: That if

the law is to serve a useful purpose, it must

also condemn aggression by other nations,

including those which sit here now in judge-

ment. It follows that if established, a special

tribunal for the crime of aggression must be

conceived as an instrument of transition, as a

steppingstone towards a genuine embrace of

Nuremberg's promise through a more prin-

cipled jurisdictional regime in the ICC statute.

After careful consideration, the Independent

International Commission of Inquiry on

Ukraine has arrived at the same conclusion:

“The process aimed at amending the Rome

Statute in parallel with the setting up of a new

tribunal, will demonstrate that the current

conflict in Ukraine has shown the jurisdictional

gap in the international Criminal Court statute

and that the international community is now

seeking to fill it based on a two pronged

approach.”

As it will be shown later in some detail, there

are no legal hurdles to harmonise the juris-

diction regime within the ICC statute. In parti-

cular, it is far from compelling to argue, as it

was done by some in the past, that the second

sentence of Article 121, paragraph five of the

ICC statute applies to the crime of aggression

and makes the existing jurisdictional restraints

imperative. The truth is that the ICC statute, as

originally drafted, was ambiguous as to how

state parties should set the conditions for the

court's exercise of jurisdiction over the crime

of aggression.

And this means that the harmonisation of the

jurisdictional regime within the ICC statute is

possible within a not that distant future, pro-

vided there is the political will to do so. As

Benjamin Ferencz astutely noted, the latter

has not been the case so far: “The vital ingre-
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dient that was really lacking was the political

will of a few major powers that persisted in

their refusal to accept rational international

controls over the use of military force.” What

would it take to eventually overcome this?

Refusing to give the answer, we have to return

to Chamberlain's well-known words of 1927:

To eventually overcome this refusal would

require the investment of a measure of trust in

the prosecutor and the judges of the ICC, a

measure of trust that these organs would

apply of the international consensus defini-

tion enshrined in Article eight of the ICC

statute in a manner that it will not result in a

“trap for the innocent.”

It was challenging to arrive at this consensus

definition, and this is all the more so in a nego-

tiation process that included states not party

to the statute. First, the point of reference for

the definition here, as in the case of the other

crimes in the ICC statute had to be general

customary international law. Yet the state of

customary international law, especially as re-

gards the state conduct element, was a matter

of some doubt.

Second, there was at least a tendency, espe-

cially among the non-aligned states, to use the

negotiations to progressively develop the

meaning of the state conduct element of the

crime so that it would align with the prohibi-

tion of the use of force in its most rigorous

understanding. It must be emphasised that in

the end of a laborious negotiation process, this

latter tendency has not prevailed. To the con-

trary, the formulation of Article eight bis is as

modest as the definition of a crime under

international law should be. This was key to

ensure the robust consensus that eventually

emerged around this definition. As I have al-

ready said, this consensus included non-state

parties. Russia's Kampala delegates Gennady

Kuzmin and Igor Panin stated that “Russia is

satisfied with the outcome of the Review

Conference with regard to the definition of the

crime of aggression.”And China's representa-

tive Zhou Lulu wrote that in her view “the

threshold clause reflects customary interna-

tional law and distinguishes appropriately

between illegal international acts and inter-

national crimes.”Indeed, the modesty of the

international consensus definition is evident

from the so-called threshold clause that

requires an act of aggression by a state which,

by its character, gravity and scale, constitutes a

manifest violation of the charter of the United

Nations. As its wording makes clear and as the

travaux préparatoires confirm, this threshold

requirement implies a quantitative and a qua-

litative dimension.

These two dimensions taken together enable

the prosecutor and the judges of the ICC to

interpret Article 8 bis in conformity with custo-

mary international law as it should generally

be the case for a crime under international law.

Through its quantitative dimension, the thres-

hold requires an unlawful use of force of quite

considerable intensity. Perhaps even more

importantly, through its qualitative dimension,

the threshold is mindful of an important fact

that I have mentioned earlier – the fact that the

prohibition of the use of force remains sur-

rounded by a grey area of genuine legal uncer-

tainty, reflective of deep-seated policy diffe-

rences among states. Accordingly, anticipatory

self-defence in case of an imminent armed

attack self-defence in case of a cross-border

armed attack by non-state actors or the for-

cible rescue of nationals abroad in dire need

do not currently fit the state conduct element

of the crime of aggression.

The same is true for so-called humanitarian

intervention undertaken as a last resort to

alleviate extreme humanitarian distress on a

large scale if action in the Security Council is

blocked. While such military action is widely

considered contrary to the prohibition of the

use of force, even if conduct it under such

stringent conditions, this position is a matter
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of genuine controversy. And the negotiations

leading to the adoption of Article eight bis of

the ICC statute have confirmed that customary

international law has not evolved up to a point

where such intervention would come within

this state conduct element of the crime of

aggression. All this being considered, it is hard

to see that the application of Article eight of

the ICC statute could result in “a trap for the

innocent”.

Now, sceptics will likely ask whether the

prosecutor and the judges of the ICC will in fact

respect the modesty of the definition of the

crime of aggression as I've just outlined it. And

of course, an honest answer must include that

it is impossible to give a watertight guarantee

for that beforehand. This is why accepting a

more robust jurisdictional regime over the

crime of aggression within the ICC statute

above requires the investment of a measure of

trust in the prosecutor and the judges of the

court.

The ultimate policy question is whether it is

too much to ask for such an investment in the

interest of the establishment of a principled

international legal architecture against ag-

gression. In my humble view, it is not too much

to ask for. And this is so for essentially two

reasons: First, the risk of ill guided judicial

activism is limited indeed, also, in view of the

fact, that scholarly commentaries essentially

concur, that Article eight bis of the ICC statute

sets an appropriately high bar for prosecution.

Second, the need for the establishment of a

more robust international legal architecture

against aggression is greater than ever. Rus-

sia's unprecedented assault on the prohibition

of the use of force has challenged the interna-

tional legal order at its core. We are thus, as

Ambassador Beth van Schaack has rightly

observed, “at a critical moment in history”.

Therefore, it is high time for the remaining

sceptics to leave their comfort zone of sove-

reigntist resistance and to instead allow the

international legal order to be reinforced. For

the remaining sceptics from the so-called

Global North, this also amounts to a credibility

test as to how to deal with double-standards in

international law.

If they eventually agree to a principled regime

for the adjudication of the crime of aggression,

they will acquire a far more legitimate position

to insist on the enforcement of the law with

respect to genocide, crimes against humanity

and war crimes. In the course of this year, we

have seen quite some encouraging movement

towards the harmonisation of the jurisdictio-

nal regime within the ICC statute. In January, an

important speech at the Hague Academy of

International Law, Germany's Foreign Minister,

Annalena Baerbock, passionately called for

such a harmonisation. In July, she reiterated

her call it UN headquarters in New York toge-

ther with Dominique Hasler, her counterpart

from Liechtenstein, and the response in the

room was very positive, as positive as the

message we have just received by the Foreign

Minister of Austria.

In the meantime, a group of friends has been

established to move the matter forward. Now

two things seem important: First, a concerted

effort must be undertaken by European states

to revitalize the interest among African, Asian

and Latin American states in the establishment

of a principled international legal architecture

against aggression. In view of the strong inte-

rest that states from those continents had

declared in the past, as I mentioned at the

outset, this should be possible.

Just recall by way of one important example,

the dedication that speaks out of the following

words written by Brazil's Kampala delegates

Marcel Biato and Marcelo Böhlke: “The Bra-

zilian delegation strongly advocated for the

need to define the crime of aggression. This

position reflects Brazil's long-standing com-
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mitment to international law and, specifically,

to the primacy of multilateral rules on the use

of force. The adoption of the definition of the

crime of aggression strengthens the Court,

fulfils an obligation undertaken by the world

community in Rome in 1998 and helps ensure

a more just, safe and equitable international

order.” In that connection, it is very encou-

raging to note that the support for this goal

within civil society has been growing.

If the coalition of the International Criminal

Court could play a powerfully persuasive role

similar to the one in 1998 in Rome, the

prospects of success would be greatly en-

hanced. Second, in order to build on the

emerging momentum, it is highly desirable to

initiate before long a diplomatic process

based on a concrete text proposal for an

amendment. In that connection, it might serve

as a helpful reminder that only the focus on

actual text work during the so-called Princeton

process made the momentum irresistible that

led to the Kampala amendments.

As we shall see in greater detail a little later, we

are no longer in want of possible amendment

texts. Parliamentarians for Global Action took

the lead in submitting a proposal. And most

recently the Global Institute for the Prevention

Aggression,a group of about 50 international

lawyers, has presented for discussion a pro-

posal, together with a detailed explanatory

memorandum. We shall hear more about it

before long.

To conclude. There can be little doubt: Despite

the encouraging movement it will be

politically challenging to achieve the harmoni-

sation of the ICC statute'sjurisdictional regime.

Indeed, nobody who has experienced the

negotiations on the crime of aggression over

the past 25 years will disagree with this pre-

diction. But should this deter us from taking on

the challenge? Over the past 25 years, each

and every step forward in the direction of

making the international prosecution for the

crime of aggression possible involved a daunt-

ing task.

At each juncture, there was powerful political

resistance, accompanied by calls from self-

declared realists to better abandon the pro-

ject. But an overwhelming majority of states

from all world regions remained determined

not to abandon it because they deemed it

simply too important. As a result of that deter-

mination, many seemingly unsurmountable

obstacles have been overcome. A special

tribute is due to States from the Non-Aligned

Movement without whose steadfastness

neither the inclusion of the crime within the

Court's jurisdiction in Rome nor the break-

throughs in Kampala and New York would have

happened.

This gives very strong reason to hope that a

dedicated cross-regional group of friends will

successfully build on what Prosecutor Khan

has aptly perceived as a “a new momentum” as

regards the crime of aggression. If the friendly

work within such a group were to be a fruit, this

would send a shining message at a moment of

dire need.

The message would be that in our multipolar

world of today, dedicated cooperation across

the so-called global north and the so-called

global South is not only possible but can result

in strengthening the international legal order

at its core. Perhaps, after Rome 1998, Kampala

2010 and New York 2017, at a negotiation

venue yet to be determined the conference

clock will have to be stopped at midnight for a

fourth time in order to allow a principled inter-

national legal architecture against aggression

to see the light of the day.But such an achieve-

ment – without the slightest doubt – would be

worthy of far greater sacrifices than another

such shortage of sleep!

I thank you for your kind attention.
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„Immunität für Völkermord?“ (FAZ.NET vom 21.02.2024 von Claus Kreß)
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21. Oktober 2024

Académie de droit international de la Haye

Cours approfondi de droit international pénal

Conférence inaugurale (Deutsche Übersetzung)

https://www.hagueacademy.nl

Vorlesung

Sehr geehrte Damen und Herren!

An der Haager Akademie das Wort zu ergrei-

fen, ist ein großes Privileg, und daher danke ich

den Professoren Thouvenin und Ubéda-Saillard

besonders herzlich für die Ehre, diese Vorle-

sung halten zu dürfen. Es handelt sich um die

conférence inaugurale, und deshalb möchte

ich den Akzent nicht auf die dogmatische De-

tailanalyse legen, sondern ein Panorama ent-

falten.

Im ersten Teil der Vorlesung möchte ich das

bisherige Wirken des Internationalen Strafge-

richtshofs Revue passieren lassen, und im

zweiten Teil möchte ich auf aktuelle und zu-

künftige Herausforderungen schauen. Meine

Betrachtungen werden also überwiegend dem

Internationalen Strafgerichtshof gelten. Doch

ich werde nicht aus dem Blick verlieren, dass

dieser Gerichtshof Teil eines globalen Systems

der Strafverfolgung internationaler Verbre-

chen ist, zu dessen tragenden Pfeilern auch die

nationale Strafgerichtsbarkeit zählt.

1. Teil: Kurze Geschichte des Internationalen

Strafgerichtshofs

Beginnen wir unsere kleine Reise in die Ver-

gangenheit.

1. Schwierige Geburt: Die Konferenz in Rom

im Sommer 1998

Vom 17. auf den 18. Juli 1998 stand in Rom um

Mitternacht die diplomatische Uhr still. Nach

fünf hochintensiven Verhandlungswochen

hing die Ankunft des ersten ständigen inter-

nationalen Strafgerichtshofs der Rechtsge-

schichte am seidenen Faden. Denn die USA

hatten eine streitige Abstimmung über den

Entwurf des Gründungsvertrags des Gerichts-

hofs beantragt, nachdem sie mit ihrer Forde-

rung, Staatsorgane von Nichtvertragsstaaten

von der gerichtlichen Zuständigkeit auszuneh-

men, nicht durchgedrungen waren. Als auf der

großen Lichtertafel des Sitzungssaals am Ende

die breite Mehrheit der Stimmen für die An-

nahme der letzten Textfassung aufleuchtete,

brach sich die Erleichterung der übermüdeten

Delegierten in langanhaltendem Beifall Bahn.

Das politische Ringen um die Reichweite der

Zuständigkeit des Internationalen Strafge-

richtshofs war sehr hart gewesen. Das war ein

überdeutliches Vorzeichen dafür, dass das

neue Gericht in schweren Wassern würde zu

segeln haben. Der Grund hierfür lag schon

1998 offen zu Tage: Die Hauptverantwort-

lichen für Völkermord, Verbrechen gegen die

Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Verbre-

chen der Aggression sind häufig höchste

Staatsorgane, und die Kernmission des Inter-

nationalen Strafgerichtshofs besteht in der

Strafverfolgung der für völkerrechtliche Ver-

brechen Hauptverantwortlichen. Es war also

klar, dass das neue Gericht bei seiner Arbeit

den Zorn von Machthabern und deren Verbün-

deten würde auf sich ziehen müssen.

2. Zauber des Anfangs: 1998 bis 2005

Doch zunächst herrschte Hochstimmung. Die

ersten 60 Ratifikationsurkunden wurden so

rasch hinterlegt, dass das IStGH-Statut gemäß

dessen Art. 126 bereits am 1. Juli 2002 in Kraft

treten konnte. Der erste Ankläger Luis Moreno

Ocampo gestaltete den Auftritt des in Den

Haag Sitz nehmenden Neulings auf der Welt-
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bühne sodann dezidiert harmonisch. Ver-

dachtsmomente gegen britische Soldaten

wegen möglicher Kriegsverbrechen im Irak

griff er nicht auf. Stattdessen absolvierte er die

ersten Gehübungen im Konsens mit denje-

nigen Regierungen, die von seiner Arbeit di-

rekt betroffen waren. Die Demokratische Re-

publik Kongo und Uganda hatten den Ge-

richtshof jeweils nach Artikel 14 des Statuts

von Rom darum ersucht, aktiv zu werden. So

wurde eine Praxis der sogenannten Eigenver-

weisungen begründet, die bei den Verhand-

lungen zum Statut gar nicht richtig im Blickfeld

stand. Die Hoffnung der Regierungen der

Demokratischen Republik Kongo und Ugandas

ging dahin, dass der Ankläger im Kern nur

gegen ihre jeweiligen nicht-staatlichen Geg-

ner vorgehen würde. Diese Hoffnung erfüllte

sich, und das trug zum Zauber bei, der im

Anfang lag.

2005 kam es dann zu einer weiteren Überra-

schung. Nach Artikel 13 des Statuts von Rom

kann der Sicherheitsrat der Vereinten Natio-

nen dem Gerichtshof Situationen zur Strafver-

folgung überweisen. Damit ist dem Sicher-

heitsrat die Befugnis eröffnet worden, sich des

neuen ständigen internationalen Strafgericht-

hofs zu bedienen, statt wie in den Fällen des

ehemaligen Jugoslawiens und Ruandas inter-

nationale Strafgerichtshöfe ad hoc einzurich-

ten. Doch die meisten hatten angenommen,

dass Artikel 13 des Statuts von Rom lange Zeit

lettre morte bleiben würde. Denn die Veto-

Mächte China, Russland und USA waren dem

Statut nicht beigetreten. Doch dann gab es die

große Überraschung: Keiner dieser drei Staa-

ten legte ein Veto dagegen ein, dass der Si-

cherheitsrat der Vereinten Nationen dem An-

kläger Gräueltaten in der sudanesischen Re-

gion Darfur zur Ermittlung überwies. Damit hat-

ten auch diese ständigen Sicherheitsratsmit-

glieder die Existenz des Gerichtshofs der Sache

nach anerkannt. Hiernach ließ sich von einem

fast kometenhaften Aufstieg des Neuankömm-

lings auf der Weltbühne des Rechts sprechen.

3. Gewitterwolken: 2005 bis 2012

Indessen trug das Mandat des Sicherheitsrats

auch den Keim des Endes der unbeschwerten

Anfangsjahre in sich. Denn im Sudan ging es

nicht um die Strafverfolgung von Rebellen,

sondern erstmals um die Kernmission des Ge-

richts, die überstaatliche Ahndung von völker-

rechtlichen Verbrechen, die im staatlichen

Auftrag begangen werden. 2009 wurde gegen

den seinerzeitigen Präsidenten des Sudan,

Omar al Baschir, Haftbefehl erlassen. Nur we-

nig später kam es zu einem Strafverfahren ge-

gen den amtierenden kenianischen Staatsprä-

sidenten Uhuru Kenyatta. In der Situation Ke-

nia hatte der Ankläger erstmals von seiner

Befugnis Gebrauch gemacht, die Ermittlungen

nach Artikel 15 des Statuts proprio motu auf-

zunehmen. Für diese Befugnis war in den Ver-

handlungen hart gestritten worden. Nun aller-

dings war es bald vorbei mit dem Zauber des

Anfangs. Manche bis dahin gerichtshoffreund-

liche afrikanische Regierungen und vor allem

die Afrikanische Union griff den Gerichtshof

als „neokoloniales Instrument“ europäischer

Staaten frontal an. Die sudanesische Regie-

rung verweigerte trotz völkerrechtlicher Pflicht

jede Zusammenarbeit und in Kenia kam es zu

gravierenden Behinderungen der Arbeit der

Haager Anklagebörde. Das Verfahren gegen

Kenyatta konnte nicht weitergeführt werden.

Al Baschir konnte während seiner Amtszeit ei-

ne Reihe von Vertragsstaaten besuchen, ohne

festgenommen zu werden, obgleich diese

Staaten nach Teil 9 des Statuts von Rom zur

Festnahme verpflichtet waren. Rückende-

ckung durch den Sicherheitsrat gab es für den

Gerichtshof in dieser schwierigen Lage nicht.

Damit wurde deutlich, dass der Gerichtshof

vom Sicherheitsrat keinen verlässlichen Rück-

halt bei der Erfüllung seines Mandats würde

erwarten dürfen.

Dies waren erste empfindliche Rückschläge

für den Internationalen Strafgerichtshof. Diese

ließen seine strukturelle Verletzlichkeit wie
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unter einem Brennglas hervortreten. Die Kern-

mission des Internationalen Strafgerichtshofs

könnte kühner nicht sein: Sie lautet, im Inte-

resse der internationalen Gemeinschaft gegen

Staatsorgane vorzugehen, die die Hauptver-

antwortung für völkerrechtliche Verbrechen

tragen. Mit dieser Mission ragt der Gerichtshof

als eine recht einsame supranationale Spitze

aus einer weiterhin stark zwischenstaatlich

strukturierten internationalen Ordnung her-

vor. Über eine eigene Vollstreckungsgewalt

verfügt der Gerichtshof dabei nicht. Stattdes-

sen ist er zur Verwirklichung seines vertikal

ausgerichteten Mandats auf die Unterstützung

von staatlichen Akteuren angewiesen, die sich

in einem horizontalen Umfeld bewegen, in

dem der Umgang miteinander vom Prinzip des

Konsenses bestimmt ist. Den Gerichtshof trifft

daher das Bild besonders gut, das Antonio Cas-

sese, der charismatische erste Präsident des

Internationalen Strafgerichtshofs für das ehe-

malige Jugoslawien, für „seinen“ Gerichtshof

geprägt hatte: Der Internationale Strafge-

richtshof ist ein Gigant ohne Arme und Beine.

4. Sturm: 2012 bis 2022

2012 nahm Fatou Bensouda, der zweiten An-

klägerin, ihre Arbeit auf, und in ihrer Amtspe-

riode verschärfte sich die Lage. Denn anders

als ihr Vorgänger machte Bensouda mit der

Befugnis des Gerichtshofs Ernst, seine Zustän-

digkeit nach Artikel 12 Absatz 2 a) auf Taten

von Nichtvertragsstaatenangehörigen auf dem

Gebiet von Vertragsstaaten auszuüben. Mit

richterlicher Zustimmung eröffnete Bensouda

Ermittlungen in der Situation Afghanistan. Die-

se Ermittlungen betrafen auch Verdachtsmo-

mente gegen Soldaten und Geheimdienstmit-

arbeiter der USA im Hinblick auf das Kriegsver-

brechen der Folter. Die Anklägerin eröffnete

auch Ermittlungen in der Situation Palästina.

Diese betrafen Taten im Zusammenhang mit

dem Gaza-Krieg von 2014, aber auch die inter-

national weithin als völkerrechtswidrig einge-

stufte israelische Siedlungspolitik in den be-

setzten palästinensischen Gebieten. Darauf-

hin stellte die Regierung der USA unter Donald

Trump den Gerichtshof auf eine Stufe mit

transnationalen Terrororganisationen, um des-

sen Anklägerin mit personenbezogenen Sank-

tionen überziehen zu können. Die Situation

Palästina zeigte schon damals eindrucksvoll,

dass der Internationale Strafgerichtshof bei

seinem Wirken größtem politischem Sturm

ausgesetzt sein kann. Die für die Ausübung der

Gerichtsbarkeit zentrale Rechtsfrage, ob es

sich bei Palästina – zumindest für die Zwecke

des Statuts – um einen Staat handelt, ist kom-

pliziert und umstritten. Die zuständige Vorver-

fahrenskammer des Gerichtshofs beantworte-

te die Frage positiv. Der seinerzeitige israeli-

sche Regierungschef Benjamin Netanjahu

sprach daraufhin von „reinem Antisemitis-

mus“. Was wäre wohl passiert, wenn die Ant-

wort der Vorverfahrenskammer negativ ausge-

fallen wäre? Es fällt nicht schwer sich auszu-

malen, dass dann einmal mehr der Vorwurf des

„Neokolonialismus“ laut geworden wäre. In

einem viel beachteten Aufsatz von 2015 hatte

Darryl Robinson die Dilemmata des Interna-

tionalen Strafgerichtshofs eindrucksvoll zum

Ausdruck gebracht. Der Titel seines Aufsatzes

lautet „Inescapable Dyads: Why the Inter-

national Criminal Court Cannot Win”. Dabei

machte es die Sache des Gerichtshofs nicht

leichter, dass die Unterstützung aus dem Kreis

der Vertragsstaaten zu wünschen übrigließ.

Der damalige deutsche Außenminister Heiko

Maas erklärte nach der soeben angesproche-

nen Entscheidung der Vorverfahrenskammer,

Deutschland bleibe bei seiner gegenteiligen

Rechtsauffassung. Der Außenminister hätte

dieser Feststellung hinzufügen können,

Deutschland respektiere selbstverständlich

die Kompetenz-Kompetenz des Gerichtshofs.

Doch diesen Zusatz machte der Außenminister

nicht. In den Jahren um 2020 deutete generell

manches auf ein nachlassendes Interesse der

Vertragsstaaten am Gerichtshof hin. Seit 2015

waren dem Statut nur Palästina, El Salvador

und Kiribati beigetreten. Burundi und die Phi-
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lippinen wandten sich sogar vom Vertrag ab.

Damit stagnierte die Zahl der Vertragsparteien

seit geraumer Zeit im Wesentlichen.

Zu diesen äußeren Schwierigkeiten traten be-

reits seit der Zeit des extravaganten ersten An-

klägers auch Anzeichen für interne Missstände

und Fehlverhalten sowie für teils nicht hinrei-

chend solide Ermittlungen. 2018 verstärkte

der Fall Bemba den Eindruck interner Schwie-

rigkeiten des Internationalen Strafgerichts-

hofs erheblich. Mit einer knappen Mehrheit

von drei zu zwei Stimmen hob die Rechtsmit-

telkammer die erstinstanzliche Verurteilung

des Angeklagten auf und sprach ihn frei. Dabei

gaben sowohl das erstinstanzliche Urteil als

auch der Maßstab der Prüfung durch die

Rechtsmittelkammer Anlass zu kritischen Fra-

gen. Nach alledem konnte dem Gerichtshof

daher zu diesem Zeitpunkt eine unbequeme

Frage nicht erspart werden: Diese Frage lau-

tete, ob seine vergleichsweise wenigen mit

einer Verurteilung abgeschlossenen Verfah-

ren vielleicht auch „hausgemachte“ Gründe

hatte. Vor diesem Hintergrund gaben die

Vertragsstaaten dem südafrikanischen Richter

Richard Goldstone den Auftrag, eine Bestands-

aufnahme zur Arbeit des IStGH zu machen. Der

Abschlussbericht der von Goldstone geleite-

ten Expertengruppe enthielt eine lange Liste

von Kritikpunkten. Vermutlich wäre die Liste

der Kritikpunkte noch länger geworden, wenn

die Vertragsstaaten auch ihre eigene Praxis in

der Vertragsstaatenversammlung gestellt

hätten. Zum Beispiel politische Tauschge-

schäfte bei der Wahl von Richtern. Auch in der

Wissenschaft wurden in diesen Jahren zuneh-

mend skeptische Töne angeschlagen. Nicht

selten hieß es, der Gerichtshof befinde sich in

der Krise. Immer häufiger war nun auch zu

hören, die Zukunft des Völkerstrafrechts liege

bei den nationalen Strafgerichtsbarkeiten.

Exkurs: Internationaler Strafgerichtshof in

der Krise?

Die Kritik an der Praxis des Internationalen

Strafgerichtshofs war teilweise sicher berech-

tigt. Doch die Rede von einer Krise war über-

trieben. Zum einen zeigte sich nun die Enttäu-

schung von Erwartungen, die auf Grund der er-

wähnten strukturellen Verletzlichkeit des Ge-

richtshofs von vornherein unrealistisch waren.

Daneben gab es Kritik, deren politische Moti-

vation leicht durchschaubar war, ganz gleich

ob der Vorwurf auf „Neokolonialismus“ oder

„Antisemitismus“ lautete. Mitunter machte

man es sich bei der Kritik auch zu leicht, und

das gilt auch für manche Kritikpunkte in der

langen Liste des eben erwähnten Experten-

berichts. Als Beispiel nenne ich die verbreitete

Entrüstung über das Urteil der Rechtsmittel-

kammer im Fall Bemba. Richtig ist, dass dieses

Urteil keine Klarheit im Hinblick auf den Maß-

stab für die Überprüfung von erstinstanzli-

chen Tatsachenfeststellungen bei einem

Rechtsmittel nach Artikel 81 des Statuts her-

beigeführt hatte. Doch wäre es allzu idyllisch

anzunehmen, zuvor die Rechtsmittelkammer

hätte in ihrer ersten Entscheidung zu dieser

Frage im Fall Lubanga bereits völlige Klarheit

herbeigeführt. Stattdessen gab es gewichtige

Gründe dafür, die gegenüber der Hauptver-

fahrenskammer sehr großzügige Linie, die im

Fall Lubanga eingeschlagen worden war, zu

nuancieren. Der von der Rechtsmittelkammer

im Fall Ntanganda einstimmig formulierte Prü-

fungsmaßstab ist genau das: eine bedeutsame

Nuancierung von „Lubanga“ im Licht von

„Bemba“. Bei Licht betrachtet war das Urteil

der Rechtsmittelkammer im Fall Bemba also

keineswegs ein „juristischer Skandal“. Viel-

mehr bildet dieses Urteil nicht mehr und nicht

weniger als einen Schritt in dem auch heute

nicht abgeschlossenen Prozess, den Maßstab

für die Überprüfung tatsächlicher Feststellun-

gen im Fall einer erstinstanzlichen Verurtei-

lung zu präzisieren. Artikel 81 des Statuts

präzisiert diesen Maßstab nicht, und ein Blick
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in die nationalen Rechtsordnungen zeigt eine

große Vielfalt denkbarer Lösungen. Betrachtet

man den „Bemba-Moment“ im Rückblick, so

kann man sich des Eindrucks nicht ganz er-

wehren, dass der Freispruch selbst der Grund

des Anstoßes war, nachdem das erstinstanz-

liche Urteil als große Errungenschaft im Hin-

blick auf die strafrechtliche Verantwortlichkeit

von Vorgesetzten im Völkerstrafrecht gefeiert

worden war. Demgegenüber muss die Öffent-

lichkeit immer wieder geduldig daran erinnert

werden, dass ein Freispruch auch auf der Ebe-

ne der internationalen Strafgerichtsbarkeit für

sich genommen kein Scheitern bedeutet, son-

dern eine stets gegebene Möglichkeit. In die

viel beschworene Krise des Internationalen

Strafgerichtshofs mischte sich also auch so

manche Kritik, die bei näherem Hinsehen nicht

überzeugte.

Vor allem aber geriet bei ihr etwas aus dem

Blick, dass der Gerichtshof trotz seiner noch

recht jungen Existenz um das Jahr 2020 herum

bereits Bedeutsames geleistet hatte. Das gilt

zunächst für die Rechtsprechung auf dem

Gebiet des materiellen Völkerstrafrechts. Der

Schwerpunkt dieser Rechtsprechung lag bei

den Kriegsverbrechen im nicht-internationa-

len bewaffneten Konflikt und bei den Verbre-

chen gegen die Menschlichkeit. In beiden Fäl-

len konsolidierte und präzisierte der Gerichts-

hof den acquis der beiden ad hoc-Tribunale zu

den Kontextelementen. Der Gerichtshof trug

auch zur Auslegung von Verbrechenstatbe-

ständen bei, die zuvor nicht im Zentrum der

Rechtsprechung gestanden hatten. Ich nenne

nur drei Beispiele: Die Urteile im ersten Ver-

fahren vor dem Gerichtshof, demjenigen ge-

gen Lubanga, leisteten wichtige Beiträge zum

besseren Verständnis des Kriegsverbrechens

des Einsatzes von Kindersoldaten. Im Fall Al

Mahdi stand erstmals das Kriegsverbrechen

des Angriffs auf Kulturgüter im Mittelpunkt

eines internationalen Strafverfahrens. Und im

Verfahren gegen Ongwen ergingen Leitent-

scheidungen zur erzwungenen Schwanger-

schaft als Verbrechen gegen die Mensch-

lichkeit und Kriegsverbrechen und zur Zwangs-

ehe als Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

An zweiter Stelle möchte ich auf das Strafpro-

zessrecht eingehen. Auch hier hatte der Inter-

nationale Strafgerichtshof bereits um 2020

herum eine sehr bemerkenswerte Rechtspre-

chung entwickelt. Als ich den frisch gewählten

ersten Richtern des Internationalen Strafge-

richtshofs die Grundlinien ihres Strafprozess-

rechts in einem Vortrag vorstellen durfte, habe

ich von einem „einzigartigen Kompromiss“ ge-

sprochen. Damit meinte ich im Kern nicht das

Zuständigkeitsregime und auch nicht den

Grundsatz der Komplementarität, obwohl auch

diese Aspekte des Statuts von Rom ohne

historisches Vorbild sind. Ich meinte vielmehr

die eigentümliche Stellung des Strafverfah-

rensrechts im weiten Spektrum zwischen den

beiden Endpunkten eines reinen adversari-

schen bzw. inquisitorischen Modells. Und ich

meinte die zahlreichen diplomatischen Kom-

promisse in den prozessualen Texten, die den

Richtern die Aufgabe zuwiesen, die genaue

Positionierung ihres Verfahrensrechts im ad-

versarisch-inquisitorischen Spektrum erst

selbst vorzunehmen. Bereits als um 2020 viel

von einer Krise des Internationalen Strafge-

richtshofs die Rede war, war auf dem Feld des

Strafprozessrechts viel erreicht worden. Wie-

derum greife ich nur einige Punkte heraus: In

der Situation Bangladesch/Myanmar präzisier-

te eine Vorverfahrenskammer 2019 in über-

zeugender Weise das Prinzip der Territorialität

im Rahmen seines Zuständigkeitsregimes

nach Artikel 12 des Statuts im Hinblick auf

Distanzdelikte. Litauen hat in seiner Überwei-

sung vom 30. September 2024 zu Verbrechen

gegen die Menschlichkeit, die von Führungs-

persönlichkeiten in Belarus begangen worden

sein sollen, an diese Rechtsprechung anknüp-

fen können. Ebenfalls 2019 traf die Rechts-

mittelkammer im Fall Al-Bashir eine bahnbre-

chende Grundsatzentscheidung zum Immuni-

tätsrecht. Die Kammer entschied einstimmig,
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dass völkergewohnheitsrechtliche persönli-

che Immunitäten im Verfahren vor dem Inter-

nationalen Strafgerichtshof nicht anwendbar

sind, und zwar weder unmittelbar gegenüber

dem Gerichtshof noch im Fall eines Fest-

nahme- und Überstellungsersuchens des Ge-

richtshofs gegen über einem Vertragsstaat. Da-

mit hatte die Rechtsmittelkammer die Grund-

lage dafür gelegt, dass letztes Jahr ein Haft-

befehl gegen den russischen Präsidenten Pu-

tin erlassen werden konnte. Was den Grund-

satz der Komplementarität anbetrifft, so war es

der Rechtsmittelkammer mit Urteilen zu den

Situationen in der Demokratischen Republik

Kongo und Kenia bereits in den Jahren 2009

und 2011 gelungen, Artikel 17 des Statuts in

eine dem Grundsatz nach ebenso plausible

wie praktikable Prüfungsfolge zu übersetzen.

Ganz besonders interessant ist sodann die

Praxis, die der Internationale Strafgerichtshof

bereits bis etwa 2020 zum Strafverfahren im

eigentlichen Sinn entwickelt hatte. Gewiss

stand der Gerichtshof hier vor schwierigen

Herausforderungen, und es gab auch manche

Friktion. Aber es wäre übertrieben zu sagen,

dass sich die Verfahrenspraxis des Gerichts-

hofs um 2020 herum in einer Krise befunden

hätte. Im Gegenteil, der Gerichtshof hatte bis

zu diesem Zeitpunkt bereits Beachtliches

geleistet, um adversarische und inquisitori-

sche Elemente in eine stimmige Verbindung zu

bringen. Lassen Sie mich mit dem Verfahren

nach einem Geständnis des Beschuldigten be-

ginnen. Denn hier zeigt sich der grundlegende

Unterschied zwischen dem adversarischen

und dem inquisitorischen Verfahrensmodell

wie unter dem Brennglas. Liegt die letzte Ver-

antwortung für die Wahrheitssuche bei den

Prozessparteien, so folgt daraus in der Konse-

quenz die Möglichkeit eines für das Gericht

bindenden „plea agreements“. Im inquisitori-

schen Modell scheidet diese Möglichkeit aus.

Denn der Richter darf sich seiner Verantwor-

tung für die Aufklärung des wahren Sachver-

halts nicht entledigen. Artikel 65 des Statuts

folgt keinem der beiden Modelle in Reinform,

sondern sieht einen Mittelweg vor. Hierbei ist

das Gericht an das Geständnis des Beschuldig-

ten zwar nicht gebunden. Aber das Verfahren

kann erheblich abgekürzt werden, wenn das

Gericht von der Richtigkeit des Geständnisses

überzeugt ist. Man kann Artikel 65 des Statuts

danach als den Mikrokosmos des einzigartigen

Kompromisses ansehen, den das Verfahrens-

recht vor dem Internationalen Strafgerichtshof

insgesamt darstellt. Bereits im dritten Haupt-

verfahren vor dem Gerichtshof, im Fall Al Mah-

di, kam es erstmals zur Anwendung von Artikel

65, und das Verfahren muss insgesamt als ge-

glückt bezeichnet werden. Der Zeitraum zwi-

schen dem Erlass des Haftbefehls und dem

Schuld- und Strafausspruch betrug etwa ein

Jahr. Die erste Erfahrung des Internationalen

Strafgerichtshofs mit dem Verfahren im Fall

eines Geständnisses bei einem glaubhaften

Geständnis war also insgesamt positiv. Auch

beim normalen Hauptverfahren hatte der Ge-

richtshof bis etwa 2020 bedeutsame Schritte

getan, den einzigartigen prozessualen Kom-

promiss in seinem Statut in die Praxis umzu-

setzen. Man wird sagen können, dass der Ver-

fahrensablauf im Hinblick auf die Beibringung

und Präsentation der Beweise im Großen und

Ganzen dem Strafprozess im common law

folgt. Doch schaut man genauer hin, zeigen

sich auch eine ganze Reihe von Aspekten, die

vom adversatorischen Modell abweichen. Das

gilt, um einen Punkt herauszugreifen, für die

Zulassung von Beweisen. Denn zumeist wer-

den die Beweise – anders als im common law

üblich – nicht einzeln vorab auf ihre Erheblich-

keit hin überprüft. Vielmehr werden die Be-

weise überwiegend zunächst zugelassen und

ihre Würdigung bleibt dem Urteil vorbehalten.

2022 wurde dieser Umgang mit den Beweisen

in die fünfte Auflage des „Guide pratique de

procédure“ aufgenommen. Es zeigt sich, dass

die Richter am Internationalen Strafgerichts-

hof bereit sind, über ihre jeweilige nationale

Vorprägung hinauszugehen, um den einzigar-

tigen prozessualen Kompromiss in ihrem Sta-

tut mit Leben zu füllen. Hierzu zwei individu-
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elle Beispiele: Der deutsche Richter Bertram

Schmitt hat 2021 eindrucksvoll dargelegt, wie

wichtig eine solche Offenheit der internatio-

nalen Richter ist. Sein lesenswerter Aufsatz

trägt den Titel „Legal Diversity at the Interna-

tional Criminal Court”. Am Ende schreibt er,

dass er sich im Laufe seiner Tätigkeit trotz ab-

weichender Sozialisierung bestimmten Kon-

zepten des common law zugewandt hat, weil

er die Überzeugung gewann, dass sie im Ver-

fahren vor dem Internationalen Strafgerichts-

hof zweckmäßiger sind. Von einer spiegelbild-

lichen Erfahrung berichtete mir die kanadi-

sche Richterin Kimberly Prost im Umgang mit

Bestimmung 55 der Geschäftsordnung des

Gerichtshofs. Diese Bestimmung gibt dem Ge-

richt die Möglichkeit, die rechtliche Charakte-

risierung des Verhaltens des Angeklagten im

Urteil gegenüber der Anklage abzuändern, so-

fern es den Angeklagten zuvor auf diese Mög-

lichkeit hingewiesen hat. Diese Regelung ist

dem common law fremd, und sie war bei der

Formulierung der Geschäftsordnung dement-

sprechend lebhaft umstritten. Nach Auffas-

sung von Richterin Prost hat sich die Bestim-

mung 55 in der Praxis des Internationalen

Strafgerichtshofs indessen bewährt. Bitte er-

lauben Sie mir auch ein Wort zur Vollstreckung

der Strafe. Da der Internationale Strafgerichts-

hof über kein eigenes, internationales Gefäng-

nis verfügt, bedarf er auch an dieser Stelle der

Unterstützung durch die Vertragsstaaten. Auch

die vertikale Zusammenarbeit bei der Straf-

vollstreckung wirft anspruchsvolle rechtliche

und praktische Fragen auf. Im Fall Al Mahdi

hatte es Großbritannien übernommen, die

Strafe zu vollstrecken. Am Ende wurde die Frei-

heitsstrafe von neun Jahren wegen der koope-

rativen Haltung Al Mahdis und mit Blick auf die

gute Prognose zu seiner Resozialisierung um

zwei Jahre reduziert. Um das Jahr 2020 herum

war die prozessuale Praxis des Internationalen

Strafgerichtshofs also auch bereits ganz am

Ende des Strafverfahrens angelangt.

Nach diesen Bemerkungen zum materiellen

Recht und zum Prozessrecht möchte ich an

dieser Stelle auch noch ein Wort zur Wieder-

gutmachung von Opfern sagen. Nach Artikel

75 ist der Internationale Strafgerichtshof dazu

aufgerufen, Grundsätze für die Wiedergut-

machung von Opfern zu entwickeln, um auf

deren Grundlage für Wiedergutmachung im

Einzelfall sorgen zu können. Auch an dieser

Stelle konnte der Gerichtshof nicht auf der

Vorarbeit eines früheren internationalen Straf-

gerichtshofs aufbauen; es handelte sich um

Neuland. Bereits in den frühen Fällen Lubanga

und Katanga betreffend die Situation der De-

mokratischen Republik Kongo begann der Ge-

richtshof mit seiner Pionierarbeit zu den

Grundsätzen für die Wiedergutmachung. Be-

sonders anspruchsvoll war dann die Entschei-

dung der zuständigen Vorverfahrenskammer

von 2017 im soeben bereits erwähnten Fall Al-

Mahdi. Denn hier ging es darum, über die Wie-

dergutmachung im Fall von Zerstörungen von

Kulturgütern in Timbuktu zu entscheiden, die

größtenteils zum Weltkulturerbe gehörten.

Die Kammer stellte fest, dass hier neben den

Bewohnern von Timbuktu sämtliche Bürger

Malis sowie die internationale Gemeinschaft

als Ganze Tatopfer seien. Wie bereits in den

Fällen Lubanga und Katanga ordnete das Ge-

richt auch im Fall Al Mahdi Wiedergutmachung

auch in kollektiver Form an, deren praktische

Umsetzung dem Treuhandfonds für Opfer

anvertraut wurde. Erst dieser Tage, am 3. Okto-

ber, wurde in Timbuktu ein Denkmal in Erin-

nerung an Opfer der Verbrechen feierlich in-

auguriert.

Danach bestand um 2020 herum kein über-

zeugender Grund für den Ausruf, die Zukunft

des Völkerstrafrechts liege allein auf der na-

tionalen Ebene. Richtig ist hingegen, dass spä-

testens zu diesem Zeitpunkt jedem Beobach-

ter klar sein musste, was auch die Verfasser des

Statuts von Rom nicht bezweifelt hatten: Dass

der Internationale Strafgerichtshof durchgrei-

fende Wirkung gegen die Straflosigkeit inter-
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nationaler Verbrechen nur ergänzend zu der

Strafverfolgung auf nationaler Ebene nur wür-

de entfalten können. Erschreckend deutlich

wird dies bis heute bei den Verbrechen gegen

die Menschlichkeit, die im Zuge im Auftrag des

Assad-Regimes im Zuge des arabischen Früh-

lings gegen die syrische Opposition begangen

wurden. Denn hier kann der Internationale

Strafgerichtshof seine Zuständigkeit bis heute

nicht ausüben, weil insbesondere Assads

Schutzmacht Russland eine Überweisung der

Situation durch den Sicherheitsrat der Verein-

ten Nationen durch sein Veto missbräuchlich

verhindert. Und natürlich ist Strafverfolgung in

Syrien selbst nicht zu erwarten, solange Assad

dort an der Macht bleiben wird. In einer sol-

chen Lage werden dritte Staaten kaum je in der

Lage sein, die Rechenschaftslücke durch die

Ausübung des Weltrechtspflegeprinzips weit-

gehend zu schließen. Doch immerhin ist es auf

diesem Weg möglich, vollständiger Straflosig-

keit entgegenzuwirken. Strafverfahren etwa in

Deutschland, Frankreich und Schweden haben

das gezeigt. An dieser Stelle hat bereits die

Schaffung des Internationalen Strafgerichts-

hofs eine positive Wirkung gezeigt. Zwar bleibt

die Gesetzgebung in vielen Staaten weiterhin

hinter dem zurück, was wünschenswert wäre.

In nicht wenigen Staaten hingegen ist die Ge-

setzeslage nach dem Inkrafttreten des Statuts

von Rom an dieses angepasst worden.

Betrachtet man dies alles zusammen, so war es

auch um 2020 nicht überzeugend, von einer

Krise des Internationalen Strafgerichtshofs zu

sprechen. Vielmehr bot sich das Bild eines wei-

terhin im Aufbau befindlichen globalen Sys-

tems der Verfolgung von internationalen Ver-

brechen, eines Systems, das trotz aller Defizite,

Schwierigkeiten und Rückschläge zu einem

Faktor geworden war, der aus der internationa-

len Landschaft nicht mehr wegzudenken war.

5. Kurze Aufhellung und Wiederaufzug eines

bewölkten Himmels: Seit 2022

Dann kam der 24. Februar 2022, und dieser

markiert den Eintritt in die jüngste Phase der

Praxis des Internationalen Strafgerichtshofs.

Fatou Bensouda hatte ihrem Nachfolger Karim

A.A. Khan beim Stabwechsel 2021 ein eröff-

nungsreifes Dossier ihrer seit Jahren laufen-

den Vorermittlungen zur Ukraine überlassen.

Der neue Ankläger sollte entscheiden, ob er

dieser Situation in Anbetracht der notorisch

knappen Ressourcen der Anklagebehörde

Priorität einräumen und die Ermittlungen er-

öffnen wolle. Wladimir Putins letzte Eskalation

der Gewalt gegen die Ukraine hätte dem neu-

en Ankläger wohl ohnehin kaum eine Wahl

gelassen. Doch überdies entdeckten die Ver-

tragsstaaten „ihren“ Internationalen Strafge-

richtshof nun wieder. Binnen kürzester Frist

ersuchten 39 von ihnen Khan, in der Situation

der Ukraine tätig zu werden. Das war eine prä-

zedenzlose Zahl, die dann noch weiter an-

wuchs. Dieser eröffnete alsbald ein Ermitt-

lungsverfahren. Hieraus sind inzwischen sechs

Haftbefehle hervorgegangen, darunter derje-

nige gegen Präsident Putin, der erste interna-

tionale Haftbefehl gegen den amtierenden

Präsidenten eines ständigen Mitglieds des Si-

cherheitsrats der Vereinten Nationen. Der gro-

ße Zuspruch für die Arbeit des Internationalen

Strafgerichtshofs ist deshalb bemerkenswert,

weil sich die Ermittlungen im Schwerpunkt ge-

gen Angehörige eines Nichtvertragsstaats rich-

ten, der den Gerichtshof ablehnt. In den skepti-

schen Jahren um 2020 herum war wiederholt

zu hören gewesen, die Vertragsstaaten sollten

sich gemeinsam mit „ihrem“ Gerichtshof als ein

„Club völkerstrafrechtsfreundlicher Staaten“

begreifen, ihren punitiven Eifer aber nicht nach

außen tragen. Demgegenüber fand nach dem

24. Februar 2022 wieder stärker die Grün-

dungsidee von Rom zum Vorschein. Diese

Gründungsidee besteht in der Errichtung eines

glaubhaft auf Universalität ausgerichteten

ständigen Strafgerichts, das die Geltung ele-
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mentarer Normen des universellen Völker-

rechts im Fall ihrer Verletzung zu bekräftigt und

den betroffenen Opfern Genugtuung wider-

fahren lässt. Es ist bemerkenswert, dass auch

die Vereinigten Staaten die Ermittlungen des

Internationalen Strafgerichtshofs in der Situa-

tion der Ukraine wiederholt begrüßt haben.

Denn dies widerspricht der langjährigen Po-

sition dieses Staats Zurückweisung, dem Ge-

richtshof die Befugnis zu bestreiten, Ermittlun-

gen gegen Staatsorgane von Nichtvertrags-

staaten durchzuführen. In diesem Zusammen-

hang ist ein Aufsatz bemerkenswert, den der

Leiter der Delegation der Vereinigten Staaten

in Rom, David Scheffer, genau 25 Jahre nach

der Annahme des Statuts veröffentlichte. In

diesem Aufsatz appelliert Scheffer an die poli-

tische Führung seines Staats, die in Rede ste-

hende Position aufzugeben. Er bezeichnet sie

als „archaisch, kontraproduktiv und internatio-

nal weithin abgelehnt“.

Doch auch nach der „Wiederentdeckung“ des

Gerichtshofs durch seine Vertragsstaaten nach

dem 24. Februar 2022 bestand natürlich kei-

nen Augenblick Grund zum Überschwang. Viel-

mehr bewahrheitete sich auch hier gleich wie-

der die These von Darryl Robinson, dass der

Gerichtshof „nicht gewinnen kann“. Denn bald

gab es Kritik daran, der Internationale Strafge-

richtshof konzentriere sich zu sehr auf die Si-

tuation in der Ukraine und vernachlässige da-

rüber Situationen in anderen Weltregionen. Zu

dieser Kritik hatten einige europäische Staaten

tatsächlich Anlass gegeben. Denn sie hatten

den Eindruck geweckt, dem Gerichtshof zu-

sätzliche Mittel speziell für die Ermittlungen in

der Situation der Ukraine zuzuweisen, anstatt

das Budget des Gerichtshofs insgesamt zu

erhöhen. Davon abgesehen war die Kritik an zu

viel Verfolgungseifer in der Situation der Ukrai-

ne indessen etwas seltsam. Denn man hatte

noch die Kritik der vergangenen Jahre in Er-

innerung, der Internationale Strafgerichtshof

sei ein neo-koloniales Instrument zur Strafver-

folgung von Afrikanern. Diese Kritik am Ge-

richtshof war zu keinem Zeitpunkt wirklich

überzeugend, und je lauter sie vorgetragen

wurde, desto deutlicher zeigte sich ihre politi-

sche Motivation. Heute wäre eine solche Kritik

bereits auf den ersten Blick wenig einleuch-

tend. Denn der Internationale Strafgerichtshof

ist inzwischen in nahezu allen Weltregionen

aktiv.

Der Schwerpunkt des politischen Interesses an

der Arbeit des Gerichtshofs liegt gegenwärtig

wohl auf dessen Arbeit im Zusammenhang mit

dem Nahostkonflikt. Denn alle Welt wartet der-

zeit gespannt auf die Entscheidung der zustän-

digen Vorverfahrenskammer über die Anträge

des Anklägers, Haftbefehle gegen den Minis-

terpräsidenten und den Verteidigungsminister

Israels zu erlassen. Politisch betrachtet segelt

der Gerichtshof hier zwischen Scylla und Cha-

rybdis. Im Repräsentantenhaus der Vereinig-

ten Staaten sind erneut skandalöse Sanktio-

nen auf den Weg gebracht worden sind, die

nun dem Senat vorliegen. Zu derselben Zeit

sind aus der entgegengesetzten Richtung lau-

te Vorverurteilungen der israelischen Politiker

zu vernehmen, mit denen der Gerichtshof

ebenfalls politisch unter Druck gesetzt werden

soll. Im Licht von alledem kann keine Rede da-

von sein, dass ein ängstlich gewordener Inter-

nationale Strafgerichtshof es zunehmend ver-

meiden würde, aus dem Binnenbereich der

Vertragsstaaten herauszutreten. Stattdessen

steht der Internationale Strafgerichtshof zu ei-

ner Zeit, in der die internationale Rechtsord-

nung stark unter Druck steht, mit im Zentrum

des großen Ringens. In dieser Lage ist beson-

ders spürbar, wie richtig die Einsicht von Darryl

Robinson ist, dass der Gerichtshof bei seiner

Arbeit keinen ungeteilten politischen Beifall

erwarten kann. Für alle, die im Internationalen

Strafgerichtshof arbeiten, ist das sicher eine

Last: Es könnte aber auch ein Ansporn sein,

sich mit aller Professionalität darauf zu kon-

zentrieren, jeden Schritt auf der denkbar

stärksten rechtlichen Grundlage zu tun.
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2. Teil: Zur nahen Zukunft des Internationa-

len Strafgerichtshofs und des globalen Sys-

tems der Verfolgung von Völkerstraftaten

An diesem Punkt möchte ich den Blick in die

Zukunft richten.

1. Herausforderungen de lege lata

Zunächst möchte ich mich größeren rechtli-

chen Herausforderungen zuwenden, denen

der Internationale Strafgerichtshof in der nä-

heren Zukunft begegnen wird. Natürlich kann

es einmal mehr nur um eine Auswahl gehen.

a) Prozessrecht

Beginnen wir diesmal mit dem Prozessrecht.

Eine hoch interessante Herausforderung stellt

sich dem Internationalen Strafgerichtshof

aktuell im Fall Joseph Kony. Bei ihm handelt es

sich um den Anführer der ugandischen Rebel-

lengruppe „Armée de résistance du seigneur“

Joseph Kony. Gegen Kony besteht seit 2005

ein Haftbefehl des Gerichtshofs, der bislang

nicht vollstreckt werden konnte, weil Kony's

Aufenthaltsort unbekannt ist. In dieser Lage

hat die zuständige Vorverfahrenskammer ent-

schieden, das Verfahren zur Bestätigung der

Anklagepunkte in Abwesenheit des Ange-

schuldigten nach Artikel 61 Absatz 2 des

Statuts in Abwesenheit des Angeschuldigten

durchzuführen. Das Verfahren der Bestätigung

der Anklagepunkte nach Artikel 61 des Statuts

ist schon für sich genommen eine Neuheit in

der Geschichte der internationalen Strafge-

richtsbarkeit. Nun steht der Internationale

Strafgerichtshof an dieser Stelle vor einem

weiteren präzedenzlosen prozeduralen Schritt.

Eigentlich hätte das Verfahren am vergange-

nen Dienstag beginnen sollen. Doch zwischen-

zeitlich ist der Beginn auf noch unbestimmte

Zeit vertagt worden.

Im Übrigen stellen sich weiterhin wichtige

Fragen zum Grundsatz der Komplementarität.

Solche Fragen ergeben sich zunächst aus dem

Umstand, dass der Internationale Strafge-

richtshof zuletzt wiederholt parallel zu staat-

lichen Ermittlungen tätig geworden ist. Das ist

insbesondere in der Situation der Ukraine der

Fall. Hier ermitteln neben dem Internationalen

Strafgerichtshof auch die Ukraine und eine

Reihe von dritten Staaten ernsthaft. Gemein-

sam hat man eine gemeinsame Ermittlungs-

gruppe gebildet, an der auch die Anklagebe-

hörde des Gerichtshofs teilnimmt. Wie verhält

sich das zum Grundsatz der Komplementari-

tät? Im April dieses Jahres hat Ankläger Khan

eine „Policy on Complementarity and Coope-

ration“ vorgelegt. Hierin heißt es im Hinblick

auf die Situation der Ukraine, dass das Statut

kooperativen parallelen Ermittlungen zu der-

selben Situation nicht entgegenstehe. Der An-

kläger führt hierzu näher aus, dass er seine

Arbeit auf Felder konzentriere, in denen seine

Behörde besonders gut in der Lage sei, die

Ermittlungen voranzubringen. In diesem Zu-

sammenhang nennt er ausdrücklich die Auf-

klärung von Verhaltensmustern, die Verant-

wortlichkeit von Vorgesetzten und Fälle gegen

Hauptverantwortliche. Bei guter Koordination

der verschiedenen Ebenen können solche ar-

beitsteiligen Ermittlungen sicher sinnvoll sein.

Nur fragt es sich, ob der Grundsatz der Kom-

plementarität einem solchen Vorgehen gewis-

se rechtliche Grenzen setzt. Diese Frage stellt

sich deshalb, weil der Grundsatz der Komple-

mentarität nach der Rechtsprechung des Inter-

nationalen Strafgerichtshofs in allen Phasen

des Verfahrens zu achten ist. Ich möchte eine

Möglichkeit benennen, diese Rechtsprechung

mit arbeitsteiligen Ermittlungen wie in der

Ukraine in Einklang zu bringen. Diese Möglich-

keit besteht darin, dass man den ermittelnden

Staaten das Recht zugesteht, auf ihren Vorrang

bei der Strafverfolgung so weit zu verzichten,

wie sie den parallelen Ermittlungen des Ge-

richtshofs zustimmen. Ob man dem zustimmt

oder nicht, an dieser Stelle besteht jedenfalls

Klärungsbedarf. Übrigens hat sich ein sehr

konkretes Problem paralleler Ermittlungen zu-
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letzt in einer Situation gezeigt, die die Zentral-

afrikanische Republik betrifft. Denn hier er-

ließen der Internationale Strafgerichtshof und

die Cour Spéciale Pénale de la République

centrafricaine jeweils einen Haftbefehl, der

womöglich einen im Wesentlichen identi-

schen Fall betrifft. In seiner soeben erwähnten

„Policy on Complementarity and Cooperation”

stellt der Ankläger fest, dass der Grundsatz der

Komplementarität auch im Verhältnis zwi-

schen Internationalem Strafgerichtshof und

Cour Spécial Pénale gilt. Das ist richtig, denn

letzterer Gerichtshof ist im Kern ein solcher

der Zentralafrikanischen Republik. Dann aller-

dings fragt es sich, wie es zu dem parallelen

Haftbefehl des Internationalen Strafgerichts-

hof kommen konnte.

Eine weitere praktische wichtige Frage im Zu-

sammenhang mit dem Grundsatz der Komple-

mentarität ergibt sich aus der jüngeren Rechts-

prechung der Rechtsmittelkammer zu Artikel

18 Absatz 2 des Statuts. Im Ausgangspunkt

steht seit der Rechtsprechung zur Situation in

Libyen fest, dass ein Staat das maßgebliche

völkerrechtliche Verbrechen nicht als solches

in seinem Strafgesetzbuch kodifiziert haben

muss, um seinen Vorrang bei der Strafverfol-

gung geltend zu machen. In den Situationen

der Philippinen und Venezuelas hat die

Rechtsmittelkammer diesen Grundsatz nun in-

dessen erheblich nuanciert, soweit es um Ver-

brechen gegen die Menschlichkeit geht. Hier,

so hat die Kammer festgestellt, könne sich ein

Staat nur dann auf den Grundsatz der Komple-

mentarität berufen, wenn er auch diejenigen

Tatsachen ermittelt, die sich auf das Kontext-

element der Verbrechen gegen die Mensch-

lichkeit beziehen. Doch wie genau kann ein

Staat dieser Vorgabe genügen, wenn er die

Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht als

solche in seinem Strafgesetzbuch kodifiziert

hat? Auch dieser Frage wäre weiterer Auf-

schluss durch die Rechtsmittelkammer wün-

schenswert.

Eine dritte Frage zur Komplementarität stellt

sich dem Internationalen Strafgerichtshof ge-

genwärtig im Hinblick auf die Ermittlungen zu

den Feindseligkeiten zwischen Hamas und Is-

rael seit dem 7. Oktober 2023. Israel hat in

einem Schriftsatz vom 23. September 2024

geltend gemacht, dass der Ankläger Israel von

diesen Ermittlungen nach Artikel 18 Absatz 1

des Statuts hätte benachrichtigen müssen. Da

der Ankläger dies unterlassen habe, hätte Isra-

el sein Recht nach Artikel 18 Absatz 2 des Sta-

tuts, die Zurückstellung der internationalen

Ermittlungen zu verlangen, nicht ausüben kön-

nen. Die Anklagebehörde steht indessen auf

dem Standpunkt, die Ermittlungen zu den

Feindseligkeiten seit dem 7. Oktober 2023

seien von der Benachrichtigung erfasst, die

man Israel im März 2021 übermittelt habe. Es

ist zu begrüßen, dass Israel sich in der Form

eines ausführlichen rechtlichen Schriftsatzes

an den Gerichtshof gewandt hat. Das Statut

sieht einen Antrag wie den israelischen in sei-

nen Artikeln 18 und 19 zwar nicht ausdrück-

lich vor. Es entspräche aber dem Geist von

Artikel 18 des Statuts, den Antrag zuzulassen,

und in der Sache ist es zu wünschen, dass der

Gerichtshof sich mit Israels Argumenten aus-

einandersetzt. Es geht um die hinreichende

Bestimmtheit und die Auslegung von Benach-

richtigungen nach Artikel 18 Absatz 1 des Sta-

tuts. Diese Fragen klingen zunächst technisch

und formal. Hinter ihnen steht allerdings eine

grundsätzliche Frage. Sie lautet, wie der

Grundsatz der Komplementarität gegenüber

einem Staat mit einer funktionstüchtigen und

unabhängigen Justiz am sinnvollsten zur Gel-

tung gebracht werden kann, wenn dieser Staat

in einen langjährigen und komplexen Konflikt

verwickelt ist.

Ich möchte noch eine weitere grundsätzliche

Problematik ansprechen, die auch im Zusam-

menhang mit dem Grundsatz der Komplemen-

tarität steht, und die der Internationale Straf-

gerichtshof früher oder später wird beantwor-

ten müssen. Es handelt sich um die Frage der
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Amnestie, insbesondere im Rahmen eines

Friedensvertrags oder einer innerstaatlichen

Regelung zur Übergangsjustiz. Die Diploma-

ten sind dieser Frage ausgewichen, und daher

findet sich hierzu im Statut keine ausdrückli-

che Regelung. Das Problem hätte in der Situa-

tion in Kolumbien relevant werden können.

Denn im Friedensvertrag mit den Forces ar-

mées révolutionnaires de Colombie wurde

vereinbart, dass selbst ein internationales Ver-

brechen nur mit sehr milden sogenannten al-

ternativen Sanktionen geahndet werden darf,

wenn der Täter seine Tat gesteht und zur Auf-

klärung beiträgt. Die Anklagebehörde hat sei-

nerzeit erklärt, dass sie im Fall des Falls prüfen

würde, ob es sich bei solchen Sanktionen noch

um verhältnismäßige Strafen handelt. Das

deutet darauf hin, dass die Anklagebehörde

auf dem Standpunkt steht, dass selbst eine be-

dingte Amnestie im Zusammenhang mit einer

Wahrheitskommission ein Verfahren vor dem

Internationalen Strafgerichtshof nicht nach Ar-

tikel 17 des Statuts unzulässig macht. Über-

dies hat sich die Anklagebehörde bereits in ei-

nem frühen Papier von 2007 dagegen ausge-

sprochen, bei der Ausübung von Ermessen

nach Artikel 53 des Statuts auch den Gesichts-

punkt des internationalen Friedens und der

internationalen Sicherheit zu berücksichtigen.

Betrachtet man diese Positionen zu Artikel 17

und zu Artikel 53 des Statuts zusammen, so

bleibt dem Strafgerichtshof kein Raum, von

der Strafverfolgung zugunsten einer Amnestie

abzusehen. Allerdings gibt zu dieser Position

der Anklagebehörde bis jetzt keine konsoli-

dierte Rechtsprechung. Zwar streifte der Inter-

nationale Strafgerichtshof die Problematik im

Fall Saif Gaddafi. Doch hielt die Rechtsmittel-

kammer die Amnestiefrage am Ende nicht für

entscheidungsrelevant. Sie begnügte sich mit

dem sibyllinischen Hinweis, das Völkerrecht

befinde sich im Hinblick auf die Zulässigkeit

von Amnestien bei völkerrechtlichen Verbre-

chen noch im Zustand der Entwicklung. Nur

Richterin Ibánez Carranza widmete sich der

Frage in ihrer individuellen Meinung näher.

Auch im Hinblick auf die Arbeit der kolumbia-

nischen Sondergerichtsbarkeit für den Frieden

ist eine Klärung unserer Grundsatzfrage einst-

weilen nicht zu erwarten. Denn der Ankläger

hat seine langjährigen vorläufigen Ermittlun-

gen in der Situation von Kolumbien zwischen-

zeitlich beendet.

b) Materielles Recht

Damit komme ich zum materiellen Recht, und

hier zunächst zu den internationalen Verbre-

chen. Hier bleibt für den weiterhin jungen In-

ternationalen Strafgerichtshof noch viel zu tun.

Wie ich bereits sagte, konzentriert sich seine

Rechtsprechung bislang auf Verbrechen gegen

die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen im

nicht-internationalen bewaffneten Konflikt.

Doch selbst hier ist bislang vieles außerhalb

des Blickfelds des Gerichtshofs geblieben. Bei

den Verbrechen gegen die Menschlichkeit gilt

das zum Beispiel für das Verschwindenlassen

und für die Apartheid. Ob der Ankläger die Si-

tuation von Palästina zum Anlass nehmen wird,

zu dem gegen Israel gerichteten Vorwurf der

Apartheid Stellung zu nehmen, bleibt abzu-

warten. Bei den Kriegsverbrechen ist der Ge-

richtshof bislang nur selten in den Bereich des

Kampfführungsrechts vorgedrungen. Das

könnte sich mit den Situationen in der Ukraine

und von Palästina ändern. In ersterer Situation

hat der Ankläger erstmals – hier natürlich im

Hinblick auf einen internationalen bewaffne-

ten Konflikt – in einigen Fällen den Vorwurf er-

hoben, dass militärische Angriffe trotz abseh-

bar exzessiver ziviler Begleitschäden durchge-

führt wurden. In der zweiten Situation hat der

Ankläger erstmals den Vorwurf des Kriegsver-

brechens des Aushungerns von Zivilisten als

Methode der Kriegführung erhoben. Dessen

Definition ist kompliziert und in mancher wich-

tigen Hinsicht sehr umstritten. Was das Verbre-

chen des Völkermords anbetrifft, so muss der

Internationale Strafgerichtshof eine Rechts-

prechung erst noch entwickeln. Bislang hatte

nur eine Vorverfahrenskammer die Gelegen-
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heit, sich näher mit dem „Verbrechen der Ver-

brechen“ zu befassen. Der Ankläger hat den

Vorwurf des Völkermords interessanterweise

bislang auch in der Situation von Palästina

nicht erhoben. Der Vorwurf des Völkermords

spielt damit gegenwärtig vor dem Internatio-

nalen Gerichtshof eine größere Rolle als vor

dem Internationalen Strafgerichtshof. Das ist

ein bemerkenswerter Unterschied zur Situa-

tion im ehemaligen Jugoslawien in den 1990er

Jahren, als der Vorwurf des Völkermords zu-

nächst die internationale Strafgerichtsbarkeit

und erst dann den Internationalen Gerichtshof

beschäftigte.

Bei den internationalen Verbrechen sehe ich

eine zentrale Herausforderung für den Inter-

nationalen Strafgerichtshof darin, bei der Aus-

legung der Definitionen nicht über den Stand

des allgemeinen Völkergewohnheitsrechts

hinauszugehen. Nur so bleibt der Gerichtshof

seiner Präambel treu, dass seine Gerichtsbar-

keit nur solche Verbrechen betrifft, die die in-

ternationale Gemeinschaft als Ganze berüh-

ren. Nur so bleibt der Gerichtshof dem erklär-

ten Willen der Verfasser seines Statuts treu,

die bestehende internationale Verbrechen

kodifizieren und nicht neue schaffen wollten.

Und nur so lässt sich die Befugnis des Sicher-

heitsrats der Vereinten Nationen legitimieren,

dem Gerichtshof Situationen unabhängig da-

von zu überweisen, ob die direkt betroffenen

Staaten Vertragsparteien sind oder nicht. Die

grundlegende Herausforderung besteht also

darin, die im Statut von Rom enthaltenen

Verbrechen kohärent als Völkerstrafrecht im

strengen Sinn auszulegen. Das schließt eine

evolutive Auslegung im Einklang mit der Ent-

wicklung des Völkergewohnheitsrechts nicht

aus, wohl aber eine „progressive“ Auslegung,

die über den Stand des Völkergewohnheits-

rechts hinaus geht. Der Internationale Strafge-

richtshof hat bislang nicht klar gesagt, dass die

Auslegung der Definitionen der internationa-

len Verbrechen nicht über das allgemeine Völ-

kergewohnheitsrecht hinausgehen sollte. Das

hat seinen Grund vermutlich darin, dass Artikel

21 des Statuts von Rom dieses Gebot der Aus-

legung nicht hinreichend deutlich zum Aus-

druck bringt. Immerhin hat die Rechtsmittel-

kammer 2021 im Fall Al-Rahman aber sehr

deutlich daran erinnert, dass die Verbrechen

im Statut von Rom nach dem Willen von des-

sen Schöpfern, den Stand des Völkergewohn-

heitsrechts wiedergeben sollten. Damit hat

sich die Rechtsprechung des Internationalen

Strafgerichtshofs der Position, so wie ich sie

hier vertrete, jedenfalls sehr stark angenähert.

Ich möchte die Herausforderung, die interna-

tionalen Verbrechen im Statut von Rom konse-

quent als Völkerstrafrecht im strengen Sinn

auszulegen, nun an vier konkreten Ausle-

gungsfragen verdeutlichen. Hiervon betreffen

zwei die Verbrechen gegen die Menschlichkeit

und die zwei anderen die Kriegsverbrechen.

Zu den Verbrechen gegen die Menschlichkeit

hatte sich der Internationale Strafgerichtshof

wiederholt mit der Auslegung des Begriffs der

Organisation als kollektiver Einheit hinter dem

erforderlichen ausgedehnten oder systemati-

schen Angriff auf eine Zivilbevölkerung aus-

einanderzusetzen. Die Rechtsprechung ten-

diert hier zu einer recht weiten Auslegung. Sie

bezieht insbesondere auch solche nicht-staat-

liche Gruppen in den Begriff der Organisation

ein, die keine Kontrolle über das Gebiet eines

Staats ausüben. Diese Rechtsprechung ist für

die Entwicklung des Völkerstrafrechts sehr be-

deutsam. In Nürnberg und Tokyo ging es bei

den internationalen Verbrechen nur um sol-

che, die in zwischenstaatlichen Konflikten be-

gangen worden. Die Internationalen Strafge-

richtshöfe für das ehemalige Jugoslawien und

Ruanda gingen darüber hinaus und erstreck-

ten ihre Gerichtsbarkeit auch über Verbre-

chen, die in internen Konflikten begangen

wurden. Dabei waren die Organisationen, die

hinter den Verbrechen standen entweder

Staaten oder nicht-staatliche Einheiten mit

Gebietskontrolle. Nach der Rechtsprechung

des Internationalen Strafgerichtshofs könnten
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auch bestimmte transnationale Terrororgani-

sationen ohne Gebietskontrolle hinter Verbre-

chen gegen die Menschlichkeit stehen. Man

kann hier von einer möglichen dritten Genera-

tion des Völkerstrafrechts sprechen. Die in Re-

de stehende Rechtsprechung ist ein Grenzfall

evolutiver Auslegung, und die Staaten schei-

nen sie im Kern zu billigen. Indessen bedarf

die Rechtsprechung weiterer Konsolidierung.

Insbesondere ist es offensichtlich zirkulär,

wenn die meisten Kammern bei der Auslegung

des Begriffs der Organisation auf die Fähigkeit

abstellen, einen ausgedehnten oder systema-

tischen Angriff durchzuführen. Es ist daher

sehr zu wünschen, dass die Rechtsmittelkam-

mer sich der Frage annimmt und dabei den

Stand des Völkergewohnheitsrechts im Blick

behält.

Die zweite Auslegungsfrage betrifft die Ausle-

gung des Begriffs der gesetzlich zulässigen

Sanktion im Rahmen der Definition von Folter

in Artikel 7 Absatz 2 e) des Statuts von Rom.

Diese Frage ist zuletzt im Fall Al-Hassan im

Hinblick auf körperliche Strafen zum Gegen-

stand einer sehr interessanten Diskussion un-

ter den Richtern der Hauptverfahrenskammer

geworden. Einigkeit bestand zu Recht darin,

dass Sanktionen dann nicht als zulässig anzu-

sehen sind, wenn sie geltendem Völkerrecht

widersprechen. Bei der Feststellung des gel-

tenden Völkerrechts traten indessen interes-

sante Nuancen zu Tage. Im Urteil heißt es, kör-

perliche Strafen widersprächen international

anerkannten Menschenrechten und seien

deshalb keine gesetzlich zulässigen Sanktio-

nen. Diese Feststellung hält Richterin Akane

für zu weitgehend. Dabei bestreitet sie nicht,

dass Gremien zum internationalen und regio-

nalen Menschenrechtsschutz körperliche Stra-

fen wiederholt als menschenrechtswidrig ein-

gestuft haben. Doch im Kontext des Völker-

strafrechts genügt ihr dies nicht. Stattdessen

hält sie die Position einer Reihe islamischer

Staaten für bedeutsam. Bei der Annahme der

Konvention der Vereinten Nationen gegen Fol-

ter hatten diese Staaten deutlich gemacht, auf

bestimmte körperliche Strafen, die in der

Scharia vorgesehen sind, nicht verzichten zu

wollen. Richterin Akane betont an dieser Stelle

ausdrücklich, sie spreche sich nicht für kultu-

rellen Relativismus bei der Auslegung des Sta-

tuts von Rom aus. Doch sie stellt fest, dass es

der internationalen Natur des Internationalen

Strafgerichtshofs nicht entsprechen würde,

bestimmte Strafarten, die in nicht-westlichen

Staaten erlaubt seien und praktiziert würden,

bei der Anwendung des Statuts kategorisch als

unzulässig einzustufen. Mir geht es an dieser

Stelle nicht um eine Stellungnahme zu der völ-

kerstrafrechtlichen Bewertung körperlicher

Strafen in all ihren Ausprägungen. Ich erwähne

die individuelle Meinung von Richterin Akane

deshalb, weil sie die Herausforderung deutlich

macht, den universellen Charakter des Völker-

strafrechts zu wahren.

Bei den Kriegsverbrechen beugt das Statut

von Rom der Gefahr ausdrücklich vor, die Ver-

brechensdefinitionen so auszulegen, dass sie

ihre Verankerung im universellen Völkerrecht

verlieren. Denn die Buchstaben b und e von

Artikel 8 Absatz 2 des Statuts verpflichten den

Internationalen Gerichtshof darauf, die Defini-

tionen der Kriegsverbrechen innerhalb des

feststehenden Rahmens des Völkerrechts aus-

zulegen. Dass der Gerichtshof dieser Ver-

pflichtung bislang vollständig gerecht gewor-

den ist, muss allerdings bezweifelt werden.

Das gilt insbesondere für zwei Fragen, die im

Fall Ntaganda zur Sprache kamen. Zum einen

war zu entscheiden, ob Vergewaltigung und

sexuelle Sklaverei auch an Mitgliedern derje-

nigen Konfliktpartei begangen werden kön-

nen, der der Täter angehört. Zum anderen war

der Begriff „Angriff“ auszulegen, der die Tat-

handlung zahlreicher Kriegsverbrechen ist. Im

Ausgangspunkt stellte die Rechtsmittelkam-

mer zu Recht fest, dass die Kriegsverbrechen

im Einklang mit dem Völkergewohnheitsrecht

der bewaffneten Konflikte auszulegen sind.

Doch weckt die Analyse des Völkergewohn-
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heitsrechts in beiden Fällen Bedenken. Zur

ersten Auslegungsfrage stellte die Rechtsmit-

telkammer einstimmig fest, dass die Kriegsver-

brechen der Vergewaltigung und der sexuel-

len Sklaverei auch an Mitgliedern der eigenen

Konfliktpartei begangen werden können. Der

Nachweis von entsprechendem Völkerge-

wohnheitsrecht bleibt knapp, und die Kammer

erkennt sogar ausdrücklich an, dass ihre Fest-

stellung präzedenzlos ist und dass sie der

Rechtsprechung der Sondergerichtshofs für

Sierra Leone widerspricht.

Bei der Auslegung des Begriffs „Angriff“ in den

Definitionen der Kriegsverbrechen ist es dem

Internationalen Strafgerichtshof bislang nicht

gelungen, eine konsolidierte Rechtsprechung

im Einklang mit dem allgemeinen Völkerrecht

zu entwickeln. Das gilt vor allem für das Urteil

der Rechtsmittelkammer von 2021 im Fall Nta-

ganda. In ihrem gemeinsamen Sondervotum

sprechen sich die Richter Morrison und Hof-

mánski mit minutiöser Begründung dafür aus,

den Begriff „Angriff“ in Artikel 8 Absatz 2 e) (iv)

des Statuts im Einklang mit dem völkerge-

wohnheitsrechtlichen Kampfführungsrecht

auszulegen. Die drei übrigen Richter plädieren

für eine weitere Auslegung, jedoch ohne viel

Wert darauf zu legen, diese überzeugend im

Völkergewohnheitsrecht zu verankern. Für die

Zukunft ist zu hoffen, dass die Rechtsmittel-

kammer den Begriff des Angriffs bei den

Kriegsverbrechenstatbeständen konsequent

im Einklang mit dem allgemeinen Völkerge-

wohnheitsrecht auslegt. Nur so kann der Cha-

rakter der internationalen Verbrechen im Sta-

tut von Rom als Völkerstrafrecht im strengen

Sinn gewahrt und verhindert werden, dass die

Anwendung des Statuts die Kohäsion des Völ-

kerrechts der bewaffneten Konflikte beein-

trächtigt.

Nun möchte ich kurz auf die Herausforderun-

gen im Bereich der allgemeinen Prinzipien des

Strafrechts eingehen. Diese finden im dritten

Teil des Statuts eine so detaillierte Regelung,

dass erstmals in der Geschichte des Völker-

strafrechts von einem geschriebenen „Allge-

meinen Teil“ gesprochen werden kann. Für

diesen „Allgemeinen Teil“ gilt im Kern dassel-

be wie für das Prozessrecht – es handelt sich

um einen einzigartigen Kompromiss, der sich

aus vielen nationalen Quellen speist.

Die größten Herausforderungen sehe ich für

Rechtsprechung an dieser Stelle bei der Aus-

legung der Artikel 25 und 28 des Statuts. Ar-

tikel 28 des Statuts regelt die Verantwortlich-

keit von Vorgesetzten, die vor allem bei den

Kriegsverbrechen praktisch sehr bedeutsam

ist. Bei der Vorgesetztenverantwortlichkeit

geht es um eine spezielle Form der Strafbar-

keit durch Unterlassen, die im Statut ansons-

ten keine ausdrückliche Regelung erfahren

hat. Die Regelung in Artikel 28 ist sehr komplex

und sehr kompliziert, und ihre Anwendung hat

in dem bereits erwähnten Fall Bemba zu er-

heblichen Schwierigkeiten geführt. Von einer

gefestigten Rechtsprechung des Gerichtshofs

kann man hier bislang nicht sprechen.

Noch wichtiger als die Vorgesetztenverant-

wortlichkeit ist indessen die Frage, wie die Be-

teiligung der für völkerrechtliche Verbrechen

Hauptverantwortlichen am besten zu erfassen

ist. Denn die Mission des Internationalen Straf-

gerichtshofs zielt in erster Linie darauf, diese

Personen zur Rechenschaft zu ziehen. Bei die-

sen Hauptverantwortlichen handelt es sich ty-

pischerweise um solche Personen, die ein Un-

rechtssystem – sei dieses staatlich oder nicht

staatlich – aus dem Hintergrund steuern. Die

internationalen Strafgerichtshöfe für das ehe-

malige Jugoslawien und für Ruanda arbeiteten

an dieser Stelle mit der Figur des „joint crimi-

nal enterprise“. An dieser Figur gab es indes-

sen Kritik, und sie hat keinen Eingang in Artikel

25 Absatz 3 des Statuts gefunden, wo die ver-

schiedenen Beteiligungsformen geregelt wer-

den. Die bisherige Rechtsprechung zu Artikel

25 Absatz 3 unterscheidet zwischen Täter-

schaft und Teilnahme, und bei dieser Unter-
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scheidung verwendet sie das Kriterium der

Kontrolle über die Begehung der Tat. Hiervon

ausgehend erfasst die Rechtsprechung die

Führungspersönlichkeit im Hintergrund als in-

direkten Täter, als Täter hinter den Ausfüh-

rungstätern im Hintergrund. Im Fall Ntaganda

hat die Rechtsmittelkammer die Figuren der

indirekten Täterschaft und Mittäterschaft mit-

einander kombiniert und zwei Rebellenführer

als indirekte Mittäter eingestuft. Man könnte

denken, damit habe der Internationale Straf-

gerichtshof zu dieser zentralen Frage des All-

gemeinen Teils zu einer konsolidierten Recht-

sprechung gefunden. Doch das muss aus zwei

Gründen bezweifelt werden. Erstens haben

zwei Richter der Rechtsmittelkammer der Ent-

scheidung an diesem Punkt nachdrücklich wi-

dersprochen. Zweitens gibt es auch in der Wis-

senschaft gewichtige Kritik an der Figur der

indirekten Mittäterschaft und darüber hinaus

an dem Kriterium der Kontrolle. In dieser Lage

stellt sich insbesondere der Rechtsmittelkam-

mer eine schwierige Frage: Soll sie nach ihrer

Entscheidung im Fall Ntaganda auf Kontinuität

setzen oder soll sie sich näher mit den alter-

nativen Modellen einlassen, die von den ab-

weichenden Richtern und in der Wissenschaft

vorgeschlagen werden?

Ich möchte auch einen kurzen Blick auf die-

jenigen Personen werfen, die nicht an der Spit-

ze des Unrechtssystems stehen, sondern die

als Rädchen in dessen Getriebe zu den Ver-

brechen beitragen. Ganz zu Beginn seiner

Rechtsprechung hatte eine Vorverfahrens-

kammer den Standpunkt eingenommen, Straf-

verfahren gegen solche Personen seien vor

dem Internationalen Strafgerichtshof unzu-

lässig. Doch die Rechtsmittelkammer stellte

bald fest, dass das Zulässigkeitskriterium der

Schwere der Tat den Gerichtshof nicht dazu

zwinge, seine Tätigkeit auf die Hauptverant-

wortlichen zu beschränken. Die Konsequen-

zen dieser Rechtsprechung zeigen sich im Fall

Al Hassan, in dem die Hauptverfahrenskam-

mer im Juni dieses Jahres ihren Schuldspruch

gefällt hat. Al Hassan war sicher keiner der

Hauptverantwortlichen für die in Timbuktu un-

ter der Herrschaft der Rebellengruppe Ansar

Dine begangenen Verbrechen. Der kongolesi-

sche Richter Mindua beschreibt Al Hassan als

einen Mitläufer, der sich Ansar Dine kaum ent-

ziehen konnte und der als tief gläubiger Mus-

lim seine kulturelle Prägung innerhalb von An-

sar Dine erhalten hatte. Vor diesem Hinter-

grund billigt Richter Mindua Al Hassan einen

Rechtsirrtum zu, der seine Strafbarkeit aus-

schließt. Die Mehrheit hat anders entschieden,

und das wohl zu Recht. Denn Artikel 32 Absatz

2 und Artikel 33 des Statuts lassen für einen

Rechtsirrtum, der die Strafbarkeit ausschließt,

nur sehr wenig Raum. Trotzdem möchte ich

Ihnen die individuelle Meinung von Richter

Mindua sehr zur Lektüre empfehlen. Richter

Mindua behandelt hierin letztlich eine für das

Völkerstrafrecht sehr grundsätzliche Frage.

Dessen Funktion besteht im Schutz eines

harten universellen Kerns der internationalen

Rechtsordnung. Wie viel Raum lässt diese

Funktion der Berücksichtigung einer festen

partikularen kulturellen Prägung des individu-

ellen Täters bei der Prüfung seiner individuel-

len Schuld? Wie ich sagte, ist dieser Raum

nach dem Statut von Rom sehr begrenzt, wes-

halb ich bezweifle, dass die Rechtsmittel-

kammer in der Frage des Rechtsirrtums im Fall

Hassan zu einer anderen Entscheidung kom-

men würde als die Hauptverfahrenskammer.

Doch die individuelle Meinung von Richter

Mindua enthält Gründe dafür, dass man die

Dinge auch anders sehen kann. Vielleicht soll-

te das globale System der Verfolgung von Völ-

kerstraftaten an diesem Punkt offen sein für

ein gewisses Maß an Rechtspluralismus.

c) Die große Frage nach der Grundlage der

Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafge-

richtshofs

Zum Schluss dieser Betrachtungen zu den zu-

künftigen Herausforderungen für den Interna-

tionalen Strafgerichtshof möchte ich noch auf



200

die vielleicht grundlegendste Frage hinwei-

sen, die bis heute ungeklärt ist. Die Frage lau-

tet: Worin eigentlich wurzelt eigentlich die

Strafgerichtsbarkeit des Internationalen Straf-

gerichtshofs?

Soweit es um die Ausübung der Gerichtsbar-

keit nach den Absätzen zwei und drei von Ar-

tikel 12 des Statuts geht, lautet eine verbrei-

tete Meinung, die Gerichtsbarkeit des Interna-

tionalen Strafgerichtshofs sei das Ergebnis ei-

ner Delegation des betreffenden Territorial-

staats oder Staats der aktiven Personalität.

Aktuell beruft sich Israel in seinem Schriftsatz

vom 23. September dieses Jahres auf die De-

legationstheorie, um zu begründen, dass der

Gerichtshof in der Situation von Palästina kei-

ne Gerichtsbarkeit über Staatsangehörige Isra-

els ausüben darf. Nach der Gegenposition wird

die Delegationsthese dem Charakter der im

Statut geregelten Verbrechen nicht gerecht.

Bei diesen Verbrechen handele es sich um Völ-

kerstraftaten im strengen Sinn, die im allge-

meinen Völkergewohnheitsrecht wurzeln und

dementsprechend, wie es in der Präambel

heißt, die internationale Gemeinschaft als

Ganze betreffen. Deshalb sei die Gerichtsbar-

keit des Internationalen Strafgerichtshofs kei-

ne von seinen Vertragsstaaten abgeleitete,

sondern eine solche, die unmittelbar in der

internationalen Gemeinschaft wurzelt. Nach

dieser Position beschreiben der zweite und

dritte Absatz von Artikel 12 keine Delegation

staatlicher Gerichtsbarkeit, sondern diese Ab-

sätze formulieren die Voraussetzungen für die

Aktivierung des ius puniendi der internationa-

len Gemeinschaft. Bislang zögert der Gerichts-

hof, zu dieser Grundfrage eine klare Entschei-

dung zu treffen. Selbst die erwähnte Immuni-

tätsentscheidung der Rechtsmittelkammer im

Fall Baschir enthält keine Festlegung, obwohl

dieses Urteil auf der Grundlage der Delega-

tionstheorie nicht leicht zu erklären ist. Wo-

möglich zögert der Gerichtshof, weil er die-

jenigen Staat nicht verschrecken möchte, die

die Pfade des klassischen Souveränitätsden-

kens ungern verlassen. Man wird sehen, wie

lange der Internationale Gerichtsbarkeit bei

einer agnostischen Position im Hinblick auf

die Grundlage des eigenen Tuns wird verblei-

ben können.

2. Zwei große rechtspolitische Initiativen

Damit bin ich beim letzten Teil meiner Vorle-

sung angelangt. In diesem möchte ich kurz auf

die zwei aus meiner Sicht wichtigsten aktuel-

len rechtspolitischen Vorhaben auf dem Feld

des Völkerstrafrechts hinweisen.

a) Entwurf einer Konvention zur Verhütung und

Bestrafung von Verbrechen gegen die Mensch-

lichkeit

Das erste Vorhaben betrifft den Internationa-

len Strafgerichtshof nicht direkt. Stattdessen

zielt es darauf, die nationalen Pfeiler des glo-

balen Systems der Strafverfolgung von inter-

nationalen Verbrechen zu stärken. Ich meine

den Entwurf für eine Konvention zur Verhü-

tung und Bestrafung von Verbrechen gegen

die Menschlichkeit, den die Völkerrechtskom-

mission 2019 vorgelegt hat. Träte dieser Ent-

wurf in Kraft und würde er von möglichst vie-

len Staaten umgesetzt, so würden sich die Vor-

aussetzungen für die Strafverfolgung von Ver-

brechen gegen die Menschlichkeit auf der na-

tionalen Ebene deutlich verbessern. Ich sagte

zuvor, dass ich die Zukunft des Völkerstraf-

rechts nicht ausschließlich auf der nationalen

Ebene sehe. Doch natürlich bedarf es aus vie-

len Gründen auch neben einem gut arbeiten-

den Internationalen Strafgerichtshof der na-

tionalen Strafverfolgung internationaler Ver-

brechen. Ich erinnere an das oben genannte

Beispiel der Verbrechen der Menschlichkeit

vor allem in Form von Folter, die in Syrien im

Namen des Assad Regimes begangen worden

sind. Es ist daher dringend zu wünschen, dass

die Generalversammlung der Vereinten Natio-

nen in diesem Herbst grünes Licht für die Ein-

berufung einer internationalen Konferenz zur
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Verabschiedung der Konvention gibt.

Freilich hat die Erfahrung mit den internatio-

nalen Verbrechen syrischer Staatsorgane auch

dies gezeigt: Eine wirksame nationale Straf-

verfolgung von internationalen Straftaten ist

ausgeschlossen, wenn Staatsorgane vor frem-

der Strafgerichtsbarkeit funktionelle Immuni-

tät genießen. Der Vertragsentwurf der Völker-

rechtskommission zu den Verbrechen gegen

die Menschlichkeit enthält zu der Frage keine

Regelung. Einer solchen Regelung bedarf es

auch nicht, da die Anwendbarkeit funktionel-

ler Immunität bei Völkerstrafrecht im strengen

Sinn bereits nach geltendem Völkergewohn-

heitsrecht ausgeschlossen ist. In diesem Sinn

hatte bereits das Internationale Militärtribunal

von Nürnberg festgestellt, dass die Anwen-

dung funktioneller Immunität eine Antithese

zu der Idee internationaler Verbrechen bedeu-

te. Leider gibt es heute einige Staaten, die die-

ses Nürnberger Vermächtnis in Zweifel ziehen.

Umso wichtiger ist der von der Völkerrechts-

kommission in erster Lesung angenommene

Artikel 7 des Projekts von Artikeln zur Immu-

nität von Staatsorganen vor fremder Strafge-

richtsbarkeit. Denn hiernach ist funktionelle

Immunität bei internationalen Verbrechen

nicht anwendbar. Für die Zukunft des Völker-

strafrechts ist es sehr bedeutsam, dass die

Völkerrechtskommission diesen Artikel 7 in

zweiter Lesung in seinem Kern bestätigt.

b) Angleichung der Bedingungen für die Aus-

übung der Gerichtsbarkeit über das Verbrechen

der Aggression nach dem Statut des Internatio-

nalen Strafgerichtshofs an diejenigen, die für die

anderen Völkerstraftaten nach dem Statut gelten

Das zweite Vorhaben betrifft ein Verbrechen

der Aggression. Eigentlich ist es merkwürdig,

dass ich von diesem Verbrechen bislang nicht

gesprochen habe. Denn als sowohl beim Pro-

log zum Völkerstrafrecht nach dem ersten

Weltkrieg als auch bei seiner Geburtsstunde

stand dieses Verbrechen im Zentrum. Doch

alsbald nach Nürnberg und Tokyo trat das Ver-

brechen der Aggression in den Hintergrund. In

der Folge kann der Internationale Strafge-

richtshof seine Gerichtsbarkeit über das Ver-

brechen der Aggression erst mit Wirkung vom

17. Juli 2018 ausüben. Doch das ist nicht alles.

Die Bedingungen für die Ausübung der Zu-

ständigkeit des Gerichts über das Verbrechen

der Aggression nach den Absätzen vier und

fünf von Artikel 15 bis Abs. 4 und 5 des Statuts

sind deutlich strenger als im Fall der drei übri-

gen Völkerstraftaten. Hiernach kann der Inter-

nationale Strafgerichtshof insbesondere ge-

gen Anführer eines Aggressors, der dem Statut

nicht beigetreten ist, nur dann vorgehen, wenn

der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sein

grünes Licht gibt. Im Fall des russischen An-

griffskriegs gegen die Ukraine sind dem An-

kläger des Internationalen Strafgerichtshofs

daher die Hände gebunden. Das ist es nicht

nur aus der Sicht der Ukraine und der Ukrainer

inakzeptabel, sondern es ist inakzeptabel im

Hinblick auf die Verteidigung des völkerrecht-

lichen Gewaltverbots, das der Internationale

Gerichtshof zu Recht als einen Eckstein der

Vereinten Nationen bezeichnet.

Bekanntlich wird in einer sogenannten Kern-

gruppe von Staaten über die Einrichtung einer

Sondertribunals für das Verbrechen der Ag-

gression gegen die Ukraine verhandelt. Hier-

über möchte ich heute nicht sprechen. Ich

möchte nur sagen, dass man bei der Einrich-

tung eines solchen Sondertribunals auf keinen

Fall stehen bleiben darf. Das Völkerstrafrecht

darf auch im Fall des Verbrechens der Aggres-

sion nicht selektiv, sondern es muss gleich-

mäßig angewandt werden. Der Internationale

Strafgerichtshof ist die Instanz, die hierzu be-

rufen ist. Daher müssen die Bedingungen für

die Ausübung seiner Gerichtsbarkeit über das

Verbrechen der Aggressionen denjenigen an-

geglichen werden, die für die anderen inter-

nationalen Verbrechen im Statut gelten. Es

gibt keinen einzigen überzeugenden Grund,

der gegen eine solche Harmonisierung spricht,
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und ich bin davon überzeugt, dass sie von der

überwältigenden Mehrheit der Vertragsstaa-

ten befürwortet wird. Eine kleine Minderheit

sträubt sich allerdings weiterhin dagegen, die-

sen überfälligen Schritt zu tun. Im nächsten

Jahr, wenn die Frage zur Entscheidung ansteht,

könnte es also nochmals ein hartes Ringen um

die Zuständigkeit des Internationalen Straf-

gerichtshofs geben. Vielleicht muss dann zum

Schluss um Mitternacht nochmals die diplo-

matische Uhr angehalten werden, um den

Durchbruch zu erzielen, so wie damals in Rom.

Das sollte man nicht fürchten, sondern ganz im

Gegenteil: Das Ziel, die internationale recht-

liche Architektur gegen Aggression zu stärken,

einen Doppelstandard im Statut zu beseitigen,

und auf diese Weise dessen Legitimität zu

stärken, lohnt eine weitere große diplomati-

sche Geduldsprobe in der an Geduldsproben

nicht armen Geschichte des Völkerstrafrechts.

Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Ihre

Aufmerksamkeit.
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Weltpolitik

Kein Kotau vor Trump und Putin

Deutschland sollte eine Führungsrolle bei

der Verteidigung des Völkerrechts über-

nehmen. Dazu gehörte auch, dass Friedrich

Merz die Einladung an Benjamin Netanyahu

zurückzieht.

Claus Kreß

Zum dritten Jahrestag des russischen Angriffs

auf die Ukraine stimmten die USA in den Ver-

einten Nationen dagegen, die Russische Föde-

ration als Aggressor zu bezeichnen. US-Präsi-

dent Donald Trump schließt nicht aus, dass

sein Land Grönland und den Panamakanal mit

Gewalt in seinen Besitz bringen wird. Auch den

Gazastreifen würde Trump den Vereinigten

Staaten gern einverleiben. Ihm kam die Idee,

ihn nach der »freiwilligen« Umsiedlung von

etwa zwei Millionen Palästinensern in ein Ur-

laubsresort zu verwandeln.

Diese US-amerikanischen Signale fallen in ei-

ne Zeit anhaltenden Ringens um die Zukunft

der völkerrechtlichen Ordnung. Wladimir Pu-

tin hatte diese mit seiner Aggression funda-

mental angegriffen. Dagegen wurde alsbald so

gut wie die gesamte Völkerrechtsarchitektur

zur Abwehr in Stellung gebracht, einschließ-

lich eines vom Internationalen Strafgerichts-

hof erlassenen Haftbefehls gegen den russi-

schen Machthaber. Nur der Uno-Sicherheitsrat

blieb wegen der Haltung Chinas und Russ-

lands blockiert.

Nun aber wenden sich auch die Vereinigten

Staaten im großen Stil vom Fundament der

geltenden Völkerrechtsordnung ab. Vor allem

China, das völkerrechtliche Grenzen im süd-

chinesischen Meer und im Hinblick auf den

Status von Taiwan in der jüngeren Vergangen-

heit bereits beherzt strapaziert hat, dürfte sich

fragen, ob es diesen Beispielen folgen soll.

Vor diesem Hintergrund heißt es verbreitet,

man werde gerade Zeuge des Übergangs in

eine neue Weltordnung, in der das Recht des

Stärkeren an die Stelle des geltenden Völker-

rechts trete. Dabei verkennt man jedoch die

resiliente Eigenlogik des Rechts, die sich nicht

zuletzt in den Regeln ausdrückt, die für die

Entwicklung und Rückentwicklung des Völker-

rechts gelten. Von völkervertraglichen Bindun-

gen können Staaten sich zumeist einseitig

durch Kündigung lösen. Für die Normen des

universellen Völkerrechts gilt das aber nicht.

Das allgemeine Völkergewohnheitsrecht, zu

dessen Kern das Gewalt- und Annexionsverbot

zählen, entsteht durch eine von einer hinrei-

chend großen Zahl von Staaten getragene kon-

sistente Praxis nebst einer entsprechenden

Rechtsüberzeugung. Es kann auch nur auf die-

se Weise aufgehoben oder verändert werden.

Das universelle Völkerrecht hat seinen norma-

tiven Anspruch daher in der Vergangenheit

auch gegenüber einer überwältigend erschei-

nenden machtpolitischen Realität wiederholt

über einen längeren Zeitraum hinweg zu be-

haupten vermocht. Russland und die Vereinig-

ten Staaten können die Grundfesten der ge-

genwärtigen Völkerrechtsordnung also selbst

mit ihrer parallelen Aufkündigung der Rechts-

treue nicht abrupt zertrümmern. Es sei denn,

die meisten übrigen Staaten fügten sich dem

imperialen Anspruch dieser beiden Mächte,

indem sie ihre Überzeugung aufgeben, dass

das universelle Völkerrecht fortgilt. Der Poli-

tikwissenschaftler Herfried Münkler hat in der

Artikel
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»Süddeutschen Zeitung« soeben für einen

solchen Defätismus plädiert und das Völker-

recht für »völlig uninteressant« erklärt. Doch

wäre eine solche Preisgabe des Völkerrechts

im Kotau vor Putin und Trump ebenso kurz-

sichtig wie schädlich.

Der universellen Rechtsordnung mit ihren seit

1945 sukzessive errichteten Institutionen

sind die unermesslich leidvollen Menschheits-

erfahrungen mit dem Unrecht von Angriffs-

kriegen, Völkermorden und Verbrechen gegen

die Menschlichkeit eingeschrieben. Darüber

hinaus sorgten erst der Schutz, den Gewalt-

und Annexionsverbot vermitteln, und die Bin-

dung an internationale Normen für das Grund-

vertrauen, in dem längerfristige, stabile Ko-

operation im Interesse aller Staaten gedeihen

kann und globale Herausforderungen bewäl-

tigt werden können. Es würde deutlich mehr

Kraft erfordern, eine zertrümmerte internatio-

nale Rechtsordnung nebst ihren Institutionen

wiederaufzubauen, als sie zu bewahren. Im

Übrigen ist ungewiss, wie lange Russland und

die USA dabei bleiben werden, ihre internatio-

nalen Beziehungen ausschließlich als Macht-

spiel zu gestalten, sodass das Völkerrecht

ihnen gegenüber »überwintern« muss.

Statt völkerrechtspolitisch in Schockstarre zu

verfallen, sollten die Staaten der Europäischen

Union deshalb nicht zögern, gemeinsam mit

anderen Staaten des »Alten Westens« wie Aus-

tralien, Großbritannien, Kanada und Neusee-

land und möglichst vielen Staaten des »Glo-

balen Südens« die Rolle einer Hüterin des uni-

versellen Völkerrechts zu übernehmen. Dies

stünde nicht im Widerspruch zu der sich end-

lich Bahn brechenden Erkenntnis, dass die

Staaten der Europäischen Union sich mit

Nachdruck zur militärischen Verteidigung rüs-

ten müssen. Militärische Macht und Rechts-

treue stehen in der internationalen Politik

ebenso wenig im Widerspruch wie Staatsge-

walt und innerstaatlicher Rechtsfrieden. Der

Einsatz schützender militärischer Macht kann

der Autorität des internationalen Rechts die-

nen. Die Gefahr eines völkerrechtsfernen

»Diktats« zulasten der Ukraine wäre heute ge-

ringer, hätten die europäischen Staaten das

seit 2014 völkerrechtswidrig mit Gewalt über-

zogene Land nicht über Jahre hinweg militä-

risch immer wieder zu spät und zu wenig un-

terstützt.

Die Staaten der Europäischen Union wären im

Übrigen gut beraten, nicht nur zwischenstaat-

liche Grundnormen wie Gewaltverbot und Ver-

bot der Annexion zu verteidigen, sondern wei-

terhin auch für die große Idee einer internatio-

nalen Gemeinschaft einzutreten, die die Staa-

ten zwar als ihre zentralen Pfeiler integriert,

zugleich aber auch überwölbt, indem sie diese

für den Schutz von Zivilbevölkerungen vor Völ-

kermord, Verbrechen gegen die Menschlich-

keit und Kriegsverbrechen in den Dienst

nimmt. Diese Idee, die in den Organen des

universellen Menschenrechtsschutzes und in

der Errichtung des Internationalen Strafge-

richtshofs ihren institutionellen Ausdruck ge-

funden hat, steht bereits seit Längerem unter

Druck.

Vor allem China und Russland haben wieder-

holt – und besonders prominent in einer von

ihnen so genannten völkerrechtlichen Prinzi-

pienerklärung von 2016 – den festen Willen zu

erkennen gegeben, den staatlichen Souverä-

nitätspanzer gegenüber dem vor allem seit

den Neunzigerjahren spürbar gewordenen

kosmopolitischen Luftzug wieder fest zu ver-

schließen. Doch auch hier gibt es eine bemer-

kenswerte gegenläufige Tendenz, die beson-

ders prägnant in dem großen Rechtsgutachten

Ausdruck gefunden hat, das der Internationale

Gerichtshof im vergangenen Jahr auf Ersuchen

der Generalversammlung der Vereinten Natio-

nen zum Nahostkonflikt verkündet hat. Denn

hierin bekräftigt das Gericht mit Blick auf Isra-

els Vorgehen im Westjordanland und in Ost-

Jerusalem nicht nur das völkerrechtliche Ver-

bot der Annexion von fremdem Gebiet, son-
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dern es hält Israel auch in großer Eindring-

lichkeit vor, die Menschenrechte der Palästi-

nenser in den besetzten Gebieten durch sys-

tematische Diskriminierung zu verletzen.

Hinter dieser Entwicklungslinie stehen sehr

wesentlich auch Staaten Afrikas und Latein-

amerikas. Nicht nur deshalb wäre es sinnvoll,

wenn die Staaten der Europäischen Union eine

Allianz mit möglichst vielen Staaten dieser

beiden Weltregionen bilden würden, um das

universelle Völkerrecht zu hüten. Sollten sich

auch asiatische Staaten zur Mitwirkung bereit-

finden, umso besser. Zwar kann von umfassen-

der völkerrechtspolitischer Harmonie zwi-

schen den Staaten der Europäischen Union

und dem »Globalen Süden« keine Rede sein.

Es bestehen erhebliche Differenzen etwa

beim Umfang des völkerrechtlichen Selbstver-

teidigungsrechts oder bei der Bestimmung

des universell-menschenrechtlichen Mini-

mums. Die jüngste Eskalation des Nahostkon-

flikts hat überdies zu neuerlichen Vorwürfen

geführt, die »westliche« Völkerrechtspraxis

kranke an Doppelstandards.

Dennoch wäre jetzt der Zeitpunkt, die Initia-

tive zu einem umfassenden Völkerrechtsdia-

log zu ergreifen. Dabei müsste man die Staaten

des »Globalen Südens« bei ihrer Kritik am

»Westen« nicht zu Heiligen verklären. Was

nottut, ist ein Dialog auf Augenhöhe, der eu-

ropäische Selbstkritik im Hinblick auf Völker-

rechtsverletzungen in der Vergangenheit

ebenso einschließt wie das Eingeständnis,

dass eine universelle Völkerrechtsgemein-

schaft nicht nur bei der Regierungsform, son-

dern auch bei den Menschenrechten beträcht-

lichen Raum für Pluralismus lässt.

Zwei aktuelle völkerrechtspolitische Initiati-

ven könnten den dringend gebotenen diskur-

siven Prozess zur Verteidigung des universel-

len Völkerrechts beflügeln. Zahlreiche Staaten

aus allen Weltregionen haben sich für die Ein-

berufung einer diplomatischen Konferenz aus-

gesprochen, um ein zwischenstaatliches Über-

einkommen zur Verhütung und Bekämpfung

von Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu

verabschieden, dass die ehrwürdige Völker-

mordkonvention von 1948 sinnvoll ergänzen

würde. Daneben werden die Vertragsstaaten

des IStGH im Juli dieses Jahres zu einem Son-

dertreffen zusammenkommen, um die klaffen-

de Lücke zu schließen, die der Gründungsver-

trag des Gerichtshofs im Hinblick auf die Ver-

folgung des Verbrechens des Angriffskriegs

gegenwärtig deshalb aufweist, weil die

rechtlichen Hürden für Ermittlungen deutlich

höher sind als bei Völkermord, Verbrechen ge-

gen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen.

Der höchstrangige Profiteur dieser Lücke heißt

Putin.
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Auswahl weiterer wissenschaftlicher
Publikationen seit 2020 von Prof. Kreß

Selbständige Publikation

The Ukraine War and the Prohibition of the Use

of Force in International Law, FICHL Occasional

Paper Series No. 13 (2022), 33 S. (deutsche Fas-

sung: Der Ukraine und das völkerrechtliche Ge-

waltverbot, in: Juristische Studiengesellschaft

Karlsruhe (Hrsg.), Jahresband 2021/22, S. 67-95.

Handbuchbeitrag

Los avances de la Corte Penal Internacional: La

compleja activación de la jurisdicción sobre el

crimen de agresión, in: Aitor Martínez Jiménez

(Hrsg.), Derecho Penal Internacional. Evolución

histórica, régimen jurídico y estudio de casos

(International Criminal Law. Historic Evolution,

Legal Regime and Case Studies), 2022, S. 593-

620.

Aggression, in: Robin Geiß/Nils Melzer (Hrsg.),

The Oxford Handbook of the International Law

of Global Security, 2021, S. 232-253.

Beitragssammlung (Mitherausgeber)

In Honour of Benjamin B. Ferencz, 2022, 75 S.

(illustriert) (Mitherausgeberinnen: Tabasom

Djourabi-Asadabadi und Anthea Forsen)

Kommentierung

§ 6 Völkerstrafgesetzbuch (Völkermord), in:

Volker Erb/Jürgen Schäfer (Hrsg.), Münchener

Kommentar zum Strafgesetzbuch, 4. Auflage

2021, S. 1084-1131.

Buchbeiträge

Kulturgüterschutz vor dem Internationalen

Strafgerichtshof, in: AIZIWA Keiichi/Japani-

sches Kulturinstitut Köln (ed.), Gemeinsame

Herausforderungen. Ein aktueller Blick auf den

deutsch-japanischen Wissenschaftsaus-

tausch anhand von Beiträgen aus den Ringvor-

lesungen 2021 und 2022, 2023, S. 109-123.

Die Europäische Menschenrechtskonvention

und das völkerrechtliche Gewaltverbot, in:

Angelika Nußberger (ed.), Menschenrechte als

Alpha und Omega des Rechts. Zur Auseinan-

dersetzung der Fachdisziplinen mit der aktuel-

len Rechtsprechung zu den Menschenrechten

in Europa, 2023, S. 149-168.

Aufsätze

Deutsche Völkerstrafrechtspflege – Betrach-

tungen aus aktuellem Anlass, Deutsche Rich-

terzeitung 100 (2022), 72-75 (leicht bear-

beiteter Zweitabdruck nebst englischer und

arabischer Fassung in: Wolfgang Kaleck/

Patrick Kroker (Hrsg.), Syrische Staatsfolter vor

Gericht, 2023, S. 137-142; 169-175; 183-190.

Gerechtigkeit als Utopie? Völkerrechtliche

Verbrechen in der Ukraine, Politikum 9 (2023),

S. 11-17.

Die völkerstrafrechtliche Dimension des russi-

schen Angriffskriegs gegen die Ukraine, Krimi-

nalpolitische Zeitschrift 8 (2023), S. 342-348.
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Weiterführende Links

Völkerrechtler Kreß: Explosionen von Pagern

und Funkgeräten sehr problematisch, Heine-

mann, Christoph, 22.09.2024, 11:05 Uhr

https://www.deutschlandfunk.de/interview-

prof-kress-claus-voelkerrechtler-universitaet-

koeln-dlf-6cf8cdba-100.html

F.A.Z. Einspruch Podcast: Richtet bald ein

Sondertribunal über Putin? Von Finn Hohen-

schwert und Stephan Klenner, 19.02.2025.

https://www.faz.net/einspruch/richtet-bald-

ein-sondertr ibunal-ueber-putin-f-a-z-

einspruch-podcast-110306527.html

„Wirkt die Drohung mit dem Internationalen

Strafgerichtshof, Herr Kreß?“

Interview, Kölnische Rundschau, 14.9.2024

h t t p s : / / w w w . r u n d s c h a u -

online.de/politik/krieg-und-justiz-was-

bewirken-strafbefehle-gegen-putin-und-

netanjahu-862137

Stellungnahme von Prof. Kreß in Experten-

anhörung des Rechtsausschusses zum Gesetz-

entwurf zur Fortentwicklung des Völkerstraf-

rechts am 31.1.2024

https://www.bundestag.de/dokumente/textar

chiv/2024/kw23-de-fortentwicklung-

voelkerstrafrecht-1005822

Völkerrechtler Kreß über Völkerrecht und

Ukraine-Krieg,

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/v

oelkerrechtler-kress-ueber-voelkerrecht-und-

ukraine-krieg-19040127.html

Russia's Aggression Against Ukraine - The

Question of Reparation, Luther Lecture 2023

https://www.youtube.com/watch?v=vocxEc0

UQcw

(S+) Sondertribunal für Wladimir Putin: »Haft-

befehl hätte immense symbolische Kraft«

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/

v o e l k e r r e c h t l e r - u e b e r - j u r i s t i s c h e -

ko n s e q u e n ze n - f u e r - w l a d i m i r - p u t i n -

haftbefehlt-haette-immense-symbolische-

k ra f t - a - d 5 f 5 9 6 d 8 - b 8 1 f- 4 9 0 3 - 9 9 e 5 -

dd9f21c3dad8

Claus Kreß

https://libmod.de/herausforderung-fuer-die-

internationale-strafjustiz-russlands-war-of-

aggression/

Aktueller Nahostkonflikt und völkerrecht-

liches Gewaltverbot, Deutsche Richterzeitung

101 (2023), S. 430-435.

Stengthening the Jurisdiction Over the Crime

of Aggression, in: International Criminal Law in

Progress, The Defence Horizon Journal, Special

Edition 4/24,

h t t p s : / /s h o p . t d h j . o r g / p r o d u c t / p d f -

international-criminal-law-in-progress/

Aktueller Nahostkonflikt und Völkerrecht der

bewaffneten Konflikte, Deutsche Richterzei-

tung 102 (2024), S. 110-117.

Sustainability in the prosecution of the crime

of aggression: reflections in the wake of

Russia's initiation of a war of aggression

against Ukraine, Cambridge International Law

Journal, Vol. 13 (2024), pp. 233–243 First

published online: November 2024; doi:

10.4337/cilj.2024.0002
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